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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen 

A. Problem und Ziel 

Die Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 
2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien ist am 4. Au-
gust 2024 in Kraft getreten. Die Änderungsrichtlinie zielt insbesondere auf eine Verbesse-
rung der Umweltleistung und einen tiefgreifenden industriellen Wandel der erfassten In-
dustrieanlagen ab. Dementsprechend enthält die Änderungsrichtlinie die Grundpflicht für 
Betreiber von Anlagen nach Anhang I der Industrieemissions-Richtlinie, ein Umweltmana-
gementsystem einzurichten und zu betreiben. Darüber hinaus sieht die Änderungsrichtli-
nie höhere Anforderungen bei der Umsetzung von BVT (Beste Verfügbare Techniken)-
Schlussfolgerungen vor, regelt andererseits aber auch neue Ausnahmetatbestände für die 
Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte und weniger strenger Umsetzungsfris-
ten. Außerdem regelt die Richtlinie nunmehr auch Anforderungen an die Umweltleistung, 
also an das Verbrauchsniveau und die Ressourceneffizienz in Bezug auf Materialien, 
Wasser und Energie. Schließlich wird der Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformatio-
nen weiter erleichtert. Die Richtlinie ist bis zum 1. Juli 2026 umzusetzen. Für Tierhal-
tungsanlagen werden die wesentlichen Anforderungen durch einheitliche Betriebsvor-
schriften festgelegt, die in einem von der Europäischen Kommission organisierten Infor-
mationsaustausch bis zum 1. September 2026 erstellt werden. Für diesen Bereich gelten 
längere Übergangsfristen (4 bis 6 Jahre nach Veröffentlichung der Betriebsvorschriften). 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf setzt die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1785 um. Hierzu 
werden Änderungen im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Bundesberggesetz (BBergG), Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Umweltauditgesetz (UAG) und Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) vorgenommen. Die Umsetzung der Sonderregelungen 
der Industrieemissions-Richtlinie für Tierhaltungsanlagen erfolgt nach Erlass des Durch-
führungsrechtsaktes zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für Betriebsvorschriften für 
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alle Tätigkeiten gemäß Anhang Ia der Industrieemissions-Richtlinie durch die Europäische 
Kommission. 

B.2 Nutzen 

Vom Regelungsregime der Industrieemissions-Richtlinie werden ca. 40.000 Industrieanla-
gen in der Europäischen Union erfasst, darunter ca. 10.000 in Deutschland. Dabei werden 
besonders emissionsreiche Industriezweige wie die chemische Industrie, Feuerungsanla-
gen, Nahrungsmittelindustrie, rohstoffverarbeitende Industrie (Mineralische Rohstoffe, 
Eisen- und Nichteisenmetalle, Holz), Abfallbehandlung und -verbrennung und die Textil- 
und Lederindustrie berücksichtigt. EU-weit sind die unter die Industrieemissionsrichtlinie 
(IED) fallenden Anlagen für rund 20% der Schadstoffemissionen in Luft und Wasser sowie 
40% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Hierdurch entstehen laut Schätzungen 
der Europäischen Kommission trotz rückläufiger Trends Gesundheits- und Umweltkosten 
in Höhe von 277 bis 433 Mrd. EUR jährlich (Europäische Kommission, Bericht über die 
Folgenabschätzung vom 5.4.2022, SWD (2022) 112 final). Bezogen auf die in Deutsch-
land betriebenen Industrieanlagen, die der Industrieemissions-Richtlinie unterfallen, be-
deutet dies, dass diese Anlagen für ca. 5% der Schadstoffemissionen und 10% der Treib-
hausgasemissionen in der Europäischen Union sowie jährliche Gesundheits- und Um-
weltkosten in Höhe von rund 69 bis 108 Mrd. EUR verantwortlich sind.  

Die Industrieemissionsrichtlinie ist das wichtigste EU-Instrument zur Regulierung der 
Emissionen von Schadstoffen, etwa Stickstoffoxiden, Ammoniak, Quecksilber, Methan 
und Kohlendioxid, durch Industrieanlagen und Intensivtierhaltungsbetriebe. Durch die 
Umsetzung der seit 2010 bestehenden Richtlinie in Deutschland konnte der Schadstoff-
ausstoß von Industrieanlagen bereits erheblich reduziert werden. Ein prominentes Bei-
spiel dafür ist die verbesserte Luftqualität in vielen Regionen. Dennoch ist die Luftver-
schmutzung nach wie vor die häufigste umweltbedingte Ursache für vorzeitige Todesfälle 
in der EU. Mit der Novelle der Industrieemissions-Richtlinie werden die Ziele der Richtli-
nie, Emissionen in Luft, Wasser und Boden so weit wie möglich zu vermeiden oder zu 
verringern, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor Schadstoffen zu schüt-
zen, sowie ihre Wirksamkeit weiter gestärkt und ergänzt. Der vorliegende Gesetzentwurf 
zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie trägt dementsprechend dazu bei, das Potenzial 
der besten verfügbaren Techniken zur Emissionsminderung stärker auszuschöpfen und 
stärkt Innovation und Entwicklung umweltfreundlicher Technik: Die europäisch erarbeite-
ten BVT-Schlussfolgerungen legen den aktuellen Stand der Technik für die verschiedenen 
Branchen fest. Sie bilden europaweit die Grundlagen für Genehmigungen. In Zukunft 
muss sich die Festlegung von Grenzwerten, soweit dies verhältnismäßig ist, noch stärker 
an den umweltfreundlichsten, also den emissionsärmsten Technologien orientieren.  

Mit dem Gesetzentwurf wird darüber hinaus die Pflicht der betroffenen Anlagenbetreiber 
zur Umsetzung eines Umweltmanagementsystems konkretisiert und erweitert. Damit wird 
das bestehende Ordnungsrecht um das betriebsorganisatorische bzw. selbstreflexive In-
strument des Umweltmanagements ergänzt, um wichtige Ziele beim Umwelt- und Klima-
schutz effizient und effektiv erreichen zu können. Unternehmerische Spielräume bleiben 
dabei erhalten.  

Durch den Gesetzentwurf soll zudem ein zusätzlicher Anreiz für Unternehmen gesetzt 
werden, die Dekarbonisierung anzustoßen: Wenn sich ein Betrieb nachweislich in einer 
tiefgreifenden industriellen Transformation befindet, kann dieser einen Aufschub von bis 
zu acht Jahren für die Einhaltung aktualisierter BVT-Schlussfolgerungen erhalten. So soll 
verhindert werden, dass Betreiber in fossile Technologien investieren müssen, wenn sie 
im Begriff sind diese zu ersetzen (Verhinderung von Lock-in-Effekten).  

Außerdem wird der Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen vereinfacht. 
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Die Umsetzung orientiert sich 1:1 an den europäischen Vorgaben. Die Umsetzung weite-
rer Vorgaben der novellierten Industrieemissions-Richtlinie erfolgt durch die Verordnung 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen.  

Die Europäische Kommission rechnet damit, dass der Wert der Gesundheitsvorteile, die 
durch die Maßnahmen zur Steigerung der Wirksamkeit der Richtlinie entstehen, 860 Mio. 
EUR bis 2,8 Mrd. EUR pro Jahr betragen wird. Bezogen auf Deutschland kann somit da-
von ausgegangen werden, dass der Wert der Gesundheitsvorteile aus der Gesamtumset-
zung der Änderungsrichtlinie jährlich bei etwa 215 Mio. bis 700 Mio. EUR liegt.  

C. Alternativen 

Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU und der 
Richtlinie 1999/31/EG in der durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 revidierten Fassung um-
zusetzen und bestehende Regelungen richtlinienkonform anzupassen. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch das Gesetz zur Umsetzung der Richt-
linie über Industrieemissionen keine zusätzlichen Kosten.  

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner.  

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch dieses Gesetz entsteht ein europarechtlich vorgegebener zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand in Höhe von ca. 326 Tausend Euro pro Jahr. 

Der zusätzliche laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt nicht der „One in, 
one out“-Regel der Bundesregierung, weil er auf einer 1:1-Umsetzung von EU-Recht be-
ruht.  

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Der laufende Erfüllungsaufwand in Höhe von jährlich ca. 326 Tausend Euro setzt sich 
ausschließlich aus Bürokratiekosten aus Informationspflichten zusammen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für den Bund entsteht ein geringfügiger zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Die etwaigen 
Mehrbedarfe im Bereich des Bundes werden finanziell und stellenmäßig in den jeweiligen 
Einzelplänen ausgeglichen. Für die Länder entsteht durch dieses Gesetz europarechtlich 
vorgegebener zusätzlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2 Millionen Euro pro Jahr.  

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.  
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Bundesrepublik Deutschland                        Berlin, 23. Januar 2026 
     Der Bundeskanzler 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte 

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 

Bundesregierung beschlossenen 

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785  
zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen  

mit Begründung und Vorblatt. 

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit.  

Mit freundlichen Grüßen 

Friedrich Merz  

 
Fristablauf: 06.03.26 



 



Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 
zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen1) 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 7 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 7 Rechtsverordnungen über Anforderungen an genehmigungsbedürftige Anlagen; Verordnungsermächtigung“.

b) Nach der Angabe zu § 7 wird die folgende Angabe eingefügt:

„§ 7a Rechtsverordnungen über Anforderungen an Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie; Verordnungs-
ermächtigung“. 

c) Die Angabe zu § 10 wird durch folgende Angabe ersetzt:

„§ 10 Genehmigungsverfahren; Verordnungsermächtigung“.

d) Nach der Angabe zu § 12 wird die folgende Angabe eingefügt:

„§ 12a Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie“. 

e) Nach der Angabe zu § 29b wird die folgende Angabe eingefügt:

„§ 29c Analyse und Überwachung der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu bei Anlagen nach der Indust-
rieemissions-Richtlinie“. 

f) In der Angabe zum Zweiten Teil Vierter Abschnitt wird nach der Angabe „Gasman-
gellage“ die Angabe „oder einer sonstigen Krise“ eingefügt.

g) In den Angaben zu § 31a und § 31b wird jeweils die Angabe „Richtlinie
2010/75/EU“ durch die Angabe „Industrieemissions-Richtlinie“ ersetzt.

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. L, (EU) 2024/1785,
15.7.2024).

Drucksache 44/26



h) Nach der Angabe zu § 31l wird die folgende Angabe eingefügt:

„§ 31m Abweichungen im Fall einer Krise“.

i) Die Angabe zu § 52a wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 52a Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie

§ 52b Überwachungspläne, Überwachungsprogramme für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie

§ 52c Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation“.

j) Die Angabe zu § 58e wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 58e Pflicht der Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie zur Umsetzung eines Umweltma-
nagementsystems; Verordnungsermächtigung 

§ 58f Erleichterungen für auditierte Unternehmensstandorte“.

k) Die Angabe zu §§ 64 bis 65 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 64 Elektronische Kommunikation

§ 65 Schadensersatz“.

l) Die Angabe zur Anlage wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„Anlage 1 (zu § 3 Absatz 6 Satz 2) Kriterien zur Bestimmung des Standes der Technik

Anlage 2 (zu § 12a Absatz 2 Satz 3) Kriterien für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Anwendung der in den
BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten“. 

2. § 1 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:

(2) „ Soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, dient dieses Ge-
setz auch 

1. der integrierten Vermeidung und kontinuierlichen Verminderung schädlicher Um-
welteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbezie-
hung der Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie

2. dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebli-
che Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden.

(3) Soweit es sich um Anlagen nach der Richtlinie 2010/75/EU (Industrieemissi-
ons-Richtlinie) handelt, dient dieses Gesetz auch der Verbesserung der Ressourcenef-
fizienz, der Förderung der Kreislaufwirtschaft und der Dekarbonisierung.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5a wird durch den folgenden Absatz 5a ersetzt:

„(5a) Ein Betriebsbereich ist der gesamte unter der Aufsicht eines Betreibers 
stehende Bereich, in dem gefährliche Stoffe im Sinne des Artikels 3 Nummer 10 
der Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012 in einer oder mehreren 
Anlagen einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen oder Tätig-
keiten auch bei Lagerung im Sinne des Artikels 3 Nummer 16 der Richtlinie in den 
in Artikel 3 Nummer 2 oder Nummer 3 der Richtlinie bezeichneten Mengen tat-
sächlich vorhanden oder vorgesehen sind oder vorhanden sein werden, soweit 
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vernünftigerweise vorhersehbar ist, dass die genannten gefährlichen Stoffe bei au-
ßer Kontrolle geratenen Prozessen anfallen; ausgenommen sind die in Artikel 2 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012 angeführten 
Einrichtungen, Gefahren und Tätigkeiten, es sei denn, es handelt sich um eine in 
Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 
4. Juli 2012 genannte Einrichtung, Gefahr oder Tätigkeit.“ 

b) In Absatz 5b Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2012/18/EU“ durch die Angabe 
„Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012“ ersetzt. 

c) In Absatz 5c Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2012/18/EU“ durch die Angabe 
„Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012“ ersetzt. 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „insgesamt“ die Angabe „, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit und des Klimaschutzes,“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Anlage“ die Angabe „1“ eingefügt. 

e) Absatz 6a wird durch den folgenden Absatz 6a ersetzt: 

„(6a) BVT-Merkblatt im Sinne dieses Gesetzes ist ein Dokument, das auf Grund 
des Informationsaustausches nach Artikel 13 der Industrieemissions-Richtlinie in 
der Fassung vom 24. April 2024 für bestimmte Tätigkeiten erstellt wird und insbe-
sondere die angewandten Techniken, die derzeitigen Emissions- und Verbrauchs-
werte, Zukunftstechniken sowie die Techniken beschreibt, die für die Festlegung 
der besten verfügbaren Techniken sowie der BVT-Schlussfolgerungen berücksich-
tigt wurden.“ 

f) Absatz 6b wird durch den folgenden Absatz 6b ersetzt: 

„(6b) BVT-Schlussfolgerungen im Sinne dieses Gesetzes sind ein nach Artikel 
13 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024 
von der Europäischen Kommission erlassenes Dokument, das die Teile eines 
BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerungen in Bezug auf Folgendes enthält: 

1. die besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken, ihre Beschreibung 
und Informationen zur Bewertung ihrer Anwendbarkeit, 

2. die mit den besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken assoziierten 
Emissionswerte, 

3. die mit den besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken assoziierten 
Umweltleistungswerte, 

4. den Inhalt des Umweltmanagementsystems einschließlich etwaiger Umwelt-
leistungsvergleichswerte, 

5. die zu den Nummern 1, 2, 3 und 4 gehörenden Überwachungsmaßnahmen 
sowie 

6. die gegebenenfalls einschlägigen Standortsanierungsmaßnahmen.“ 

g) Absatz 6e wird durch den folgenden Absatz 6e ersetzt: 
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„(6e) Zukunftstechniken im Sinne dieses Gesetzes sind neue oder weiterentwi-
ckelte Techniken für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie, die bei ge-
werblicher Nutzung entweder ein höheres allgemeines Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt oder zumindest das gleiche Schutzni-
veau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt und größere Kostenerspar-
nisse bieten könnten als der bestehende Stand der Technik.“ 

h) Nach Absatz 6e werden die folgenden Absätze 6f bis 6m eingefügt: 

„(6f) Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken im Sinne dieses Gesetzes 
sind die mit Zukunftstechniken assoziierten Emissionswerte. 

(6g) Mit Zukunftstechniken assoziierte Emissionswerte im Sinne dieses Ge-
setzes sind der Bereich von Emissionswerten, die unter normalen Betriebsbedin-
gungen unter Verwendung einer Zukunftstechnik oder einer Kombination von Zu-
kunftstechniken entsprechend der Beschreibung in den BVT-Schlussfolgerungen 
erzielt werden, ausgedrückt als Mittelwert für einen vorgegebenen Zeitraum unter 
spezifischen Referenzbedingungen. 

(6h) Umweltleistung im Sinne dieses Gesetzes ist die Leistung in Bezug auf 
das Verbrauchsniveau, die Ressourceneffizienz in Bezug auf Materialien sowie auf 
Wasser- und Energieressourcen, die Wiederverwendung von Materialien und 
Wasser sowie das Abfallaufkommen. 

(6i) Orientierungswerte für die Umweltleistung im Sinne dieses Gesetzes sind 
indikative Umweltleistungswerte, die für bestimmte Bedingungen in Bezug auf be-
stimmte spezifische Parameter ausgedrückt werden. 

(6j) Umweltleistungsvergleichswert im Sinne dieses Gesetzes ist die indika-
tive Spanne der mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleis-
tungswerte. 

(6k) Mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte Umweltleistungswerte 
im Sinne dieses Gesetzes sind die Spanne von Umweltleistungswerten, die unter 
normalen Betriebsbedingungen unter Verwendung einer besten verfügbaren 
Technik oder einer Kombination von besten verfügbaren Techniken entsprechend 
der Beschreibung in den BVT-Schlussfolgerungen erzielt werden. 

(6l) Mit Zukunftstechniken assoziierte Umweltleistungswerte im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Spanne von Umweltleistungswerten, die unter normalen Be-
triebsbedingungen unter Verwendung einer Zukunftstechnik oder einer Kombina-
tion von Zukunftstechniken entsprechend der Beschreibung in den BVT-Schluss-
folgerungen erzielt werden. 

(6m) Tiefgreifende industrielle Transformation im Sinne dieses Gesetzes ist 
die Einführung von Zukunftstechniken oder des Standes der Technik, die eine er-
hebliche Änderung der Konstruktion oder Technologie einer Anlage oder in einem 
Teil einer Anlage oder die Ersetzung einer bestehenden Anlage durch eine neue 
Anlage am selben oder einem anderen Standort innerhalb der Europäischen Union 
beinhaltet, und die, verbunden mit dem Ziel der Klimaneutralität und der gleichzei-
tigen Reduzierung anderer Umweltauswirkungen, zu einer sehr weitgehenden Ver-
ringerung der Treibhausgasemissionen führt, zumindest auf das Maß, das durch 
die dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen erreicht werden kann, wo-
bei medienübergreifende Auswirkungen zu berücksichtigen sind.“ 

i) Absatz 9 wird durch den folgenden Absatz 9 ersetzt: 
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(9) „ Gefährliche Stoffe im Sinne dieses Gesetzes sind Stoffe oder Gemische 
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.“ 

4. In § 4 Absatz 1 Satz 4, wird die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU“ durch die Angabe 
„Industrieemissions-Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024“ ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Bei diesen Anlagen dürfen in Bezug auf die Emissionen von Kohlendioxid aus 
Verbrennungsprozessen oder anderen Prozessen der Anlage keine Umweltleis-
tungsgrenzwerte und Orientierungswerte für die Umweltleistung in Bezug auf die 
effiziente Verwendung von Energie festgesetzt werden, die über die Pflichten hin-
ausgehen, welche das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz begründet.“ 

b) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt: 

(4) „ Zusätzlich zu den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Pflichten sind Anla-
gen nach der Industrieemissions-Richtlinie so zu errichten und zu betreiben, dass 
materielle Ressourcen und Wasser effizient genutzt werden, auch durch Wieder-
verwendung.“ 

c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5 und nach Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

„§ 10 Absatz 8a Satz 2 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die 
Veröffentlichung der Unterlagen im Internet bis zum Abschluss der vom Betreiber 
getroffenen Maßnahmen zu erfolgen hat.“ 

6. § 6 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „auf Grund des § 7“ durch die Angabe „auf 
Grund des § 7 oder § 7a“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Bei Anlagen, die unterschiedlichen Betriebsweisen dienen, in denen un-
terschiedliche Stoffe eingesetzt werden oder in denen modulare Prozesseinheiten 
flexibel verschaltet werden (Mehrzweck-, Vielstoffanlagen oder modulare Anla-
gen), ist die Genehmigung auf Antrag des Vorhabenträgers auf die unterschiedli-
chen Betriebsweisen, Stoffe und Verschaltungsmöglichkeiten der modularen Pro-
zesseinheiten zu erstrecken, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 für alle 
erfassten Betriebsweisen, Stoffe und Verschaltungsmöglichkeiten der modularen 
Prozesseinheiten erfüllt sind.“ 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

§ 7„ 

Rechtsverordnungen über Anforderungen an genehmigungsbedürftige Anlagen; 
Verordnungsermächtigung“. 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „der sich aus § 5 ergebenden 
Pflichten“ durch die Angabe „der sich aus § 5 Absatz 1 bis 3 ergebenden 
Pflichten“ ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird die Angabe „vorgeschrieben sind, und“ durch die Angabe 
„vorgeschrieben sind.“ ersetzt. 

cc) Nummer 5 wird gestrichen. 

c) Die Absätze 1a und 1b werden gestrichen. 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 
1999 über Abfalldeponien (ABl. EG Nr. L 182 S. 1)“ durch die Angabe „Richtlinie 
1999/31/EG in der Fassung vom 24. April 2024“ ersetzt. 

8. Nach § 7 wird der folgende § 7a eingefügt: 

„§ 7a 

Rechtsverordnungen über Anforderungen an Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
nach § 51 durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, 
dass die Errichtung, die Beschaffenheit, der Betrieb, der Zustand nach Betriebseinstel-
lung und die betreibereigene Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie zur Erfüllung der sich aus § 5 Absatz 4 und 5 ergebenden Pflichten bestimm-
ten Anforderungen genügen müssen, insbesondere, dass 

1. der Einsatz von materiellen Ressourcen und Wasser bestimmten Anforderungen 
entsprechen muss, 

2. die Umweltleistung der Anlagen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten darf, 

3. die Betreiber von Anlagen Messungen oder Berechnungen der Umweltleistung 
nach in der Rechtsverordnung näher zu bestimmenden Verfahren vorzunehmen 
haben oder vornehmen lassen müssen, 

4. die Rückführung in den Ausgangszustand nach § 5 Absatz 5 bestimmten Anforde-
rungen entsprechen muss, insbesondere in Bezug auf den Ausgangszustandsbe-
richt und die Feststellung der Erheblichkeit von Boden- und Grundwasserver-
schmutzungen. 

(2) Nach jeder Veröffentlichung einer BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie  

1. bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und für Anlagen-
kategorien mit ähnlichen Merkmalen unter Berücksichtigung der gesamten Emis-
sionsbandbreiten die strengstmöglichen Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, 
die bei Anwendung der besten verfügbaren Techniken und unter Berücksichtigung 
möglicher Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf 
ein anderes erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamtleistung der Anlage 
insgesamt beitragen, und 
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2. bei der Festlegung von Umweltleistungsgrenzwerten nach Absatz 1 Nummer 2 die 
Umweltleistung unter normalen Betriebsbedingungen das obere Ende der mit den 
besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte nicht über-
schreitet.  

Wird ein Emissionsgrenzwert festgelegt, der in Bezug auf Werte, Zeiträume und Refe-
renzbedingungen von den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsband-
breiten abweicht, so ist zu gewährleisten, dass der Betreiber der Anlage der zuständi-
gen Behörde jährlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwa-
chung vorlegt, die einen Vergleich mit den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten ermöglicht. Im Hinblick auf bestehende Anlagen ist innerhalb 
eines Jahres nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit 
eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Rechtsverordnung vorzuneh-
men. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können in der Rechtsverordnung Emissionsgrenz-
werte oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten, 
Umweltleistungsgrenzwerte oberhalb der mit den besten verfügbaren Techniken asso-
ziierten Umweltleistungswerte und weniger strenge Fristen festgelegt werden, wenn 

1. wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart die Anwendung der in 
den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen am 
Umweltnutzen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde, 

2. wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart die Anwendung der mit 
den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte zu erhebli-
chen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Aus-
wirkungen, führen würde oder für den Anlagenbetreiber unverhältnismäßig wäre, 
oder 

3. in Anlagen Zukunftstechniken für einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 Mona-
ten erprobt werden sollen. 

Bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten nach Satz 1 sind insbesondere mögli-
che Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein ande-
res zu berücksichtigen; es dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgeru-
fen werden; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten. 
Emissionsgrenzwerte nach Satz 1 dürfen die in den Anhängen der Industrieemissions-
Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht 
überschreiten. Weniger strenge Umweltleistungsgrenzwerte nach Satz 1 dürfen keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verursachen. Bei der Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit gemäß Satz 1 Nummer 1 sind die in Anlage 2 aufgeführten Kriterien zu 
berücksichtigen. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können in der Rechtsverordnung Umweltleistungs-
grenzwerte in Bezug auf Wasser oberhalb der mit den besten verfügbaren Techniken 
assoziierten Umweltleistungswerte und weniger strenge Fristen festgelegt werden, 
wenn wegen des geografischen Standortes oder lokaler Umweltbedingungen die An-
wendung der Umweltleistungsgrenzwerte in Bezug auf Wasser zu erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Auswirkungen, führen 
würde oder für den Anlagenbetreiber unverhältnismäßig wäre.“ 

9. § 10 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 
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§ 10„ 

Genehmigungsverfahren; Verordnungsermächtigung“. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Soweit Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse oder Informationen ent-
halten, deren Bekanntgabe nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Be-
ziehungen oder die Verteidigung hätte, sind die Unterlagen zu kennzeichnen und 
getrennt vorzulegen.“ 

c) Absatz 3 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Der Antragsteller kann der Veröffentlichung im Internet widersprechen, soweit er 
die Gefährdung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, wichtiger Sicherheits-
belange, der internationalen Beziehungen oder der Verteidigung befürchtet; in die-
sem Fall muss die Behörde eine andere Form der Veröffentlichung wählen.“ 

d) Absatz 4 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer ersetzt: 

3. „ darauf hinzuweisen, dass nach einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde gemäß Absatz 6 oder auf Antrag des Antragstellers nach § 
16b Absatz 5 ein Erörterungstermin bestimmt und gesondert bekannt ge-
macht werden kann und dass dann die formgerecht erhobenen Einwendun-
gen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder der Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert werden;“. 

e) Absatz 8 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Der Vorhabenträger kann der Veröffentlichung im Internet widersprechen, soweit 
er die Gefährdung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, wichtiger Sicher-
heitsbelange, der internationalen Beziehungen oder der Verteidigung befürchtet; 
in diesem Fall muss die Behörde eine andere Form der Veröffentlichung wählen.“ 

f) Absatz 8a wird durch den folgenden Absatz 8a ersetzt: 

„(8a) Unbeschadet der Absätze 7 und 8 sind bei Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie folgende Unterlagen im Internet zu veröffentlichen: 

1. der Genehmigungsbescheid mit Ausnahme in Bezug genommener Antrags-
unterlagen und des Berichts über den Ausgangszustand, 

2. die Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen BVT-Merk-
blatts, sofern vorhanden, und 

3. soweit dies im Einzelfall zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist, eine 
konsolidierte Fassung der der Sicherstellung der wesentlichen Anforderungen 
der Industrieemissions-Richtlinie dienenden  

a) Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie 

b) nachträglichen Anordnungen. 

Die Veröffentlichung der Unterlagen im Internet hat systematisch, kostenlos und 
ohne Einschränkung des Zugangs auf angemeldete Benutzer auf einer leicht auf-
findbaren Internetseite bis zum Erlöschen der Genehmigung zu erfolgen. Soweit 
die zu veröffentlichenden Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse oder 
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Informationen enthalten, deren Bekanntgabe nachteilige Auswirkungen auf die in-
ternationalen Beziehungen oder die Verteidigung hätte, sind die entsprechenden 
Stellen unkenntlich zu machen.“ 

g) In Absatz 10 Satz 1 wird die Angabe „Antragstellung“ durch die Angabe „Durch-
führung des Genehmigungsverfahrens“ ersetzt. 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1a und 1b werden gestrichen. 

b) Absatz 2b wird durch den folgenden Absatz 2b ersetzt: 

„(2b) Im Fall des § 6 Absatz 2 kann der Antragsteller durch eine Auflage ver-
pflichtet werden, der zuständigen Behörde die Änderung der Betriebsweise, die 
Herstellung eines anderen Stoffes, die Verwendung eines anderen Stoffes oder 
die Verschaltung von modularen Prozesseinheiten mitzuteilen, sofern diese erst-
mals innerhalb des genehmigten Rahmens erfolgen sollen.“ 

11. Nach § 12 wird der folgende § 12a eingefügt: 

„§ 12a 

Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie 

(1) Wenn die Anwendung der in einer Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 fest-
gelegten Emissionsgrenzwerte oder der in einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 Ab-
satz 2 festgelegten Emissionswerte im Einzelfall für den Anlagenbetreiber unverhält-
nismäßig wäre, so kann die zuständige Behörde abweichende, weniger strenge Emis-
sionsbegrenzungen innerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissi-
onsbandbreiten festlegen. Es sind für die betroffene Anlage die strengstmöglichen 
Emissionsbegrenzungen festzulegen, die bei Anwendung der besten verfügbaren 
Techniken und unter Berücksichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten und mög-
licher Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein an-
deres erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamtleistung der Anlage insgesamt 
beitragen. 

(2) Abweichend von den in einer Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 festge-
legten Emissionsgrenzwerten und Umweltleistungsgrenzwerten und von den in einer 
Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten Emissionswerten kann die zu-
ständige Behörde auf Antrag Emissionsbegrenzungen oberhalb der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten, Umweltleistungsbegrenzungen 
oberhalb der Umweltleistungsgrenzwerte und weniger strenge Fristen festlegen, wenn 

1. wegen technischer Merkmale der Anlage die Anwendung der in den BVT-Schluss-
folgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen am Umweltnutzen zu 
unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde, 

2. wegen technischer Merkmale der Anlage die Anwendung der Umweltleistungs-
grenzwerte zu erheblichen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich medi-
enübergreifender Auswirkungen, führen würde oder für den Anlagenbetreiber un-
verhältnismäßig wäre, oder 

3. in Anlagen Zukunftstechniken für einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 Mona-
ten erprobt werden sollen. 
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Bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 sind insbesondere mög-
liche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein an-
deres zu berücksichtigen; es dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorge-
rufen werden; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten. 
Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 dürfen die in den Anhängen der Industrieemissi-
ons-Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024 festgelegten Emissionsgrenzwerte 
nicht überschreiten. Weniger strenge Umweltleistungsbegrenzungen nach Satz 1 dür-
fen keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verursachen. Bei der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit gemäß Satz 1 Nummer 1 sind die in Anlage 2 aufgeführten Krite-
rien zu berücksichtigen.  

(3) Abweichend von den in einer Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 festge-
legten Umweltleistungsgrenzwerten in Bezug auf Wasser kann die zuständige Behörde 
auf Antrag Umweltleistungsbegrenzungen oberhalb der Umweltleistungsgrenzwerte 
und weniger strenge Fristen festlegen, wenn wegen des geografischen Standortes 
oder lokaler Umweltbedingungen die Anwendung der Umweltleistungsgrenzwerte in 
Bezug auf Wasser zu erheblichen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich me-
dienübergreifender Auswirkungen, führen würde oder für den Anlagenbetreiber unver-
hältnismäßig wäre. 

(4) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Emissionsbegrenzungen festlegen, 
die in Bezug auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den in einer Rechts-
verordnung nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emissionsgrenzwerten oder von den in 
einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten Emissionswerten abwei-
chen, sofern ein gleichwertiges Umweltschutzniveau gewährleistet ist. 

(5) Nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen ist durch die zustän-
dige Behörde bei Erteilung einer Neugenehmigung für Anlagen nach der Industrieemis-
sions-Richtlinie bis zur Anpassung der Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 oder der 
Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 sicherzustellen, dass  

1. die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und unter Berück-
sichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten die strengstmöglichen Emissions-
begrenzungen festgelegt werden, die bei Anwendung der besten verfügbaren 
Techniken und unter Berücksichtigung möglicher Verlagerungen von nachteiligen 
Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes erreichbar sind und zur best-
möglichen Gesamtleistung der Anlage insgesamt beitragen, und 

2. die Umweltleistung unter normalen Betriebsbedingungen die mit den besten ver-
fügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte nicht überschreitet. 

Im Fall des Satzes 1 sind die in Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften vor 
der Veröffentlichung der neuen BVT-Schlussfolgerungen festgelegten Emissions-
grenzwerte, Umweltleistungsgrenzwerte und Emissionswerte nicht mehr anzuwenden, 
soweit die neu veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen weitergehende Anforderun-
gen stellen. Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Ergeben sich aus der Anpassung 
der Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 oder der Verwaltungsvorschrift nach § 48 
Absatz 2 an die neu veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen nachträglich abwei-
chende Anforderungen, sind die abweichenden Anforderungen nicht anzuwenden. 

(6) Für den Fall, dass eine Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 oder eine Ver-
waltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 für die jeweilige Anlagenart keine emissionsbe-
zogenen oder umweltleistungsbezogenen Anforderungen vorsieht oder die Anforde-
rungen nicht alle potenziellen Umweltauswirkungen abdecken, gilt bei der Festlegung 
von Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie Absatz 5 entsprechend. 
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(7) Im Fall des Absatzes 6 hat die zuständige Behörde den Stand der Technik im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Kriterien in Anlage 1 festzustellen und auf dieser 
Grundlage Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen festzulegen, 
wenn 

1. für die jeweilige Anlagenart keine BVT-Schlussfolgerungen vorliegen, 

2. die einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen keine emissionsbezogenen oder um-
weltleistungsbezogenen Anforderungen enthalten, oder 

3. die Anforderungen in den einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen nicht alle poten-
ziellen Umweltauswirkungen abdecken. 

Die Emissionsbegrenzungen dürfen die in den Anhängen der Industrieemissions-Richt-
linie in der Fassung vom 24. April 2024 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht über-
schreiten. Bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 Nummer 2 ist 
sicherzustellen, dass ein Umweltschutzniveau gewährleistet wird, das mit den in den 
BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen besten verfügbaren Techniken gleichwertig 
ist.“ 

12. In § 15 Absatz 3 wird die Angabe „§ 5 Absatz 3 und 4“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 3 
und 5“ ersetzt. 

13. § 16 Absatz 2 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Die öffentliche Bekanntmachung sowie die Auslegung sind stets erforderlich, wenn 

1. die Änderung oder Erweiterung des Betriebs einer Anlage für sich genommen die 
Leistungsgrenzen oder die Anlagengrößen einer Anlage im Sinne des Anhangs 1 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) geändert worden ist, die in 
Spalte d mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind, erreichen würde, oder 

2. im Rahmen der Änderung eine Aktualisierung der Genehmigung nach § 52a Ab-
satz 1 Nummer 1 erfolgen soll.“ 

14. § 16b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird gestrichen. 

b) Absatz 7 wird zu Absatz 6 und wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.“ 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „die Anforderungen nach Absatz 8“ durch die An-
gabe „die Anforderungen nach Absatz 7“ ersetzt. 

c) Absatz 8 wird zu Absatz 7 und Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.“ 

d) Absatz 8a wird zu Absatz 8 und Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 
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„Im Fall von Absatz 6 Satz 3 gilt die Genehmigung einschließlich der Nebenbe-
stimmungen nach Ablauf von drei Monaten ab dem spätesten gemäß Absatz 6 
Satz 6 oder 7 mitgeteilten Zeitpunkt als antragsgemäß geändert, sofern die Ge-
nehmigungsbehörde nicht zuvor über den Antrag entscheidet oder ein Antrag nach 
Absatz 5 gestellt wird.“ 

e) In Absatz 9 wird die Angabe „Absatz 8“ durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt. 

15. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Soll infolge der Überprüfung der Genehmigung einer Anlage nach der Industrie-
emissions-Richtlinie nach § 52 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 bis 3, zur Sicherstellung 
der Einhaltung der durch eine Rechtsverordnung nach § 48a festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte oder einer Umweltqualitätsnorm nach § 2 Nummer 3 der Oberflä-
chengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), die zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert 
worden ist, oder nach § 52a Absatz 1 eine nachträgliche Anordnung erlassen wer-
den oder sollen durch eine nachträgliche Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 die 
Emissionsbegrenzungen einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie neu 
festgelegt werden, ist vor deren Erlass der Entwurf der Anordnung öffentlich be-
kannt zu machen.“ 

b) Absatz 1b wird durch den folgenden Absatz 1b ersetzt: 

„(1b) Wird infolge der Überprüfung der Genehmigung einer Anlage nach der 
Industrieemissions-Richtlinie nach § 52 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 und 3 oder zur 
Sicherstellung der Einhaltung der durch eine Rechtsverordnung nach § 48a fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte oder einer Umweltqualitätsnorm nach § 2 Num-
mer 3 der Oberflächengewässerverordnung eine nachträgliche Anordnung erlas-
sen und sollen dabei die Emissionsbegrenzungen neu festgelegt werden, ist § 12a 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 bis 4 entsprechend anzuwenden.“ 

c) Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt: 

„(2a) § 12a Absatz 1 bis 4, 6 und 7 gilt für Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie entsprechend.“ 

d) Absatz 2b wird durch den folgenden Absatz 2b ersetzt: 

„(2b) Für den Fall, dass von der Behörde auf Grundlage einer entsprechenden 
Anwendung des § 12a Absatz 2 Nummer 1 Emissionsbegrenzungen oberhalb der 
in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten oder weniger 
strenge Fristen festgelegt werden sollen oder von dem Erlass einer nachträglichen 
Anordnung insgesamt abgesehen werden soll, ist Absatz 1a entsprechend anzu-
wenden. Sieht die Behörde auf Grundlage des § 12a Absatz 2 von dem Erlass 
einer nachträglichen Anordnung ab, teilt sie dies dem Betreiber mit. § 10 Absatz 7 
Satz 1 und Absatz 8a gilt entsprechend.“ 

e) Nach Absatz 4a Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt: 

„Die in Satz 2 genannte Frist beginnt erst mit ordnungsgemäßer Anzeige der Be-
triebseinstellung durch den Betreiber bei der zuständigen Behörde.“ 

16. § 20 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird jeweils nach der Angabe „§ 7“ die Angabe „oder § 7a“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Satz 1“ die Angabe „unverzüglich“ eingefügt. 

b) In Absatz 1a wird jeweils die Angabe „Richtlinie 2012/18/EU“ durch die Angabe 
„Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012“ ersetzt. 

17. In § 23 Absatz 1 Satz 1 und § 25 Absatz 1a wird jeweils die Angabe „Richtlinie 
2012/18/EU“ durch die Angabe „Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 
2012“ ersetzt. 

18. Nach § 29b wird der folgende § 29c eingefügt: 

„§ 29c 

Analyse und Überwachung der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu bei Anla-
gen nach der Industrieemissions-Richtlinie 

(1) Wurden zur Sicherstellung der Einhaltung der durch eine Rechtsverordnung 
nach § 48a festgelegten Immissionsgrenzwerte oder zur Sicherstellung der Einhaltung 
einer Umweltqualitätsnorm nach § 2 Nummer 3 der Oberflächengewässerverordnung 
für eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie Emissionsbegrenzungen unter-
halb der nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emissionsgrenzwerte oder unterhalb der in 
einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten Emissionswerte festge-
legt, so hat die zuständige Behörde die Auswirkungen der strengeren Emissionsbe-
grenzungen auf die Immissionskonzentration der betreffenden Schadstoffe oder auf die 
Konzentration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflächengewässer 
zu bewerten. Steht auf Grundlage der Bewertung fest, dass der Immissionsbeitrag der 
Anlage relevant ist und quantifizierbare oder messbare Auswirkungen auf die Umwelt 
hat, so hat die zuständige Behörde sicherzustellen, dass die Immissionskonzentration 
der betreffenden Schadstoffe oder die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im 
aufnehmenden Oberflächengewässer überwacht wird. 

(2) Gewährt die zuständige Behörde eine Abweichung nach § 12a Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1, hat der Betreiber eine Bewertung der Auswirkungen der Abweichung auf 
die Immissionskonzentration der betreffenden Schadstoffe und die in § 1 genannten 
Schutzgüter vorzunehmen. Steht auf Grundlage dieser Bewertung fest, dass die Ab-
weichung zu einer relevanten Änderung des Immissionsbeitrags der Anlage führt und 
diese Änderung des Immissionsbeitrags der Anlage quantifizierbare oder messbare 
Auswirkungen auf die in § 1 genannten Schutzgüter haben wird, so hat die zuständige 
Behörde sicherzustellen, dass die Immissionskonzentration der betreffenden Schad-
stoffe oder die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflä-
chengewässer oder im aufnehmenden Boden überwacht wird. 

(3) Für die Überwachung nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 soll auf die 
Ergebnisse der Überwachung nach § 44 oder auf sonstige vorliegende Daten zurück-
gegriffen werden. Soweit dies für eine angemessene Überwachung erforderlich ist, 
kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Betreiber Ermittlungen durchführen 
lässt. § 26 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

19. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 
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„Wird in einer Genehmigung oder nachträglichen Anordnung eine Emissionsbe-
grenzung nach § 12a Absatz 4 oder § 17 Absatz 2a festgelegt, die in Bezug auf 
Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den in einer Rechtsverordnung 
nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emissionsgrenzwerten oder von den in einer Ver-
waltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten Emissionswerten abweicht, so 
hat die Zusammenfassung nach Satz 1 Nummer 1 einen Vergleich mit den in der 
Rechtsverordnung genannten Emissionsgrenzwerten oder in der Verwaltungsvor-
schrift genannten Emissionswerten zu ermöglichen.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU“ durch die Angabe „In-
dustrieemissions-Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024“ ersetzt. 

c) In Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2012/18/EU“ durch die Angabe 
„Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012“ ersetzt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Ergebnisse der Überwachung der Emissionen von Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie, die bei der Behörde vorliegen, sind der Öffentlich-
keit über das Internet zugänglich zu machen. § 10 Absatz 8a Satz 2 dieses 
Gesetzes und §§ 8 und 9 des Umweltinformationsgesetzes finden entspre-
chende Anwendung.“ 

20. Die Überschrift des Zweiten Teils Vierter Abschnitt wird durch die folgende Überschrift 
ersetzt: 

„Vierter Abschnitt 

Sonderregelungen zur Bewältigung einer Gasmangellage oder einer sonstigen Krise“. 

21. § 31a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU“ durch die Angabe „In-
dustrieemissions-Richtlinie“ ersetzt.  

b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt: 

„Die Zulassung der Abweichung ist zu begründen.“ 

c) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Abweichung.“ durch die Angabe „Abweichung, 
die Gründe für die Abweichung und über die festgesetzten Nebenbestimmungen.“ 
ersetzt. 

22. § 31b wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU“ durch die Angabe „In-
dustrieemissions-Richtlinie“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt: 

„Die Zulassung der Abweichung ist zu begründen.“ 

23. Nach § 31l wird der folgende § 31m eingefügt: 
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„§ 31m 

Abweichungen im Fall einer Krise 

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Betreibers in Abweichung von 
den in einer Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emissionsgrenzwerten 
und Umweltleistungsgrenzwerten sowie von den in einer Verwaltungsvorschrift nach § 
48 Absatz 2 festgelegten Emissionswerten weniger strenge Emissionsbegrenzungen 
und Umweltleistungsbegrenzungen festlegen, wenn außergewöhnliche Umstände, die 
sich der Kontrolle des Betreibers und der staatlichen Institutionen entziehen, zu Fol-
gendem führen: 

1. einer schwerwiegenden Störung der Energieversorgung, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Sicherheit der Energieversorgung besteht, 

2. einem Mangel an Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung, die der Betreiber für 
die Ausübung von Tätigkeiten im öffentlichen Interesse unter Einhaltung der gel-
tenden Emissionsgrenzwerte oder Umweltleistungsgrenzwerte benötigt, oder 

3. einem Mangel an wesentlichen Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung, wenn 
die Produktionsleistung der Anlage einen solchen Mangel aus Gründen der öffent-
lichen Gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ausgleicht. 

Schädliche Umwelteinwirkungen dürfen nicht hervorgerufen werden. Es sind vorrangig 
andere Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu nutzen, die zu einer geringeren Umwelt-
verschmutzung führen. 

(2) Die Abweichung darf nur für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zugelas-
sen werden. Wenn die Gründe für die Zulassung der Abweichung fortbestehen, kann 
die Zulassung der Abweichung um höchstens drei weitere Monate verlängert werden. 
Sobald die Bedingungen in Bezug auf die Energieversorgung oder Versorgung mit 
Ressourcen, Materialen oder Ausrüstung wiederhergestellt sind oder wenn es eine Al-
ternative bei der Energieversorgung oder zu den Ressourcen, Materialien oder Aus-
rüstungen gibt, ist die Zulassung der Abweichung aufzuheben. 

(3) Über die Zulassung der Abweichung nach Absatz 1 hinaus bedarf es weder 
einer Änderungsgenehmigung nach § 16 noch einer Anzeige nach § 15.  

(4) Die Zulassung der Abweichung hat schriftlich zu erfolgen, sie ist zu begründen 
und dem Antragsteller zuzustellen. Die zuständige Behörde hat den Bescheid über die 
Zulassung der Abweichung der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich zu machen. 
§ 10 Absatz 8a Satz 2 und 3 ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Veröffentlichung der Unterlagen im Internet bis zur Aufhebung oder anderweitigen Er-
ledigung der Abweichung zu erfolgen hat. 

(5) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Emissionen, die sich aus der 
Zulassung der Abweichung ergeben, durch den Betreiber überwacht werden. § 26 gilt 
entsprechend. 

(6) § 31a Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“ 

24. In § 47c Absatz 2 wird die Angabe „Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm (ABl. EG Nr. L 189 S. 12)“ durch die Angabe „Richtlinie 2002/49/EG“ 
ersetzt. 
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25. In § 47f Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Richtlinie (EU) 2021/1226 (ABl. 2021 L 269 vom 28.7.2021, S. 65) geändert worden 
ist“ durch die Angabe „Richtlinie 2002/49/EG“ ersetzt. 

26. § 48 Absatz 1a und 1b werden durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt: 

(2) „ Nach jeder Veröffentlichung einer BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie bei der Festle-
gung von Emissionswerten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die Emissionen unter nor-
malen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissi-
onsbandbreiten nicht überschreiten und unter Berücksichtigung der gesamten Emissi-
onsbandbreiten die strengstmöglichen Emissionswerte festgelegt werden, die bei An-
wendung der besten verfügbaren Techniken und unter Berücksichtigung möglicher 
Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes 
erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamtleistung der Anlage insgesamt beitra-
gen. Wird ein Emissionswert festgelegt, der in Bezug auf Werte, Zeiträume und Refe-
renzbedingungen von den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsband-
breiten abweicht, so ist zu gewährleisten, dass der Betreiber der Anlage der zuständi-
gen Behörde jährlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwa-
chung vorlegt, die einen Vergleich mit den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten ermöglicht. Im Hinblick auf bestehende Anlagen ist innerhalb 
eines Jahres nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit 
eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Verwaltungsvorschrift vorzuneh-
men. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können in der Verwaltungsvorschrift Emissions-
werte oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten 
und weniger strenge Fristen festgelegt werden, wenn 

1. wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart die Anwendung der in 
den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen am 
Umweltnutzen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde, 

2. in Anlagen Zukunftstechniken für einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 Mona-
ten erprobt werden sollen. 

Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Emissionswerte nach Satz 1 dürfen die in den An-
hängen der Industrieemissions-Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024 festgeleg-
ten Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
gemäß Satz 1 Nummer 1 sind die in Anlage 2 aufgeführten Kriterien zu berücksichti-
gen.“ 

27. In § 48b Satz 6 wird die Angabe „§ 7 Absatz 1a“ durch die Angabe „§ 7a Absatz 2“ 
ersetzt. 

28. In § 50 Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2012/18/EU“ durch die Angabe „Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 in der Fassung vom 25. November 2009“ ersetzt. 

29. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 5 bis 8 gestrichen. 

b) Die Absätze 1a und 1b werden gestrichen. 
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c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Zutritt zu den Grundstücken“ durch die Angabe 
„Zutritt zu den Grundstücken während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszei-
ten“ ersetzt. 

30. Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt: 

„§ 52a 

Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie 

(1) Bei Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Be-
hörde innerhalb von vier Jahren nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerun-
gen zur Haupttätigkeit 

1. eine Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der Genehmigung durch 
nachträgliche Anordnungen nach § 17 oder im Rahmen einer Änderungsgenehmi-
gung nach § 16 vorzunehmen und 

2. sicherzustellen, dass die betreffende Anlage die Genehmigungsanforderungen 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 einhält, insbesondere die in einer Verordnung nach 
§ 7a Absatz 2 festgelegten Emissionsgrenzwerte und Umweltleistungsgrenzwerte 
oder die in einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten Emissi-
onswerte sowie die Nebenbestimmungen nach § 12 und § 12a. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde auf Antrag des Be-
treibers die Frist zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte, Emissionsbegrenzungen 
und Umweltleistungsgrenzwerte für bestehende Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie auf höchstens acht Jahre nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerun-
gen zur Haupttätigkeit verlängern, wenn 

1. sich der Betreiber zur tiefgreifenden industriellen Transformation der Anlage ver-
pflichtet und sichergestellt wird, dass nach Ablauf der verlängerten Frist die Anfor-
derungen gemäß § 7a Absatz 2 oder, wenn Zukunftstechniken zur Anwendung 
kommen, die Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken eingehalten werden, 

2. die Genehmigung eine Beschreibung der tiefgreifenden industriellen Transforma-
tion, der Emissionsbandbreiten oder, wenn Zukunftstechniken zur Anwendung 
kommen, der Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken und der Ressourcenef-
fizienz, die erreicht werden sollen, sowie den Zeitplan für die Umsetzung und die 
Etappenziele enthält und  

3. der Betreiber der zuständigen Behörde jährlich einen Bericht über die Fortschritte 
bei der Umsetzung der tiefgreifenden industriellen Transformation vorlegt. 

Es ist durch die zuständige Behörde sicherzustellen, dass bis zum Ablauf der verlän-
gerten Frist keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden und ein ho-
hes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt gewährleistet wird. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde auf Antrag des Be-
treibers von einer Aktualisierung der Genehmigung absehen oder den Betreiber von 
der Pflicht zur Einhaltung der an die BVT-Schlussfolgerungen angepassten Emissions- 
und Umweltleistungsgrenzwerte befreien, wenn 

1. sich der Betreiber zur tiefgreifenden industriellen Transformation der Anlage ver-
pflichtet, die in der Stilllegung der bestehenden Anlage und ihrer Ersetzung durch 
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eine neue Anlage am selben oder einem anderen Standort innerhalb der Europäi-
schen Union besteht und innerhalb von acht Jahren nach Veröffentlichung von 
BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit abgeschlossen wird, 

2. der Betreiber unter Vorlage eines Stilllegungsplans, des zugehörigen Zeitplans 
und der Etappenziele den Verzicht auf die Genehmigung für einen Zeitpunkt inner-
halb von acht Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur 
Haupttätigkeit erklärt und 

3. der Betreiber der zuständigen Behörde jährlich einen Bericht über die Fortschritte 
in Bezug auf den Stilllegungsplan für die bestehende Anlage und deren Ersatz 
durch eine neue Anlage vorlegt. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Abweichend von den in einer Verordnung nach § 7a Absatz 2 festgelegten 
Emissionsgrenzwerten und Umweltleistungsgrenzwerten oder den in einer Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten Emissionswerten kann die zuständige 
Behörde auf Antrag des Betreibers für Zukunftstechniken 

1. abweichende Emissionsbegrenzungen festlegen, wenn sichergestellt ist, dass die 
Anlage innerhalb von sechs Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolge-
rungen zur Haupttätigkeit unter normalen Betriebsbedingungen die Emissions-
bandbreiten für Zukunftstechniken einhält, und 

2. anstelle von Umweltleistungsgrenzwerten Orientierungswerte für die Umweltleis-
tung festlegen. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Die zuständige Behörde hat die Festlegung weniger strenger Emissionsbe-
grenzungen nach § 12a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 alle vier Jahre oder im Rahmen 
der Überwachung nach § 52 Absatz 1 Satz 1, falls eine Überprüfung danach früher als 
vier Jahre nach Festlegung weniger strenger Emissionsbegrenzungen erfolgt, erneut 
zu bewerten. 

(6) Im Fall des § 31 Absatz 1 Satz 3 hat die zuständige Behörde mindestens jähr-
lich die Ergebnisse der Emissionsüberwachung zu bewerten, um sicherzustellen, dass 
die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfolgerun-
gen festgelegten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten. 

(7) Zur Durchführung von § 52 Absatz 1 Satz 1 stellen die zuständigen Behörden 
zur regelmäßigen Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie in 
ihrem Zuständigkeitsbereich Überwachungspläne und Überwachungsprogramme ge-
mäß § 52b auf. Zur Überwachung nach Satz 1 gehören insbesondere 

1. Vor-Ort-Besichtigungen,  

2. Überwachung der Emissionen, 

3. Überwachung der Einhaltung der Umweltleistungsgrenzwerte, 

4. Überprüfung interner Berichte und Folgedokumente,  

5. Überprüfung der Eigenkontrolle,  

6. Prüfung der angewandten Techniken und  
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7. Prüfung der Eignung des Umweltmanagements der Anlage  

zur Sicherstellung der sich aus § 5 oder einer auf Grund des § 7 oder § 7a erlassenen 
Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen. 

§ 52 Absatz 2 und 4 bis 7 ist entsprechend anzuwenden. Das Grundrecht auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. Wurden die den zuständigen Behörden vorgelegten Daten im Rahmen eines 
gemäß den Anforderungen einer Verordnung nach § 58e Absatz 2 konformitätsgeprüf-
ten Umweltmanagementsystems erhoben, wird vermutet, dass diese Daten eine hin-
reichende Beurteilungsgrundlage für die Überwachung der Einhaltung der Umweltleis-
tungsgrenzwerte bieten. Bei einem gemäß den Anforderungen einer Verordnung nach 
§ 58e Absatz 2 konformitätsgeprüften Umweltmanagementsystem wird vermutet, dass 
es zur Sicherstellung der Anforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 geeignet ist. 

(8) Bei Ereignissen mit erheblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit oder die Umwelt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union benach-
richtigen die zuständigen Behörden unverzüglich die zuständigen Behörden des be-
troffenen Mitgliedstaates der Europäischen Union. Die zuständigen Behörden arbeiten 
bei der Bekämpfung der Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit und 
der Vermeidung weiterer Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit oder Umwelt mit den zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union zusammen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Verstoß gegen 
Genehmigungsauflagen eine unmittelbare Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
oder eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Umwelt in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union verursacht.“ 

31. § 52a wird zu § 52b und in Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „der Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 
2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1)“ durch die Angabe „der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 in der Fassung vom 25. November 2009“ ersetzt. 

32. Der bisherige § 52b wird zu § 52c. 

33. Nach § 58d wird der folgende § 58e eingefügt: 

„§ 58e 

Pflicht der Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie zur Umset-
zung eines Umweltmanagementsystems; Verordnungsermächtigung 

(1) Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie haben sicherzu-
stellen, dass ein Umweltmanagementsystem nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 eingerichtet und dauerhaft umgesetzt wird. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
nach § 51 durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, 
welche Anforderungen das nach Absatz 1 einzurichtende und dauerhaft umzusetzende 
Umweltmanagementsystem zu erfüllen hat, insbesondere, dass  
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1. das Umweltmanagementsystem Ziele und Maßnahmen zur Ausweitung der Nut-
zung und Erzeugung erneuerbarer Energien, soweit technisch möglich und wirt-
schaftlich zumutbar, beinhalten muss, 

2. Orientierungswerte für die Umweltleistung bei der Festlegung von Zielen und Leis-
tungsindikatoren für wesentliche Umweltaspekte im Rahmen des Umweltmanage-
mentsystems berücksichtigt werden müssen. 

Darüber hinaus kann in der Rechtsverordnung nach Satz 1 geregelt werden, welche 
Veröffentlichungspflichten, Berichts- und Vorlagepflichten, Datenerhebungs- und 
Messverpflichtungen, Konformitätsbewertungen und Nachweispflichten der Betreiber 
im Zusammenhang mit dem Umweltmanagementsystem zu erfüllen hat. 

(3) Nach jeder Veröffentlichung einer BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass die Orientierungswerte für die Umweltleistung nach Absatz 2 Num-
mer 2 innerhalb der mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleis-
tungswerte festgelegt werden. Enthalten die BVT-Schlussfolgerungen Umweltleis-
tungsvergleichswerte, sind die Orientierungswerte für die Umweltleistung als Spannen 
festzulegen.“ 

34. Der bisherige § 58e wird zu § 58f. 

35. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU“ durch die 
Angabe „Industrieemissions-Richtlinie in der Fassung vom 24. April 2024“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird jeweils die Angabe „Richtlinie 2012/18/EU“ durch die Angabe 
„Richtlinie (EU) 2012/18 in der Fassung vom 4. Juli 2012“ ersetzt. 

36. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. einer Rechtsverordnung nach § 7a Absatz 1 Nummer 3 oder § 58e Ab-
satz 2 Satz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,“. 

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 17 Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 5“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 17 Absatz 5“ ersetzt. 

cc) Nach Nummer 5 wird die folgende Nummer 5a eingefügt: 

„5a. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 5, zuwiderhandelt,“. 

dd) In Nummer 11 wird die Angabe „vorlegt.“ durch die Angabe „vorlegt oder“ er-
setzt. 

ee) Nach Nummer 11 wird die folgende Nummer 12 eingefügt: 
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12. „ entgegen § 58e Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 58e Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein Umweltmanage-
mentsystem eingerichtet und umgesetzt wird.“ 

b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt: 

(5) „ Gegenüber einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit ei-
nem Jahresumsatz von mehr als 1,67 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 
4 in Verbindung mit § 30 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
eine bei Errichtung oder Betrieb einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtli-
nie vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1, 4, 5a 
oder 6 mit einer Geldbuße bis zu 3 Prozent des Jahresumsatzes geahndet werden. 
Jahresumsatz nach Satz 1 ist die Summe der Umsatzerlöse, die die juristische 
Person oder Personenvereinigung in dem der Behördenentscheidung vorausge-
gangenen Geschäftsjahr in der Europäischen Union erzielt hat. Der Jahresumsatz 
kann geschätzt werden.“ 

c) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6. 

37. Die §§ 64 und 65 werden durch die folgenden §§ 64 und 65 ersetzt: 

§ 64„ 

Elektronische Kommunikation 

Soweit auf Grund dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung die Schriftform angeordnet wird, ist auch die elektronische Form 
nach Maßgabe des § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes zugelassen. 

§ 65 

Schadensersatz 

(1) Verstößt der Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie ge-
gen § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 3 bis 5 und wird dadurch die Gesundheit 
eines anderen verletzt, so ist der Betreiber verpflichtet, dem Verletzten den daraus ent-
stehenden Schaden zu ersetzen. 

(2) Verstößt jemand in Ausübung eines öffentlichen Amtes vorsätzlich oder fahr-
lässig gegen eine Anforderung des § 47 oder eine Regelung zu Luftreinhalteplänen, 
Luftreinhaltefahrplänen oder Plänen für kurzfristige Maßnahmen einer nach § 48a er-
lassenen Rechtsverordnung und wird dadurch die Gesundheit eines anderen verletzt, 
ist der Verwaltungsträger der zuständigen Behörde, in deren Dienst der Amtsträger 
steht, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(3) Schadensersatzansprüche nach den Absätzen 1 und 2 verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 

1. der Anspruch entstanden ist, 

2. der den Anspruch begründende Verstoß beendet ist und 

3. der Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt hat oder nach vernünftigem Ermessen 
wissen müsste, dass durch den Verstoß ein Schaden entstanden ist.“ 
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38. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 5 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 6 und 7 werden zu den Absätzen 5 und 6. 

c) Absatz 8 wird gestrichen. 

d) Die Absätze 9 und 10 werden zu den Absätzen 7 und 8. 

e) Nach dem neuen Absatz 8 werden die folgenden Absätze 9 bis 11 eingefügt: 

(9) „ Für BVT-Schlussfolgerungen, die bis zum Ablauf des 1. Juli 2026 im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden, sind § 7 Absatz 1a, § 12 
Absatz 1a und 1b, § 17 Absatz 1a, 1b, 2a und 2b, § 48 Absatz 1a und 1b dieses 
Gesetzes in der bis einschließlich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung anzuwenden. 
Für BVT-Schlussfolgerungen nach Satz 1 finden § 7a Absatz 2, § 12a Absatz 1 
und 5 und § 48 Absatz 2 sowie im Fall einer Aktualisierung gemäß § 52a Absatz 1 
§ 12a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 keine Anwendung. 

(10) Die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener 
Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen an Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie sind von Anlagen der Nummer 3.6.2.1 des Anhangs 1 zur Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen und Anlagen zur Veredelung von 
Fasern oder Textilien der Nummer 10.10.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen erst ab dem [einsetzen: Datum des Tages und 
Monats des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des vierten auf 
das Inkrafttreten folgenden Jahres] zu erfüllen, wenn die Anlage vor dem [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] in Betrieb 
genommen wurde. 

(11) Für Anlagen der Nummer 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1, 7.1.8.1 
und 7.1.11.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen ist dieses Gesetz in der bis einschließlich [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
anzuwenden.“ 

39. Nach dem neuen Absatz 11 wird der folgende Absatz 12 eingefügt: 

(12) „ Die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener 
Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen an Anlagen nach der Industrieemis-
sions-Richtlinie sind von Anlagen der Nummer 3.11 des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen, bei denen die Feuerungswärmeleistung der 
Wärmebehandlungsöfen weniger als 20 Megawatt beträgt und die vor der Veröffentli-
chung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europäischen Union, welche das 
Schmieden mit Hämmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer überschrei-
tet, auch bei einer Wärmeleistung von 20 Megawatt und weniger, als Haupttätigkeit 
umfassen, genehmigt wurden, erst nach Ablauf von vier Jahren ab dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen, spätestens ab dem 1. September 2034 
zu erfüllen.“ 

40. Nach dem neuen Absatz 12 wird der folgende Absatz 13 eingefügt: 

(13) „ Die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener 
Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen an genehmigungsbedürftige Anla-
gen und Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie sind von Anlagen der Nummer 
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3.12 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, die vor 
der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europäischen 
Union, welche das Schmieden mit Schmiedepressen, deren Presskraft 30 Meganew-
ton je Presse überschreitet, als Haupttätigkeit umfassen, genehmigt wurden, erst nach 
Ablauf von vier Jahren ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der BVT-Schlussfolge-
rungen, spätestens ab dem 1. September 2034 zu erfüllen.“ 

41. Nach dem neuen Absatz 13 wird der folgende Absatz 14 eingefügt: 

(14) „ Die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener 
Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen an genehmigungsbedürftige Anla-
gen und Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie sind von Anlagen der Nummer 
3.26 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, die vor 
der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europäischen 
Union, welche die Herstellung von Batterien, mit Ausnahme der alleinigen Montage, 
mit einer Produktionskapazität von 15 000 Tonnen Batteriezellen oder mehr pro Jahr, 
als Haupttätigkeit umfassen, genehmigt wurden, erst nach Ablauf von vier Jahren ab 
dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen, spätestens ab dem 
1. September 2034 zu erfüllen.“ 

42. Nach dem neuen Absatz 14 wird der folgende Absatz 15 eingefügt: 

(15) „ Die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener 
Rechtsverordnungen ergebenden Anforderungen an Anlagen nach der Industrieemis-
sions-Richtlinie sind von Anlagen der Nummer 1.14 des Anhangs 1 zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen, bei denen die Haupttätigkeit in der Pyrolyse 
besteht und die vor der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der 
Europäischen Union, welche die Pyrolyse von Kohle sowie von anderen Brennstoffen 
in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 Megawatt oder mehr, als Haupt-
tätigkeit mit umfassen, genehmigt wurden, erst nach Ablauf von vier Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen, spätestens ab dem 1. 
September 2034 zu erfüllen.“ 

43. Die Anlage wird zu „Anlage 1“ und wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „(zu § 3 Abs. 6)“ durch die Angabe „(zu § 3 
Absatz 6 Satz 2)“ ersetzt. 

b) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt: 

2. „ Einsatz weniger gefährlicher Stoffe, einschließlich des geringeren Einsatzes 
besonders besorgniserregender Stoffe,“. 

c) In Nummer 5 wird nach der Angabe „Technologie,“ die Angabe „einschließlich di-
gitaler Instrumente,“ eingefügt. 

d) Nummer 9 wird durch die folgende Nummer 9 ersetzt: 

9. „ Verbrauch und Art der beim Verfahren verwendeten Rohstoffe, einschließlich 
Wasser, sowie Ressourceneffizienz und Wiederverwendung und Dekarboni-
sierung.“ 

e) In Nummer 10 wird nach der Angabe „Umwelt,“ die Angabe „einschließlich der bi-
ologischen Vielfalt,“ eingefügt. 

44. Nach Anlage 1 wird die folgende Anlage 2 eingefügt: 
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„Anlage 2 

(zu § 12a Absatz 2 Satz 5) 

Kriterien für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Anwendung der in 
den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten 

Um zu ermitteln, ob die Anwendung der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten unverhältnismäßig ist, sind die Kosten der Einhaltung der BVT-
assoziierten Emissionsgrenzwerte mit dem Umweltnutzen wie folgt zu vergleichen: 

1. Kosten der Einhaltung der BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte 

1.1. Die Kosten für die Einhaltung der BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte umfas-
sen Investitions- und Betriebsaufwendungen. Zusätzliche gesellschaftliche oder wirt-
schaftliche Kosten werden nicht berücksichtigt. 

1.2. Die Bewertung der Kosten erfolgt quantitativ und wird von einer qualitativen Beur-
teilung begleitet. 

1.3. Die in dieser Bewertung berücksichtigten Kosten müssen 

a) den Nettokosten nach Abzug aller finanziellen Vorteile entsprechen, die durch die 
Anwendung der BVT entstehen; 

b) die Kosten der Beschaffung des für die Finanzierung der BVT erforderlichen Finanz-
kapitals umfassen und 

c) unter Verwendung eines Diskontsatzes berechnet werden, um im Zeitverlauf auftre-
tende Unterschiede beim monetären Wert zu berücksichtigen.  

1.4. Im Antrag auf eine Ausnahme sind die Kostenquellen und die für die Berechnung 
der Kosten verwendeten Methoden klar darzulegen; dies umfasst den verwendeten 
Diskontsatz sowie die Abschätzung der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der 
Kostenbewertung. 

1.5. Die vom Betreiber berechneten Kosten werden von der zuständigen Behörde auf 
der Grundlage von Informationen aus anderen Quellen wie Technologieanbietern, von 
Fachkollegen begutachteten Forschungsarbeiten, Expertenmeinungen oder Daten aus 
anderen Anlagen, in denen die BVT kürzlich eingerichtet wurden, überprüft. 

2. Umweltnutzen 

2.1. Der Umweltnutzen ist der mit der Einhaltung der BVT-assoziierten Emissions-
grenzwerte verbundene Umweltnutzen.  

2.2. Die Bewertung des Umweltnutzens hat durch eine monetäre Quantifizierung zu 
erfolgen und wird von einer qualitativen Beurteilung unterstützt. Soweit verfügbar, wer-
den dabei die ermittelten Kosten der durch Schadstoffe verursachten Schäden heran-
gezogen.  

2.3. Bei der Bewertung des Umweltnutzens soll die Anwendung eines Diskontsatzes 
auf jeden geldwerten Nutzen erwogen werden, der die Unterschiede im gesellschaftli-
chen Wert im Verlauf der Zeit berücksichtigt.  
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2.4. Im Antrag auf eine Ausnahme sind die Quellen der Informationen zum Umweltnut-
zen sowie die für die Berechnung des Umweltnutzens verwendeten Methoden klar dar-
zulegen; dies umfasst den verwendeten Diskontsatz sowie die Abschätzung der Unsi-
cherheiten im Zusammenhang mit der Bewertung des Umweltnutzens. 

2.5. Der vom Betreiber berechnete Umweltnutzen wird von der zuständigen Behörde 
auf der Grundlage von Expertenmeinungen oder Daten aus anderen Anlagen über-
prüft, in denen die BVT kürzlich eingerichtet wurden. 

3. Unverhältnismäßigkeit der Kosten im Vergleich zum Umweltnutzen 

3.1. Um zu ermitteln, ob eine Unverhältnismäßigkeit besteht, werden die Kosten der 
Einhaltung der BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte mit dem Nutzen dieser Einhal-
tung verglichen. 

3.2. Der Vergleichsmechanismus muss die folgenden Elemente umfassen: 

a) eine Methode für die Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Bewertung der 
Kosten und des Umweltnutzens; 

b) genaue Angaben zu der Marge, um die die Kosten den Umweltnutzen überschreiten 
sollten.“ 

Artikel 2 

Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 

Das Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu Kapitel 3 Abschnitt 2 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„Unterabschnitt 1. Gemeinsame Bestimmungen“. 

b) Nach der Angabe zu § 61 werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„Unterabschnitt 2. Beseitigung von Abwasser aus Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie 

§ 61a Anwendungsbereich 

§ 61b Weitere Begriffsbestimmungen 

§ 61c Zusätzliche Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer; Verordnungsermächtigung 

§ 61d Bewertung und Überwachung der Schadstoffkonzentration im aufnehmenden Oberflächengewässer 

§ 61e Tiefgreifende industrielle Transformation von Anlagen  

§ 61f Abweichung von Emissionsgrenzwerten im Falle einer Krise 

§ 61g Zusätzliche Anforderungen an Indirekteinleitungen; Verordnungsermächtigung  
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§ 61h Zusätzliche Anforderungen an Indirekteinleitungen im Hinblick auf nachgeschaltete Abwasserbehandlungs-
anlagen; Verordnungsermächtigung 

§ 61i Zusätzliche Bestimmungen für Abwasserbehandlungsanlagen; Untersagung des Betriebs; Stilllegung; Ver-
ordnungsermächtigung“. 

c) Die Angabe zu Kapitel 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„Kapitel 4 

Entschädigung, Ausgleich, Vorkaufsrecht, Schadensersatz“. 

d) Nach der Angabe zu § 99a wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 99b Schadensersatz“. 

2. In § 3 Nummer 11 wird nach der Angabe „insgesamt“ die Angabe „, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit und des Klimas,“ eingefügt. 

3. Vor § 54 wird die folgende Überschrift eingefügt: 

„Unterabschnitt 1 

Gemeinsame Bestimmungen“. 

4. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Indirekteinleitung ist das Einleiten von Abwasser in eine öffentliche oder 
private Abwasseranlage.“ 

b) Die Absätze 4 bis 6 werden gestrichen. 

5. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Direkteinleitung) 
darf nur erteilt werden, wenn 

1. die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies 
bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand 
der Technik möglich ist, 

2. die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und 
sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar ist und 

3. Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und betrieben wer-
den, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen nach den 
Nummern 1 und 2 sowie, soweit erforderlich, nach Satz 2 sicherzustellen. 

In der Erlaubnis sind, soweit erforderlich, auch angemessene Maßnahmen zum 
Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten nach § 2 Nummer 1 der Trinkwasserein-
zugsgebieteverordnung festzulegen.“ 
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b) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 3 und Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

„Entsprechen vorhandene Einleitungen nicht den Anforderungen der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entsprechen-
den Anforderungen der Abwasserverordnung in ihrer am 28. Februar 2010 gelten-
den Fassung, so hat der Betreiber die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen in-
nerhalb angemessener Fristen durchzuführen; dabei gelten die Emissionsgrenz-
werte der Rechtsverordnung als im Einleitungsbescheid festgesetzt, soweit der 
Bescheid nicht weitergehende Anforderungen im Einzelfall festlegt.“ 

6. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „(Indirekteinleitung)“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Einleitungssatz durch den folgenden Einleitungssatz 
ersetzt: 

„Eine Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden, wenn“. 

7. § 59 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Die zuständige Behörde kann Abwassereinleitungen nach Absatz 1 von der 
Genehmigungsbedürftigkeit nach Absatz 1 in Verbindung mit § 58 Absatz 1 freistellen, 
wenn durch vertragliche Regelungen zwischen dem Betreiber der privaten Abwasser-
anlage und dem Einleiter die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 Absatz 2 sicher-
gestellt ist. Im Falle von nachträglichen Änderungen der vertraglichen Regelungen, die 
sich auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 Absatz 2 auswirken können, be-
darf es einer erneuten Freistellung nach Satz 1. Für Freistellungen nach den Sätzen 1 
und 2 gilt § 13 Absatz 1 entsprechend." 

8. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 4 sowie die Absätze 4 bis 6 werden gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 4. 

9. Nach § 61 wird der folgende Unterabschnitt eingefügt: 

„Unterabschnitt 2  

Beseitigung von Abwasser aus Anlagen nach der Richtlinie 2010/75/EU über Indust-
rieemissionen 

§ 61a 

Anwendungsbereich 

Dieser Unterabschnitt gilt ergänzend zu den Anforderungen des Unterabschnitts 1 
für Abwasser aus  

1. Anlagen nach § 3 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, 
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2. Anlagen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Nummer 3. 

§ 57 Absatz 3 ist nicht anzuwenden. 

§ 61b 

Weitere Begriffsbestimmungen 

(1) BVT-Merkblatt ist ein Dokument, das auf Grund des Informationsaustausches 
nach Artikel 13 der Richtlinie 2010/75/EU für bestimmte Tätigkeiten erstellt wird und 
insbesondere die angewandten Techniken, die derzeitigen Emissions- und Ver-
brauchswerte, Zukunftstechniken sowie die Techniken beschreibt, die für die Festle-
gung der besten verfügbaren Techniken sowie der BVT-Schlussfolgerungen berück-
sichtigt wurden.  

(2) BVT-Schlussfolgerungen sind ein nach Artikel 13 Absatz 5 der Richtlinie 
2010/75/EU von der Europäischen Kommission erlassenes Dokument, das die Teile 
eines BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerungen in Bezug auf Folgendes enthält:  

1. die besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken, ihre Beschreibung und 
Informationen zur Bewertung ihrer Anwendbarkeit,  

2. die mit den besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken assoziierten 
Emissionswerte,  

3. die mit den besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken assoziierten 
Umweltleistungswerte, 

4. den Inhalt des Umweltmanagementsystems einschließlich etwaiger Umweltleis-
tungsvergleichswerte, 

5. die zu den Nummern 1, 2, 3 und 4 gehörigen Überwachungsmaßnahmen sowie  

6. die gegebenenfalls einschlägigen Standortsanierungsmaßnahmen.  

(3) Emissionsbandbreiten sind die mit den besten verfügbaren Techniken assozi-
ierten Emissionswerte.  

(4) Die mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerte sind 
die Spanne von Emissionswerten, die unter normalen Betriebsbedingungen unter Ver-
wendung einer besten verfügbaren Technik oder einer Kombination von besten verfüg-
baren Techniken entsprechend der Beschreibung in den BVT-Schlussfolgerungen er-
zielt werden, ausgedrückt als Mittelwert für einen vorgegebenen Zeitraum unter spezi-
fischen Referenzbedingungen.  

(5) Zukunftstechniken sind neue oder weiterentwickelte Techniken, die bei ge-
werblicher Nutzung entweder ein höheres allgemeines Schutzniveau für die menschli-
che Gesundheit und die Umwelt oder zumindest das gleiche Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt sowie größere Kostenersparnisse bieten 
könnten als der bestehende Stand der Technik. 

(6) Mit Zukunftstechniken assoziierte Emissionswerte sind die Spanne von Emis-
sionswerten, die unter normalen Betriebsbedingungen unter Verwendung einer Zu-
kunftstechnik oder einer Kombination von Zukunftstechniken entsprechend der Be-
schreibung in den BVT-Schlussfolgerungen erzielt werden, ausgedrückt als Mittelwert 
für einen vorgegebenen Zeitraum unter spezifischen Referenzbedingungen. 
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§ 61c 

Zusätzliche Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europä-
ischen Union sind unverzüglich in der Rechtsverordnung nach § 57 Absatz 2 Satz 1 
Anforderungen an neue und vorhandene Direkteinleitungen von Abwasser nach § 61a 
Satz 1 festzulegen, die gewährleisten, dass  

1. die Einleitungen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und  

2. unter Berücksichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten die strengstmögli-
chen Emissionsgrenzwerte für die Einleitungen festgelegt werden, die bei Anwen-
dung der besten verfügbaren Techniken und unter Berücksichtigung möglicher 
Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein ande-
res erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamtleistung der Anlagen beitragen. 

(2) Nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen hat die zuständige 
Behörde in Erlaubnissen für neue Einleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 in 
Gewässer bis zur Anpassung der Rechtsverordnung nach Absatz 1 die erforderlichen 
Festlegungen dafür zu treffen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 
2 eingehalten werden. Dies gilt auch beim Erlass nachträglicher Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen zu Erlaubnissen für vorhandene Direkteinleitungen im Rahmen von Über-
prüfungen nach § 8 Absatz 3 Nummer 1, Nummer 3 oder Nummer 4 der Industrieklär-
anlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973, 
1011, 3756), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 225) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Der Einleiter hat der 
zuständigen Behörde in den Fällen der Sätze 1 und 2 eine Bewertung der gesamten 
Emissionsbandbreite vorzulegen, in der analysiert wird, ob die Werte am unteren Ende 
der Bandbreite bei Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 2 erreicht 
werden können. Bei Festlegungen nach Satz 1 oder Satz 2 berücksichtigt die zustän-
dige Behörde die Bewertung nach Satz 3. Im Falle des Satzes 1 oder des Satzes 2 
sind nicht oder nicht mehr anzuwenden: 

1. die in der Abwasserverordnung vor der Veröffentlichung der neuen BVT-Schluss-
folgerungen festgelegten Emissionsgrenzwerte, soweit die neuen BVT-Schlussfol-
gerungen weitergehende Anforderungen stellen, 

2. die entsprechenden Emissionsgrenzwerte der angepassten Rechtsverordnung 
nach Absatz 1, sofern diese nach einer behördlichen Festlegung nach Satz 1 oder 
Satz 2 in Kraft tritt, bis zur nächsten Änderung der Emissionsgrenzwerte der 
Rechtsverordnung. 

Die behördliche Festlegung nach Satz 1 oder Satz 2 tritt an die Stelle der Emissions-
grenzwerte nach Satz 5. 

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann bestimmt werden, dass die zu-
ständige Behörde abweichend von den dort festgelegten Anforderungen nach Absatz 
1 Nummer 1 und 2 für die jeweilige neue oder vorhandene Einleitung Emissionsgrenz-
werte oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten 
(weniger strenge Emissionsgrenzwerte) festlegen kann, die im Übrigen dem Stand der 
Technik entsprechen müssen, wenn in besonderen in der Rechtsverordnung näher zu 
regelnden Fällen wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart die Einhal-
tung der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen 
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am Umweltnutzen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde. Sind im Ein-
zelfall unverhältnismäßig höhere Kosten zu erwarten, kann die zuständige Behörde 
weniger strenge Emissionsgrenzwerte auch in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 oder 
Satz 2 sowie des Absatzes 5 Satz 2 festlegen. In jedem Fall hat die zuständige Behörde 
zu gewährleisten, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den Gewäs-
serzustand hervorgerufen werden und zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt 
insgesamt beigetragen wird; die Bewertung des Einleiters nach § 61d Absatz 1 Satz 1 
ist zu berücksichtigen. Die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte ist auf 
der Grundlage von Angaben des Einleiters in der Erlaubnis oder im Rahmen einer An-
passung der Erlaubnis zu begründen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach 
Satz 1 hat die zuständige Behörde die in Anlage 2 zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen. Die zuständige Behörde hat die Festle-
gung weniger strenger Emissionsgrenzwerte bei Anpassungen der Erlaubnis in den 
Fällen des Absatzes 5 Satz 1 und Satz 2 sowie im Rahmen der Überprüfung von Er-
laubnissen und Genehmigungen nach § 8 Absatz 3 der Industriekläranlagen-Zulas-
sungs- und Überwachungsverordnung, spätestens jedoch alle vier Jahre, erneut zu 
bewerten. Soweit erforderlich, ist die Erlaubnis entsprechend anzupassen. 

(4) Abweichend von den in einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 festgelegten 
Anforderungen kann die zuständige Behörde in der Erlaubnis auch dann weniger 
strenge Emissionsgrenzwerte für Direkteinleitungen festlegen, wenn in einer Anlage 
nach § 3 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen Zukunftstechniken für 
einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 Monaten erprobt werden sollen.  

(5) Für vorhandene Einleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 ist sicherzu-
stellen, dass sie nach Ablauf von vier Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schluss-
folgerungen die neuen Emissionsgrenzwerte der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ein-
halten; dabei gelten die Emissionsgrenzwerte als im Einleitungsbescheid festgesetzt, 
soweit dieser nicht weitergehende Anforderungen im Einzelfall festlegt. Erfolgt inner-
halb der Frist nach Satz 1 keine Anpassung der Rechtsverordnung nach Absatz 1, so 
hat die zuständige Behörde durch Anpassung der Erlaubnis unverzüglich die erforder-
lichen Festlegungen dafür zu treffen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 
1 und 2 im Einzelfall eingehalten werden. Für behördliche Festlegungen nach Satz 2 
gilt Absatz 2 Satz 3 bis 6 entsprechend. Sollte die Anpassung der vorhandenen Einlei-
tung an die geänderten Anforderungen der Rechtsverordnung nach Absatz 1 oder an 
behördliche Festlegungen nach Satz 2 innerhalb der in Satz 1 bestimmten Frist wegen 
technischer Merkmale der betroffenen Anlage unverhältnismäßig sein, soll die zustän-
dige Behörde im Rahmen einer Anpassung der Erlaubnis einen längeren Zeitraum fest-
legen. Die Festlegung eines längeren Zeitraums ist hierbei auf der Grundlage von An-
gaben des Einleiters zu begründen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach Satz 
4 hat die zuständige Behörde die in Anlage 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen.  

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 kann die zuständige Behörde, wenn in einer 
Anlage nach § 3 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen Zukunftstech-
niken zur Anwendung kommen, in der Erlaubnis für eine zugehörige vorhandene Ein-
leitung weniger strenge Emissionsgrenzwerte festlegen, wenn sichergestellt ist, dass 
nach Ablauf von sechs Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen die 
mit der jeweiligen Zukunftstechnik assoziierten Emissionswerte eingehalten werden. 
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§ 61d 

Bewertung und Überwachung der Schadstoffkonzentration im aufnehmenden Ober-
flächengewässer 

(1) Der Einleiter hat die Auswirkungen der vorgesehenen Festlegung weniger 
strenger Emissionsgrenzwerte durch die zuständige Behörde nach § 61c Absatz 3 Satz 
2 bis 5 auf die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflä-
chengewässer zu bewerten. Steht auf Grundlage der Bewertung fest, dass die Festle-
gung weniger strenger Emissionsgrenzwerte quantifizierbare oder messbare Auswir-
kungen auf ein Oberflächengewässer haben wird, ist in der Erlaubnis sicherzustellen, 
dass die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflächen-
gewässer überwacht wird. 

(2) Sollen zur Sicherstellung der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele nach § 27 
Emissionsgrenzwerte unterhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emis-
sionsbandbreiten festgelegt werden, so hat die zuständige Behörde die Auswirkungen 
der strengeren Emissionsgrenzwerte auf die Konzentration der betreffenden Schad-
stoffe im aufnehmenden Oberflächengewässer zu bewerten. Steht auf Grundlage der 
Bewertung fest, dass die Einleitung quantifizierbare oder messbare Auswirkungen auf 
ein Oberflächengewässer haben wird, ist in der Erlaubnis sicherzustellen, dass die 
Konzentration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflächengewässer 
überwacht wird.  

(3) Sind in einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder in 
Rechtsvorschriften zu ihrer Umsetzung Überwachungs- oder Messverfahren für die be-
treffenden Schadstoffe festgelegt, so sind diese Verfahren für die Überwachung nach 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 zu verwenden. Der Einleiter hat der zuständigen 
Behörde die Ergebnisse der Überwachung nach diesen Vorschriften zu übermitteln.  

§ 61e 

Tiefgreifende industrielle Transformation von Anlagen 

(1) Die zuständige Behörde kann die Frist nach § 61c Absatz 5 Satz 1 für vorhan-
dene Direkteinleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 auf höchstens acht Jahre 
nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europäischen 
Union verlängern, wenn 

1. der Betreiber der jeweiligen Anlage nach § 3 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen sich zur tiefgreifenden industriellen Transformation der Anlage 
gemäß § 3 Absatz 6m des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verpflichtet und si-
cher gestellt wird, dass nach Ablauf der verlängerten Frist die Anforderungen nach 
§ 61c Absatz 1 oder, wenn Zukunftstechniken zur Anwendung kommen, die mit 
Zukunftstechniken assoziierten Emissionswerte eingehalten werden, 

2. die Genehmigung nach § 60 Absatz 3 oder nach § 4 Absatz 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes oder die Erlaubnis eine Beschreibung der tiefgreifenden in-
dustriellen Transformation, der mit den besten verfügbaren Techniken oder, wenn 
Zukunftstechniken zur Anwendung kommen, mit Zukunftstechniken assoziierten 
Emissionswerte, die erreicht werden sollen, sowie den Zeitplan für die Umsetzung 
und die Etappenziele enthält,  

3. der Betreiber der zuständigen Behörde jährlich einen Bericht über die Fortschritte 
bei der Umsetzung der tiefgreifenden industriellen Transformation vorlegt und 
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4. sichergestellt ist, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen hervorgerufen 
werden und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt gewährleistet wird. 

(2) Darüber hinaus kann die zuständige Behörde vorhandene Direkteinleitungen 
von Abwasser nach § 61a Satz 1 von der Verpflichtung zur Einhaltung der neuen Emis-
sionsgrenzwerte der Rechtsverordnung nach § 61c Absatz 1 freistellen, wenn 

1. sich der Betreiber der jeweiligen Anlage nach § 3 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen zur tiefgreifenden industriellen Transformation verpflich-
tet, die in der Stilllegung der bestehenden Anlage und ihrer Ersetzung durch eine 
neue Anlage am selben oder einem anderen Standort innerhalb der Europäischen 
Union besteht und die tiefgreifende industrielle Transformation innerhalb von acht 
Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen abgeschlossen wird, 

2. der Betreiber unter Vorlage eines Stilllegungsplans, des zugehörigen Zeitplans 
und der Etappenziele den Verzicht auf die Erlaubnis für die vorhandene Direktein-
leitung für einen Zeitpunkt innerhalb von acht Jahren nach Veröffentlichung von 
BVT-Schlussfolgerungen erklärt,  

3. der Betreiber der zuständigen Behörde jährlich einen Bericht über die Fortschritte 
in Bezug auf den Stilllegungsplan für die bestehende Anlage und ihre Ersetzung 
durch eine neue Anlage vorlegt und 

4. sichergestellt ist, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen hervorgerufen 
werden und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt gewährleistet wird. 

Für Abwasserbehandlungsanlagen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sind Freistel-
lungen nach Satz 1 nur in dem Maße zulässig, das dem Anteil des Abwasserstroms 
aus der jeweiligen Anlage nach § 3 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen am gesamten in der Abwasserbehandlungsanlage behandelten Abwasser ent-
spricht. 

§ 61f 

Abweichungen von Emissionsgrenzwerten im Falle einer Krise 

(1) Die zuständige Behörde kann abweichend von den in einer Rechtsverordnung 
nach § 61c Absatz 1 festgelegten Emissionsgrenzwerten weniger strenge Emissions-
grenzwerte festlegen, wenn außergewöhnliche Umstände, die sich der Kontrolle des 
Einleiters und der staatlichen Institutionen entziehen, zu Folgendem führen: 

1. einer schwerwiegenden Störung der Energieversorgung, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Sicherheit der Energieversorgung besteht, 

2. einem Mangel an Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung, die der Einleiter für 
die Ausübung von Tätigkeiten im öffentlichen Interesse unter Einhaltung der gel-
tenden Emissionsgrenzwerte benötigt, oder 

3. einem Mangel an wesentlichen Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung, wenn 
die Produktionsleistung einer Anlage nach § 3 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen einen solchen Mangel aus Gründen der öffentlichen Ge-
sundheit oder der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses ausgleicht. 

Schädliche Gewässerveränderungen dürfen nicht hervorgerufen werden. Es sind vor-
rangig andere Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu nutzen, die zu einer geringeren 
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Umweltverschmutzung führen. Die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte 
nach Satz 1 ist in der Erlaubnis oder im Rahmen einer Anpassung der Erlaubnis zu 
begründen. Im Falle einer Anpassung der Erlaubnis nach Satz 4 finden § 2, § 3 Absatz 
1 bis 3 und Absatz 4 Satz 1 bis 3 sowie die §§ 4 bis 6 der Industriekläranlagen-Zulas-
sungs- und Überwachungsverordnung keine Anwendung. 

(2) Weniger strenge Emissionsgrenzwerte nach Absatz 1 dürfen nur für einen 
Zeitraum von bis zu drei Monaten gewährt werden. Wenn die Gründe für die Abwei-
chung nach Absatz 1 Satz 1 fortbestehen, kann dieser Zeitraum um höchstens drei 
weitere Monate verlängert werden. Sobald die Bedingungen in Bezug auf die Energie-
versorgung oder die Versorgung mit Ressourcen, Materialen oder Ausrüstung wieder-
hergestellt sind oder wenn es eine Alternative bei der Energieversorgung oder zu den 
Ressourcen, Materialien oder Ausrüstungen gibt, ist die Festlegung weniger strenger 
Emissionsgrenzwerte aufzuheben. 

(3) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass der Einleiter in den Fällen des Ab-
satzes 1 die Emissionen überwacht. 

(4) Die zuständige Behörde hat unverzüglich eine Ausfertigung des Bescheids 
über die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte nach Absatz 1 Satz 1 dem 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur 
Weiterleitung an die Europäische Kommission zuzuleiten. Das Bundesministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit unterrichtet die Europäi-
sche Kommission unverzüglich über jede Festlegung nach Absatz 1 Satz 1, die Gründe 
hierfür und über die festgelegten Inhalts- und Nebenbestimmungen. 

§ 61g 

Zusätzliche Anforderungen an Indirekteinleitungen; Verordnungsermächtigung 

(1) Nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europä-
ischen Union sind unverzüglich in der Rechtsverordnung nach § 57 Absatz 2 Anforde-
rungen an neue und vorhandene Indirekteinleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 
1 festzulegen, die gewährleisten, dass 

1. die Indirekteinleitungen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und  

2. unter Berücksichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten die strengstmögli-
chen Emissionsgrenzwerte für die Indirekteinleitungen festgelegt werden, die bei 
Anwendung der besten verfügbaren Techniken und unter Berücksichtigung mögli-
cher Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein 
anderes erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamtleistung der Anlagen bei-
tragen. 

(2) Nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen hat die zuständige 
Behörde für neue Indirekteinleitungen bis zur Anpassung der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 die erforderlichen Festlegungen dafür zu treffen, dass die Anforderungen 
nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 eingehalten werden. Der Einleiter hat der zuständigen 
Behörde hierzu eine Bewertung der gesamten Emissionsbandbreite vorzulegen, in der 
analysiert wird, ob die Werte am unteren Ende der Bandbreite bei Einhaltung der An-
forderungen nach Absatz 1 Nummer 2 erreicht werden können. Bei Festlegungen nach 
Satz 1 berücksichtigt die zuständige Behörde die Bewertung nach Satz 2. Im Falle des 
Satzes 1 sind nicht oder nicht mehr anzuwenden: 
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1. die in der Abwasserverordnung vor der Veröffentlichung der neuen BVT-Schluss-
folgerungen festgelegten Emissionsgrenzwerte, soweit die neuen BVT-Schlussfol-
gerungen weitergehende Anforderungen stellen, 

2. die entsprechenden Emissionsgrenzwerte der angepassten Rechtsverordnung 
nach Absatz 1, sofern diese nach einer behördlichen Festlegung nach Satz 1 in 
Kraft tritt, bis zur nächsten Änderung der Emissionsgrenzwerte der Rechtsverord-
nung. 

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann bestimmt werden, dass die zu-
ständige Behörde abweichend von den dort festgelegten Anforderungen nach Absatz 
1 Nummer 1 und 2 für die jeweilige neue oder vorhandene Indirekteinleitung weniger 
strenge Emissionsgrenzwerte festlegen kann, die im Übrigen dem Stand der Technik 
entsprechen müssen, wenn in besonderen in der Rechtsverordnung näher zu regeln-
den Fällen wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart die Einhaltung der 
in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen am Um-
weltnutzen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde. Sind im Einzelfall un-
verhältnismäßig höhere Kosten zu erwarten, kann die zuständige Behörde weniger 
strenge Emissionsgrenzwerte auch in den Fällen des Absatzes 2 sowie des Absatzes 
5 Satz 2 festlegen. In jedem Fall hat die zuständige Behörde zu gewährleisten, dass 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand hervorgerufen 
werden und zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt insgesamt beigetragen wird. 
Die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte ist auf der Grundlage von An-
gaben des Indirekteinleiters in der Genehmigung oder im Rahmen einer Anpassung 
der Genehmigung zu begründen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach Satz 1 
hat die zuständige Behörde die in Anlage 2 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz auf-
geführten Kriterien zu berücksichtigen. Die zuständige Behörde hat die Festlegung we-
niger strenger Emissionsgrenzwerte bei Anpassungen der Genehmigung in den Fällen 
des Absatzes 5 Satz 1 und Satz 2, spätestens jedoch alle vier Jahre, erneut zu bewer-
ten. Soweit erforderlich, ist die Genehmigung entsprechend anzupassen. 

(4) Abweichend von den in einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 festgelegten 
Anforderungen kann die zuständige Behörde auch dann weniger strenge Emissions-
grenzwerte für Indirekteinleitungen festlegen, wenn in einer Anlage nach § 3 der Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen Zukunftstechniken für einen Gesamt-
zeitraum von höchstens 30 Monaten erprobt werden sollen. 

(5) Für vorhandene Indirekteinleitungen ist sicherzustellen, dass sie nach Ablauf 
von vier Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen die neuen Emissi-
onsgrenzwerte der Rechtsverordnung nach Absatz 1 einhalten. Erfolgt innerhalb der 
Frist nach Satz 1 keine Anpassung der Rechtsverordnung nach Absatz 1, so hat die 
zuständige Behörde unverzüglich die erforderlichen Festlegungen dafür zu treffen, 
dass die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 im Einzelfall eingehalten wer-
den. Für behördliche Festlegungen nach Satz 2 gilt Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. 
Sollte die Anpassung der vorhandenen Indirekteinleitung an die geänderten Anforde-
rungen der Rechtsverordnung nach Absatz 1 oder an behördliche Festlegungen nach 
Satz 2 innerhalb der in Satz 1 bestimmten Frist wegen technischer Merkmale der be-
troffenen Anlage unverhältnismäßig sein, soll die zuständige Behörde einen längeren 
Zeitraum festlegen. Die Festlegung eines längeren Zeitraums ist auf der Grundlage von 
Angaben des Indirekteinleiters zu begründen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
nach Satz 4 hat die zuständige Behörde die in Anlage 2 zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen.  

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 kann die zuständige Behörde, wenn in einer 
Anlage nach § 3 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen Zukunftstech-
niken zur Anwendung kommen, für eine zugehörige vorhandene Indirekteinleitung we-
niger strenge Emissionsgrenzwerte festlegen, wenn sichergestellt ist, dass nach Ablauf 
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von sechs Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen die mit der je-
weiligen Zukunftstechnik assoziierten Emissionswerte eingehalten werden. 

(7) Behördliche Festlegungen nach den Absätzen 2 bis 6 werden nur für geneh-
migungspflichtige Indirekteinleitungen und im Rahmen der Erteilung oder Anpassung 
der Genehmigung getroffen.  

(8) Vertragliche Regelungen nach § 59 Absatz 2 Satz 1 haben auch die Einhal-
tung der Anforderungen nach den Absätzen 2 bis 6 und 9 sowie nach § 61h Satz 2 
sicher zu stellen. Im Falle vertraglicher Regelungen ersetzt die Freistellung nach § 59 
Absatz 2 Satz 1 auch behördliche Festlegungen nach den Absätzen 2 bis 6 und 9. 
Auch bei nachträglichen Änderungen der vertraglichen Regelungen, die sich auf die 
Einhaltung der in Satz 1 genannten Anforderungen auswirken können, bedarf es einer 
erneuten Freistellung nach § 59 Absatz 2 Satz 2.  

(9) In der Genehmigung für die Indirekteinleitung sind, soweit erforderlich, auch 
angemessene Maßnahmen zum Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten nach § 2 
Nummer 1 der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung festzulegen. 

§ 61h 

Zusätzliche Anforderungen an Indirekteinleitungen im Hinblick auf nachgeschaltete 
Abwasserbehandlungsanlagen; Verordnungsermächtigung 

Entsprechen die in der Abwasserverordnung vor der Vermischung festgelegten 
Anforderungen den Emissionsbandbreiten, die in den einschlägigen BVT-Schlussfol-
gerungen für die Direkteinleitung des jeweiligen Schadstoffparameters festgelegt sind, 
kann im jeweiligen Anhang der Abwasserverordnung bestimmt werden, dass im Ein-
zelfall von diesen Anforderungen unter Berücksichtigung einer Behandlung des Ab-
wassers in einer Abwasserbehandlungsanlage außerhalb der Anlage nach § 3 der Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen abgewichen werden kann. Soll im Ein-
zelfall von diesen Anforderungen abgewichen werden, darf eine Genehmigung für eine 
Indirekteinleitung nur erteilt werden, wenn  

1. durch die Behandlung des Abwassers in einer Abwasserbehandlungsanlage au-
ßerhalb der Anlage  

a) sichergestellt ist, dass es für den jeweiligen Schadstoffparameter nicht zu ei-
ner höheren Schadstoffbelastung des aufnehmenden Gewässers kommt als 
bei einer Einhaltung der entsprechenden Emissionsbandbreiten für eine Di-
rekteinleitung nach den einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen und 

b) ein gleichwertiges Schutzniveau für die Umwelt insgesamt gewährleistet ist, 

2. die eingeleiteten Schadstoffe nicht den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage 
oder die Fähigkeit, Ressourcen aus dem Abwasser wiederzugewinnen, beein-
trächtigen, 

3. die eingeleiteten Schadstoffe nicht der Gesundheit des in den Abwasseranlagen 
arbeitenden Personals schaden und 

4. die Abwasserbehandlungsanlage für die Beseitigung der eingeleiteten Schadstoffe 
konzipiert und ausgestattet ist.  

§ 3 Absatz 3 bis 6 der Abwasserverordnung bleibt unberührt. Der Indirekteinleiter hat 
der zuständigen Behörde, auch bei vertraglichen Regelungen nach § 59 Absatz 2 Satz 
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1, in Abstimmung mit dem Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage eine Bewertung 
vorzulegen, aus der sich ergibt, dass die Anforderungen nach Satz 2 eingehalten wer-
den; dies gilt auch im Falle von beantragten Änderungen der Genehmigung oder von 
nachträglichen Änderungen der vertraglichen Regelungen nach § 59 Absatz 2, die sich 
jeweils auf die Einhaltung der Anforderungen nach Satz 2 auswirken können. In der 
Genehmigung oder im Freistellungsbescheid nach § 59 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 
sind die Gründe für die Anwendung des Satzes 2, einschließlich der Ergebnisse der 
Bewertung nach Satz 4, darzulegen. 

§ 61i 

Zusätzliche Bestimmungen für Abwasserbehandlungsanlagen; Untersagung des Be-
triebs; Stilllegung; Verordnungsermächtigung  

(1) Für Abwasserbehandlungsanlagen, die die Voraussetzungen nach § 60 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erfüllen, gelten die Anforderungen nach § 5 
Absatz 1,3, 4 und 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsprechend. 

(2) Ist eine Genehmigung nach § 60 Absatz 3 Satz 1 nicht erforderlich, hat der 
Betreiber die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer Abwas-
serbehandlungsanlage nach Absatz 1 der zuständigen Behörde mindestens einen Mo-
nat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich oder elektronisch anzu-
zeigen, wenn die Änderung Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Der Anzeige 
sind die zur Beurteilung der Auswirkungen notwendigen Unterlagen nach § 3 Absatz 1 
und 2 der Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung beizufü-
gen, soweit diese für die Prüfung, ob das Vorhaben genehmigungsbedürftig ist, erfor-
derlich sein können. Die zuständige Behörde hat dem Betreiber unverzüglich mitzutei-
len, ob ihr die für die Prüfung nach Satz 2 erforderlichen Unterlagen vorliegen. Der 
Betreiber der Anlage darf die Änderung vornehmen, sobald die zuständige Behörde 
ihm mitgeteilt hat, dass die Änderung keiner Genehmigung bedarf oder wenn die zu-
ständige Behörde sich innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung nach Satz 
3, dass die erforderlichen Unterlagen vorliegen, nicht geäußert hat. 

(3) Kommt der Betreiber einer Abwasserbehandlungsanlage nach Absatz 1 einer 
Inhalts- oder Nebenbestimmung oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 61c Ab-
satz 2 bis 6 oder einer abschließend bestimmten Pflicht aus einer Rechtsverordnung 
nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 oder § 61c Absatz 1, 
aus einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 oder aus der Abwasser-
verordnung in ihrer am 28. Februar 2010 geltenden Fassung nicht nach und wird hier-
durch eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit oder eine unmittelbare 
erhebliche Gefahr für die Umwelt herbeigeführt, so hat die zuständige Behörde unver-
züglich den Betrieb der Anlage oder den Betrieb des betreffenden Teils der Anlage bis 
zur Erfüllung der Inhalts- oder Nebenbestimmung, der vollziehbaren Anordnung oder 
der abschließend bestimmten Pflicht zu untersagen. 

(4) Wird eine Abwasserbehandlungsanlage nach Absatz 1 ohne die erforderliche 
Genehmigung betrieben oder wesentlich geändert, so ordnet die zuständige Behörde 
die Stilllegung der Anlage an. 

(5) Der Betreiber einer Abwasserbehandlungsanlage nach Absatz 1 hat sicherzu-
stellen, dass ein Umweltmanagementsystem nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Satz 2 eingerichtet und dauerhaft umgesetzt wird. Durch Rechtsverordnung nach 
§ 23 Absatz 1 Nummer 5 können nähere Regelungen erlassen werden über 
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1. Anforderungen, die das Umweltmanagementsystem nach Satz 1 zu erfüllen hat; 
dies schließt Regelungen ein, wonach 

a) das Umweltmanagementsystem Ziele und Maßnahmen zur Ausweitung der 
Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien, soweit technisch möglich und 
wirtschaftlich zumutbar, beinhalten muss, 

b) Orientierungswerte für die Umweltleistung bei der Festlegung von Zielen und 
Leistungsindikatoren für wesentliche Umweltaspekte im Rahmen des Umwelt-
managementsystems berücksichtigt werden müssen, 

2. Veröffentlichungspflichten, Berichts- und Vorlagepflichten, Datenerhebungs- und 
Messverpflichtungen, Pflichten zur Erstellung von Transformationsplänen sowie 
Konformitätsbewertungs- und Nachweispflichten des Betreibers im Zusammen-
hang mit dem Umweltmanagementsystem“. 

10. Die Überschrift zu Kapitel 4 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:  

„Kapitel 4 

Entschädigung, Ausgleich, Vorkaufsrecht, Schadensersatz“. 

11. Nach § 99a wird der folgende § 99b eingefügt: 

„§ 99b 

Schadensersatz 

(1) Verstößt der Betreiber einer Abwasserbehandlungsanlage, die die Vorausset-
zungen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erfüllt, gegen § 61i 
Absatz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, Absatz 3, Absatz 
4 oder Absatz 5 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und wird dadurch die 
Gesundheit eines anderen verletzt, so ist der Betreiber verpflichtet, dem Verletzten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Verstößt ein Indirekteinleiter gegen § 61h 
Satz 2 Nummer 3 und wird dadurch die Gesundheit einer in einer Abwasseranlage 
arbeitenden Person verletzt, ist der Indirekteinleiter verpflichtet, dem Verletzten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(2) Für die Verjährung von Schadensersatzansprüchen nach Absatz 1 ist § 65 
Absatz 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsprechend anzuwenden.“ 

12. § 103 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 1 wird die folgende Nummer 1a eingefügt: 

„1a. ohne Erlaubnis nach § 8 Absatz 1 Abwasser nach § 61a Satz 1 in ein 
Gewässer einleitet oder einer mit einer solchen Erlaubnis verbundenen 
vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt und durch eine solche Handlung 
ein Gewässer gefährdet,“. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 
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aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „Nummer 9 oder“ durch die Angabe 
„Nummer 9,“ersetzt. 

bbb) Nach Buchstabe a wird der folgende Buchstabe b eingefügt: 

„b) § 23 Absatz 1 Nummer 5 in Verbindung mit § 61i Absatz 5 Satz 2 
Nummer 2 oder“. 

ccc) Der bisherige Buchstabe b wird zu Buchstabe c. 

cc) Nach Nummer 9 wird die folgende Nummer 9a eingefügt: 

„9a. ohne Genehmigung nach § 58 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 59 Absatz 1, Abwasser nach § 61a Satz 1 in eine Abwasseranlage 
einleitet oder einer mit einer solchen Genehmigung verbundenen voll-
ziehbaren Auflage zuwiderhandelt und durch eine solche Handlung ein 
Gewässer gefährdet,“. 

dd) Nach Nummer 11 wird die folgende Nummer 11a eingefügt: 

„11a. entgegen § 61i Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 61i Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 nicht sicherstellt, dass 
ein Umweltmanagementsystem eingerichtet und umgesetzt wird,". 

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe „Nummer 9,“ die Angabe „9a,“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt: 

(3) „ Gegenüber einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit ei-
nem Jahresumsatz von mehr als 1,67 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 
2 in Verbindung mit § 30 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
eine vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1a oder 
9a mit einer Geldbuße bis zu 3 Prozent des Jahresumsatzes geahndet werden. 
Jahresumsatz nach Satz 1 ist die Summe der Umsatzerlöse, die die juristische 
Person oder Personenvereinigung in dem der Behördenentscheidung vorausge-
gangenen Geschäftsjahr in der Europäischen Union erzielt hat. Der Jahresumsatz 
kann geschätzt werden.“  

13. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen. 

c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt: 

(3) „ Für BVT-Schlussfolgerungen, die bis zum Ablauf des 1. Juli 2026 im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden, ist abweichend von § 61c 
Absatz 1 § 57 Absatz 3 Satz 1 dieses Gesetzes in der am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 8 Absatz 1] gelten-
den Fassung anzuwenden. Für BVT-Schlussfolgerungen nach Satz 1 findet § 61g 
Absatz 1 keine Anwendung. 

(4) Für Indirekteinleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1, die bereits vor 
dem 1. Juli 2026 vorhanden sind, ist zu folgenden Zeitpunkten sicherzustellen, 
dass die Anforderungen nach § 61g Absatz 9 und § 61h Satz 2 bis 5 eingehalten 
werden:  
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1. nach Ablauf von vier Jahren ab der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolge-
rungen nach dem 1. Juli 2026 im Amtsblatt der Europäischen Union oder  

2. im Übrigen spätestens bis zum Ablauf des 1. September 2036. 

Soweit erforderlich, sind zur Einhaltung der in Satz 1 genannten Anforderungen 
die Genehmigung für die Indirekteinleitung oder die vertraglichen Regelungen 
nach § 59 Absatz 2 entsprechend zu ändern. Im Fall von nachträglichen Änderun-
gen der vertraglichen Regelungen bedarf es einer erneuten Freistellung nach § 59 
Absatz 2 Satz 1.“ 

14. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt: 

2. „ Einsatz weniger gefährlicher Stoffe, einschließlich des geringeren Einsatzes 
besonders besorgniserregender Stoffe,“. 

b) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt: 

5. „ Fortschritte in der Technologie, einschließlich digitaler Instrumente, und in 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen,“. 

c) Nummer 9 wird durch die folgende Nummer 9 ersetzt: 

9. „ Verbrauch und Art der beim Verfahren verwendeten Rohstoffe, einschließlich 
Wasser, sowie Ressourceneffizienz, Wiederverwendung und Dekarbonisie-
rung,“. 

d) Nummer 10 wird durch die folgende Nummer 10 ersetzt: 

10. „ Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der Emissionen und die Gefahren für den 
Menschen und die Umwelt, einschließlich der biologischen Vielfalt, so weit 
wie möglich zu vermeiden oder zu verringern,“. 

Artikel 3 

Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 42 wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 42 (weggefallen)“. 

b) Nach der Angabe zu § 43 werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 43a Anforderungen an Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU 

§ 43b Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU 

§ 43c Schadensersatz“. 
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c) Nach der Angabe zu § 47 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 47a Überwachung von Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU“. 

d) Nach der Angabe zu Anlage 5 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„Anlage 6 (zu § 43b Absatz 2) Kriterien für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Anwendung der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach § 3 Absatz 27 werden die folgenden Absätze 27a bis 27c eingefügt: 

„(27a) Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU im Sinne dieses Gesetzes 
sind Deponien gemäß Artikel 10 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4 der Richt-
linie 2010/75/EU mit einer Aufnahmekapazität von über 10 Tonnen Abfall pro Tag 
oder einer Gesamtkapazität von über 25 000 Tonnen, mit Ausnahme der Deponien 
für Inertabfälle. 

(27b) Für folgende Begriffe gelten die Begriffsbestimmungen des § 3 Absatz 
3 sowie 6a bis 6c, 6e, 6f, 6h bis 6l des Bundes-Immissionsschutzgesetzes: Emis-
sionen, BVT-Merkblatt, BVT-Schlussfolgerungen, Emissionsbandbreiten, Zu-
kunftstechniken, Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken, Umweltleistung, 
Orientierungswerte für die Umweltleistung, Umweltleistungsvergleichswert, mit 
den besten verfügbaren Techniken assoziierte Umweltleistungswerte und mit Zu-
kunftstechniken assoziierte Umweltleistungswerte. 

(27c) Eine tiefgreifende industrielle Transformation im Sinne dieses Gesetzes 
ist die Einführung von Zukunftstechniken oder des Standes der Technik, die eine 
erhebliche Änderung der Konstruktion oder Technologie einer Deponie oder in ei-
nem Teil einer Deponie beinhaltet, verbunden mit dem Ziel der Klimaneutralität 
und der gleichzeitigen Reduzierung anderer Umweltauswirkungen, zu einer sehr 
weitgehenden Verringerung der Treibhausgasemissionen führt, zumindest auf das 
Maß, das durch die dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen erreicht 
werden kann, wobei medienübergreifende Auswirkungen zu berücksichtigen sind.“ 

b) In Absatz 28 Satz 1 wird nach der Angabe „insgesamt“ die Angabe „einschließlich 
der menschlichen Gesundheit und des Klimaschutzes“ eingefügt. 

3. § 35 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt: 

2. „ für Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU zur Ablagerung von nicht gefährli-
chen Abfällen.“ 

4. Nach § 36 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Für Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU darf der Planfeststellungsbe-
schluss nach § 35 Absatz 2 nur erlassen oder geändert oder die Plangenehmigung 
nach § 35 Absatz 3 nur erteilt werden, wenn zusätzlich zu den Anforderungen nach 
Absatz 1 sichergestellt ist, dass soweit noch nicht erfolgt 

1. materielle Ressourcen und Wasser effizient genutzt werden, auch durch Wieder-
verwendung und 

2. ein Umweltmanagementsystem eingerichtet und bis zum Beginn der Stilllegungs-
phase dauerhaft umgesetzt wird.“ 

5. § 42 wird gestrichen. 

- 40 -Drucksache 44/26



   

 

6. Nach § 43 werden folgende § 43a bis 43c eingefügt: 

„§ 43a 

Anforderungen an Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(§ 68) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, 
dass die Errichtung, die Beschaffenheit, der Betrieb, der Zustand nach Stilllegung und 
die betreibereigene Überwachung von Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU zur 
Erfüllung der sich aus § 36 Absatz 1 und 1a sowie der §§ 39 und 40 sowie zur Umset-
zung von Rechtsakten der Europäischen Union zu dem in § 1 genannten Zweck be-
stimmten Anforderungen genügen müssen, insbesondere, dass 

1. der Einsatz von materiellen Ressourcen und Wasser bestimmten Anforderungen 
entsprechen muss, 

2. die Umweltleistung der Deponien bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten darf, 

3. die Betreiber von Deponien Messungen oder Berechnungen der Umweltleistung 
nach in der Rechtsverordnung näher zu bestimmenden Verfahren vorzunehmen 
haben oder vornehmen lassen müssen. 

(2) Nach jeder Veröffentlichung einer BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass  

1. bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 die Emissionen von Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU unter normalen 
Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissions-
bandbreiten nicht überschreiten und für Deponien mit ähnlichen Merkmalen unter 
Berücksichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten die strengstmöglichen 
Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, die bei Anwendung der besten verfügba-
ren Techniken und unter Berücksichtigung möglicher Verlagerungen von nachtei-
ligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zur bestmöglichen Ge-
samtleistung der Deponie insgesamt beitragen und 

2. bei der Festlegung von Umweltleistungsgrenzwerten nach Absatz 1 Nummer 2 die 
Umweltleistung von Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU unter normalen Be-
triebsbedingungen das obere Ende der mit den besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Umweltleistungswerte nicht überschreitet. 

Wird ein Emissionsgrenzwert festgelegt, der in Bezug auf Werte, Zeiträume und Refe-
renzbedingungen von den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsband-
breiten abweicht, so ist zu gewährleisten, dass der Betreiber der Deponie der zustän-
digen Behörde jährlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwa-
chung vorlegt, die einen Vergleich mit den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten ermöglicht. Im Hinblick auf bestehende Deponien ist innerhalb 
von zwei Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit 
eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Rechtsverordnung nach Absatz 
1 vorzunehmen.  

(3) Abweichend von Absatz 2 können in der Rechtsverordnung Emissionsgrenz-
werte oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten, 
Umweltleistungsgrenzwerte oberhalb der mit den besten verfügbaren Techniken asso-
ziierten Umweltleistungswerte und weniger strenge Fristen festgelegt werden, wenn 
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1. wegen technischer Merkmale der betroffenen Deponie die Anwendung der in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen am Um-
weltnutzen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde, 

2. wegen technischer Merkmale der betroffenen Deponie die Anwendung der mit den 
besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte zu erheblichen 
negativen Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Auswirkun-
gen, führen würde oder für den Deponiebetreiber unverhältnismäßig wäre, oder 

3. in Deponien Zukunftstechniken für einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 Mo-
naten erprobt werden sollen. 

Bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten nach Satz 1 sind insbesondere mögli-
che Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein ande-
res zu berücksichtigen; es dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgeru-
fen werden; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten. 
Emissionsgrenzwerte nach Satz 1 dürfen die in den Anhängen der Richtlinie 
2010/75/EU in der Fassung vom 24. April 2024 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht 
überschreiten. Weniger strenge Umweltleistungsgrenzwerte nach Satz 1 dürfen keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verursachen. Bei der Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit gemäß Satz 1 Nummer 1 sind die in Anlage 6 aufgeführten Kriterien zu 
berücksichtigen. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können in der Rechtsverordnung Umweltleistungs-
grenzwerte in Bezug auf Wasser oberhalb der mit den besten verfügbaren Techniken 
assoziierten Umweltleistungswerte und weniger strenge Fristen festgelegt werden, 
wenn wegen des geografischen Standortes oder lokaler Umweltbedingungen die An-
wendung der Umweltleistungsgrenzwerte in Bezug auf Wasser zu erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Auswirkungen, führen 
würde oder für den Deponiebetreiber unverhältnismäßig wäre. 

(5) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann auch bestimmt werden, welche 
Anforderungen das nach § 36 Absatz 1a Nummer 2 einzurichtende und dauerhaft um-
zusetzende Umweltmanagementsystem zu erfüllen hat und welche Veröffentlichungs-
pflichten, Berichts- und Vorlagepflichten, Datenerhebungs- und Messverpflichtungen, 
Konformitätsbewertungen und Nachweispflichten der Betreiber im Zusammenhang mit 
dem Umweltmanagementsystem zu erfüllen hat, insbesondere, dass  

1. das Umweltmanagementsystem Ziele und Maßnahmen zur Ausweitung der Nut-
zung und Erzeugung erneuerbarer Energien, soweit technisch möglich und wirt-
schaftlich zumutbar, beinhalten muss, 

2. Orientierungswerte für die Umweltleistung bei der Festlegung von Zielen und Leis-
tungsindikatoren für wesentliche Umweltaspekte im Rahmen des Umweltmanage-
mentsystems berücksichtigt werden müssen. 

(6) Nach jeder Veröffentlichung einer BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass die Orientierungswerte für die Umweltleistung nach § 43a Absatz 
5 Nummer 2 innerhalb der mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umwelt-
leistungswerte festgelegt werden. Enthalten die BVT-Schlussfolgerungen Umweltleis-
tungsvergleichswerte, sind die Orientierungswerte für die Umweltleistung als Spannen 
festzulegen. 
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§ 43b 

Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Deponien nach der 
Richtlinie 2010/75/EU 

(1) Wenn die Anwendung der in einer Rechtsverordnung nach § 43a Absatz 1 
festgelegten Emissionsgrenzwerte im Einzelfall für den Deponiebetreiber unverhältnis-
mäßig wäre, so kann die zuständige Behörde abweichende, weniger strenge Emissi-
onsbegrenzungen innerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissi-
onsbandbreiten festlegen. Es sind für die betroffene Deponie die strengstmöglichen 
Emissionsbegrenzungen festzulegen, die bei Anwendung der besten verfügbaren 
Techniken und unter Berücksichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten und mög-
licher Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein an-
deres erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamtleistung der Deponie insgesamt 
beitragen. 

(2) Abweichend von den in einer Rechtsverordnung nach § 43a Absatz 1 festge-
legten Emissionsgrenzwerten und Umweltleistungsgrenzwerten kann die zuständige 
Behörde auf Antrag Emissionsbegrenzungen oberhalb der in den BVT-Schlussfolge-
rungen genannten Emissionsbandbreiten, Umweltleistungsbegrenzungen oberhalb der 
Umweltleistungsgrenzwerte und weniger strenge Fristen festlegen, wenn 

1. wegen technischer Merkmale der Deponie die Anwendung der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gemessen am Umweltnut-
zen für den Deponiebetreiber zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde, 

2. wegen technischer Merkmale der Deponie die Anwendung der Umweltleistungs-
grenzwerte zu erheblichen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich medi-
enübergreifender Auswirkungen, führen würde oder für den Deponiebetreiber un-
verhältnismäßig wäre, oder 

3. in Deponien Zukunftstechniken für einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 Mo-
naten erprobt werden sollen. 

Bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 sind insbesondere mög-
liche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein an-
deres zu berücksichtigen; es dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorge-
rufen werden; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten. 
Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 dürfen die in den Anhängen der Richtlinie 
2010/75/EU in der Fassung vom 24. April 2024 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht 
überschreiten. Weniger strenge Umweltleistungsbegrenzungen nach Satz 1 dürfen 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verursachen. Bei der Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit gemäß Satz 1 Nummer 1 sind die in Anlage 6 aufgeführten Kriterien 
zu berücksichtigen. 

(3) Abweichend von den in einer Rechtsverordnung nach § 43a Absatz 3 festge-
legten Umweltleistungsgrenzwerten in Bezug auf Wasser kann die zuständige Behörde 
auf Antrag Umweltleistungsbegrenzungen oberhalb der Umweltleistungsgrenzwerte 
und weniger strenge Fristen festlegen, wenn wegen des geografischen Standortes 
oder lokaler Umweltbedingungen die Anwendung der Umweltleistungsgrenzwerte in 
Bezug auf Wasser zu erheblichen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich me-
dienübergreifender Auswirkungen, führen würde oder für den Deponiebetreiber unver-
hältnismäßig wäre. 
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(4) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Emissionsbegrenzungen festlegen, 
die in Bezug auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den in einer Verord-
nung nach § 43a Absatz 1 festgelegten Emissionsgrenzwerten abweichen, sofern ein 
gleichwertiges Umweltschutzniveau gewährleistet ist. 

(5) Nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen ist durch die zustän-
dige Behörde bei Erlass einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für Deponien 
nach der Richtlinie 2010/75/EU bis zur Anpassung der Rechtsverordnung nach § 43a 
Absatz 1 sicherzustellen, dass 

1. die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und unter Berück-
sichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten die strengstmöglichen Emissions-
grenzwerte festgelegt werden, die bei Anwendung der besten verfügbaren Tech-
niken und unter Berücksichtigung möglicher Verlagerungen von nachteiligen Aus-
wirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes erreichbar sind und zur bestmög-
lichen Gesamtleistung der Deponie insgesamt beitragen, und 

2. die Umweltleistung unter normalen Betriebsbedingungen die mit den besten ver-
fügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte nicht überschreitet. 

Im Fall des Satzes 1 sind die in Rechtsverordnungen vor der Veröffentlichung der 
neuen BVT-Schlussfolgerungen festgelegten Emissionsgrenzwerte oder Umweltleis-
tungsgrenzwerte nicht mehr anzuwenden, soweit die neu veröffentlichten BVT-
Schlussfolgerungen weitergehende Anforderungen stellen. Die Absätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend. Ergeben sich aus der Anpassung der Rechtsverordnung nach § 43a 
Absatz 3 an die neu veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen nachträglich abwei-
chende Anforderungen, sind diese abweichenden Anforderungen nicht anzuwenden. 

(6) Für den Fall, dass eine Rechtsverordnung nach § 43a Absatz 3 für die jewei-
lige Deponie keine emissionsbezogenen oder umweltleistungsbezogenen Anforderun-
gen vorsieht oder die Anforderungen nicht alle potenziellen Umweltauswirkungen ab-
decken, gilt bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbe-
grenzungen für Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU Absatz 5 entsprechend. 

(7) Im Fall des Absatzes 6 hat die zuständige Behörde den Stand der Technik im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Kriterien in Anlage 3 festzustellen und auf dieser 
Grundlage Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen festzulegen, 
wenn  

1. für die jeweilige Deponie keine BVT-Schlussfolgerungen vorliegen, 

2. die einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen keine emissionsbezogenen oder um-
weltleistungsbezogenen Anforderungen enthalten, oder 

3. die Anforderungen in den einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen nicht alle poten-
ziellen Umweltauswirkungen abdecken. 

Die Emissionsbegrenzungen dürfen die in den Anhängen der Richtlinie 2010/75/EU in 
der Fassung vom 24. April 2024 festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht überschrei-
ten. Bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 Nummer 2 ist sicher-
zustellen, dass ein Umweltschutzniveau gewährleistet wird, das mit den in den BVT-
Schlussfolgerungen beschriebenen besten verfügbaren Techniken gleichwertig ist. 
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§ 43c 

Schadensersatz 

(1) Verstößt der Betreiber einer Deponie nach der Richtlinie 2010/75/EU gegen 
die Anforderungen des § 36 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder b in Verbindung mit 
§ 15 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 oder die Anforderungen des § 40 Absatz 2 Satz 1 und 
wird dadurch die Gesundheit eines anderen verletzt, so ist der Betreiber verpflichtet, 
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(2) Schadensersatzansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren. Die Ver-
jährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 

1. der Anspruch entstanden ist, 

2. der Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
hätte erlangen müssen, dass durch einen Verstoß nach Absatz 1 ein Schaden 
entstanden ist und 

3. der den Anspruch begründende Verstoß beendet ist.“ 

7. In § 47 werden die Absätze 7 bis 9 gestrichen. 

8. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt: 

„§ 47a 

Überwachung von Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU 

(1) Bei Deponien nach der Richtlinie 2010/75/EU hat die zuständige Behörde in-
nerhalb von vier Jahren nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur 
Haupttätigkeit 

1. eine Überprüfung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung 
nach § 36 Absatz 4 Satz 2 vorzunehmen und gegebenenfalls Auflagen nach § 36 
Absatz 4 Satz 3 anzuordnen und 

2. sicherzustellen, dass die betreffende Deponie die Anforderungen an den Planfest-
stellungsbeschluss oder die Plangenehmigung nach § 36 Absatz 1 und Absatz 1a 
einhält, insbesondere die in einer Rechtsverordnung nach § 43a Absatz 3 festge-
legten Emissionsgrenzwerte und Umweltleistungsgrenzwerte sowie die Nebenbe-
stimmungen nach § 36 Absatz 4 Satz 1 und § 43b. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde auf Antrag des Be-
treibers die Frist zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte, Emissionsbegrenzungen 
und Umweltleistungsgrenzwerte für bestehende Deponien nach der Richtlinie 
2010/75/EU auf höchstens acht Jahre nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolge-
rungen zur Haupttätigkeit verlängern, wenn 

1. sich der Betreiber zur tiefgreifenden industriellen Transformation der Deponie ver-
pflichtet und sichergestellt wird, dass nach Ablauf der verlängerten Frist die Anfor-
derungen gemäß § 43a Absatz 3 oder, wenn Zukunftstechniken zur Anwendung 
kommen, die Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken eingehalten werden, 

2. die Genehmigung eine Beschreibung der tiefgreifenden industriellen Transforma-
tion, der Emissionsbandbreiten oder, wenn Zukunftstechniken zur Anwendung 
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kommen, der Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken und der Ressourcenef-
fizienz, die erreicht werden sollen, sowie den Zeitplan für die Umsetzung und die 
Etappenziele enthält und  

3. der Betreiber der zuständigen Behörde jährlich einen Bericht über die Fortschritte 
bei der Umsetzung der tiefgreifenden industriellen Transformation vorlegt. 

Es ist durch die zuständige Behörde sicherzustellen, dass bis zum Ablauf der verlän-
gerten Frist nach Satz 1 keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden 
und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt gewährleistet wird. 

(3) Abweichend von den in einer Verordnung nach § 43a Absatz 3 festgelegten 
Emissionsgrenzwerten und Umweltleistungsgrenzwerten kann die zuständige Behörde 
auf Antrag des Betreibers für Zukunftstechniken 

1. abweichende Emissionsbegrenzungen festlegen, wenn sichergestellt ist, dass die 
Deponie innerhalb von sechs Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfol-
gerungen zur Haupttätigkeit unter normalen Betriebsbedingungen die Emissions-
bandbreiten für Zukunftstechniken einhält, und 

2. anstelle von Umweltleistungsgrenzwerten Orientierungswerte für die Umweltleis-
tung festlegen. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die zuständige Behörde hat die Festlegung weniger strenger Emissionsbe-
grenzungen nach § 43b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 alle vier Jahre oder im Rahmen 
der Überwachung nach § 47a Absatz 1 Satz 1, falls eine Überprüfung danach früher 
als vier Jahre nach Festlegung weniger strenger Emissionsbegrenzungen erfolgt, er-
neut zu bewerten. 

(5) Die zuständigen Behörden stellen zur regelmäßigen Überwachung von Depo-
nien nach der Richtlinie 2010/75/EU in ihrem Zuständigkeitsbereich Überwachungs-
pläne und Überwachungsprogramme zur Durchführung des § 47 Absatz 1 bis 4 auf. 
Zur Überwachung nach Satz 1 gehören insbesondere auch die Überwachung der Er-
richtung, Vor-Ort-Besichtigungen, die Überwachung der Emissionen und der Einhal-
tung der Umweltleistungsgrenzwerte, die Überprüfung interner Berichte und Folgedo-
kumente sowie Messungen und Kontrollen, die Überprüfung der Eigenkontrolle, die 
Prüfung der angewandten Techniken und der Eignung des Umweltmanagements der 
Deponie. § 47 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt. Wurden die den zuständigen Behörden vorgelegten Daten im Rah-
men eines gemäß den Anforderungen einer Verordnung nach § 43a Absatz 5 konfor-
mitätsgeprüften Umweltmanagementsystems erhoben, wird vermutet, dass diese Da-
ten eine hinreichende Beurteilungsgrundlage für die Überwachung der Einhaltung der 
Umweltleistungsgrenzwerte bieten. Bei einem gemäß den Anforderungen einer Ver-
ordnung nach § 43a Absatz 5 konformitätsgeprüften Umweltmanagementsystem wird 
vermutet, dass es zur Sicherstellung der Anforderungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 
1 und Absatz 1a Nummer 1 geeignet ist. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(§ 68) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten zu 
den Überwachungsplänen und Überwachungsprogrammen nach Absatz 5 Satz 1 zu 
bestimmen, insbesondere Anforderungen an den Inhalt der Überwachungspläne und 
Überwachungsprogramme, an die Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der 
Überwachungspläne und Überwachungsprogramme, Anforderungen an Vor-Ort-Be-
sichtigungen wie Vorgaben zum zeitlichen Abstand zwischen Vor-Ort-Besichtigungen 
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und für anlassbezogene Vor-Ort-Besichtigungen sowie Berichtspflichten nach Vor-Ort-
Besichtigungen. 

(7) Die Länder übermitteln dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit nach dessen Anforderung Informationen über die 
Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU, insbesondere über repräsentative Daten über 
Emissionen und sonstige Arten von Umweltverschmutzung, über Emissionsgrenzwerte 
sowie über die Anwendung des Standes der Technik. Die Länder stellen diese Infor-
mationen auf elektronischem Wege zur Verfügung. Art und Form der von den Ländern 
zu übermittelnden Informationen sowie der Zeitpunkt ihrer Übermittlung richten sich 
nach den Anforderungen, die auf der Grundlage von Artikel 72 Absatz 2 der Richtlinie 
2010/75/EU festgelegt werden. Für die Übermittlung gilt § 5 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 
2 bis 6 des Gesetzes zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 166/2006 vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S. 1002), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist entsprechend. 

(8) Der Betreiber einer Deponie nach der Richtlinie 2010/75/EU hat nach Maß-
gabe der Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangeneh-
migung oder auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 oder nach § 43 Absatz 
1 der zuständigen Behörde jährlich Folgendes vorzulegen: 

1. eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwachung 

2. sonstige Daten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Genehmigungsanfor-
derungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 1a Nummer 1 zu überprü-
fen. 

Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht, soweit die erforderlichen Angaben der zuständi-
gen Behörde bereits auf Grund anderer Vorschriften vorzulegen sind. Wird in einem 
Planfeststellungsbeschluss oder einer Plangenehmigung oder einer nachträglichen 
Anordnung eine Emissionsbegrenzung nach § 43b Absatz 4 festgelegt, die in Bezug 
auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den in einer Rechtsverordnung 
nach § 43a Absatz 1 festgelegten Emissionsgrenzwerten abweicht, so hat die Zusam-
menfassung nach Satz 1 Nummer 1 einen Vergleich mit den in der Rechtsverordnung 
genannten Emissionsgrenzwerten zu ermöglichen. 

(9) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der Betreiber einer Deponie ihr 
Daten zu übermitteln hat, die in einem Durchführungsrechtsakt nach Artikel 72 Absatz 
2 der Richtlinie 2010/75/EU aufgeführt sind und die zur Erfüllung der Berichtspflicht 
nach Absatz 7 erforderlich sind, soweit der zuständigen Behörde solche Daten nicht 
bereits auf Grund anderer Vorschriften vorliegen. Für die Übermittlung gelten § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 und § 5 Absatz 2 bis 6 des Gesetzes zur Ausführung des Protokolls über 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister entsprechend. 

(10) Im Fall des Absatz 8 Satz 3 hat die zuständige Behörde mindestens jährlich 
die Ergebnisse der Emissionsüberwachung zu bewerten, um sicherzustellen, dass die 
Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfolgerungen 
festgelegten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten. 

(11) Bei Ereignissen mit erheblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit oder die Umwelt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union benach-
richtigen die zuständigen Behörden unverzüglich die zuständigen Behörden des be-
troffenen Mitgliedstaates der Europäischen Union. Die zuständigen Behörden arbeiten 
bei der Bekämpfung der Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit und 
der Vermeidung weiterer Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit oder Umwelt mit den zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates 
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der Europäischen Union zusammen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Verstoß gegen 
Nebenbestimmungen nach § 36 Absatz 4 Satz 1 eine unmittelbare Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit oder eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der Umwelt 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verursacht.“ 

9. Nach Anlage 5 wird die folgende Anlage 6 eingefügt: 

„Anlage 6 

(zu § 43b Absatz 2 Satz 5) 

Kriterien für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Anwendung der in 
den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten 

Um zu ermitteln, ob die Anwendung der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten unverhältnismäßig ist, sind die Kosten der Einhaltung der BVT-
assoziierten Emissionsgrenzwerte mit dem Umweltnutzen wie folgt zu vergleichen: 

1. Kosten der Einhaltung der BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte 

1.1. Die Kosten für die Einhaltung der BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte umfas-
sen Investitions- und Betriebsaufwendungen. Zusätzliche gesellschaftliche oder wirt-
schaftliche Kosten werden nicht berücksichtigt. 

1.2. Die Bewertung der Kosten ist quantitativ und wird von einer qualitativen Beurtei-
lung begleitet. 

1.3. Die in dieser Bewertung berücksichtigten Kosten müssen 

a) den Nettokosten nach Abzug aller finanziellen Vorteile entsprechen, die durch die 
Anwendung der BVT entstehen; 

b) die Kosten der Beschaffung des für die Finanzierung der BVT erforderlichen Finanz-
kapitals umfassen; 

c) unter Verwendung eines Diskontsatzes berechnet werden, um im Zeitverlauf auftre-
tende Unterschiede beim monetären Wert zu berücksichtigen.  

1.4. Im Antrag auf eine Ausnahme sind die Kostenquellen und die für die Berechnung 
der Kosten verwendeten Methoden klar darzulegen; hierzu zählen auch der Diskont-
satz sowie die Abschätzung der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Kostenbe-
wertung. 

1.5. Die vom Betreiber berechneten Kosten werden von der zuständigen Behörde auf 
der Grundlage von Informationen aus anderen Quellen wie Technologieanbietern, von 
Fachkollegen begutachteten Forschungsarbeiten, Expertenmeinungen oder Daten aus 
anderen Deponien, in denen die BVT kürzlich eingerichtet wurden, überprüft. 

2. Umweltnutzen 

2.1. Der Umweltnutzen ist der mit der Einhaltung der BVT-assoziierten Emissions-
grenzwerte verbundene Umweltnutzen.  

2.2. Die Bewertung des Umweltnutzens ist quantitativ (in monetärer Hinsicht) und wird 
von einer qualitativen Beurteilung unterstützt. Soweit verfügbar, werden dabei die er-
mittelten Kosten der durch Schadstoffe verursachten Schäden herangezogen.  
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2.3. Bei der Bewertung des Umweltnutzens soll die Anwendung eines Diskontsatzes 
auf jeden geldwerten Nutzen erwogen werden, der die Unterschiede im gesellschaftli-
chen Wert im Verlauf der Zeit berücksichtigt.  

2.4. Im Antrag auf eine Ausnahme sind die Quellen der Informationen zum Umweltnut-
zen sowie die für die Berechnung des Umweltnutzens verwendeten Methoden klar dar-
zulegen; hierzu zählen der Diskontsatz sowie die Abschätzung der Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit der Bewertung des Umweltnutzens. 

2.5. Der vom Betreiber berechnete Umweltnutzen wird von der zuständigen Behörde 
auf der Grundlage von Expertenmeinungen oder Daten aus anderen Deponien über-
prüft, in denen die BVT kürzlich eingerichtet wurden. 

3. Unverhältnismäßigkeit der Kosten im Vergleich zum Umweltnutzen 

3.1. Um zu ermitteln, ob eine Unverhältnismäßigkeit besteht, werden die Kosten der 
Einhaltung der BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte mit dem Nutzen dieser Einhal-
tung verglichen. 

3.2. Der Vergleichsmechanismus muss die folgenden Elemente umfassen: 

a) eine Methode für die Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Bewertung der 
Kosten und des Umweltnutzens; 

b) genaue Angaben zu der Marge, um die die Kosten den Umweltnutzen überschreiten 
sollten.“ 

Artikel 4 

Änderung des Bundesberggesetzes 

Das Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Ar-
tikel 39 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nummer 323) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 57e wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 57f Maßgaben für die Zulassung von Betriebsplänen für Vorhaben, die dem Geltungsbereich der Industrie-
emissions-Richtlinie unterliegen 

§ 57g Anwendung der BVT-Merkblätter und der BVT-Schlussfolgerungen, die in Bezug auf Vorhaben nach § 
57f Absatz 1 erlassen werden 

§ 57h Besondere Bedingungen für die Zulassung von Betriebsplänen nach Maßgaben des § 57f 

§ 57i Zusätzliche Angaben für Betriebspläne nach Maßgaben des § 57f 

§ 57j Zusätzliche Verfahrensanforderungen und Berichtspflichten bei der Errichtung und Führung von Betrieben 
nach Maßgaben des § 57f 

§ 57k Überwachungsauflagen, Umweltinspektionen 

§ 57l Grenzüberschreitende Auswirkungen 

§ 57m Zukunftstechniken 
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§ 57n Tiefgreifende industrielle Transformation 

§ 57o Analyse und Überwachung der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu 

§ 57p Abweichungen im Fall einer Krise“. 

b) Nach der Angabe zu § 68 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 68a Vorgaben für nach § 57f Absatz 1 Nummer 4 erforderliche Umweltmanagementsysteme; Verordnungser-
mächtigung“. 

c) Nach der Angabe zu § 121 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 121a Schadensersatz bei Tätigkeiten nach § 57f“. 

d) Nach der Angabe zu § 167 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 167a Übergangsvorschrift zu § 57f“. 

2. In § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 wird die Angabe „verwendet“ durch die Angabe 
„verwertet“ ersetzt.  

3. In § 57a Absatz 5 wird die Angabe „in § 48 Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe „in § 48 
Absatz 2 Satz 3“ ersetzt.  

4. In § 57c Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Rechtsakte des Rates oder der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften“ durch die Angabe „Rechtsakte der Europäi-
schen Gemeinschaften oder der Europäischen Union“ ersetzt. 

5. Nach § 57e werden die folgenden §§ 57f bis 57p eingefügt: 

„§ 57f 

Maßgaben für die Zulassung von Betriebsplänen für Vorhaben, die dem Geltungsbe-
reich der Industrieemissions-Richtlinie unterliegen 

(1) Zur Gewährleistung eines insgesamt hohen Schutzniveaus sind für die Zulas-
sung von Betriebsplänen zur Gewinnung im industriellen Maßstab der Erze Bauxit, Blei, 
Chrom, Eisen, Gold, Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan, Nickel, Palladium, Platin, Wolf-
ram, Zink und Zinn, § 48 Absatz 2 und § 55 mit der Maßgabe anzuwenden, dass: 

1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und benachbarte Grundstücke 
nicht hervorgerufen werden können, 

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebli-
che Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch 
den Stand der Technik entsprechende Maßnahmen; der Einsatz einer bestimmten 
Technik darf hierdurch nicht vorgeschrieben werden, wenn mehr als eine Technik 
verfügbar ist, 

3. Abfälle, die nicht den Regelungen des § 22a der Allgemeinen Bundesbergverord-
nung vom 23. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1466), die zuletzt durch Artikel 4 der Ver-
ordnung vom 18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3584) geändert worden ist, unterliegen, 
vermieden werden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet werden und nicht zu 
verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt 
werden, wobei 
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a) Abfälle nicht zu vermeiden sind, soweit die Vermeidung technisch nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist;  

b) die Vermeidung unzulässig ist, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkun-
gen führt als die Verwertung. 

Die Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den sonstigen für die Abfälle geltenden Vor-
schriften. 

4. Energie sparsam und effizient verwendet wird, 

5. materielle Ressourcen einschließlich Wasser effizient genutzt werden, auch durch 
Wiederverwendung, und 

6. der Unternehmer ein Umweltmanagementsystem mit dem in der Rechtsverord-
nung nach § 68a näher bestimmten Inhalt und Verfahren einrichtet und für die 
Dauer der Zulassung betreibt. 

Die von der Bundesregierung zur Durchführung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Verwaltungsvorschriften sind entspre-
chend anzuwenden. 

Die für Betriebspläne nach Satz 1 gemäß § 1 Absatz 2 und 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes geltenden Vorschriften sind öffentliche Interessen im Sinne von § 48 
Absatz 2.  

Satz 1 gilt entsprechend für Betriebspläne zur Aufbereitung der genannten Erze ein-
schließlich der damit verbundenen Weiterverarbeitung in unmittelbarem räumlichem 
Zusammenhang mit dem Ort der Gewinnung.  

(2) Soweit die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Absatz 
1 Satz 2 bereits bei der Zulassung eines Betriebsplans geprüft und berücksichtigt wor-
den sind, bedarf es keiner erneuten Prüfung und Berücksichtigung in späteren Be-
triebsplänen, die sich auf dasselbe Vorhaben beziehen, soweit sich die Anforderungen 
in der Zwischenzeit nicht geändert haben. § 57a Absatz 5 gilt entsprechend. Bei we-
sentlichen Änderungen des Vorhabens sind die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 5 und Absatz 1 Satz 2 neu zu prüfen. 

(3) § 20 Absatz 1 sowie § 52a Absatz 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden.  

(4) Werden Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Satz 2 nicht 
eingehalten, so hat der Unternehmer dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit-
zuteilen. Der zur Mitteilung Verpflichtete kann die Mitteilung auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. 

(5) Sofern es für die Zulassung eines Vorhabens nach Absatz 1, bei der die An-
forderungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Satz 2 geprüft werden, keines 
Rahmenbetriebsplans nach § 52 Absatz 2a bedarf, schließt die Zulassung andere das 
Vorhaben betreffende behördliche Entscheidungen ein, insbesondere:  

1. öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, mit Ausnahme 
von Planfeststellungen,  
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2. behördlichen Entscheidungen auf Grund atomrechtlicher Vorschriften sowie 

3. wasserrechtliche Erlaubnisse und wasserrechtliche Bewilligungen nach § 8 in Ver-
bindung mit § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes.  

Für Vorhaben nach Satz 1 ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach den Anforderungen 
des § 10 Absatz 3 bis 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchzuführen. 

Eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach der erstmaligen Zulassung des Vorhabens ist bei 
weiteren zu erlassenden Hauptbetriebsplänen oder Sonderbetriebsplänen oder beim 
Abschlussbetriebsplan nur durchzuführen, wenn eine Änderung des Vorhabens, die 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
haben kann, vorliegt.  

(6) Bei einer Betriebsplanzulassung nach Absatz 1 sind folgende Unterlagen von 
der zuständigen Behörde im Internet öffentlich bekannt zu machen: 

1. der Genehmigungsbescheid mit Ausnahme in Bezug genommener Antragsunter-
lagen  

2. eine konsolidierte Fassung der der Sicherstellung der wesentlichen Anforderungen 
der Industrieemissions-Richtlinie dienenden Inhalts- und Nebenbestimmungen zur 
Genehmigung sowie nachträglicher Auflagen, soweit dies im Einzelfall zur Infor-
mation der Öffentlichkeit erforderlich ist und  

3. die Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen Merkblatts zu den 
Besten Verfügbaren Techniken. 

Soweit die zu veröffentlichenden Unterlagen Geschäftsgeheimnisse enthalten, sind die 
entsprechenden Stellen unkenntlich zu machen. Von der Unkenntlichmachung kann 
abgesehen werden, wenn der Betroffene in eine Veröffentlichung eingewilligt hat oder 
auf eine Unkenntlichmachung verzichtet. Die Veröffentlichung hat kostenlos und ohne 
Einschränkung des Zugangs auf angemeldete Benutzer auf einer einfach auffindbaren 
Internetseite bis zum Erlöschen der Genehmigung zu erfolgen. 

§ 57g 

Anwendung der BVT-Merkblätter und der BVT-Schlussfolgerungen, die in Bezug auf 
Vorhaben nach § 57f Absatz 1 erlassen werden 

Bei der Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen, die mit einem Betriebs-
plan nach Maßgaben des § 57f zugelassen sind, sind folgende Maßgaben zur Erfüllung 
der Anforderungen an den Stand der Technik nach § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und nach § 57 Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes anzuwenden: 

1. die BVT-Merkblätter im Sinne des § 3 Absatz 6a des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes, die jeweils auf Grund des Informationsaustausches nach Artikel 13 der 
Richtlinie 2010/75/EU veröffentlicht werden, sind zu berücksichtigen, 

2. die nach Artikel 13 Absatz 5 der Richtlinie 2010/75/EU von der Europäischen Kom-
mission veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen im Sinne des § 3 Absatz 6b des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die jeweils für Vorhaben, die in Anhang I Nr. 
3.6 der Richtlinie 2010/75/EU genannt sind, erlassen werden, sind anzuwenden. 
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§ 57h 

Besondere Bedingungen für die Zulassung von Betriebsplänen nach Maßgaben des 
§ 57f 

(1) Die Zulassung nach Maßgabe des § 57f ist unter Bedingungen zu erteilen und 
mit Auflagen zu verbinden, soweit dies erforderlich ist um sicherzustellen, dass 

1. die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfol-
gerungen im Sinne des § 3 Absatz 6b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ge-
nannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und unter Berücksichtigung 
der gesamten Emissionsbandbreiten die strengstmöglichen Emissionsgrenzwerte 
festgelegt werden, die bei Anwendung der besten verfügbaren Techniken und un-
ter Berücksichtigung möglicher Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von 
einem Schutzgut auf ein anderes erreichbar sind und zur bestmöglichen Gesamt-
leistung der Anlage insgesamt beitragen, und 

2. die Umweltleistung unter normalen Betriebsbedingungen das obere Ende der mit 
den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte im Sinn des 
§ 3 Absatz 6k des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht überschreitet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde weniger strenge 
Emissionsbegrenzungen festlegen, wenn eine Bewertung ergibt, dass aufgrund des 
geografischen Standorts und lokaler Umweltbedingungen oder wegen technischer 
Merkmale des Vorhabens die Anwendung der in den BVT-Schlussfolgerungen genann-
ten Emissionsbandbreiten unverhältnismäßig wäre, da sie gemessen am Umweltnut-
zen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen würde. Bei der Gewährung einer 
Ausnahme sind die Kriterien des Anhang II der Richtlinie 2010/75/EU anzuwenden. Die 
Emissionsbegrenzungen dürfen die in den Anhängen der Richtlinie 2010/75/EU fest-
gelegten Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde weniger strenge Um-
weltleistungs- oder Umweltleistungsgrenzwerte festlegen, wenn im Einzelfall aufgrund 
des geografischen Standorts und lokaler Umweltbedingungen oder wegen technischer 
Merkmale der betroffenen Anlagenart die Anwendung der in den BVT-Schlussfolgerun-
gen im Sinne des § 3 Absatz 6b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genannten 
Leistungswerte insofern unverhältnismäßig wäre, dass sie zu erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Auswirkungen, oder er-
heblichen wirtschaftlichen Auswirkungen für den Unternehmer führen würde. Die zu-
ständige Behörde stellt sicher, dass der Betrieb mit weniger strengen verbindlichen 
Spannen für die Umweltleistung oder Umweltleistungsgrenzwerten keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich der Erschöpfung von Wasserressourcen, 
verursacht und ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt erreicht wird. 

(4) Abweichend von den nach Absatz 1 festgelegten Umweltleistungsgrenzwer-
ten in Bezug auf Wasser kann die zuständige Behörde auf Antrag Umweltleistungsbe-
grenzungen oberhalb der Umweltleistungsgrenzwerte und weniger strenge Fristen 
festlegen, wenn wegen des geografischen Standortes oder lokaler Umweltbedingun-
gen die Anwendung der Umweltleistungsgrenzwerte in Bezug auf Wasser zu erhebli-
chen negativen Umweltauswirkungen, einschließlich medienübergreifender Auswir-
kungen, führen würde oder für den Anlagenbetreiber unverhältnismäßig wäre. 

(5) Bei der Festlegung der Emissionsbegrenzungen nach den Absätzen 2 und 3 
sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen. Dabei ist ein hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt zu gewährleisten. Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 dürfen die 
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in den Anhängen der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht 
überschreiten und keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen. 

(6) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Emissionsbegrenzungen festlegen, 
die in Bezug auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den in den BVT-
Schlussfolgerungen festgelegten Emissionsgrenzwerten abweichen, sofern ein gleich-
wertiges Umweltschutzniveau gewährleistet ist. 

§ 57i 

Zusätzliche Angaben für Betriebspläne nach Maßgaben des § 57f 

Betriebspläne, die nach den Maßgaben des § 57f zugelassen werden, müssen 
Beschreibungen enthalten zu: 

1. den Roh- und Hilfsstoffen, sonstigen Stoffen, Energie und Wasser, die im Betrieb 
verwendet oder erzeugt werden und die nicht Bodenschätze sind, die im unmittel-
baren betrieblichen Zusammenhang des Gewinnens oder Aufbereitens stehen, 

2. den Quellen sowie der Art und Menge der vorhersehbaren Emissionen des Be-
triebs, einschließlich von Gerüchen, aus der Anlage in jedes einzelne Umweltme-
dium sowie die Feststellung von erheblichen Auswirkungen der Emissionen auf die 
Umwelt, 

3. dem Zustand des Betriebsgeländes und einen Bericht über dessen über- und un-
tertägigen Zustand vor Aufnahme von Tätigkeiten nach § 2 Absatz 1 Nummern 1 
und 2, soweit diese Angaben nicht durch das Risswerk gemäß § 63 sowie durch 
Darstellungen aufgrund von Anforderungen der Verordnung über markscheideri-
sche Arbeiten und Beobachtungen der Oberfläche und der Bergverordnung über 
Einwirkungsbereiche vorliegen,  

4. den vorgesehenen Technologien und sonstigen Techniken zur Vermeidung der 
Emissionen aus dem Vorhaben oder, sofern dies nicht möglich ist, zur Verminde-
rung derselben, 

5. den Maßnahmen zur Vermeidung, zur Vorbereitung, zur Wiederverwendung, zum 
Recycling und zur Verwertung der von dem Vorhaben erzeugten Abfälle, soweit 
sie nicht den Regelungen des § 22a der Allgemeinen Bundesbergverordnung un-
terliegen, 

6. den vorgesehenen Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen in die Umwelt, 

7. den wichtigsten vom Unternehmer geprüften Alternativen zu den vorgeschlagenen 
Technologien, Techniken und Maßnahmen in einer Übersicht, 

8. eine nichttechnische Zusammenfassung der in § 57i genannten Angaben. 

§ 57j 

Zusätzliche Verfahrensanforderungen und Berichtspflichten bei der Errichtung und 
Führung von Betrieben nach Maßgaben des § 57f  

(1) Für Betriebe, die nach den Maßgaben des § 57f errichtet oder geführt werden, 
hat der Unternehmer der zuständigen Behörde jährlich Folgendes vorzulegen: 
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1. eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwachung, 

2. sonstige Daten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Genehmigungsanfor-
derungen gemäß § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Satz 2 zu überprüfen. 

Die Pflicht besteht nicht, soweit die erforderlichen Angaben der zuständigen Behörde 
bereits auf Grund anderer Vorschriften vorzulegen sind. 

(2) Der Unternehmer hat für Betriebe, die nach den Maßgaben des § 57f errichtet 
und geführt werden, 

1. bei allen Ereignissen mit schädlichen Umwelteinwirkungen die zuständige Be-
hörde unverzüglich zu unterrichten, soweit er hierzu nicht bereits nach § 4 des 
Umweltschadensgesetzes oder nach § 19 der Störfall-Verordnung verpflichtet ist, 
sowie 

2. das Ergebnis einer auf Grund einer Anordnung der zuständigen Behörde durchge-
führten Messung dieser auf Verlangen mitzuteilen und die Aufzeichnungen der 
Messgeräte von kontinuierlichen Messungen fünf Jahre lang aufzubewahren, da-
bei kann die zuständige Behörde die Art der Übermittlung der Messergebnisse 
vorschreiben.  

Die Ergebnisse der nach Satz 1 Nummer 2 durchgeführten Messungen, die bei der 
Behörde vorliegen, sind für die Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltin-
formationsgesetzes mit Ausnahme des § 12 zugänglich zu machen. Für Landesbehör-
den gelten die landesrechtlichen Vorschriften. 

(3) Der Unternehmer hat der zuständigen Behörde die in einem Durchführungs-
rechtsakt gemäß Artikel 72 Absatz 2 der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten Daten so-
wie auf Anfrage der Behörde diejenigen Daten, die zur Erfüllung der Berichtspflicht 
nach § 62 der Richtlinie 2010/75/EU erforderlich sind, zu übermitteln. Dies gilt nicht, 
soweitdie Daten bereits auf Grund anderer Vorschriften bei der zuständigen Behörde 
vorliegen.  

§ 57k 

Überwachungsauflagen, Umweltinspektionen 

(1) Die zuständige Behörde stellt zur regelmäßigen Überwachung von Betrieben, 
die nach § 57 f errichtet oder geführt werden, Überwachungspläne und Überwachungs-
programme auf. § 52 Absatz 1b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt entspre-
chend. Die Häufigkeit der wiederkehrenden Überwachung nach Artikel 16 Absatz 2 und 
Artikel 23 der Richtlinie 2010/75/EU wird von der zuständigen Behörde für Betriebe, die 
nach den Maßgaben des § 57f errichtet und geführt werden, im Rahmen der Zulassung 
festgelegt.  

(2) Der Überwachungsplan, die Bewertung der Umweltrisiken, die Benachrichti-
gung des Unternehmers und die Veröffentlichung der Ergebnisse der Umweltinspekti-
onen durch die zuständige Behörde richten sich nach den Maßgaben des Artikels 23 
der Richtlinie 2010/75/EU. 
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§ 57l 

Grenzüberschreitende Auswirkungen 

(1) Für nicht UVP-pflichtige Vorhaben, die nach § 57f zugelassen werden, sind 
die Vorschriften des Teils 5 Abschnitt 1 und 3 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für ein Verfahren zur grenzüberschreitenden Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligung entsprechend anzuwenden. Abweichend von Satz 1 sind die Vor-
gaben zur Veröffentlichung von Informationen in dem jeweiligen zentralen Internetpor-
tal nach § 59 Absatz 4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht an-
zuwenden. 

(2) Rechtsvorschriften zur Geheimhaltung, insbesondere nach § 30 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sowie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gemäß § 76 
Absatz 1 bleiben unberührt; entgegenstehende Rechte Dritter sind zu beachten. Eben-
falls unberührt bleiben die Vorschriften zur Datenübermittlung an Stellen im Ausland 
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen. 

(3) Die zuständige Behörde übermittelt den beteiligten Behörden des anderen 
Staates die Bezeichnung des für den betreffenden Betrieb maßgeblichen BVT-Merk-
blatts. 

(4) Die zuständige Behörde macht der Öffentlichkeit auch Aktualisierungen von 
Genehmigungen von Behörden anderer Staaten nach den Bestimmungen über den 
Zugang zu Umweltinformationen zugänglich. 

§ 57m 

Zukunftstechniken 

Von der zuständigen Behörde können bei der Zulassung von Vorhaben nach Maß-
gaben des § 57f  

1. weniger strenge Emissionsgrenzwerte, Umweltleistungsgrenzwerte und Fristen 
festgelegt werden, wenn dort Zukunftstechniken im Sinn des § 3 Absatz 6e des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes für einen Gesamtzeitraum von höchstens 30 
Monaten erprobt werden sollen, sofern nach dem festgelegten Zeitraum die An-
wendung der betreffenden Technik beendet wird oder in der Anlage mindestens 
die in den BVT-Schlussfolgerungen assoziierten Emissionswerte eingehalten wer-
den, 

2. abweichende Emissionsbegrenzungen festgelegt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die Anlage innerhalb von sechs Jahren nach Veröffentlichung von BVT-
Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit unter normalen Betriebsbedingungen die 
Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken einhält, oder 

3. anstelle von Umweltleistungsgrenzwerten Orientierungswerte für die Umweltleis-
tung festgelegt werden. 

- 56 -Drucksache 44/26



   

 

§ 57n 

Tiefgreifende industrielle Transformation 

(1) Die zuständige Behörde kann im Fall einer tiefgreifenden industriellen Trans-
formation im Sinne des § 3 Absatz 6 m des Bundes-Immissionsschutzgesetzes den 
Zeitraum, innerhalb dessen die aktualisierten Genehmigungsauflagen nach § 57g er-
füllt sein oder erstmalig angewandt werden müssen, auf insgesamt höchstens acht 
Jahre verlängern, sofern die tiefgreifende industrielle Transformation in der Änderung 
der Tätigkeiten des Gewinnens oder der Aufbereitung oder der Schließung einer Ein-
richtung nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 und ihrer Ersetzung durch eine neue Einrichtung 
am selben Standort oder einem Standort innerhalb der Europäischen Union besteht.  

(2) Bei einer Verlängerung nach Absatz 1 müssen die folgenden Bedingungen 
erfüllt sein: 

1. die Zulassung enthält eine Beschreibung der tiefgreifenden industriellen Transfor-
mation, der Emissionswerte und der Ressourceneffizienz, die mit den Änderungen 
der Tätigkeiten erreicht werden sollen, sowie den Zeitplan für die Umsetzung und 
die Etappenziele oder eine Beschreibung des Schließungsplans und des zugehö-
rigen Zeitplans und der Etappenziele; 

2. der Unternehmer erstattet der zuständigen Behörde jährlich Bericht über die Fort-
schritte bei der Umsetzung der tiefgreifenden industriellen Transformation oder in 
Bezug auf den Schließungsplan für die bestehende Einrichtung und deren Ersatz 
durch eine neue Einrichtung; 

3. die zuständige Behörde sorgt während des für die Transformation der Anlage oder 
des für die Schließung der Einrichtung genehmigten Zeitraums dafür, dass keine 
erhebliche Umweltverschmutzung verursacht und ein hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt erreicht wird. 

§ 57o 

Analyse und Überwachung der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu 

(1) Wurden für ein Vorhaben nach § 57f Absatz 1 in der Zulassung Emissionsbe-
grenzungen unterhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsband-
breiten festgelegt, bewertet die zuständige Behörde die Auswirkungen der strengeren 
Emissionsbegrenzungen auf die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im Auf-
nahmemilieu. Steht auf Grundlage der Bewertung fest, dass der Immissionsbeitrag der 
Anlage relevant ist und quantifizierbare oder messbare Auswirkungen auf die Umwelt 
hat, hat die zuständige Behörde sicherzustellen, dass die Konzentration der betreffen-
den Schadstoffe im betreffenden Aufnahmemilieu überwacht wird. 

(2) Gewährt die zuständige Behörde eine Abweichung nach § 57h Absatz 2 oder 
Absatz 3 oder § 57m, hat der Betreiber eine Bewertung der Auswirkungen der Aus-
nahme auf die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im Aufnahmemilieu vorzu-
nehmen. Steht auf Grundlage dieser Bewertung fest, dass die Abweichung zu einer 
relevanten Änderung des Immissionsbeitrags der Anlage führt und diese Änderung des 
Immissionsbeitrags der Anlage quantifizierbare oder messbare Auswirkungen auf die 
Umwelt haben wird, hat die zuständige Behörde sicherzustellen, dass die Konzentra-
tion der betreffenden Schadstoffe im betreffenden Aufnahmemilieu überwacht wird. 
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(3) Für die Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 soll auf Ergebnisse der 
Überwachung nach den §§ 57g bis 57o oder auf sonstige vorliegende Daten des Un-
ternehmers oder der zuständigen Behörde zurückgegriffen werden. Soweit dies für 
eine angemessene Überwachung erforderlich ist, kann die zuständige Behörde anord-
nen, dass der Betreiber Ermittlungen durchführen lässt. 

§ 57p 

Abweichungen im Fall einer Krise 

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Unternehmers bei Vorhaben 
nach § 57 f in Abweichung von den in BVT-Schlussfolgerungen festgelegten Emissi-
onswerten, Emissionsgrenzwerten und Umweltleistungsgrenzwerten weniger strenge 
Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen festlegen, wenn außer-
gewöhnliche Umstände, die sich der Kontrolle des Unternehmers und der staatlichen 
Institutionen entziehen, zu Folgendem führen: 

1. einer schwerwiegenden Störung der Energieversorgung, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Sicherheit der Energieversorgung besteht, 

2. einem Mangel an Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung, die der Unternehmer 
für die Ausübung von Tätigkeiten im öffentlichen Interesse unter Einhaltung der 
geltenden Emissionsgrenzwerte oder Umweltleistungsgrenzwerte benötigt, oder 

3. einem Mangel an wesentlichen Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung, wenn 
die Produktionsleistung des Vorhabens einen solchen Mangel aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwin-
genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ausgleicht. 

Schädliche Umwelteinwirkungen dürfen nicht hervorgerufen werden. Es sind vorrangig 
andere Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu nutzen, die zu einer geringeren Umwelt-
verschmutzung führen. 

(2) Die Abweichung darf nur für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zugelas-
sen werden. Wenn die Gründe für die Zulassung der Abweichung fortbestehen, kann 
die Zulassung der Abweichung um höchstens drei weitere Monate verlängert werden. 
Sobald die Bedingungen in Bezug auf die Energieversorgung oder Versorgung mit 
Ressourcen, Materialen oder Ausrüstung wiederhergestellt sind oder wenn es eine Al-
ternative bei der Energieversorgung oder zu den Ressourcen, Materialien oder Aus-
rüstungen gibt, ist die Zulassung der Abweichung aufzuheben. 

(3) Über die Zulassung der Abweichung nach Absatz 1 hinaus bedarf es weder 
einer Änderungsgenehmigung noch einer Anzeige.  

(4) Die Zulassung der Abweichung hat schriftlich zu erfolgen, sie ist zu begründen 
und dem Antragsteller zuzustellen. Die zuständige Behörde hat den Bescheid über die 
Zulassung der Abweichung über das Internet zugänglich zu machen. § 57f Absatz 6 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Emissionen, die sich aus der 
Zulassung der Abweichung ergeben, durch den Betreiber überwacht werden.  

(6) § 31a Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist entsprechend an-
zuwenden.“ 
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6. In § 65 Satz 2 und § 66 Satz 3 wird jeweils die Angabe „Rechtsakten des Rates oder 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften“ durch die Angabe „Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union“ ersetzt. 

7. In § 68 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „Rechtsakte des Rates oder der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften“ durch die Angabe „Rechtsakte der Europäi-
schen Gemeinschaften oder der Europäischen Union“ ersetzt. 

8. Nach § 68 wird der folgende § 68a eingefügt: 

„§ 68a 

Vorgaben für das Umweltmanagementsystem; Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates festzulegen, welche Anforderungen das nach § 57f Absatz 1 Satz 1 
Nummer 6 einzurichtende und für die Dauer der Zulassung zu betreibende Umweltma-
nagementsystem nach Artikel 14a der Richtlinie 2010/75/EU zu erfüllen hat, insbeson-
dere, dass das Umweltmanagementsystem Ziele und Maßnahmen zur Ausweitung der 
Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien, soweit technisch möglich und wirt-
schaftlich zumutbar, beinhalten muss. Darüber hinaus kann in der Rechtsverordnung 
nach Satz 1 geregelt werden, welche Veröffentlichungspflichten, Berichts- und Vorla-
gepflichten, Datenerhebungs- und Messverpflichtungen, Konformitätsbewertungen 
und Nachweispflichten der Unternehmer im Zusammenhang mit dem Umweltmanage-
mentsystem zu erfüllen hat.“  

9. Nach § 74 Absatz 3 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt: 

„Bei Vorhaben nach § 57f Absatz 1 ist § 52a Absatz 8 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes entsprechend anzuwenden.“ 

10. Nach § 120 wird der folgende § 120a eingefügt: 

„§ 120a 

Schadensersatz bei Tätigkeiten nach § 57f 

(1) Wird in Folge einer Tätigkeit nach § 57f Absatz 1 gegen Maßgaben nach § 57f 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 oder Satz 2 verstoßen und wird dadurch die 
Gesundheit eines anderen verletzt, so ist der für den Verstoß verantwortliche Unter-
nehmer verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. 

(2) § 65 Absatz 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist entsprechend anzu-
wenden.“ 

11. § 145 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt: 

(4) „ Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden 

1. in den Fällen  
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a) des Absatzes 1 Nummer 1, 2, 6, 8 bis 11, 15 bis 18, 20 und 21, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 2, und  

b) des Absatzes 3 Nummer 2  

mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro und 

2. in den übrigen Fällen des Absatzes 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, und 
in den Fällen des Absatzes 3 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend 
Euro. 

(5) Gegenüber einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit ei-
nem Gesamtumsatz von mehr als einer Million Euro kann abweichend von Absatz 
4 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 30 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten eine bei Errichtung, Führung oder Einstellung eines 
Gewinnungsbetriebs oder Betriebs zur Aufbereitung von bergfreien und grundei-
genen Bodenschätzen nach der Richtlinie 2010/75/EU vorsätzlich begangene Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 6 oder 8 mit einer Geldbuße bis zu 3 Pro-
zent des Jahresumsatzes geahndet werden. Jahresumsatz nach Satz 1 ist die 
Summe der Umsatzerlöse, die die juristische Person oder Personenvereinigung in 
dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr in der Europä-
ischen Union erzielt hat. Der Jahresumsatz kann geschätzt werden.“ 

b) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6. 

12. Nach § 167 wird der folgende § 167a eingefügt: 

„§ 167a 

Übergangsvorschrift zu § 57f 

Betriebspläne, deren Zulassung der Gewinnung oder Aufbereitung von bergfreien 
und grundeigenen Bodenschätzen nach Maßgabe des § 57f dient und die vor der Ver-
öffentlichung der Schlussfolgerungen im Amtsblatt der Europäischen Union zu den 
Besten Verfügbaren Techniken, die Tätigkeiten des Anhang I Nummer 3.6 der Richtli-
nie 2010/75/EU betreffen, zugelassen werden, müssen erst nach Ablauf von vier Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Schlussfolgerungen, spätestens ab 
dem 1. September 2034, nach den Anforderungen des § 57f ergänzt werden.“ 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 1.1.1 und 1.1.2 werden durch die folgenden Nummern 1.1.1 und 
1.1.2 ersetzt:  
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Nr. Vorhaben Sp.1 Sp.2 

„1.1.1 mehr als 300 MW, X  

1.1.2 50 MW bis 300 MW;  A“. 

b) Die Nummer 1.2.1 wird durch die folgende Nummer 1.2.1 ersetzt:  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„1.2.1 Kohle, Koks einschließlich Petrolkoks, Kohlebriketts, Torfbri-
ketts, Brenntorf, naturbelassenem Holz sowie in der eigenen Pro-
duktionsanlage anfallendem Holz mit Ausnahme von Holz, das 
infolge einer Behandlung mit Holzschutzmitteln oder infolge einer 
Beschichtung halogenorganische Verbindungen oder Schwer-
metalle enthält, emulgiertem Naturbitumen, Heizölen, ausge-
nommen Heizöl EL, mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 
MW bis weniger als 50 MW, 

 S“. 

c) Die Nummern 1.4.1 und 1.4.2 werden durch die folgenden Nummer 1.4.1 und 1.4.2 
ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„1.4.1. Heizöl EL, Dieselkraftstoffen, Methanol, Ethanol, naturbelasse-
nen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern Koksofengas, Gru-
bengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der 
Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem 
Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder 
Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung von 

  

1.4.1.1 mehr als 300 MW, X  

1.4.1.2 50 MW bis 300 MW;  A 

1.4.1.3 1 MW bis weniger als 50 MW, ausgenommen Verbrennungsmo-
toranlagen für Bohranlagen und zum Notbetrieb, 

 S“. 

1.4.2 anderen als in Nummer 1.4.1 genannten Brennstoffen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 

  

1.4.2.1 mehr als 300 MW, X  

1.4.2.2 50 MW bis 300 MW,  A 

1.4.2.3 1 MW bis weniger als 50 MW;  S“. 

d) Die Nummer 1.8 wird durch die folgenden Nummern 1.8 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„1.8 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Koks aus 
Steinkohle oder Braunkohle mit einem Durchsatz von“ 

  

1.8.1 500 t oder mehr je Tag, X  

1.8.2 weniger als 500 t je Tag;  A“. 

e) Die Nummer 1.11 wird gestrichen. 

f) Die Nummer 2.2 wird durch die folgende Nummer 2.2 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„2.2 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Zement-
klinkern oder Zementen 

 “. 

2.2.1 mit einer Produktionskapazität von 500 Tonnen oder mehr je 
Tag, soweit in Drehrohröfen hergestellt, 

 A 

2.2.2 mit einer Produktionskapazität von 50 Tonnen oder mehr je Tag, 
soweit in anderen als Drehrohröfen hergestellt, 

 A 
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Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

2.2.3 mit einer Produktionskapazität von weniger als 500 Tonnen je 
Tag, soweit in Drehrohröfen hergestellt, 

 S 

2.2.4 mit einer Produktionskapazität von weniger als 50 Tonnen je 
Tag, soweit in anderen als Drehrohröfen hergestellt, 

 S 

2.2.5 ohne verbundenen Brennprozess (reine Mahlanlagen);  S“. 

g) Die Nummern 2.5.1 und 2.5.2 werden durch die folgenden Nummern 2.5.1 und 
2.5.2 ersetzt:  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„2.5.1 20 t oder mehr je Tag  A 

2.5.2 100 kg bis weniger als 20 t je Tag, ausgenommen Anlagen zur 
Herstellung von Glasfasern, die für medizinische oder fernmel-
detechnische Zwecke bestimmt sind; 

 S“. 

h) Die Nummer 2.5.3 wird gestrichen. 

i) Die Nummer 2.6.2 wird durch die folgende Nummer 2.6.2 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„2.6.2 2 t bis weniger als 75 t je Tag, soweit der Rauminhalt der Brenn-
anlage 4 m3 oder mehr beträgt oder die Besatzdichte mehr als 
100 kg je Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage beträgt, aus-
genommen elektrisch beheizte Brennöfen, die dis-kontinuierlich 
und ohne Abluftführung betrieben werden; 

 S“. 

j) Die Nummer 3.1 wird durch die folgende Nummer 3.1 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„3.1 Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Rösten (Erhitzen unter 
Luftzufuhr zur Überführung in Oxide) oder Sintern (Stückigma-
chen von feinkörnigen Stoffen durch Erhitzen) von Erzen; 

 A“. 

k) Die Nummer3.3 wird durch die folgenden Nummern 3. 3 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„3.3 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von   

3.3.1 Roheisen oder Stahl einschließlich Stranggießen, auch soweit 
Konzentrate oder sekundäre Rohstoffe eingesetzt werden, mit 
einer Schmelzkapazität von 

  

3.3.1.1 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde,  A 

3.3.1.2 weniger als 2,5 Tonnen je Stunde,  S 

3.3.2 direkt reduziertem Eisen mit einer Produktionskapazität von   

3.3.2.1 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde,  A 

3.3.2.2 weniger als 2,5 Tonnen je Stunde;  S“. 

l) Die Nummer 3.8 wird durch die folgenden Nummer 3.8 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„3.8 Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Aufbringen von metal-
lischen Schutzschichten auf Eisenmetalloberflächen mit Hilfe 
von schmelzflüssigen Bädern mit einer Verarbeitungskapazität 
von 

  

3.8.1 (weggefallen)   

3.8.2 2 t Rohgut je Stunde oder mehr,  A“. 
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m) Die Nummer 3.12 wird durch die folgenden Nummer 3.12 ersetzt:  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

3.12 Errichtung und Betrieb einer Schiffswerft zur Herstellung oder 
Reparatur von Schiffskörpern oder Schiffssektionen aus Metall 
mit einer Länge von 20 m oder mehr; 

 A“. 

n) Die Nummer 6.2 wird durch die folgende Nummer 6.2 ersetzt:  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2  

„6.2 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Papier, 
Karton oder Pappe, mit Ausnahme von Anlagen zur Weiterverar-
beitung von Papier zu Wellpappe, mit einer Produktionskapazität 
von“. 

  

6.2.1 200 t oder mehr je Tag,  X  

6.2.2 20 t bis weniger als 200 t je Tag;  A“. 

o) Die Nummern 7.13 wird durch die folgenden Nummer 7.13ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.13 Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Tieren 
mit einer Produktionskapazität von 

  

7.13.1 50 t Schlachtkörper oder mehr je Tag,  A 

7.13.2 4 t je Woche bis weniger als 50 t Schlachtkörper je Tag bei Geflügel 
oder 20 t je Woche bis weniger als 50 t Schlachtkörper je Tag bei 
sonstigen Tieren; 

 S“. 

p) Die Nummer 7.14.2 wird durch die folgenden Nummern 7.14.2 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.14.2 „weniger als 75 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anla-
gen mit einer Kapazität von bis zu 200 kg Speisefett je Woche; 

 S“ 

q) Die Nummer 7.15.2 wird durch die folgende Nummer 7.15.2 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.15.2 „weniger als 75 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anla-
gen mit einer Kapazität von bis zu 200 kg Speisefett je Woche; 

 S“. 

r) Die Nummer 7.17.3 wird durch die folgende Nummer 7.17.3ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.17.3 10 t bis weniger als den in den Nummern 7.17.1 oder 7.17.2 ange-
gebenen Kapazitäten für Tonnen Konserven je Tag und unter den 
dort genannten Voraussetzungen im Übrigen, ausgenommen An-
lagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel 
in geschlossenen Behältnissen ohne vorgelagerte Prozesse, die 
Erwärmung beinhalten;“. 

 S“. 

s) Nummer 7.18 wird gestrichen. Die Nummern 7.19, 7.20, 7.21 und 7.22, werden 
durch die folgenden Nummern 7.19, 7.20, 7.21 und 7.22 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.19 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder Verwer-
tung von Tierkörpern oder tierischen Nebenprodukten mit einer 
Verarbeitungskapazität von 

  

7.19.1 10 t oder mehr je Tag,  A 

7.19.2 weniger als 10 t je Tag;  S“. 

- 63 - Drucksache 44/26



   

 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.20 Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten 
oder Tierfellen mit einer Produktionskapazität von“. 

  

7.20.1 12 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag,  A 

7.20.2 weniger als 12 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anla-
gen, in denen je Woche weniger Tierhäute oder Tierfelle behandelt 
werden können als beim Schlachten von weniger als 20 Tonnen je 
Woche nach Nummer 7.13.2 anfallen; 

 S“. 

„7.21 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Fischmehl 
oder Fischöl; 

 A“. 

„7.22 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Darrmalz 
(Mälzerei) mit einer Produktionskapazität von“ 

  

7.22.1 600 t Darrmalz oder mehr je Tag, wenn die Anlage an nicht mehr 
als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, 

 A 

7.22.2 300 t Darrmalz oder mehr je Tag, wenn die Anlage an mehr als 90 
aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, 

 A 

„7.22.3 10 t bis weniger als den in den Nummern 7.22.1 oder 7.22.2 ange-
gebenen Kapazitäten für Tonnen Darrmalz je Tag und unter den 
dort genannten Voraussetzungen im Übrigen; 

 S“. 

t) Die Nummer 7.26.3 wird durch die folgende Nummer 7.26.3 ersetzt: 

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„7.26.3 200 hl als Vierteljahresdurchschnittswert bis weniger als den in den 
Nummern 7.26.1 oder 7.26.2 angegebenen Kapazitäten für Hekto-
liter Bier je Tag und unter den dort genannten Voraussetzungen im 
Übrigen; 

 S“. 

u) Die Nummer 8.1.1.3 wird durch die folgende Nummer 8.1.1.3 ersetzt und nach 
Nummer 8.1.1.3 wird die folgende Nummer 8.1.1.4 eingefügt:  

Nr. Vorhaben Sp. 1 Sp. 2 

„8.1.1.3 bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 
weniger als 3 t Abfällen je Stunde, ausgenommen die Verbrennung 
von Altholz der Altholzkategorie A I und A II nach der Altholzver-
ordnung vom 15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch 
Artikel 6 der Verordnung vom 2. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2770) 
geändert worden ist, welches keine Schwermetalle infolge einer 
Behandlung oder Beschichtung enthält, 

 A 

8.1.1.4 bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 
weniger als 3 t Abfällen je Stunde, soweit ausschließlich Altholz 
der Altholzkategorie A I und A II nach der Altholzverordnung ver-
brannt wird und dieses keine Schwermetalle infolge einer Behand-
lung oder Beschichtung enthält und die Feuerungswärmeleistung 
1 Megawatt oder mehr beträgt, 

 S“. 

v) Die Nummer 8.1.2 wird durch die folgende Nummer 8.1.2 ersetzt:  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„8.1.2 Verbrennen von Deponiegas in einer Verbrennungsmotoranlage 
mit einer Feuerungswärmeleistung von“. 

  

8.1.2.1 50 MW oder mehr,   A 

8.1.2.2 1 MW bis weniger als 50 MW,  A 

8.1.2.3 Weniger als 1 MW,  S“. 

w) Die Nummer 8.2 wird gestrichen. 

x) Die Nummer 8.9 wird durch die folgende Nummer 8.9 ersetzt: 
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Nr. Vorhaben Sp. 1 Sp. 2 

„8.9 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung über einen Zeit-
raum von jeweils mehr als einem Jahr von 

  

8.9.1 gefährlichen Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, X  

8.9.2 von nicht gefährlichen Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes, mit Ausnahme von Inertabfällen, mit einer Aufnahmeka-
pazität von 

  

8.9.2.1 10 t oder mehr je Tag oder mit einer Gesamtkapazität von 25 000 
t oder mehr, 

 A 

8.9.2.2 weniger als 10 t je Tag und mit einer Gesamtkapazität von weniger 
als 25 000 t, 

 S 

8.9.3 von Inertabfällen im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes;  A“. 

y) Die Nummern 10.1 und 10.2 werden durch die folgende Nummer 10.1 und 10.2 
ersetzt:  

Nr. Vorhaben Sp. 1 Sp. 2 

„10.1 Errichtung und Betrieb einer Anlage, zur Herstellung, Bearbeitung 
oder Verarbeitung von explosionsgefährlichen Stoffen im Sinne 
des Sprengstoffgesetzes, die zur Verwendung als Sprengstoffe, 
Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechnische Sätze oder zur Herstellung 
dieser Stoffe bestimmt sind; hierzu gehört auch eine Anlage zum 
Laden, Entladen oder Delaborieren von Munition oder sonstigen 
Sprengkörpern, ausgenommen Anlagen im handwerklichen Um-
fang oder zur Herstellung von Zündhölzern sowie ortsbewegliche 
Mischladegeräte, soweit nicht von Nummer 4.1 erfasst, mit einer 
Kapazität von 

  

10.1.1 10 Tonnen und mehr Nettoexplosivstoffmasse je Jahr, X  

10.1.2 weniger als 10 Tonnen Nettoexplosivstoffmasse je Jahr;  A. 

10.2 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Wiedergewinnung oder 
Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen im Sinne des 
Sprengstoffgesetzes mit einer Kapazität von  

  

10.2.1 10 Tonnen Nettoexplosivstoffmasse oder mehr je Jahr, X  

10.2.2 weniger als 10 Tonnen Nettoexplosivstoffmasse je Jahr;  A.“ 

z) Die Nummer 10.5.2 wird durch die folgende Nummer 10.5.2 ersetzt:  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„10.5.2 1 MW bis weniger als 10 MW;  S“. 

aa) Die Nummern 10.6.1 und die Nummer 10.6.2 werden durch die folgenden Num-
mern 10.6.1 und 10.6.2 ersetzt: 

bb) In Nummer 14.8 wird nach der Angabe „Nummer 9.13 ist“ das Semikolon gestri-
chen.  

Nr.  Vorhaben  Sp. 1 Sp. 2 

„10.6.1 (weggefallen)   

10.6.2 100 MW oder mehr  A“. 
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Artikel 6 

Änderung des Umweltauditgesetzes 

Das Umweltauditgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 
(BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:  

„(4) Zulassungsbereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die Ebenen und Zwischen-
stufen der Klassifizierung gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.“ 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:  

„c) oder als Beamter oder Angestellter einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts umwelt-, arbeits- oder gewerberechtliche Vollzugsaufgaben 
gegenüber Organisationen wahrnimmt oder für Registrierungsaufgaben 
im Sinne des Artikels 12 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 zuständig ist, soweit nicht § 17 Absatz 2 Satz 5 Anwendung 
findet,“ 

bb) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:  

2. „ Weisungen auf Grund vertraglicher oder sonstiger Beziehungen bei der 
Tätigkeit als Umweltgutachter auch dann zu befolgen hat, wenn sie ihn 
zu gutachterlichen Handlungen gegen seine Überzeugung verpflichten, 
oder“ 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

3. § 7 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:  

„1. bezüglich der Ausbildung und praktischen Erfahrung entweder 

a) ein mit einem Master abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein 
gleichwertiger Abschluss und eine mindestens dreijährige eigenver-
antwortliche hauptberufliche Tätigkeit, bei der praktische Kenntnisse 
über den betrieblichen Umweltschutz erworben wurden, oder 

b) ein mit einem Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium, ein Fort-
bildungsabschluss als Meister oder ein gleichwertiger Abschluss und 
eine mindestens fünfjährige eigenverantwortliche hauptberufliche 
Tätigkeit, bei der praktische Kenntnisse über den betrieblichen Um-
weltschutz erworben wurden, sowie“ 

bb) In Nummer 2 Buchstabe d wird die Angabe „Umweltmanagement,“ durch die 
Angabe „Umweltmanagement. “ ersetzt. 
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cc) Nummer 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Von der Anforderung bezüglich der Ausbildung und praktischen Erfahrung 
nach Absatz 2 Nummer 1 kann eine Ausnahme erteilt werden, wenn eine mindes-
tens zehnjährige Tätigkeit als Auditor für Umweltmanagement bei einer akkredi-
tierten Zertifizierungsstelle nachgewiesen ist.“ 

4. In § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „und 3“ gestrichen. 

5. § 9 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:  

„(4) Die Zulassung umfasst die Befugnis, gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 761/2001 oder Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 45 der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 Zertifizierungsbescheinigungen nach den von der Europäi-
schen Kommission anerkannten Zertifizierungsverfahren zu erteilen. Sie umfasst 
ferner die Befugnis, Zertifizierungsbescheinigungen nach DIN EN ISO 
14001:2004+AC:2009, Ausgabe 11/2009, DIN EN ISO 14001:2015, Ausgabe 
11/2015, auch in Verbindung mit DIN EN ISO 14001/A1:2024-11, DIN EN ISO 
50001:2011,Ausgabe 12/2011 und DIN EN ISO 50001:2018, Ausgabe 12/2018, 
zu erteilen. Die genannten DIN-Normen sind bei der DIN Media GmbH, 10772 Ber-
lin, zu beziehen und bei der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig archivmäßig 
gesichert niedergelegt.“ 

b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Die Zulassung umfasst die Befugnis, freiwillige Nachhaltigkeitsberichte zu 
überprüfen, die nach der Empfehlung (EU) 2025/1710 der Kommission für einen 
Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung kleiner und mittlerer 
Unternehmen erstellt wurden. Artikel 25 Absatz 1, 2, 4, 6 Buchstaben a und b und 
Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 ist mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass an die Stelle der Umwelterklärung der Nachhaltigkeitsbericht 
und an die Stelle der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 die Empfehlung (EU) 
2025/1710 tritt sowie sich die Begutachtung auf die Prüfung der Zuverlässigkeit, 
Glaubwürdigkeit und Richtigkeit der Daten und Informationen des Nachhaltigkeits-
berichts bezieht. Nach der Validierung stellt der Umweltgutachter eine unterzeich-
nete Erklärung aus, mit er bestätigt, dass der Nachhaltigkeitsbericht dem Standard 
der Empfehlung (EU) 2025/1710 entspricht und welche Module des Standards an-
gewandt wurden.“ 

6. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

§ 11„ 

Bescheinigungs- und Zulassungsverfahren; Verordnungsermächtigung“. 

b) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  

„Das Verfahren für die Erteilung einer Fachkenntnisbescheinigung nach § 8 
und für die Zulassung nach den §§ 9 und 10 setzt einen schriftlichen oder elektro-
nischen Antrag voraus.“ 
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c) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Von dem Erfordernis einer mündlichen Prüfung zur Erweiterung der Zu-
lassung kann abgesehen werden, sofern der Umweltgutachter den Nachweis er-
bracht hat, dass er in einem Umfang von mindestens 15 Tagen innerhalb der letz-
ten drei Jahre vor der Stellung des Antrags auf Erweiterung der Zulassung in dem 
jeweils beantragten Zulassungsbereich in einer der Tätigkeit des Umweltgutach-
ters vergleichbaren Art und Weise praktisch tätig war.“ 

d) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt: 

„(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung des Umweltgut-
achterausschusses durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, nähere Bestimmungen zu treffen über 

1. Verfahren, Anforderungen und Nachweise nach den Absätzen 1 bis 4, ein-
schließlich Wiederholungsprüfungen, 

2. Anforderungen an die Qualifikation der Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
und die Durchführung der mündlichen Prüfung nach § 12 und 

3. schriftliche Prüfungen allgemein oder für bestimmte Fachgebiete oder für be-
stimmte Zulassungsbereiche als unselbständigen Teil der Zulassungs- und 
Bescheinigungsverfahren und nähere Bestimmungen zu Gegenstand und 
Durchführung der schriftlichen Prüfungen.“ 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Nummer 1 wird nach der Angabe „jedoch nicht länger als fünf Jahre,“ 
die Angabe „schriftlich oder elektronisch“ eingefügt.  

b) Nach Absatz 9 wird der folgende Absatz 10 eingefügt:  

„(10) Die Zulassungsstelle kann die Verwendung bestimmter elektronischer 
Formulare und Eingabemasken vorschreiben.“ 

8. Nach § 16 Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:  

„Die Untersagung der Fortführung gutachterlicher Tätigkeiten kann mit einer Aus-
setzung des Eintrags in das Zulassungsregister nach § 14 verbunden werden.“ 

9. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 bis 4 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:  

„Eine Zulassung oder Fachkenntnisbescheinigung wird abweichend von Satz 
1 Nummer 1 Buchstabe a nicht widerrufen, wenn der Umweltgutachter oder Inha-
ber einer Fachkenntnisbescheinigung nur vorübergehend als Beamter oder Ange-
stellter einer juristischen Person des öffentlichen Rechts umwelt-, arbeits- oder ge-
werberechtliche Vollzugsaufgaben gegenüber Organisationen wahrnimmt oder für 
Registrierungsaufgaben im Sinne des Artikels 12 Absatz 2 und 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 zuständig ist. Der Umweltgutachter oder Inhaber einer Fach-
kenntnisbescheinigung darf jedoch keine gutachterlichen Tätigkeiten auf der 
Grundlage seiner Zulassung oder Fachkenntnisbescheinigung ausüben, es sei 
denn, die Zulassungsstelle gestattet es. Die erste Begutachtung nach Beendigung 
der vorübergehenden Tätigkeit gemäß Satz 2 wird im Rahmen einer Überprüfung 
gemäß § 15 Absatz 2 begleitet. Die Zulassungsstelle kann im Fall des Satzes 2 
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die Ausübung gutachterlicher Tätigkeiten auf Antrag des Umweltgutachters oder 
Inhabers einer Fachkenntnisbescheinigung gestatten, wenn sie sich davon über-
zeugt hat, dass der Umweltgutachter oder Inhaber der Fachkenntnisbescheinigung 
weiterhin die erforderliche Unabhängigkeit nach § 6 Absatz 1 besitzt. Die Pflichten 
nach § 15 Absatz 6 und 7 bestehen in diesem Fall fort. Die Zulassung ist zu wider-
rufen, soweit die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 2 und des § 10 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 weggefallen und innerhalb einer von der Zulassungsstelle zu 
setzenden Frist nicht wiederhergestellt sind.“ 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt: 

(3) „ Das Ruhen der Zulassung kann durch die Zulassungsstelle auf schriftli-
chen oder elektronischen Antrag genehmigt werden, wenn der Antragsteller die 
Tätigkeit als Umweltgutachter für einen befristeten Zeitraum, der fünf Jahre ab Ge-
nehmigung des Ruhens nicht übersteigt, vollständig aufgibt. Der Eintrag im Zulas-
sungsregister nach § 14 wird ausgesetzt. Die Zulassung erlischt, wenn der Um-
weltgutachter nicht innerhalb von fünf Jahren nach Genehmigung des Ruhens der 
Zulassung die Beendigung des Ruhens bei der Zulassungsstelle schriftlich oder 
elektronisch beantragt. Zur Beendigung des Ruhens ist die Teilnahme an einer 
Fortbildungsmaßnahme über Neuerungen im Umweltrecht nachzuweisen und das 
Vorliegen der Anforderungen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und den §§ 5 und 6 zu 
überprüfen. Der Antrag ist abzulehnen und die Zulassung zu widerrufen, wenn die 
für die Wiederaufnahme der gutachterlichen Tätigkeiten beizubringenden Nach-
weise nicht innerhalb einer von der Zulassungsstelle zu setzenden Frist, die drei 
Monate nicht unterschreiten darf, vorgelegt werden. Die erste Begutachtung nach 
dem Ende des Ruhens der Zulassung gemäß Satz 1 wird im Rahmen einer Über-
prüfung gemäß § 15 Absatz 2 begleitet.“ 

c) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5. 

10. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 Satz 1 ersetzt:  

„Mitglieder des Umweltgutachterausschusses sind 

1. sechs Vertreter der Unternehmen oder ihrer Organisationen und zwei Vertreter 
der EMAS-registrierten, zivilgesellschaftlichen Organisationen, öffentlichen 
Einrichtungen oder Religionsgemeinschaften, 

2. vier Vertreter der Umweltgutachter oder ihrer Organisationen, 

3. zwei Vertreter der Umweltverwaltung des Bundes, 

4. ein Vertreter der Wirtschaftsverwaltung des Bundes, 

5. vier Vertreter der Umweltverwaltung der Länder, 

6. zwei Vertreter der Wirtschaftsverwaltung der Länder, 

7. drei Vertreter der Gewerkschaften, 

8. drei Vertreter der Umweltverbände.“ 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Die Mitglieder des Umweltgutachterausschusses müssen in Angelegen-
heiten des betrieblichen Umweltschutzes über gründliche Fachkenntnisse verfü-
gen. Mitglieder der Gruppen der Unternehmen, Gewerkschaften und Umweltver-
bände haben zudem mindestens dreijährige praktische Erfahrungen im Umwelt-
management vorzuweisen.“ 

c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit beruft die Mitglieder des Umweltgutachterausschusses und für je-
des Mitglied einen Stellvertreter für die Dauer von drei Jahren. Für die Stellvertreter 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Die Stellvertreter einer Gruppe können 
jederzeit ein beliebiges Mitglied ihrer Gruppe vertreten.“ 

11. § 33 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt: 

2. „ die Personen, die die Validierung der Umwelterklärung mitgezeichnet haben, 
nach dem Inhalt ihrer Zulassung oder Fachkenntnisbescheinigung insgesamt 
nicht über die Fachkunde verfügen, die zur Begutachtung der geprüften Or-
ganisation erforderlich ist oder“. 

b) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefügt: 

3. „ die Umwelterklärung nicht frei zugänglich und einfach auffindbar in gedruck-
ter Form oder im Internet veröffentlicht wird.“ 

Artikel 7 

Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3290), das zuletzt durch Artikel 14b des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 17)“ durch die Angabe „Richtlinie 2010/75/EU in der Fassung vom 24. April 
2024“ ersetzt. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 am zweiten Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 
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(2) Der in Artikel 1 Nummer 39 vorgesehene § 67 Absatz 12 tritt an dem Tag in Kraft, 
an dem der Durchführungsbeschluss der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, wel-
che das Schmieden mit Hämmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer über-
schreitet, auch bei einer Wärmeleistung von 20 Megawatt und weniger, als Haupttätigkeit 
umfassen, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird, spätestens jedoch am 
1. September 2034. Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 

(3) Der in Artikel 1 Nummer 40 vorgesehene § 67 Absatz 13 tritt an dem Tag in Kraft, 
an dem der Durchführungsbeschluss der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, wel-
che das Schmieden mit Schmiedepressen, deren Leistung 30 Meganewton je Presse über-
schreitet, als Haupttätigkeit umfassen, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, spätestens jedoch am 1. September 2034. Das Bundesministerium für Umwelt, Kli-
maschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundes-
gesetzblatt bekannt. 

(4) Der in Artikel 1 Nummer 41 vorgesehene § 67 Absatz 14 tritt an dem Tag in Kraft, 
an dem der Durchführungsbeschluss der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, wel-
che die Herstellung von Batterien, mit Ausnahme der alleinigen Montage, mit einer Produk-
tionskapazität von 15 000 Tonnen Batteriezellen oder mehr pro Jahr, als Haupttätigkeit um-
fassen, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden, spätestens jedoch am 
1. September 2034. Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 

(5) Der in Artikel 1 Nummer 42 vorgesehene § 67 Absatz 15 tritt an dem Tag in Kraft, 
an dem der Durchführungsbeschluss der Kommission über BVT-Schlussfolgerungen, wel-
che die Pyrolyse von Kohle sowie von anderen Brennstoffen in Anlagen mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 20 Megawatt oder mehr, als Haupttätigkeit umfassen, im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht werden, spätestens jedoch am 1. September 2034. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt 
den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 

EU-Rechtsakte: 

1. Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 
1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 vom 24. April 2024 (ABl. L 1785 vom 15.7.2024, S. 1) 
geändert worden ist. 

2. Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (ABl. L 114 vom 24.4.2001, S. 1) die zuletzt durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20. November 2006 (ABl. L363 vom 20.12.2006, S. 1) geändert wor-
den ist 

3. Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewer-
tung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12), die zuletzt durch Artikel 1 
der Richtlinie (EU) 2021/1226 vom 21. Dezember 2020 (ABl. 2021 L 269 vom 28.7.2021, S. 65) geändert 
worden ist 

4. Verordnung (EU) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Be-
reiche der Statistik Text von Bedeutung für den EWR (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die zuletzt durch 
die delegierte Verordnung (EU) 2023/137 vom 10. Oktober 2022 (ABl. L 19 vom 20.1.2023, S. 5) geändert 
worden ist 

5. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Auf-
hebung der Richtlinien 67/548/ EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, S. 1; L 138 vom 26.5.2011, S. 66; L 
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246 vom 23.9.2011, S. 34; L 94 vom 10.4.2015, S. 9; L 197 vom 22.7.2016, S. 28; L 280 vom 18.10.2016, 
S. 41; L 349 vom 21.12.2016, S. 1; L 190 vom 27.7.2018, S. 20; L 055 vom 25.2.2019, S. 18; L 117 vom 
3.5.2019, S. 8; L 051 vom 25.2.2020, S. 13; L 214 vom 17.6.2021, S. 72; L 440 vom 9.12.2021, S. 11; L 
18 vom 27.1.2022, S. 130; L 18 vom 27.1.2022, S. 131; L 146 vom 25.5.2022, S. 150; L, 2020/217, 
23.11.2023; L, 2023/707, 18.11.2024; L, 1272/2008, 13.12.2024; L, 2023/707, 16.1.2025), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2024/2865 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L 2865 vom 20.11.2024, S. 1) geändert 
worden ist 

6. Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanage-
ment und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Be-
schlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1) die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/2026 vom 19. Dezember 2018 (ABl. L 325 vom 20.12.2018, S. 18) ge-
ändert worden ist 

7. Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Emis-
sionen aus Industrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 (ABl. L 
2024/1785 15.7.2024) geändert worden ist 

8. Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung 
der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1) 

9. Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen (inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Ra-
tes über Abfalldeponien (ABl. L 2024/1785 15.7.2024) 

10. Empfehlung (EU) 2025/1710 der Kommission vom 30. Juli 2025 für einen Standard für die freiwillige Nach-
haltigkeitsberichterstattung kleiner und mittlerer Unternehmen (ABl. L, 2025/1710 vom 5.8.2025). 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 
2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. L, (EU) 
2024/1785, 15.7.2024) ist am 4. August 2024 in Kraft getreten.  

Die geänderte Richtlinie 2010/75/EU sieht vor, dass die Umweltleistung und Anlagensicher-
heit der erfassten Industrieanlagen, unter anderem durch Abfallvermeidung, die Optimie-
rung von Ressourcennutzung und die Wasserwiederverwendung sowie die Vermeidung 
oder Minderung von Risiken bei der Verwendung gefährlicher Stoffe kontinuierlich verbes-
sert wird. Hierfür wird die Notwendigkeit, ein Umweltmanagementsystem einzuführen und 
dauerhaft zu betreiben, durch eine neue Betreiberpflicht konkretisiert. Das umweltspezifi-
sche Anforderungsniveau soll dadurch weiterentwickelt werden, dass die Emissionsgrenz-
werte auf dem strengsten für die spezifische Anlage bzw. den spezifischen Anlagentyp er-
reichbaren Niveau festgelegt werden. Andererseits regelt die Richtlinie aber auch neue 
Ausnahmetatbestände für die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte und we-
niger strenger Umsetzungsfristen. Außerdem regelt die Richtlinie nunmehr auch Anforde-
rungen an die Umweltleistung, also an das Verbrauchsniveau und die Ressourceneffizienz 
in Bezug auf Materialien, Wasser und Energie. 

Darüber hinaus zielt die geänderte Richtlinie 2010/75/EU zur Verwirklichung der Unions-
ziele im Zusammenhang mit einer sauberen, klimaneutralen Kreislaufwirtschaft bis zum 
Jahr 2050 auf die Unterstützung der dafür erforderlichen tiefgreifenden Transformation der 
Wirtschaft ab. Dementsprechend wird die tiefgreifende industrielle Transformation dadurch 
unterstützt, dass die zuständigen Behörden Anlagenbetreibern ausreichend Zeit für die Um-
setzung einer tiefgreifenden, mit erheblichen Investitionen verbundenen industriellen Trans-
formation durch in den BVT-Schlussfolgerungen beschriebene BVT- oder Zukunftstechni-
ken einräumen können, sofern diese eine erhebliche Änderung der Konstruktion oder Tech-
nologie oder den Austausch einer bestehenden Anlage nach sich ziehen. 

Zudem wird der Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen weiter gestärkt. Das Ge-
nehmigungsverfahren soll elektronisch durchgeführt werden. Die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit der zuständigen Behörden wird für den Fall grenzüberschreitender Umwelt-
auswirkungen geregelt. 

Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1785 sind von den Mitgliedstaaten bis zum 1. 
Juli 2026 umzusetzen. Für Tierhaltungsanlagen werden die wesentlichen Anforderungen 
durch einheitliche Betriebsvorschriften festgelegt, die in einem von der Europäischen Kom-
mission organisierten Informationsaustausch bis zum 1. September 2026 erstellt werden. 
Für diesen Bereich gelten längere Übergangsfristen (4 bis 6 Jahre nach Veröffentlichung 
der Betriebsvorschriften). 

Hinsichtlich der vorstehend aufgeführten Änderungen besteht Anpassungsbedarf im deut-
schen Recht. Soweit das innerstaatliche Recht den Anforderungen der geänderten Richtli-
nie 2010/75/EU sowohl in materiell-rechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
bereits Rechnung trägt, bedarf es hingegen keiner Anpassung. Dies gilt beispielsweise für 
folgende Anforderungen: 
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− Verpflichtung zur Einführung von Maßnahmen zur Einhaltungssicherung gemäß Ar-
tikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 2, 

− Anforderungen an die Behördenbeteiligung nach Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Satz 2, 

− Ausschluss der Präklusion gemäß Artikel 25 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Anforde-
rungen an den Rechtsschutz gemäß Artikel 25 Absatz 1 Unterabsatz 3, 

− Anforderungen an die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei grenzüberschreiten-
den Auswirkungen nach Artikel 26. 

Die Änderungen fügen sich in die Gesamtlinie Deutschlands ein, seine gesamte Klima-, 
Energie- und Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Klimaschutz-Pfad auszurichten, zu dem 
sich die Europäische Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris verpflichtet hat. 
Die Stromversorgung soll im Jahr 2030 zu mindestens 80 Prozent auf erneuerbaren Ener-
gien beruhen. Für die Erreichung dieses Ziels sind massive Anstrengungen bei der Trans-
formation der Wirtschaft hin zu einer sauberen, klimaneutralen Kreislaufwirtschaft erforder-
lich.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Dieser Gesetzesentwurf setzt die Bestimmungen der geänderten Richtlinie 2010/75/EU um.  

Hierzu werden Änderungen im Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesberggesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, Umweltauditgesetz und Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz vorgenommen. 

Die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie im Immissionsschutzrecht 

Die neuen Anforderungen der Industrieemissions-Richtlinie werden unter Beibehaltung der 
bewährten Strukturen in das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die betroffenen Verord-
nungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz integriert. Die neuen europäischen Vorga-
ben müssen sich konsistent in das geltende Immissionsschutzrecht einfügen, das zum 
Schutz der Umwelt auch jenseits europäischer Vorgaben immissionsschutzrechtliche An-
forderungen an Anlagen stellt. 

1.1 Stärkung der Dekarbonisierung und der Ressourceneffizienz 

Die Dekarbonisierung und die Förderung der Ressourceneffizienz werden in § 1 Absatz 2 
(Gesetzeszweck) verankert. Die Pflicht zur effizienten Nutzung materieller Ressourcen und 
von Wasser wird als Betreiberpflicht für Anlagenbetreiber von IE-Anlagen in § 5 BImSchG 
aufgenommen. 

1.2 Pflicht zur Umsetzung eines Umweltmanagementsystems 

In Umsetzung der neu in die Industrieemissions-Richtlinie aufgenommenen Betreiberpflicht 
zur Umsetzung eines Umweltmanagementsystems mit dem Ziel einer kontinuierlichen Ver-
besserung der Umweltleistung wird in § 58e BImSchG die Pflicht für Betreiber von Anlagen 
nach Anhang I der geänderten Industrieemissions-Richtlinie aufgenommen, ein Umweltma-
nagementsystem einzurichten und dauerhaft zu betreiben. Die Pflicht wird in der Verord-
nung über die Umsetzung von Managementvorgaben und Umweltleistungswerten in Indust-
rieanlagen – IE-Managementverordnung (45. BImSchV) konkretisiert. Dort finden sich An-

- 74 -Drucksache 44/26



   

 

forderungen an den Inhalt des Umweltmanagementsystems. Dieses hat u.a. Ziele und Maß-
nahmen zur Ausweitung der Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien zu enthalten. 
Darüber hinaus werden in der IE-Managementverordnung in Umsetzung von BVT-Schluss-
folgerungen Umweltleistungsgrenzwerte sowie Orientierungswerte für die Umweltleistung 
festgelegt werden. Maßgebliche Inhalte aus dem Umweltmanagementsystem sind der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.  

1.3 Änderungen in der Art der Grenzwertfestsetzung 

An dem bestehenden Konzept einer Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen im unterge-
setzlichen Regelwerk wird festgehalten. Dies allein gewährleistet, dass auch künftig in 
Deutschland ein einheitlicher Stand der Technik als sektoraler Maßstab erhalten bleibt und 
eine Zersplitterung des Vollzugs, der zu Umweltdumping, einer fehlenden Planungssicher-
heit, Rechtsunsicherheit und einer höheren Belastung von Genehmigungsbehörden und 
Betreibern führt, vermieden werden kann. Bei der Festlegung von Grenzwerten im unterge-
setzlichen Regelwerk wird allerdings das untere (strengere) Ende der Emissionsbandbrei-
ten stärker zu berücksichtigen sein. 

1.4 Tiefgreifende industrielle Transformation 

Die Umsetzung des Ausnahmetatbestandes nach Artikel 27e der novellierten Industrie-
emissions-Richtlinie erfolgt unmittelbar im Bundes-Immissionsschutzgesetz. § 52a BIm-
SchG wird um eine Abweichungsmöglichkeit ergänzt, wonach für bestehende Anlagen un-
ter den im Einzelnen aufgeführten Voraussetzungen eine Verlängerung der Frist zur Ein-
haltung aktualisierter BVT-Standards um bis zu vier Jahren festgelegt werden kann. Ent-
sprechend der richtlinienkonformen Ausgestaltung der Zulassung der Ausnahme im Wege 
einer Einzelfallentscheidung wird dies ausschließlich der zuständigen Behörde ermöglicht. 

1.5 Regelung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei grenzüberschreiten-
den Umweltauswirkungen 

Bei Ereignissen mit erheblichen Umweltauswirkungen in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union werden die zuständigen Behörden verpflichtet, unverzüglich die zu-
ständigen Behörden des betroffenen Mitgliedstaates der Europäischen Union zu benach-
richtigen und bei der Bekämpfung der Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit und der Vermeidung weiterer Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder Umwelt mit den zuständigen Behörden des anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. 

1.6 Förderung der Digitalisierung des Genehmigungsverfahrens 

Durch den neuen § 64 BImSchG wird klargestellt, dass soweit auf Grund des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes oder des untergesetzlichen Regelwerkes die Schriftform angeord-
net wird, auch die elektronische Form nach Maßgabe des § 3a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes zugelassen ist. Gleichzeitig wird die Verordnungsermächtigung des § 10 Absatz 
10 BImSchG dahingehend erweitert, dass die Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
auch die elektronische Durchführung des Genehmigungsverfahrens regeln kann. Damit 
wird eine Grundlage für weitere Regelungen zur Ende-zu-Ende-Digitalisierung des Geneh-
migungsverfahren geschaffen. 

1.7 Stärkung der Information der Öffentlichkeit 

Die in Artikel 24 Absatz 2 und 3 der Industrieemissions-Richtlinie enthaltenen Grundpflich-
ten der Internetveröffentlichung (systematischer, kostenloser und uneingeschränkter Zu-
gang über eine leicht auffindbare Website) werden einheitlich in § 10 Absatz 8a Satz 2 
BImSchG geregelt. Die Ergebnisse der Emissionsüberwachung, die relevanten Informatio-
nen zu den vom Betreiber in Umsetzung der Rückführungspflicht getroffenen Maßnahmen 
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und die Berichte der Vor-Ort-Besichtigung der Anlagen durch die zuständige Behörde sind 
der Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist im Falle der Er-
teilung einer Änderungsgenehmigung oder einer nachträglichen Anordnung eine konsoli-
dierte Fassung der für die Anlage geltenden immissionsbezogenen Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen sowie nachträglichen Anordnungen im Internet zu veröffentlichen, soweit dies 
zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist. Dabei sind jeweils die vorgenannten 
Grundpflichten zu berücksichtigen. 

1.8 Umsatzorientierte Geldbuße gegen juristische Personen  

In Umsetzung des Artikel 79 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie wird 
für schwere Ordnungswidrigkeiten die Verhängung einer Geldbuße auch gegen juristische 
Personen und Personenvereinigungen ermöglicht. Die Geldbuße darf 3 Prozent des mittle-
ren über die letzten 4 Jahre erzielten Gesamtumsatzes, mindestens jedoch des in dem der 
Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes des 
Betreibers in der Europäischen Union nicht übersteigen. 

Um die Ermittlung des Gesamtumsatzes zu erleichtern, kann dieser in den Fällen geschätzt 
werden, in denen der Anlagenbetreiber den maßgeblichen Umsatz nicht substantiiert vor-
trägt. 

2. Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie im Wasserrecht 

Zur Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie im Bereich des Wasserrechts sind Ände-
rungen des Wasserhaushaltsgesetzes (Artikel 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs) sowie 
der Industriekläranlagen- Zulassungs- und Überwachungsverordnung und der Abwasser-
verordnung erforderlich. Die Änderungen der Abwasserverordnung sind Gegenstand des 
Entwurfs der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung der 
Richtlinie 2010/75 über Industrieemissionen. Zu den wesentlichen Änderungen im Wasser-
haushaltsgesetz: 

2.1 Umstrukturierung der Vorschriften über die Abwasserbeseitigung im WHG 

Durch die Aufgliederung in zwei Unterabschnitte wird der Abschnitt 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes zur besseren Übersichtlichkeit neu strukturiert. Der neue Unterabschnitt 1 fasst 
diejenigen Vorschriften des Abschnitts 2 zusammen, die die Abwasserbeseitigung allge-
mein regeln, unabhängig davon, um welche Art von Abwasser es sich handelt. Für Abwas-
ser aus Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie gelten darüber hinaus die speziel-
len Regelungen des Unterabschnitts 2 (siehe § 61a Satz 1 neu).  

2.2 Änderungen in der Art der Grenzwertfestsetzung 

An dem bestehenden Konzept einer Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen in der Ab-
wasserverordnung wird festgehalten. Die für den Bereich des Immissionsschutzrechts unter 
Punkt 1.3 genannten Gründe treffen auch für den Bereich des Wasserrechts zu. Auch bei 
der Festlegung von Grenzwerten in der Abwasserverordnung wird allerdings künftig das 
untere (strengere) Ende der Emissionsbandbreiten maßgeblich sein (§ 61c Absatz 2 Num-
mer 2 WHG (neu).  

Abweichend vom derzeitigen Recht ist eine unmittelbare Anwendung der Emissionsband-
breiten in neuen BVT-Schlussfolgerungen vor entsprechender Anpassung der Abwasser-
verordnung (AbwV) bei Erteilung von Erlaubnissen für neue Direkteinleitungen, im Rahmen 
von Überprüfungen nach der Industriekläranlagen- Zulassungs- und Überwachungsverord-
nung (IZÜV) sowie bei vorhandenen Abwassereinleitungen nach Ablauf von 4 Jahren vor-
gesehen, wenn bis dahin keine Anpassung der Abwasserverordnung erfolgt ist (§ 61c Ab-
satz 2 und Absatz 5 Satz 2 WHG neu). 
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2.3 Ausnahmen von Emissionsgrenzwerten 

Nach § 57 Absatz 3 Satz 2 WHG g.F. können Ausnahmen von Emissionsgrenzwerten we-
gen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart nur in der Abwasserverordnung ge-
regelt werden. Demgegenüber sollen solche Ausnahmen künftig durch die zuständige Be-
hörde im Einzelfall geregelt werden, soweit dies in der Abwasserverordnung vorgesehen 
ist (61c Absatz 3 WHG neu). 

Darüber hinaus soll die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte künftig auch bei 
Erprobung von Zukunftstechnologien möglich sein (§ 61c Absatz 5 WHG neu). Auch in sol-
chen Fällen entscheidet hierüber künftig die zuständige Behörde; Regelungen in der Ab-
wasserverordnung sind hierzu nicht vorgesehen. 

Auch im Falle einer tiefgreifenden Transformation von Industrieanlagen sind künftig unter 
bestimmten Voraussetzungen die Gewährung von verlängerten Fristen und Ausnahmen bei 
Emissionsgrenzwerten für vorhandene Abwassereinleitungen durch die zuständige Be-
hörde möglich (§ 61e WHG neu). 

2.4 Neuregelung zu Indirekteinleitungen aus Industrieanlagen und Industriepark-
kläranlagen 

Zur Umsetzung entsprechender Anforderungen der Industrieemissions-Richtlinie regeln die 
neuen §§ 61g, 61h Anforderungen an Indirekteinleitungen aus Industrieanlagen und Indust-
rieparkkläranlagen in öffentliche oder private Abwasseranlagen. Für solche Indirekteinlei-
tungen wird die schon bislang bestehende Möglichkeit der behördlichen Freistellung vom 
Erfordernis einer Indirekteinleitergenehmigung durch die zuständige Behörde im Falle ver-
traglicher Regelungen zwischen dem Indirekteinleiter und dem Betreiber der Kläranlage 
unter Beachtung der Vorgaben der Industrieemissions-Richtlinie fortgeführt. Für die Festle-
gung von Anforderungen an die Indirekteinleitungen, die sich aus BVT-Schlussfolgerungen 
ergeben, gelten sehr weitgehend gleiche Vorschriften wie für Direkteinleitungen (§ 61g Ab-
satz 1 bis 6 WHG neu). Dies gilt sowohl für die Festlegung der Anforderungen im Wege der 
Anpassung der Abwasserverordnung als auch für die behördliche Festlegung der entspre-
chenden Anforderungen im Einzelfall. Spezielle Regelungen werden für die Abweichung 
von Emissionsgrenzwerten unter Berücksichtigung einer Behandlung des Abwassers in ei-
ner Abwasserbehandlungsanlage außerhalb der Anlage getroffen (§ 61h WHG neu). 

2.5 Umweltmanagementsystem 

Insbesondere Betreiber von Industrieparkkläranlagen werden zur Einführung und zum dau-
erhaften Betrieb eines Umweltmanagementsystems verpflichtet (§ 61i Absatz 5 WHG neu). 
Aufgrund einer entsprechenden neuen Verordnungsermächtigung sollen die insoweit maß-
geblichen Vorgaben in der vorgesehenen neuen Verordnung über die Umsetzung von Ma-
nagementvorgaben und Umweltleistungswerten in Industrieanlagen (45. BImSchV) gere-
gelt werden.  

2.6 Umsatzorientierte Geldbuße gegen juristische Personen 

Für schwere Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Abwassereinleitungen und dem 
Betrieb von Kläranlagen wird in enger Anlehnung an die entsprechende Neuregelung im 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (siehe die Ausführungen unter Punkt 1.8) die Verhängung 
einer Geldbuße auch gegen juristische Personen und Personenvereinigungen ermöglicht 
(§ 103 Absatz 3 WHG neu). 
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3. Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie im Kreislaufwirtschaftsrecht 

Die Änderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind insbesondere nötig, da durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissio-
nen (Industrieemissions-Richtlinie) und der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien (De-
ponierichtlinie) Artikel 1 Absatz 2 Deponierichtlinie gestrichen wurde, um für Deponien die 
Annahme von BVT-Schlussfolgerungen zu ermöglichen. Die Umsetzung der hieraus fol-
genden künftigen Anforderungen für Deponien soll in der Deponieverordnung erfolgen. Als 
Grundlage hierfür wird insbesondere § 43a neu eingefügt. Weitere inhaltliche Anpassungen 
aufgrund der geänderten Industrieemissions-Richtlinie erfolgen etwa durch die Schaffung 
einer Ermächtigungsgrundlage, mit der ein Umweltmanagementsystem für Deponien ein-
geführt werden kann. 

Die in Artikel 24 Absatz 2 und 3 der Industrieemissions-Richtlinie enthaltenen Grundpflich-
ten der Internetveröffentlichung (systematischer, kostenloser und uneingeschränkter Zu-
gang über eine leicht auffindbare Website) werden in § 21a DepV umgesetzt, § 42 KrWG 
wird zur Vermeidung einer Doppelregelung gestrichen. 

4. Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie im Bergrecht 

Das Bundesberggesetz regelt die Genehmigungen für eine Aufsuchung und Gewinnung 
sowie Aufsicht über entsprechende Vorhaben des Bergbaus. Die Tätigkeiten der Aufsu-
chung, Gewinnung und Aufbereitung werden über das sogenannte Betriebsplanverfahren 
nach §§ 52 ff. BBergG geregelt. 

Eine Umsetzung der neuen Anforderungen der Industrieemissions-Richtlinie für bergbauli-
che Tätigkeiten außerhalb des Bergrechts würde daher zu einer Doppelung des Genehmi-
gungsregimes (Bergrecht und Immissionsschutz) bei einem Vorhaben führen.  

Somit ist die Umsetzung der neuen Anforderungen der Industrieemissions-Richtlinie an den 
Bergbau in den wesentlichen Teilen im Bergrecht geboten. 

Ein analoges Vorgehen wurde bereits bei der Umsetzung von Anforderungen aus dem Eu-
ropäischen Recht hinsichtlich der Richtlinie 2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-
Richtlinie) mit den §§ 57a und 57c BBergG sowie bei Zulassungsverfahren für störfallrele-
vante Vorhaben im Bereich der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährli-
chen Stoffen (Seveso-III-Richtlinie) mit dem § 57d BBergG gewählt. 

Der neue § 57f BBergG schließt sich dieser Systematik an. Zudem regeln die neuen §§ 57 
g bis 57 p weitere Bedingungen bei der Betriebsplanzulassung von Vorhaben, die der In-
dustriemissionsrichtlinie unterliegen. Insbesondere bestimmt § 57 g, dass die BVT-Doku-
mente zu beachten sind. 

Auch wesentliche materielle Komponenten der Art und Weise, wie die relevanten Boden-
schätze gewonnen werden, sprechen dafür, das Bergrecht als zentrales Genehmigungsre-
gime zu wählen: Der Betrieb eines Bergwerks ist aufgrund der fortdauernden Anpassung 
an die Lagerstätte typischerweise dynamischer Natur, da sich mit fortschreitendem Abbau 
des Bodenschatzes die konkrete Örtlichkeit des Abbaus verändert und auf die Bereiche der 
Lagerstätte erstreckt wird, die bisher noch nicht abgebaut wurden. Dies unterscheidet den 
Bergwerksbetrieb von typischen IE-Anlagen, wie z. B. Kraftwerken oder Betrieben zur Her-
stellung von Arzneimitteln, die einen räumlich eher stationären Charakter und wiederkeh-
rende Betriebsabläufe am selben Ort haben. Mit der speziellen Betriebsweise eines Berg-
werks sind auch spezifische Risiken für Beschäftigte und Dritte verbunden. Aufgrund dieser 
Besonderheit bedarf es einer fortlaufenden, nach Zeitabschnitten gestuften Kontrolle des 
Betriebes, die sich an der Systematik des bergrechtlichen Betriebsplans orientiert.  
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Das aktuelle Bundesberggesetz genügt allerdings nicht vollständig den Anforderungen der 
novellierten Industrieemissions-Richtlinie an die Gewinnung und Aufbereitung der in An-
hang I Nummer 3.6 aufgezählten Bodenschätze. Der neue § 57f BBergG schafft durch neue 
bergrechtliche Regelungen und – wo es ohne eine Dopplung des Zulassungsverfahrens 
möglich ist – durch Verweise auf bestehende, vor allem materiell-rechtliche, nationale Nor-
men des Immissionsschutzes einen adäquaten Regelungsrahmen. 

5. Änderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Rahmen des Paktes für Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung wird die nationale Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2024/1785 auch genutzt, um Potenziale zur Beschleunigung von Verfahren zu 
erschließen. Dazu soll, parallel zu einer Anpassung der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen, die mit der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 
zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vorgenommen wird und 
mit der unter anderem der Anwendungsbereich des vereinfachten Genehmigungsverfah-
rens ausgeweitet sowie Industrieanlagen in einfach gelagerten Fällen mit geringem Beein-
trächtigungspotenzial aus der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht entlassen 
werden, auch die Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
geändert werden. Dies dient auch der Umsetzung entsprechender Aufträge der MPK im 
Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung und umfasst insbesondere die Er-
höhung von Größen- und Leistungswerten, bei deren Erreichen oder Überschreiten eine 
zwingende UVP-Pflicht besteht sowie die Anhebung der Prüfwerte, bei deren Erreichen 
oder Überschreiten eine UVP-Vorprüfung durchzuführen ist. Durch diese und andere An-
passungen der Anlage 1 UVPG wird sich die Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen und 
UVP-Vorprüfungen in Zukunft verringern. 

6. Änderungen des Umweltauditgesetzes 

Für die Umsetzung der Pflicht für Anlagenbetreiber, ein Umweltmanagementsystem dauer-
haft zu betreiben und regelmäßig überprüfen zu lassen, kommt dem europäischen Umwelt-
managementsystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) nach Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 eine zentrale Rolle zu. EMAS stimmt stärker mit den Anforderungen der 
Industrieemissions-Richtlinie überein als der internationale Umweltmanagementstandard 
ISO 14001, welcher in EMAS mitinbegriffen ist.  

Um den steigenden Bedarf an Umweltgutachtern Rechnung zu tragen und den Zugang zum 
Beruf zu modernisieren, werden Vereinfachungen im Umweltauditgesetz vorgenommen, 
die die fachliche Qualifikation und Begutachtungsqualität nicht beeinträchtigen. Zudem wird 
die Mitwirkung am Umweltgutachterausschuss, einem Multi-Stakeholder-Gremium mit be-
grenzten Rechtssetzungskompetenzen, für EMAS-registrierte Organisationen und der Ver-
waltung vereinfacht. Weitere Änderungen dienen der Verwaltungsvereinfachung durch Di-
gitalisierung von Zulassungs- und Aufsichtsverfahren. 

III. Exekutiver Fußabdruck 

Mit Wirkung ab dem 1. Juni 2024 ist bei Gesetzesentwürfen der Bundesregierung darzu-
stellen, inwieweit Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter sowie beauftragte 
Dritte wesentlich zum Inhalt des Gesetzesentwurfs beigetragen haben („Exekutiver Fußab-
druck“). Angaben sind nur für solche Einflussnahmen zu machen, die ab diesem Zeitpunkt 
erfolgt sind.  

Eine Änderung des Gesetzesentwurfs auf Basis von Stellungnahmen von Interessensver-
treterinnen und Interessensvertretern oder beauftragter Dritter ist nicht erfolgt. 
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IV. Alternativen 

Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um die Vorgaben der Industrieemissions-Richtlinie in der 
durch die Richtlinie (EU) 2024/1785 revidierten Fassung umzusetzen und bestehende Re-
gelungen richtlinienkonform anzupassen. 

V. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Artikel 1 dieses Gesetzes) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 
(Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 
11 (Recht der Wirtschaft) des Grundgesetzes (GG).  

Auf dem Gebiet des Rechts der Wirtschaft hat der Bund nach Artikel 72 Absatz 2 GG das 
Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Dies ist hier der Fall. 
Die Wahrnehmung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für das Recht der Wirt-
schaft durch den Bund ist zur Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse erforderlich. Gegenstand der Regelungen zur Umsetzung der Industrieemissions-
Richtlinie sind raumbedeutsame Vorhaben mit erheblichen Umweltauswirkungen, die häu-
fig auch die Grenzen eines Bundeslandes überschreiten und damit nicht primär von regio-
nalen oder örtlichen Besonderheiten geprägt sind. Die Änderungen beinhalten zudem ver-
fahrens- und materiell-rechtliche Anforderungen an die Zulassung und Überwachung um-
weltrelevanter Vorhaben. Sie bilden im Kontext der bestehenden Regelungen zur Vorha-
benkontrolle wichtige Rahmenbedingungen für wirtschaftliche und infrastrukturelle Aktivitä-
ten. Die bundeseinheitliche Geltung dieser Regelungen ist damit zur Geltung gleicher recht-
licher Bedingungen für die wirtschaftliche Betätigung im gesamten Bundesgebiet unerläss-
lich. 

Die in Artikel 1 des Gesetzentwurfs enthaltenen Regelungen zum Verwaltungsverfahren 
nehmen an der in § 73 BImSchG angeordneten Abweichungsfestigkeit teil. Es gelten die 
Erwägungen, die im Bereich des Bundes-Immissionsschutzrechtes das Bedürfnis einer 
bundeseinheitlichen Regelung begründen (siehe zuletzt Bundestags-Drucksache 20/7502, 
Seite 16). 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Wasserhaushaltsgeset-
zes (Artikel 2 dieses Gesetzes) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 32 GG (Was-
serhaushalt), für die Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Artikel 3 dieses Gesetzes) 
aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG (Abfallwirtschaft) und für die Änderung des Bun-
desberggesetzes (Artikel 4 dieses Gesetzes) aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG 
(Recht der Wirtschaft). 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (Artikel 5 dieses Gesetzes) ergibt sich aus einer Zusammen-
schau mehrerer Kompetenztitel des Bundes im Bereich der ausschließlichen Gesetzge-
bung und der konkurrierenden Gesetzgebung. Ferner werden Bereiche geregelt, für die 
dem Bund nach dem Grundgesetz eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zusteht: 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11, 17, 18, 24, 29, und 32 (Recht der Wirtschaft, Sicherung 
der Ernährung, Bodenrecht, Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung, Naturschutz, und Wasser-
haushalt). Soweit die Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des 
Grundgesetzes in Anspruch genommen wird, ergibt sich die Erforderlichkeit einer bundes-
gesetzlichen Regelung gemäß Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes daraus, dass die 
Regelungen in Artikel 5 des Gesetzentwurfs zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich sind. 
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Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Umweltauditgesetzes (Ar-
tikel 6 dieses Gesetzes) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der 
Wirtschaft). Die Wahrnehmung dieser Kompetenzen durch den Bund ist zur Wahrung der 
Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse i.S.d. Artikel 72 Absatz 2 GG erforderlich. Die 
Regelungsinhalte des EG-Öko-Audits betreffen die wirtschaftliche Betätigung von Unter-
nehmen und sonstigen Organisationen, die die Behandlung von Umweltaspekten mittels 
eines Umweltmanagementsystems einbezieht, sowie deren Eintragung in das EMAS-Re-
gister. Ferner wird die wirtschaftliche Betätigung der Umweltgutachter geregelt. Die einheit-
liche Regelung dient der Qualitätssicherung des EG-Öko-Audits und gewährleistet, dass 
Gutachter bundesweit auf demselben hohen Niveau tätig werden. Dies ist erforderlich, weil 
es sich bei der Tätigkeit als Umweltgutachter um ein Berufsbild handelt, das sich auf Berei-
che mit hohem Gefährdungspotential erstreckt. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes (Artikel 7 dieses Gesetzes) aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (gerichtliches 
Verfahren). 

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Er dient der Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (ABl. L, 
(EU) 2024/1785, 15.7.2024). 

Der Gesetzentwurf ist ebenso mit völkerrechtlichen Verträgen, insbesondere der Aarhus-
Konvention, die die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert hat, vereinbar. 

VII. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die Umsetzung der Ausnahmen nach der Industrieemissions-Richtlinie unmittelbar im Bun-
des-Immissionsschutzgesetz trägt zu einer deutlichen Erhöhung der Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit bei. 

Im Bundes-Immissionsschutzgesetz wird zudem durch die Ergänzung in § 6 Absatz 2 die 
Genehmigung von modularen Anlagen vereinfacht. Die Klarstellungen in § 17 Absatz 4a 
und § 64 BImSchG dienen ebenfalls der Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens. 
Dadurch werden sowohl die Betreiber als auch die Verwaltung entlastet. 

An dem bestehenden Konzept einer Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen im unterge-
setzlichen Regelwerk wird festgehalten. Dementsprechend wurden die Ermächtigungs-
grundlagen im Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Wasserhaushaltsgesetz an die no-
vellierte Industrieemissions-Richtlinie angepasst. Dadurch wird eine höhere Belastung von 
Genehmigungsbehörden und Betreibern vermieden. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung 
der UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient.  
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Bezugspunkt für die Prüfung sind die Prinzipien, Indikatoren und Ziele der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie, die sich in ihrer Systematik an den Sustainable Development Goals 
(SDG) der Vereinten Nationen orientieren. Das Regelungsvorhaben trägt insbesondere bei 
zur Erreichung der in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschriebenen Ziele für nach-
haltige Entwicklung Nummer 3 „Natürliche Lebensgrundlage erhalten“ und Nummer 4 
„Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ sowie den UN-Nachhaltigkeitszielen SDG 7 (Bezahl-
bare und saubere Energie), SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), 
SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG 11 („Nachhaltige Städte und Gemein-
den“) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz).  

Die Regelungen dieses Gesetzes dienen auch dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien im Industriesektor. Das Regelungsvorhaben trägt damit zur Erhöhung des Stromanteils 
aus erneuerbaren Energiequellen und somit zur Erreichung des Indikators 7.2.b der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Des Weiteren ist durch die tiefgreifende industrielle 
Transformation der Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie eine Minderung der 
energiebedingten Treibhausgasemissionen zu erwarten, dadurch trägt das Regelungsvor-
haben essenziell zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und somit zur Erreichung 
der Ziele im Bereich Treibhausgasemissionen (Indikator 13.1.a) der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie bei. Darüber hinaus wird auch SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) von 
dem Gesetzesvorhaben berührt: Die Minderung der Emissionen von Luftschadstoffen trägt 
zur Erreichung der Ziele im Bereich Emissionen von Luftschadstoffen (Indikator 3.2.a) der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Das Regelungsvorhaben ist vereinbar mit SDG 8 
(Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum). Die Regelungen können sowohl die 
Diversifizierung und Modernisierung der wirtschaftlichen Produktivität (Unterziel 8.2) als 
auch die angestrebte Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung (Un-
terziel 8.4) fördern. Daneben ist der Entwurf auch vereinbar mit SDG 9 (Industrie, Innovation 
und Infrastruktur), indem die tiefgreifende industrielle Transformation des Industriesektors 
erleichtert und die Planungssicherheit für Investitionen in diesem Bereich erhöht wird, was 
wiederum zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum (SDG 8) beitragen kann. Des Wei-
teren steht der Entwurf im Einklang mit SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), 
da durch das Regelungsvorhaben die nachhaltigen Produktionsmuster und die effiziente 
Nutzung natürlicher Ressourcen begünstigt werden können.  

Eine Behinderung anderer Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht 
festgestellt. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht 
zu erwarten. 

4. Erfüllungsaufwand 

Als Grundlage für den Erfüllungsaufwand für die betroffenen Anlagen im Anwendungsbe-
reich der Industrieemissions-Richtlinie dienten unter anderem: 

− die jährliche Anlagenberichterstattung zur Richtlinie über Industrieemissionen des 
Umweltweltbundesamts an die Europäische Kommission für das Kalenderjahr 2022, 

− von den Bundesländern zugelieferte Daten zu Anlagenzahlen und Arbeitsaufwand, 
einschließlich der Extrapolation der Daten sofern nur eine Teilzulieferung erfolgte, 

− der Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung, Stand April 2025. 

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger  
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Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft  

Zu Artikel 1 

 

lfd. Nr. 

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm (§§); 

Bezeichnung der 
Vorgabe 

IP 

Jährl
iche 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher Er-
füllungs-auf-
wand (in Tsd. 

Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 

Ein-
malige 
Fall-
zahl 
und 

Einheit 

Einmaliger Auf-
wand pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkosten pro 
Stunde (Wirt-

schaftszweig) + 
Sachkosten in 

Euro) 

Einma-
liger 
Erfül-
lungs-
auf-

wand 
(in 

Tsd. 
Euro) 
oder 
„ge-

ringfü-
gig“ 
(Be-
grün-
dung)  

4.2.1 

Artikel 1; § 10 Ab-
satz 2 BImSchG; 
Getrennte Vorlage 
von Unterlagen mit 
verteidigungsrele-
vanten Informatio-
nen 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

       

4.2.2 

Artikel 1; § 10 Ab-
satz 3 BImSchG; 
Widerspruch gegen 
Internetbekanntma-
chung bei verteidi-
gungsrelevanten In-
formationen 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

       

4.2.3 

Artikel 1; § 10 Ab-
satz 8 BImSchG; 
Widerspruch gegen 
Internetveröffentli-
chung der Genehmi-
gung bei verteidi-
gungsrelevanten In-
halten 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

       

4.2.4 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 1 BImSchG; 
Beantragung einer 
Ausnahme inner-
halb der Emissions-
bandbreite 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.5 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 2 Nummer 2 
BImSchG; Beantra-
gung einer Aus-
nahme oberhalb der 
mit den besten ver-
fügbaren Techniken 
assoziierten Um-
weltleistungswerte 
wegen technischer 
Merkmale 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 
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4.2.6 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 2 Nummer 3 
BImSchG; Beantra-
gung einer Aus-
nahme außerhalb 
der Emissionsband-
breite für die Erpro-
bung von Zukunfts-
techniken 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.7 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 3 BImSchG; 
Beantragung einer 
Ausnahme oberhalb 
der Umweltleis-
tungsgrenzwerte 
wegen geografi-
schem Standort  

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

       

4.2.8 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 4 BImSchG; 
Mitwirkung bei der 
Festlegung abwei-
chender Werte, Zeit-
räume oder Refe-
renzbedingungen 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.9 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 5 BImSchG; 
Mitwirkung bei der 
unmittelbaren An-
wendung von BVT-
S 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.10 

Artikel 1; § 12a Ab-
satz 7 BImSchG; 
Mitwirkung bei der 
selbständigen Er-
mittlung des Stan-
des der Technik 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.11 

Artikel 1; § 29c BIm-
SchG; Mitwirkung 
bei der Analyse und 
Überwachung der 
Schadstoffkonzent-
ration im Aufnahme-
milieu 

Ja     
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.12 

Artikel 1; § 31 Ab-
satz 1 S. 3 BIm-
SchG; Pflicht zur 
Vorlage einer Ver-
gleichsbetrachtung 
bei Festlegung ab-
weichender Werte, 
Zeiträume oder Re-
ferenzbedingungen 

Ja     

"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl und ge-
ringfügiger 
Aufwand pro 
Fall) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.13 

Artikel 1; § 31m 
BImSchG; Beantra-
gung einer Aus-
nahme im Fall einer 
Krise 

      
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.14 

Artikel 1; § 52a Ab-
satz 2 und 3 BIm-
SchG; Beantragung 
der Verlängerung 
der Umsetzungsfrist 
wegen tiefgreifender 

Ja 540 

273,4 Euro 
= (425 / 60 
* 38,60 
Euro/h 
(WZ: A-S 

148 0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

0,0  
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industrieller Trans-
formation 

ohne O) 0 
Euro) 

4.2.15 

Artikel 1; § 52a Ab-
satz 4 BImSchG; 
Beantragung einer 
Ausnahme für Zu-
kunftstechnik 

      
"geringfügig" 
(geringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

   

4.2.16 

Artikel 1; § 52a Ab-
satz 7; Regelüber-
wachung der Um-
weltleistung 

Ja 
4.80
0 

37,1 Euro 
= (60 / 60 * 
37,10 
Euro/h 
(WZ: A-S 
ohne O) 0 
Euro) 

178 0 
0 Euro 
= (0 / 60 * 0,00 
Euro/h 0 Euro) 

0,0  

Summe (in Tsd. Euro) 326     0  

...davon aus Informationspflichten (IP) 326        

Insgesamt ergibt sich auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten für die Wirtschaft ein 
jährlicher Gesamterfüllungsaufwand in Höhe von 326 Tsd. Euro. Dieser Aufwand stellt Bü-
rokratiekosten dar. Es handelt sich um eine 1:1-Umsetzung von EU-Recht. 

Es entstehen keine im Rahmen der „One-In-One-Out-Regelung“ relevanten zusätzlichen 
Kosten. 

§ 52a Absatz 2 und 3 BImSchG (Beantragung der Verlängerung der Umsetzungsfrist wegen 
tiefgreifender industrieller Transformation) 

Für die Verwirklichung der Unionsziele im Zusammenhang mit einer sauberen, klimaneut-
ralen Kreislaufwirtschaft bis zum Jahr 2050 ist eine tiefgreifende Transformation der Wirt-
schaft in der Union erforderlich. Machen sämtliche der etwa 13.000 in Deutschland unter 
die Industrieemissions-Richtlinie fallenden Anlagen bis 2050 von einer der Ausnahmerege-
lungen des § 52a Absatz 2 und 3 BImSchG Gebrauch, ist im Durchschnitt jährlich mit ma-
ximal rund 540 Anträgen auf Verlängerung der Umsetzungsfrist zu rechnen.  

Da der Antrag auf Verlängerung der Umsetzungsfrist umfangreichere Nachweise beinhal-
tet, wird für die Beschaffung von Daten ein Zeitaufwand von 120 Minuten, für die Aufberei-
tung der Daten ein Zeitaufwand von 300 Minuten und für die Datenübermittlung ein Zeitauf-
wand von 5 Minuten angesetzt (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 4: Zeitwert-
tabelle Wirtschaft). Mit den für die Wirtschaft angenommenen Lohnkosten pro Stunde in 
Höhe von 38,60 Euro (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in 
Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 6: Lohnkostentabelle 
Wirtschaft) ergibt sich damit ein maximaler jährlicher Erfüllungsaufwand von ca. 148 Tau-
send Euro pro Jahr. 

§ 52a Absatz 7 BImSchG (Mitwirkung an der Regelüberwachung der Umweltleistung) 

Der Gegenstand der Überwachung gemäß § 52 Absatz 1b BImSchG wird durch die Ände-
rung auf die Einhaltung der Umweltleistungsgrenzwerte erstreckt. Gemäß Bundestags-
Drucksache 17/10486 (S. 33) ist von 4.800 Vor-Ort-Besichtigungen pro Jahr auszugehen. 
Der Mehraufwand für die betroffenen Betreiber besteht in der Beschaffung der für die Über-
prüfung der Einhaltung der Umweltleistungsgrenzwerte erforderlichen Daten sowie dem mit 
der Prüfung durch die zuständige Behörde verbundenen Aufwand. Dies wird mit der Stan-
dardtätigkeit „Beschaffung von Daten“ (Schwierigkeitsgrad „mittel“) und „Prüfung durch öf-
fentliche Stellen“ gemäß Zeitwerttabelle mit 10 und 50 Minuten abgebildet (Leitfaden zur 
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Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesre-
gierung, Stand: April 2025, Anhang 4: Zeitwerttabelle für Vorgaben der Wirtschaft, Nr. 2 und 
13). Im Ergebnis ergibt sich mit den für die Wirtschaft angenommenen Lohnkosten pro 
Stunde in Höhe von 37,10 Euro (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 6: Lohn-
kostentabelle Wirtschaft) damit ein Erfüllungsaufwand von ca. 178 Tausend Euro pro Jahr. 

Zu Artikel 2 

Erfüllungsaufwand aus den Verordnungsermächtigungen in § 61c Absatz 1 und § 61g Ab-
satz 1WHG-E ist nicht im vorliegenden Gesetzentwurf, sondern in den einzelnen künftigen 
Verordnungsentwürfen zur Änderung der Abwasserverordnung zu beziffern. Ob und welche 
Maßnahmen aufgrund der künftigen Regelungen in der Abwasserverordnung zu treffen 
sind, ist abhängig vom jeweiligen Industriesektor und Gruppierungen innerhalb dieser Sek-
toren. Auch die jeweiligen Fallzahlen hängen hiervon ab. Eine Abschätzung des Erfüllungs-
aufwands bereits auf der Gesetzesebene ist auch deshalb nicht möglich, weil nicht abseh-
bar ist, für welche Industriesektoren zu welchem Zeitpunkt BVT-Schlussfolgerungen verab-
schiedet werden und wie viele Anlagen bzw. Einleitungen in Deutschland hiervon betroffen 
sein werden. 

Im Übrigen ist der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Hinblick auf Artikel 2 insgesamt 
als geringfügig einzuschätzen; er stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

lfd. Nr. 

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm (§§); 

Bezeichnung der 
Vorgabe 

IP 

Jähr-
liche 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten 
* Lohn-
kosten 

pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 

oder „gering-
fügig“ (Be-
gründung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Wirtschafts-

zweig) + Sach-
kosten in Euro) 

Einmali-
ger Er-

fül-
lungs-
auf-

wand 
(in Tsd. 
Euro) 
oder 

„gering-
fügig“ 
(Be-
grün-
dung) 

4.2.17 

§ 61c Absatz 3 Satz 
4 und 5, § 61g Ab-
satz 3 Satz 4 und 5 
WHG-E, Mitwir-
kung des Einleiters 
bei der Begründung 
für die Festlegung-
weniger strenger 
Emissionsgrenz-
werte, insbes. Prü-
fung der Verhältnis-
mäßigkeit 

Ja   
"geringfügig" 
(geringe 
Fallzahl) 

0 Einlei-
tungen 

0 Euro 
= (0 / 60 * 46,20 
Euro/h (WZ: C) 0 
Euro) 

 0,0 

4.2.18 

§§ 61d Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 
2 Satz 1 WHG-E; 
Bewertung der 
Auswirkungen der 
Ausnahme bzw. 
der strengeren 
Emissionsgrenz-
werte auf die Kon-
zentration von 
Schadstoffen im 
aufnehmenden 
Oberflächengewäs-
ser (im Falle von § 

Ja   
"geringfügig" 
(geringe 
Fallzahl) 

0 Einlei-
tungen 

0 Euro 
= (0 / 60 * 46,20 
Euro/h (WZ: C) 0 
Euro) 

 0,0 
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61d Absatz 2 Satz 
1 nur Mitwirkung an 
der Bewertung 
durch die Behörde) 

4.2.19 

§§ 61d Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 
2 Satz 2, WHG-E; 
Überwachung der 
Konzentration von 
Schadstoffen im 
aufnehmenden 
Oberflächengewäs-
ser 

Ja   
"geringfügig" 
(geringe 
Fallzahl) 

0 Einlei-
tungen 

0 Euro 
= (0 / 60 * 46,20 
Euro/h (WZ: C) 0 
Euro) 

 0,0 

4.2.20 

§ 61c Absatz 3 
Satz6, § 61g Ab-
satz 3 Satz 6 WHG-
E; Mitwirkung des 
Betreibers bei der 
erneuten Bewer-
tung und ggf. An-
passung weniger 
strenger Emissi-
onsgrenzwerte alle 
4 Jahre 

Ja   
"geringfügig" 
(geringe 
Fallzahl) 

0 Einlei-
tungen 

0 Euro 
= (0 / 60 * 46,20 
Euro/h (WZ: C) 0 
Euro) 

 0,0 

4.2.21 

§ 61e Absätze 1 
und 2 WHG-E; Mit-
wirkung des Betrei-
bers bei behördli-
chen Fristverlänge-
rungen und bei der 
behördlichen Zu-
lassung von Aus-
nahmen von neuen 
Emissionsgrenz-
werten 

Ja   
"geringfügig" 
(geringe 
Fallzahl) 

0 Einlei-
tungen 

0 Euro 
= (0 / 60 * 46,20 
Euro/h (WZ: C) 0 
Euro) 

 0,0 

4.2.22 

§ 61f WHG-E Be-
antragung weniger 
strenger Emissi-
onsgrenzwerte im 
Falle einer Krise 

Ja   
"geringfügig" 
(geringe 
Fallzahl) 

0 Einlei-
tungen 

0 Euro 
= (0 / 60 * 46,20 
Euro/h (WZ: C) 0 
Euro) 

0,0 

Summe (in Tsd. Euro) Geringfügig     0 

...davon aus Informationspflichten (IP) Geringfügig       

Zu Artikel 3 

Der Erfüllungsaufwand aus der Verordnungsermächtigung in § 43a KrWG-E ist nicht im 
vorliegenden Gesetzentwurf zu ermitteln, sondern wird in den einzelnen künftigen Verord-
nungsentwürfen zu beziffern sein. Eine Abschätzung des Erfüllungsaufwands auf Geset-
zesebene ist auch deshalb nicht möglich, weil BVT-Schlussfolgerungen für Deponien der-
zeit erstmals erarbeitet werden und noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt und mit 
welchem Inhalt diese verabschiedet werden.  

§ 43b Absatz 1 (Ausnahme innerhalb der Emissionsbandbreiten) 

Es wird davon ausgegangen, dass die Einhaltung der im untergesetzlichen Regelwerk fest-
gelegten Emissions(grenz)werte für die betroffenen Deponiebetreiber in der Regel verhält-
nismäßig ist und daher nur für maximal 30 Prozent aller betroffenen Deponien die Gewäh-
rung einer Ausnahme nach § 43a Absatz 1 KrWG in Betracht kommt. Legt man den ange-
strebten Überarbeitungszyklus für BVT-Schlussfolgerungen von 12 Jahren zugrunde und 
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berücksichtigt, dass von den 987 Deponien in Deutschland (Stand 2023, www.desta-
tis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Tabellen/liste-depo-
nien.html#1403178) nicht alle in den Anwendungsbereich der Industrieemissionsrichtlinie 
fallen, ist von maximal rund 25 Ausnahmegewährungen innerhalb der Emissionsbandbreite 
pro Jahr auszugehen. Es ist daher lediglich von einem geringfügigen jährlichen Erfüllungs-
aufwand auszugehen. 

§ 43b Absatz 2 (Beantragung von Ausnahmegenehmigungen) 

In besonderen Ausnahmefällen kann die zuständige Behörde von den in Umsetzung der 
BVT-Schlussfolgerungen im untergesetzlichen immissionsschutzrechtlichen Regelwerk 
festgelegten Vorgaben abweichen und Emissionsbegrenzungen oberhalb der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten, Umweltleistungsbegrenzungen 
oberhalb der mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte und 
weniger strenge Fristen festlegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorgaben im 
Sevilla-Prozess datenbasiert und vollziehbar abgeleitet werden und daher von diesem Aus-
nahmetatbestand noch seltener Gebrauch gemacht werden wird, als von den Ausnahmen 
nach Absatz 1 und damit nur in sehr wenigen Einzelfällen. Es ist daher von einem gering-
fügigen jährlichen Erfüllungsaufwand für die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen 
auszugehen. 

§ 43b Absatz 3 (Beantragung von abweichenden Umweltleistungsgrenzwerten und Fristen) 

In besonderen Ausnahmefällen bezüglich des geografischen Standortes oder lokaler Um-
weltbedingungen kann die zuständige Behörde auf Antrag Umweltleistungsbegrenzungen 
oberhalb der Umweltleistungsgrenzwerte in Bezug auf Wasser und weniger strenge Fristen 
festlegen. Auch in diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass die Vorgaben im Sevilla-
Prozess datenbasiert und vollziehbar abgeleitet werden und mögliche Besonderheiten des 
geografischen Standortes oder lokaler Umweltbedingungen soweit wie möglich berücksich-
tigt werden. Außerdem sind die Erfordernisse an die Sicherheit von Deponien zu berück-
sichtigen. Daher ist davon auszugehen, dass von diesem Ausnahmetatbestand nur sehr 
selten Gebrauch gemacht werden wird. Es ist daher von einem geringfügigen jährlichen 
Erfüllungsaufwand für die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen auszugehen. 

§ 47a (Beantragung von Fristverlängerungen und Ausnahmen für Zukunftstechniken) 

Es ist davon auszugehen, dass mit Blick auf die Gesamtanzahl der Deponien jährlich nur 
jeweils eine einstellige Zahl an Anträgen auf Verlängerung der Umsetzungsfrist wegen tief-
greifender industrieller Transformation (Absatz 2) sowie auf Gewährung einer Ausnahme 
für Zukunftstechnik (Absatz 3) gestellt werden. Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Stel-
lung entsprechender Anträge ist entsprechend der zu erwartenden Fallzahl als geringfügig 
einzustufen. 

Der bisherige § 47 Absatz 9 ist nun § 47a Absatz 9, sodass insofern kein zusätzlicher Er-
füllungsaufwand entsteht. 

Insgesamt ist der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Hinblick auf Artikel 3 als gering-
fügig einzuschätzen; er stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

 

lfd. Nr. 

Artikel Rege-
lungsentwurf; 

Norm (§§); Be-
zeichnung der 

Vorgabe 

IP 

Jährli-
che 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährlicher 
Aufwand pro 
Fall (Minuten 
* Lohnkosten 
pro Stunde 

(Wirtschafts-
zweig) + 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

Einma-
lige 
Fall-
zahl 
und 

Einheit 

Einmaliger 
Aufwand pro 
Fall (Minuten 
* Lohnkosten 
pro Stunde 

(Wirtschafts-
zweig) + 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 

oder „gering-
fügig“ (Be-
gründung) 
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Sachkosten 
in Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Sachkosten 
in Euro) 

4.2.23 

Artikel 3; § 43b 
Absatz 1 KrWG; 
Beantragung ei-
ner Ausnahme 
innerhalb der 
Emissionsband-
breite 

Ja   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 
= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 

4.2.24 

Artikel 3; § 43b 
Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 
KrWG; Beantra-
gung einer Aus-
nahme oberhalb 
der mit den bes-
ten verfügbaren 
Techniken asso-
ziierten Umwelt-
leistungswerte 

Ja   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 
= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 

4.2.25 

Artikel 3; § 43b 
Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 
KrWG; Beantra-
gung einer Aus-
nahme außer-
halb der Emissi-
onsbandbreite 
für die Erprobung 
von Zukunfts-
techniken 

Ja   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 
= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 

4.2.26 

Artikel 3; § 43b 
Absatz 2 Sätze 2 
bis 5 KrWG; Mit-
wirkung bei der 
Festlegung ab-
weichender 
Werte, Zeit-
räume oder Re-
ferenzbedingun-
gen 

Ja   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 
= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 

4.2.27 Artikel 3; § 43b 
Absatz 3 KrWG; 
Beantragung ei-
ner Abweichung 
von Umweltleis-
tungsgrenzwer-
ten und Fristen 

Ja   "geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 0 Euro 

= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 

4.2.28 

Artikel 3; § 47a 
Absatz 2 KrWG: 
Antrag auf Ver-
längerung der 
Umsetzungsfrist 
wegen tiefgrei-
fender industriel-
ler Transforma-
tion 

Ja   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 
= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 
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4.2.29 

Artikel 3; § 47a 
Absatz 3 KrWG: 
Gewährung ei-
ner Ausnahme 
für Zukunftstech-
nik 

Ja   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 
= (0 / 60 * 
0,00 Euro/h 0 
Euro) 

0,0 

4.2.30 

Artikel 3; § 47a 
Absatz 8 KrWG: 
Jährliche Be-
richtspflicht 

Ja   

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 

0 Euro 

= (0 /60 * 0,00 
Euro/h-O 
Euro) 

0,0 

Summe (in Tsd. Euro) 
Geringfü-

gig 
  0 

...davon aus Informationspflichten (IP) 
Geringfü-

gig 
  0 

 

Zu Artikel 4 

Der europarechtlich vorgegebene, zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft durch 
dieses Gesetz ist quantitativ (in Euro pro Jahr) derzeit eine reine ex-ante Prognose. Grund 
ist, dass in Deutschland zurzeit kein aktives Bergbauvorhaben existiert, bei dem die zusätz-
lichen Anforderungen der novellierten Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt werden 
müssen. Neue Vorhaben, die die bergbaulichen Tätigkeiten und Bodenschätze des An-
hangs I Nr. 3.6 der Industrieemissions-Richtlinie betreffen, sind in Deutschland zurzeit erst 
in der Planungsphase. 

Die Fallzahl der künftig möglichen Vorhaben ist gering, wahrscheinlich ist in den nächsten 
20 Jahren maximal mit einem hohen Einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich zu 
rechnen. Es wird daher eine Fallzahl von 7 potenziell betroffenen Unternehmen zugrunde 
gelegt. Jedes Vorhaben wird hinsichtlich des konkreten Betriebs bzgl. der Lagerstätte, der 
geologischen Umgebung und anderen Spezifika einen singulären Charakter haben. Somit 
sind auch aktuell keine übergreifenden Schätzungen im Sinne von Durchschnittswerten 
oder einem „typischen Vorhaben“ möglich. 

Qualitativ kann davon ausgegangen werden, dass bei künftigen Bergbauvorhaben, die der 
Industrieemissions-Richtlinie und nicht einem Planfeststellungverfahren nach Maßgabe der 
§§ 57a und 57b BBergG unterliegen, durch die dann obligatorische Pflicht zur Öffentlich-
keitsbeteiligung entsprechend zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht. 

Für alle Vorhaben – unabhängig von einer Planfeststellung nach Maßgabe der §§ 57a und 
57b BBergG – wird zusätzlicher Erfüllungsaufwand durch die Einführung und das Betreiben 
von Umweltmanagementsystemen nach der Industrieemissions-Richtlinie entstehen. Die 
verpflichtende Anwendung des Stands der Technik kann zu einem erhöhten Erfüllungsauf-
wand führen. Konkrete Vorgaben zu den beiden vorgenannten Punkten, aus denen sich 
weitere Schätzungen ableiten lassen, werden aber erst nach Erstellung der BREF-Doku-
mente im Sevilla-Prozess in circa vier Jahren vorliegen. 

Eine sehr überschlägige Schätzung kann von einem prozentualen Mehraufwand für die Ge-
nehmigung von jeweils ca. 35% bei nicht planfeststellungspflichtigen und 20% bei planfest-
stellungspflichtigen Vorhaben ausgehen. Im laufenden Betrieb könnte der zusätzliche Auf-
wand (hauptsächlich Dokumentation und Berichtswesen) dann bei ca. 15% bis 20% für 
beide Vorhabentypen liegen. Dies liegt insbesondere auch in der Pflicht zur Öffentlichkeits-
beteiligung bei nicht planfeststellungspflichtigen Vorhaben begründet. 
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Der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft resultiert hierbei aus der 1:1-Umsetzung der 
Richtlinie 2010/75/EU. Daher entsteht kein Anwendungsfall der „one in, one out“-Regel. 

Insgesamt stellt sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Hinblick auf Artikel 4 im 
Einzelnen wie folgt dar: 

lfd. Nr. 

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm 

(§§); Bezeichnung 
der Vorgabe 

IP 

Jähr
li-

che 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„geringfü-
gig“ (Be-

gründung) 

4.2.31 

Artikel 4 Nummer 
7; § 57 h Absatz 2, 
3 und 4 BBergG: 
Bereitstellung von 
Informationen zur 
Festlegung von 
weniger strengen 
Emissionsbegren-
zungen sowie we-
niger strengen 
Umweltleistungs-
grenzwerten. 

Ja    7 

720 Euro 
(960 * 45 

Euro/h 
(WZ: B)) + 

0 Euro 

5 

4.2.32 

Artikel 4 Nummer 
8; § 57 i BBergG: 
Zusätzliche Anga-
ben bei Betriebs-
plänen nach den 
Maßgaben des § 
57f BBergG 

Ja    7  

1800 Euro 
(2400 * 45 

Euro/h 
(WZ: B)) + 

0 Euro 

12,6 

4.2.33 

Artikel 4 Nummer 
9; § 57 j Absatz 1 
BBergG: Jährliche 
Berichtspflicht 
über die Ergeb-
nisse der Emissi-
onsüberwachung 
und weiterer Da-
ten nach § 57f Ab-
satz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 5 und 
Satz 2 BBergG 

Ja 7 

3600 
Euro 

(4800 * 
45 

Euro/h 
(WZ: B)) 
+ 0 Euro 

25,2    
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lfd. Nr. 

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm 

(§§); Bezeichnung 
der Vorgabe 

IP 

Jähr
li-

che 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„geringfü-
gig“ (Be-

gründung) 

4.2.34 

Artikel 4 Nummer 
9; § 57 j Absatz 2 
Pflicht bei Ereig-
nissen mit schädli-
chen Umweltein-
wirkungen 

Ja     

geringfügig 
(geringe 
Fallzahl 
aufgrund 
geringer 
Wahr-

scheinlich-
keit) 

 

4.2.35 

Artikel 4 Nummer 
9; § 57j Absatz 4 
BBergG: Pflicht 
zur Übermittlung 
von Daten die 
nach einem 
Durchführungs-
rechtsakt gemäß 
Artikel 72 Absatz 2 
der Richtlinie 
2010/75/EU 

Ja 7 

3600 
Euro 

(4800 * 
45 

Euro/h 
(WZ: B)) 
+ 0 Euro 

25,2    

4.2.36  

Artikel 4 Nummer 
10; § 57 k Absatz 1 
und Absatz 2 
BBergG: Wieder-
kehrende Überwa-
chung und Umwel-
tinspektion 

Ja    7 

3600 Euro 
(4800 * 45 

Euro/h 
(WZ: B)) + 

0 Euro 

25,2 

4.2.37 

Artikel 4 Nummer 
11; § 57 l BBergG: 
Anwendung von 
Vorschriften auf 
grenzüberschrei-
tende Vorhaben 

Ja    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 
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lfd. Nr. 

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm 

(§§); Bezeichnung 
der Vorgabe 

IP 

Jähr
li-

che 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 
Sachkos-

ten in 
Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„geringfü-
gig“ (Be-

gründung) 

4.2.38 

Artikel 4 Nummer 
12; § 57 
mBBergG: Aus-
nahmen bei der 
Zulassung von 
Vorhaben bei der 
Erprobung von Zu-
kunftstechniken 

Ja    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 

  

4.2.39 

Artikel 4 Nummer 
13; § 57 n 
BBergG: Verlän-
gerung von Ge-
nehmigungsaufla-
gen für den Fall ei-
ner tiefgreifenden 
industriellen 
Transformation 

Ja    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 

  

4.2.40 

Artikel 4 Nummer 
14; § 57 o 
BBergG: Bewer-
tung der Aus-
nahme der Emissi-
onsbegrenzungen 
nach § 25 Absatz 
2 oder § 30 auf die 
Schadstoffkon-
zentration im Auf-
nahmemilieu 

Ja    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 

  

 Summe (in Tsd. 
Euro) 

   50,4    42,8 

 davon aus Infor-
mationspflichten 
(IP) 

   50,4    42,8 

Zu Artikel 5 

Durch die Änderungen der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
insbesondere durch die Erhöhung von Größen- und Leistungs-werten, bei deren Erreichen 
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oder Überschreiten eine zwingende UVP-Pflicht besteht sowie die Anhebung der Prüfwerte, 
bei deren Erreichen oder Überschreiten eine UVP-Vorprüfung durchzuführen ist, wird sich 
die Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen und UVP-Vorprüfungen in Zukunft verringern. 
Die damit einhergehende Entlastung wird bereits im Rahmen der Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes in Bezug auf die Anpassung der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen, die mit der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vorgenommen wird und mit 
der unter anderem der Anwendungsbereich des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
ausgeweitet sowie Industrieanlagen in einfach gelagerten Fällen mit geringem Beeinträch-
tigungspotenzial aus der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht entlassen wer-
den, abgebildet. 

Zu Artikel 6 

Die Änderungen des Umweltauditgesetzes verursachen keinen zusätzlichen Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Zu Artikel 1 

lfd. Nr.  
Artikel Regelungsentwurf; 
Norm (§§); Bezeichnung 

der Vorgabe 

Bund/La
nd 

Jährli-
che 
Fall-
zahl 
und 

Einheit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohn-kos-

ten pro 
Stunde 
(Hierar-
chieebe-

ne) + 
Sach-kos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ring-fügig“ 
(Begrün-
dung)“ 

Einm
a-lige 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Einmali-
ger Auf-

wand 
pro Fall 
(Minu-
ten * 
Lohn-
kosten 

pro 
Stunde 
(Hierar-

chie-
ebe-ne) 
+ Sach-
kosten 

in Euro) 

Einmali-
ger Er-

fül-
lungs-
auf-

wand 
(in Tsd. 
Euro) 
oder 

„gering-
fügig“ 
(Be-
grün-
dung) 

 

 

4.3.1 

Artikel 1; § 10 Absatz 3 
BImSchG; Alternative Be-
kanntmachung im Rah-
men der Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei verteidi-
gungsrelevanten Informa-
tionen 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.2 

Artikel 1; § 10 Absatz 8 
BImSchG; Alternative Be-
kannmachung des Ge-
nehmigungsbescheides 
bei verteidiungsrelevan-
ten Inhalten 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.3 

Artikel 1; § 10 Absatz 8a 
Satz 1 Nr. 3 BImSchG; 
Bekanntmachung einer 
konsolidierten Fassung 
der der Inhalts- und Ne-
benbestimmungen sowie 
nachträglichen Anordnun-
gen im Internet 

Land 2.250 

210,2 
Euro 
= (270 / 60 
* 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

473 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  
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4.3.4 

Artikel 1; § 10 Absatz 8a 
Satz 1 Nr. 3 BImSchG; 
Bekanntmachung einer 
konsolidierten Fassung 
der der Inhalts- und Ne-
benbestimmungen sowie 
nachträglichen Anordnun-
gen im Internet 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.5 

Artikel 1; § 10 Absatz 8a 
Satz 3 BImSchG; Schwär-
zung von verteidigungsre-
levanten Informationen 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.6 

Artikel 1; § 12a Absatz 1 
BImSchG (ggf. i.V.m. § 17 
Absatz 2a Satz 1 BIm-
SchG) ; Ausnahme inner-
halb der Emissionsband-
breite 

Land 330 

373,6 
Euro 
= (480 / 60 
* 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

123 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.7 

Artikel 1; § 12a Absatz 1 
BImSchG (ggf. i.V.m. § 17 
Absatz 2a Satz 1 BIm-
SchG) ; Ausnahme inner-
halb der Emissionsband-
breite 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.8 

Artikel 1; § 12a Absatz 2 
Nummer 2 BImSchG (ggf. 
i.V.m. § 17 Absatz 2a Satz 
1 BImSchG) ; Ausnahmen 
oberhalb der mit den bes-
ten verfügbaren Techni-
ken assoziierten Umwelt-
leistungswerte 

Land   

0 Euro 
= (480 / 60 
* 0,00 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt)) 

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.9 

Artikel 1; § 12a Absatz 2 
Nummer 2 BImSchG (ggf. 
i.V.m. § 17 Absatz 2a Satz 
1 BImSchG) ; Ausnahmen 
oberhalb der mit den bes-
ten verfügbaren Techni-
ken assoziierten Umwelt-
leistungswerte 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.10 

Artikel 1; § 12a Absatz 2 
Nummer 3 BImSchG (ggf. 
i.V.m. § 17 Absatz 2a Satz 
1 BImSchG) ; Ausnahme 
außerhalb der Emissions-
bandbreite für die Erpro-
bung von Zukunftstechni-
ken 

Land 60 

373,6 
Euro 
= (480 / 60 
* 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt)) 

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.11 

Artikel 1; § 12a Absatz 2 
Nummer 3 BImSchG (ggf. 
i.V.m. § 17 Absatz 2a Satz 
1 BImSchG) ; Ausnahme 
außerhalb der Emissions-
bandbreite für die Erpro-
bung von Zukunftstechni-
ken 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 
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4.3.12 

Artikel 1; § 12a Absatz 3 
BImSchG (ggf. i.V.m. § 17 
Absatz 2a Satz 1 BIm-
SchG) ; Ausnahme ober-
halb der Umweltleistungs-
grenzwerte wegen geo-
grafischem Standort  

Land 5 

373,6 
Euro 
= (480 / 60 
* 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt)) 

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.13 

Artikel 1; § 12a Absatz 3 
BImSchG (ggf. i.V.m. § 17 
Absatz 2a Satz 1 BIm-
SchG) ; Ausnahme ober-
halb der Umweltleistungs-
grenzwerte wegen geo-
grafischem Standort  

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.14 

Artikel 1; § 12a Absatz 4 
BImSchG; Festlegung ab-
weichender Werte, Zeit-
räume oder Referenzbe-
dingungen 

Land 50 

9.340 
Euro 
= (12.000 / 
60 * 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

467 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.15 

Artikel 1; § 12a Absatz 4 
BImSchG; Festlegung ab-
weichender Werte, Zeit-
räume oder Referenzbe-
dingungen 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.16 
Artikel 1; § 12a Absatz 5 
BImSchG; Unmittelbare 
Anwendung von BVT-S 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.17 
Artikel 1; § 12a Absatz 5 
BImSchG; Unmittelbare 
Anwendung von BVT-S 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.18 

Artikel 1; § 12 Absatz 7 
BImSchG; Selbständige 
Ermittlung des Standes 
der Technik 

Land 50 

4.670 
Euro 
= (6.000 / 
60 * 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

234 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.19 

Artikel 1; § 12 Absatz 7 
BImSchG; Selbständige 
Ermittlung des Standes 
der Technik 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.20 

Artikel 1; § 16 Absatz 2 
Satz 5 BImSchG; Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei 
Aktualisierung der Geneh-
migung nach Veröffentli-
chung von BVT-Schluss-
folgerungen im Wege des 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl und 
geringfü-

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 
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Änderungsgenehmi-
gungsverfahrens 

giger Auf-
wand pro 
Fall) 

4.3.21 

Artikel 1; § 16 Absatz 2 
Satz 5 BImSchG; Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei 
Aktualisierung der Geneh-
migung nach Veröffentli-
chung von BVT-Schluss-
folgerungen im Wege des 
Änderungsgenehmi-
gungsverfahrens 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.22 

Artikel 1; § 17 Absatz 1a 
Satz 1 BImSchG; Auswei-
tung der Pflicht zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung auf 
Fälle des § 52 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3, zur Si-
cherstellung der Einhal-
tung der durch eine 
Rechtsverordnung nach § 
48a festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte oder einer 
Umweltqualitätsnorm 
nach § 2 Nummer 3 der 
Verordnung zum Schutz 
der Oberflächengewässer 
(Oberflächengewässer-
verordnung) oder des § 
52a Absatz 1 BImSchG 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl und 
geringfü-
giger Auf-
wand pro 
Fall) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.23 

Artikel 1; § 17 Absatz 1a 
Satz 1 BImSchG; Auswei-
tung der Pflicht zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung auf 
Fälle des § 52 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3, zur Si-
cherstellung der Einhal-
tung der durch eine 
Rechtsverordnung nach § 
48a festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte oder einer 
Umweltqualitätsnorm 
nach § 2 Nummer 3 der 
Verordnung zum Schutz 
der Oberflächengewässer 
(Oberflächengewässer-
verordnung) oder des § 
52a Absatz 1 BImSchG 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.24 

Artikel 1; § 17 Absatz 1b 
BImSchG; Unmittelbare 
Anwendung von BVT-S 
bei nachträglichen Anord-
nungen infolge einer der 
Überprüfung der Geneh-
migung einer Anlage nach 
der Industrieemissions-
Richtlinie nach § 52 Ab-
satz 1 Satz 4 Nummer 1 
und 3 oder zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der 
durch eine Rechtsverord-
nung nach § 48a festge-

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 
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legten Immissionsgrenz-
werte oder einer Umwelt-
qualitätsnorm nach § 2 
Nummer 3 der Oberflä-
chengewässerverordnung  

4.3.25 

Artikel 1; § 17 Absatz 1b 
BImSchG; Unmittelbare 
Anwendung von BVT-S 
bei nachträglichen Anord-
nungen infolge einer der 
Überprüfung der Geneh-
migung einer Anlage nach 
der Industrieemissions-
Richtlinie nach § 52 Ab-
satz 1 Satz 4 Nummer 1 
und 3 oder zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der 
durch eine Rechtsverord-
nung nach § 48a festge-
legten Immissionsgrenz-
werte oder einer Umwelt-
qualitätsnorm nach § 2 
Nummer 3 der Oberflä-
chengewässerverordnung  

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.26 

Artikel 1; § 17 Absatz 2b 
S. 2 BImSchG; Öffentlich-
keitsbeteiligung und Ver-
öffentlichungspflicht bei 
Absehen von einer nach-
träglichen Anordnung auf 
Grundlage des § 12a Ab-
satz 2 Nummer 1 BIm-
SchG 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.27 

Artikel 1; § 17 Absatz 2b 
S. 2 BImSchG; Öffentlich-
keitsbeteiligung und Ver-
öffentlichungspflicht bei 
Absehen von einer nach-
träglichen Anordnung auf 
Grundlage des § 12a Ab-
satz 2 Nummer 1 BIm-
SchG 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.28 

Artikel 1; § 29c BImSchG; 
Analyse und Überwa-
chung der Schadstoffkon-
zentration im Aufnahme-
milieu 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.29 

Artikel 1; § 29c BImSchG; 
Analyse und Überwa-
chung der Schadstoffkon-
zentration im Aufnahme-
milieu 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.30 

Artikel 1; § 31 Absatz 1 S. 
3 BImSchG; Pflicht zur 
Vorlage einer Ver-
gleichsbetrachtung bei 
Festlegung abweichender 
Werte, Zeiträume oder 
Referenzbedingungen 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl und 
geringfü-
giger Auf-
wand pro 
Fall) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 
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4.3.31 

Artikel 1; § 31 Absatz 1 S. 
3 BImSchG; Pflicht zur 
Vorlage einer Ver-
gleichsbetrachtung bei 
Festlegung abweichender 
Werte, Zeiträume oder 
Referenzbedingungen 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.32 

Artikel 1; § 31 Absatz 5 
Satz 3 BImSchG; Inter-
netveröffentlichung der 
vorliegenden Messergeb-
nisse 

Land 13.000 

7,8 Euro 
= (10 / 60 * 
46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

101 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.33 

Artikel 1; § 31 Absatz 5 
Satz 3 BImSchG; Inter-
netveröffentlichung der 
vorliegenden Messergeb-
nisse 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.34 
Artikel 1; § 31a Absatz 1 
Satz 2, § 31b BImSchG; 
Begründungspflicht 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.35 
Artikel 1; § 31a Absatz 1 
Satz 2, § 31b BImSchG; 
Begründungspflicht 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.36 

Artikel 1; § 31m BImSchG; 
Ausnahmen im Falle einer 
Krise aufgrund außerge-
wöhnlicher Umstände 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.37 

Artikel 1; § 31m BImSchG; 
Ausnahmen im Falle einer 
Krise aufgrund außerge-
wöhnlicher Umstände 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.38 

Artikel 1; § 52a Absatz 2 
und 3 BImSchG; Verlän-
gerung der Umsetzungs-
frist wegen tiefgreifender 
industrieller Transforma-
tion 

Land 540 

443,7 
Euro 
= (570 / 60 
* 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

240 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.39 

Artikel 1; § 52a Absatz 2 
und 3 BImSchG; Verlän-
gerung der Umsetzungs-
frist wegen tiefgreifender 
industrieller Transforma-
tion 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 
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4.3.40 

Artikel 1; § 52a Absatz 4 
BImSchG; Gewährung ei-
ner Ausnahme für Zu-
kunftstechnik 

Land 50 

2.335 
Euro 
= (3.000 / 
60 * 46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

117 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.41 

Artikel 1; § 52a Absatz 4 
BImSchG; Gewährung ei-
ner Ausnahme für Zu-
kunftstechnik 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.42 

Artikel 1; § 52a Absatz 5 
BImSchG; Pflicht zur 
Überprüfung weniger 
strenger Emissionsbe-
grenzungen 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.43 

Artikel 1; § 52a Absatz 5 
BImSchG; Pflicht zur 
Überprüfung weniger 
strenger Emissionsbe-
grenzungen 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.44 

Artikel 1; § 52a Absatz 7 
BImSchG; Pflicht zur Re-
gelüberwachung der Um-
weltleistung 

Land 4.800 

46,7 Euro 
= (60 / 60 * 
46,70 
Euro/h 
(100% 
durch-
schnitt) 0 
Euro) 

224 0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0  

4.3.45 

Artikel 1; § 52a Absatz 7 
BImSchG; Pflicht zur Re-
gelüberwachung der Um-
weltleistung 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.46 

Artikel 1; § 52a Absatz 8 
BImSchG; Information 
und Zusammenarbeit bei 
grenzüberschreitenden 
Umweltauswirkungen 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.47 

Artikel 1; § 52a Absatz 8 
BImSchG; Information 
und Zusammenarbeit bei 
grenzüberschreitenden 
Umweltauswirkungen 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

       

4.3.48 

Artikel 1; § 62 Absatz 5 
BImSchG; Umsatzorien-
tierte Geldbuße gegen ju-
ristische Personen und 
Personenvereinigungen 

Land     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

   

4.3.49 

Artikel 1; § 62 Absatz 5 
BImSchG; Umsatzorien-
tierte Geldbuße gegen ju-
ristische Personen und 
Personenvereinigungen 

Bund     

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 
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Summe (in Tsd. Euro) 2.003     0  

...davon auf Bundesebene 0     0  

...davon auf Landesebene (inklusive Kommunen) 2.003     0  

Die Kosten entstehen größtenteils den Ländern, sofern nicht einzelne Aufgaben den Kom-
munen überlassen sind. Der dem Bund entstehende zusätzliche jährliche Erfüllungsauf-
wand liegt aufgrund der geringen Fallzahl der sich im Zuständigkeitsbereich des Bundes 
befindenden Anlagen unter 100.000 Euro und ist daher als geringfügig ausgewiesen. Die 
etwaigen Mehrbedarfe im Bereich des Bundes werden finanziell und stellenmäßig in den 
jeweiligen Einzelplänen ausgeglichen. Für die Länder ergibt sich auf Grundlage der aktuell 
verfügbaren Daten ein jährlicher Gesamterfüllungsaufwand von 2,0 Millionen Euro. 

§ 10 Absatz 8a Satz 1 Nummer 3 BImSchG (Pflicht zur Bekanntmachung einer konsolidier-
ten Fassung der Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie nachträglichen Anordnungen im 
Internet) 

Gemäß Bundestags-Drucksache 17/10486 (S. 35) werden in Deutschland pro Jahr rund 
1.600 immissionsschutzrechtliche Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, 
davon sind ca. 80 Prozent Änderungsgenehmigungsverfahren. Rund 1.200 Verfahren pro 
Jahr betreffen Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen. Damit ist von ca. 960 (1.200 x 0,8) Änderungsgenehmigungsverfahren pro Jahr 
für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie auszugehen. Hinzukommen dürfte noch 
einmal ca. die Hälfte nachträglicher Anordnungen. Eine signifikante Erhöhung der im vor-
liegenden Fall anzusetzenden Fallzahl ergibt sich darüber hinaus durch die von § 16 Absatz 
2 Satz 5 Nummer 2 erfasste Fallkonstellation, in der bei der Aktualisierung von Genehmi-
gungsbescheiden infolge der Veröffentlichung neuer BVT-Schlussfolgerungen nunmehr 
stets eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. Nach den vorliegenden Fallzahlen 
ist diesbezüglich von ca. 380 Änderungsgenehmigungen pro Jahr auszugehen. Weiterhin 
erhöht sich die Fallzahl durch die Anzahl der Verfahren, die nach § 16 Absatz 2 BImSchG 
im vereinfachten Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen werden. Nach 
den vorliegenden Fallzahlen ist diesbezüglich von rund 430 Verfahren pro Jahr auszuge-
hen. Jährlich ist somit in maximal 2.250 Fällen eine konsolidierte Fassung der Inhalts- und 
Nebenbestimmungen sowie nachträglichen Anordnungen zu erstellen. 

Für die Erstellung einer konsolidierten Fassung der Inhalts- und Nebenbestimmungen so-
wie der nachträglichen Anordnungen ist es erforderlich, sich einen Überblick über den Ge-
nehmigungsbestand zu verschaffen und die geltenden Inhalts- und Nebenbestimmungen 
sowie nachträglichen Anordnungen, die der Sicherstellung der wesentlichen Anforderungen 
der Industriemissions-Richtlinie dienen, tabellarisch zu erfassen. Dabei kann davon ausge-
gangen werden, dass der zuständige Sachbearbeiter sich den notwendigen Überblick über 
den Genehmigungsbestand bereits im Rahmen des Änderungsgenehmigungsverfahrens 
bzw. bei Erlass der nachträglichen Anordnung verschafft hat.  

Für die Erstellung einer konsolidierten Fassung der Inhalts- und Nebenbestimmungen so-
wie der nachträglichen Anordnungen wird für einfacher gelagerte Fälle ein Zeitaufwand von 
60 Minuten, bei einer umfangreichen Genehmigungshistorie ein Zeitaufwand von 480 Mi-
nuten (1 Personentag) veranschlagt (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfül-
lungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 7: 
Zeitwerttabelle Verwaltung). Im Mittel ergibt sich mit den für die Verwaltung angenommenen 
Lohnkosten pro Stunde in Höhe von 46,70 Euro (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung 
des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, 
Anhang 8: Lohnkostentabelle Verwaltung) damit ein maximaler Erfüllungsaufwand von ca. 
473 Tausend Euro pro Jahr.  

§ 12a Absatz 1 BImSchG (ggf. i.V.m. § 17 Absatz 2a Satz 1 BImSchG) (Ausnahme inner-
halb der Emissionsbandbreiten) 
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Bei der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen im untergesetzlichen immissionsschutz-
rechtlichen Regelwerk sind für Anlagenkategorien mit ähnlichen Merkmalen die strengst-
möglichen Emissionsgrenzwerte bzw. Emissionswerte festzulegen, die bei Anwendung der 
besten verfügbaren Techniken und unter Berücksichtigung möglicher Verlagerungen von 
nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes erreichbar sind und zur 
bestmöglichen Gesamtleistung der Anlage insgesamt beitragen. Sofern die Einhaltung der 
für einzelne Anlagenkategorien festgesetzten Emissionsgrenzwerte bzw. Emissionswerte 
durch die im Einzelfall betroffene Anlage unverhältnismäßig ist, kann eine weniger strenge 
Emissionsbegrenzung festgesetzt werden, sofern diese noch innerhalb der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten liegt. Dabei ist wiederum die für die 
im Einzelfall betroffene Anlage strengstmögliche Emissionsbegrenzung festzulegen. Vo-
raussetzung für eine abweichende Festsetzung der Emissionsbegrenzung ist eine Analyse 
des Betreibers, in der darzulegen und zu begründen ist, warum die Werte im untergesetzli-
chen Regelwerk nicht und welche Werte stattdessen erreicht werden können, wobei mög-
liche medienübergreifende Auswirkungen zu berücksichtigen sind. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Einhaltung der im untergesetzlichen Regelwerk fest-
gelegten Emissions(grenz)werte für die betroffenen Anlagenbetreiber in der Regel verhält-
nismäßig ist und daher nur für maximal 30 Prozent aller betroffenen Anlagen die Gewäh-
rung einer Ausnahme nach § 12a Absatz 1 BImSchG in Betracht kommt. Legt man den 
angestrebten Überarbeitungszyklus für BVT-Schlussfolgerungen von 12 Jahren zugrunde, 
ist bei rund 13.000 von der Industrieemissions-Richtlinie erfassten Anlagen von maximal 
rund 330 Ausnahmegewährungen innerhalb der Emissionsbandbreiten pro Jahr auszuge-
hen. 

Für die Festlegung der Emissionsbegrenzung im Einzelfall wird ein zusätzlicher Zeitauf-
wand von 480 Minuten (1 Personentag) veranschlagt (Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 
2025, Anhang 7: Zeitwerttabelle Verwaltung). Mit den für die Verwaltung angenommenen 
Lohnkosten pro Stunde in Höhe von 46,70 Euro (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung 
des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, 
Anhang 8: Lohnkostentabelle Verwaltung) ergibt sich damit ein maximaler Erfüllungsauf-
wand von ca. 123 Tausend Euro pro Jahr.  

§ 12a Absatz 4 BImSchG (ggf. i.V.m. § 17 Absatz 2a Satz 1 BImSchG) (Festlegung abwei-
chender Werte, Zeiträume oder Referenzbedingungen) 

Nach § 12a Absatz 4 BImSchG kann die zuständige Behörde für Zukunftstechniken Emis-
sionsbegrenzungen festlegen, die in Bezug auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingun-
gen von den im untergesetzlichen Regelwerk festgelegten Emissions(grenz)werten abwei-
chen, sofern ein gleichwertiges Umweltschutzniveau gewährleistet ist. Der Antragsteller hat 
eine Vergleichsbetrachtung mit Prozess- und Abgasreinigungstechniken, die dem Stand 
der Technik entsprechen, vorzunehmen und den Nachweis zu führen, dass durch die Fest-
legung anderer Werte, Zeiträume oder Referenzbedingungen keine höheren Emissions-
massenströme auftreten und sich die Immissionssituation nicht verschlechtert. 

Nach einer Abfrage bei den Ländern ist mit einer Fallzahl in Höhe von rund 50 Fällen pro 
Jahr zu rechnen. Der zeitliche Aufwand beträgt nach einer Abfrage bei den Ländern rund 
200h pro Fall. Im Ergebnis ergibt sich damit ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 
ca. 467 Tausend Euro.  

§ 12a Absatz 7 BImSchG (Selbständige Ermittlung des Standes der Technik) 

§12a Absatz 7 BImSchG ermöglicht der Genehmigungsbehörde den Stand der Technik für 
eine Anlage beziehungsweise einen Typ eines Produktionsprozesses selbst festzustellen 
und geeignet Emissions- und Umweltleistungsbegrenzungen vorzugeben für den Fall, dass 
für eine Tätigkeit oder einen Typ eines Produktionsprozesses, die oder der innerhalb einer 
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Anlage durchgeführt wird, keine BVT-Schlussfolgerungen und keine Anforderungen im un-
tergesetzlichen Regelwerk vorliegen oder die BVT-Schlussfolgerungen oder Anforderun-
gen im untergesetzlichen Regelwerk nicht alle potenziellen Umweltauswirkungen der Tätig-
keit oder des Produktionsprozesses abdecken. Es wird davon ausgegangen, dass die durch 
§ 12a Absatz 7 BImSchG abgedeckte Fallkonstellation im Zusammenhang mit der Anwen-
dung von Zukunftstechniken zukünftig häufiger auftreten wird. 

Nach einer Abfrage bei den Ländern ist zeitnah nach Inkrafttreten mit wenigen Einzelfällen 
zu rechnen, die einen sehr hohen Zeitaufwand verursachen. Diese wenigen Einzelfälle gibt 
es bereits auf Grundlage des geltenden Immissionsschutzrechts, welches eine selbstän-
dige Ermittlung des Standes der Technik in Ermangelung untergesetzlicher Vorgaben be-
reits ermöglicht. Diese Einzelfälle bedingen insofern keinen Mehraufwand. Nach der Ab-
frage bei den Ländern ist in mehreren Jahren mit einem Anstieg der Fallzahl auf bis zu rund 
50 Fälle pro Jahr zu rechnen. Nach der Abfrage bei den Ländern ist zudem mit einem zeit-
lichen Aufwand von 100h pro Fall zu rechnen. Im Ergebnis ergibt sich damit ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 234 Tausend Euro. 

§ 31 Absatz 5 Satz 3 BImSchG (Pflicht zur Internetveröffentlichung) 

Die Behörden haben die ihnen vorliegenden Ergebnisse der Emissionsüberwachung im In-
ternet zu veröffentlichen. Bisher setzte der Informationszugang einen Antrag nach § 4 UIG 
voraus, über den Genehmigungsbehörde dann zu entscheiden hatte, dies ist nun nicht 
mehr der Fall. Nach den vorliegenden Fallzahlen handelte es sich dabei bislang um eine 
geringfügige Anzahl an Fällen.  

Nunmehr ist davon auszugehen, dass die Anlagenbetreiber der zuständigen Behörde je-
denfalls jährlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwachung vorle-
gen werden, sodass von einer Fallzahl in Höhe von ca. 13.000 pro Jahr auszugehen ist. 
Für die Veröffentlichung der Daten wird ein Zeitaufwand von 10 Minuten angesetzt (Leitfa-
den zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der 
Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 7: Zeitwerttabelle Verwaltung). Mit den für die 
Verwaltung angenommenen Lohnkosten pro Stunde in Höhe von 46,70 Euro (Leitfaden zur 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesre-
gierung, Stand: April 2025, Anhang 8: Lohnkostentabelle Verwaltung) ergibt sich damit ein 
Erfüllungsaufwand von ca. 101 Tausend Euro pro Jahr. 

§ 52a Absatz 2 und 3 BImSchG (Verlängerung der Umsetzungsfrist wegen tiefgreifender 
industrieller Transformation) 

Für die Verwirklichung der Unionsziele im Zusammenhang mit einer sauberen, klimaneut-
ralen Kreislaufwirtschaft bis zum Jahr 2050 ist eine tiefgreifende Transformation der Wirt-
schaft in der Union erforderlich. Machen sämtliche der etwa 13.000 in Deutschland unter 
die Industrieemissions-Richtlinie fallenden Anlagen bis 2050 von einer der Ausnahmerege-
lungen des § 52 Absatz 2 und 3 BImSchG Gebrauch, ist im Durchschnitt jährlich mit maxi-
mal rund 540 Anträgen auf Verlängerung der Umsetzungsfrist zu rechnen.  

Für die formelle Prüfung des Antrags wird ein Zeitaufwand von 30 Minuten, für die inhaltli-
che Prüfung ein Zeitaufwand von 480 Minuten und für die Aufbereitung der abschließenden 
Informationen und die Bescheiderstellung ein Zeitaufwand von 60 Minuten angesetzt (Leit-
faden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der 
Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 7: Zeitwerttabelle Verwaltung). Mit den für die 
Verwaltung angenommenen Lohnkosten pro Stunde in Höhe von 46,70 Euro (Leitfaden zur 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesre-
gierung, Stand: April 2025, Anhang 8: Lohnkostentabelle Verwaltung) ergibt sich damit ein 
Erfüllungsaufwand von ca. 240 Tausend Euro pro Jahr. 

§ 52a Absatz 4 BImSchG (Gewährung einer Ausnahme für Zukunftstechniken) 
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Kommt eine Zukunftstechnik zur Anwendung, kann die zuständige Behörde nach § 52a 
Absatz 4 BImSchG auf Antrag des Betreibers die allgemeine Umsetzungsfrist für BVT-
Schlussfolgerungen auf bis zu 6 Jahre verlängern und weniger strenge Emissionsbegren-
zungen festsetzen, wenn sichergestellt ist, dass die Anlage innerhalb von sechs Jahren 
nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit unter normalen Be-
triebsbedingungen die Emissionsbandbreiten für Zukunftstechniken einhält. Zudem kann 
die Behörde im vorgenannten Fall anstelle von Umweltleistungsgrenzwerten Orientierungs-
werte für die Umweltleistung festlegen. 

Nach einer Abfrage bei den Ländern ist mit einer Fallzahl in Höhe von rund 50 und einem 
zeitlichen Aufwand von 50h pro Fall zu rechnen. Im Ergebnis ergibt sich damit ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 117 Tausend Euro. 

§ 52a Absatz 7 BImSchG (Pflicht zur Regelüberwachung der Umweltleistung) 

Der Gegenstand der Überwachung gemäß § 52a Absatz 7 BImSchG wird durch die Ände-
rung auf die Einhaltung der Umweltleistungsgrenzwerte erstreckt. Gemäß Bundestags-
Drucksache 17/10486 (S. 33) ist von 4.800 Vor-Ort-Besichtigungen pro Jahr auszugehen. 
Die Überprüfung der Einhaltung der Umweltleistungsgrenzwerte wird mit der Standardtätig-
keit „inhaltliche Prüfung“ (Schwierigkeitsgrad „mittel“) gemäß Zeitwerttabelle mit 60 Minuten 
abgebildet (Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung, Stand: April 2025, Anhang 7: Zeitwerttabelle Verwaltung). 
Als Lohnkosten werden pro Stunde 46,70 Euro angesetzt (Leitfaden zur Ermittlung und 
Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand: 
April 2025, Anhang 8: Lohnkostentabelle Verwaltung) Der Zusatzaufwand beläuft sich da-
mit insgesamt auf 224 Tausend Euro pro Jahr. 

Zu Artikel 2 

Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ist im Hinblick auf Artikel 2 ebenfalls insgesamt 
als geringfügig einzuschätzen; er stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

 

lfd. Nr.  

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm (§§); 

Bezeichnung der 
Vorgabe 

Bund/
Land 

Jährli-
che Fall-
zahl und 
Einheit 

Jährli-
cher 

Aufwand 
pro Fall 

(Minuten 
* Lohn-
kosten 

pro 
Stunde 
(Hierar-
chieebe-

ne) + 
Sach-
kosten 
in Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 
oder „ge-
ring-fügig“ 
(Begrün-
dung)“ 

Einma
-lige 
Fall-
zahl 
und 

Einheit 

Einmali-
ger Auf-

wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 
Lohn-
kosten 

pro 
Stunde 
(Hierar-
chieebe-

ne) + 
Sach-

kosten in 
Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„gering-fü-
gig“ (Be-

grün-dung) 

4.3.50 

§ 61c Absatz 3 Satz 4 
und 5, § 61g Absatz 3 
Satz 4 und 5 WHG-E; 
Begründung für die 
Festlegung weniger 
strenger Emissions-
grenzwerte, insbes. 
Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit 

Land   
"geringfü-
gig" (geringe 
Fallzahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

 0,0 
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4.3.51 

§ 61d Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 2 Satz 
1WHG-E; Bewertung 
der Auswirkungen 
der Ausnahme bzw. 
der strengeren Emis-
sionsgrenzwerte auf 
die Konzentration 
von Schadstoffen im 
aufnehmenden Ober-
flächengewässer (im 
Falle von § 61d Ab-
satz 1 Satz 1 nur Prü-
fung der Bewertung 
des Betreibers) 

Land   
"geringfü-
gig" (geringe 
Fallzahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

 0,0 

4.3.52 

§ 61c Absatz 3 Satz 
6, § 61g Absatz 3 
Satz 6 WHG-E; Er-
neute Bewertung und 
ggf. Anpassung we-
niger strenge Emissi-
onsgrenzwerte alle 4 
Jahre 

Land   
"geringfü-
gig" (geringe 
Fallzahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

 0,0 

4.3.53 

§ 61c Absatz 5 Satz 5 
und 6, § § 61g Absatz 
5 Satz 5 und 6 WHG-
E; Begründung und 
Festlegung eines län-
geren Zeitraums für 
die Anpassung der 
Abwassereinleitung 
an die geänderten 
Anforderungen 

Land   
"geringfü-
gig" (geringe 
Fallzahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

 0,0 

4.3.54 

§ 61e Absatz 1 und 2 
WHG-E; behördliche 
Fristverlängerungen 
und behördliche Zu-
lassung von Ausnah-
men von neuen 
Emissionsgrenzwer-
ten 

Land   
"geringfü-
gig" (geringe 
Fallzahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

 0,0 

4.3.55 

§ 61f Absatz 1 WHG-
E, Festlegung und 
Begründung weniger 
strenger Emissions-
grenzwerte im Falle 
einer Krise  

Land   
„geringfü-
gig" (geringe 
Fallzahl) 

 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.56 
§ 103 Absatz 3 WHG-
E; Ordnungswidrig-
keiten 

Land     

"geringfü-
gig" (gering-
fügiger Auf-
wand pro 
Fall) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

 0,0 

Summe (in Tsd. Euro) 
Geringfü-

gig 
    

Geringfü-
gig 

...davon auf Bundesebene 0     0 

...davon auf Landesebene (inklusive Kommunen) 
Geringfü-

gig 
    

Geringfü-
gig 

Zu Artikel 3 

Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ist im Hinblick auf Artikel 3 ebenfalls insgesamt 
als geringfügig einzuschätzen.  
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§ 42 KrWG (Pflicht zur Internetbekanntmachung) 

Die Pflicht zur Internetbekanntmachung in § 42 KrWG betrifft lediglich eine geringe jährliche 
Fallzahl (etwa 50 Bekanntmachungen von Entscheidungen über Planfeststellungsanträge, 
siehe OnDEA, id-ip „2012081616470811“ zu § 21a DepV). Bezüglich der Entscheidung 
über den Antrag auf Planfeststellung sowie für Anordnungen zur Stilllegung ergibt sich die 
Pflicht zur Internetbekanntmachung bereits aus § 21a DepV und es wird davon ausgegan-
gen, dass diese bereits eingehalten wird, weshalb für die Verwaltung diesbezüglich kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht.  

§ 43b Absatz 1 (Ausnahme innerhalb der Emissionsbandbreiten) 

Es wird davon ausgegangen, dass die Einhaltung der im untergesetzlichen Regelwerk fest-
gelegten Emissions(grenz)werte für die betroffenen Deponiebetreiber in der Regel verhält-
nismäßig ist und daher nur für maximal 30 Prozent aller betroffenen Deponien die Gewäh-
rung einer Ausnahme nach § 43a Absatz 1 KrWG in Betracht kommt. Legt man den ange-
strebten Überarbeitungszyklus für BVT-Schlussfolgerungen von 12 Jahren zugrunde und 
berücksichtigt, dass von den 987 Deponien in Deutschland (Stand 2023, www.desta-
tis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Tabellen/liste-depo-
nien.html#1403178) nicht alle in den Anwendungsbereich der Industrieemissionsrichtlinie 
fallen, ist von maximal rund 25 Ausnahmegewährungen innerhalb der Emissionsbandbrei-
ten pro Jahr auszugehen. Es ist daher lediglich von einem geringfügigen jährlichen Erfül-
lungsaufwand auszugehen. 

§ 43b Absatz 2 (Erteilung von Ausnahmegenehmigungen) 

In besonderen Ausnahmefällen kann die zuständige Behörde von den in Umsetzung der 
BVT-Schlussfolgerungen im untergesetzlichen immissionsschutzrechtlichen Regelwerk 
festgelegten Vorgaben abweichen und Emissionsbegrenzungen oberhalb der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten, Umweltleistungsbegrenzungen 
oberhalb der mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte und 
weniger strenge Fristen festlegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorgaben im 
Sevilla-Prozess datenbasiert und vollziehbar abgeleitet werden und daher von diesem Aus-
nahmetatbestand noch seltener als von den Ausnahmen nach Absatz 1 und damit nur in 
sehr wenigen Einzelfällen Gebrauch gemacht wird. Es ist daher von einem geringfügigen 
jährlichen Erfüllungsaufwand auszugehen. 

§ 43b Absatz 3 (Beantragung von abweichenden Umweltleistungsgrenzwerten und Fristen) 

In besonderen Ausnahmefällen bezüglich des geografischen Standortes oder lokaler Um-
weltbedingungen kann die zuständige Behörde auf Antrag Umweltleistungsbegrenzungen 
oberhalb der Umweltleistungsgrenzwerte in Bezug auf Wasser und weniger strenge Fristen 
festlegen. Auch in diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass die Vorgaben im Sevilla-
Prozess datenbasiert und vollziehbar abgeleitet werden und mögliche Besonderheiten des 
geografischen Standortes oder lokaler Umweltbedingungen soweit wie möglich berücksich-
tigt werden. Außerdem sind die Erfordernisse an die Sicherheit von Deponien zu berück-
sichtigen. Daher ist davon auszugehen, dass von diesem Ausnahmetatbestand nur sehr 
selten Gebrauch gemacht werden wird. Es ist daher von einem geringfügigen jährlichen 
Erfüllungsaufwand für die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen auszugehen. 

§ 43b Absatz 5 (Unmittelbare Anwendung von BVT-Schlussfolgerungen) 

Es ist von einer niedrigen einstelligen Zahl an Neugenehmigungsverfahren für Deponien 
pro Jahr auszugehen, bei denen die neu veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen unmit-
telbar angewendet werden. 
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Im Rahmen der Neugenehmigungsverfahren führt die unmittelbare Anwendung von BVT-
Schlussfolgerungen zu einem erhöhten Prüfungsaufwand für die Behörde, da sich die Emis-
sionsgrenzwerte nicht aus dem untergesetzlichen Regelwerk ergeben, sondern auf Grund-
lage der Analyse des Deponiebetreibers für die verfahrensgegenständliche Deponie im Ein-
zelfall festzulegen sind. Aufgrund der sehr geringen Fallzahl ist dennoch von einem gering-
fügigen jährlichen Erfüllungsaufwand auszugehen. 

§ 43b Absatz 7 (Selbstständige Ermittlung des Standes der Technik) 

Auch die selbstständige Ermittlung des Standes der Technik im Planfeststellungs- oder 
Plangenehmigungsverfahren ist nur in wenigen Einzelfällen zu erwarten und der Erfüllungs-
aufwand daher geringfügig 

§ 47a (Prüfung von Fristverlängerungsanträgen und Ausnahmen für Zukunftstechnik sowie 
behördliche Überwachung) 

Wie bereits zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft dargestellt, ist davon auszugehen, 
dass jährlich nur jeweils eine einstellige Zahl an Anträgen auf Verlängerung der Umset-
zungsfrist wegen tiefgreifender industrieller Transformation (Absatz 2) oder auf Gewährung 
einer Ausnahme für Zukunftstechnik (Absatz 3) gestellt werden. Der jährliche Erfüllungs-
aufwand für die Prüfung und Bescheidung der Anträge ist daher als geringfügig einzustufen. 

In Absatz 5 findet sich die Regelung des bisherigen § 47 Absatz 7, in Absatz 6 die bisher in 
§ 47 Absatz 7 enthaltene Verordnungsermächtigung, der bisherige § 47 Absatz 8 findet sich 
nunmehr in § 47a Absatz 7 und der bisherige § 47 Absatz 9 nun in § 47a Absatz 9, sodass 
insofern kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht.Der Erfüllungsaufwand für die Ver-
waltung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

 

lfd. 
Nr.  

Artikel Regelungs-
entwurf; Norm (§§); 

Bezeichnung der 
Vorgabe 

Bund/Land 

Jährli-
che 

Fallzahl 
und 

Einheit 

Jährli-
cher 

Aufwand 
pro Fall 

(Minuten 
* Lohn-
kosten 

pro 
Stunde 
(Hierar-
chieebe-

ne) + 
Sach-
kosten 

in Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 
oder „ge-
ring-fügig“ 
(Begrün-
dung)“ 

Einma-
lige 
Fall-
zahl 
und 

Einheit 

Einmali-
ger Auf-

wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 
Lohn-
kosten 

pro 
Stunde 
(Hierar-
chieebe-

ne) + 
Sach-

kosten in 
Euro) 

Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ring-fü-

gig“ (Be-
grün-
dung) 

4.3.57 
Artikel 3; § 42; Pflicht 
zur Internetbekannt-
machung 

Land   

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl) 

 
0 Euro = 
(00 Euro) 

0,0 

4.3.58 

Artikel 3; § 43b Ab-
satz 1 KrWG; Aus-
nahme innerhalb der 
Emissionsbandbreite 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 
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4.3.59 

Artikel 3; § 43b Ab-
satz 2 Satz 1 Num-
mer 2 KrWG; Aus-
nahmen oberhalb 
der mit den besten 
verfügbaren Techni-
ken assoziierten Um-
weltleistungswerte 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.60 

Artikel 3; § 43b Ab-
satz 2 Sätze 2 bis 5 
KrWG; Festlegung 
abweichender 
Werte, Zeiträume 
oder Referenzbedin-
gungen 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.61 

Artikel 3; § 43b Ab-
satz 3 KrWG; Bean-
tragung von abwei-
chenden Umweltleis-
tungsgrenzwerten 
und Fristen 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.62 

Artikel 3; § 43b Ab-
satz 5 KrWG; Unmit-
telbare Anwendung 
von BVT-S 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.63 

Artikel 3; § 43b Ab-
satz 7 KrWG; Selbst-
ständige Ermittlung 
des Standes der 
Technik 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.64 

Artikel 3; § 47a Ab-
satz 2 KrWG; Verlän-
gerung der Umset-
zungsfrist wegen tief-
greifender industriel-
ler Transformation 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.65 

Artikel 3; § 47a Ab-
satz 3 KrWG; Ge-
währung einer Aus-
nahme für Zukunfts-
technik 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.66 

Artikel 3; § 47a Ab-
satz 4 KrWG; Pflicht 
zur Überprüfung we-
niger strenger Emis-
sionsbegrenzungen 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.67 

Artikel 3; § 47a Ab-
satz 5 KrWG; Pflicht 
zur Regelüberwa-
chung der Umwelt-
leistung 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 

4.3.68 

Artikel 3; § 47a Ab-
satz 10 KrWG; Infor-
mation und Zusam-
menarbeit bei grenz-
überschreitenden 
Umweltauswirkun-
gen 

Land   

"geringfü-
gig" (ge-
ringe Fall-
zahl) 

0 
0 Euro 
= (0 0 
Euro) 

0,0 
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Summe (in Tsd. Euro) 
Geringfü-

gig 
  0 

...davon auf Bundesebene 0   0 

...davon auf Landesebene (inklusive Kommunen) 
Geringfü-

gig 
  0 

 

Zu Artikel 4 

Der europarechtlich vorgegebene, zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung durch 
dieses Gesetz ist derzeit eine reine ex-ante Prognose. Grund ist, dass in Deutschland zur-
zeit kein aktives Bergbauvorhaben existiert, bei dem die zusätzlichen Anforderungen an die 
Zulassung von Betriebsplänen und den Umweltschutz durch die novellierte Industrieemis-
sions-Richtlinie einen erhöhten Arbeitsaufwand in der Verwaltung nach sich ziehen würde. 
Neue Vorhaben, die die bergbaulichen Tätigkeiten und Bodenschätze des Anhangs I Nr. 
3.6 der Industrieemissions-Richtlinie betreffen, sind in Deutschland zurzeit erst in der Pla-
nungsphase.  

Wahrscheinlich ist in den nächsten 20 Jahren maximal mit einem hohen Einstelligen bis 
niedrigen zweistelligen Bereich an Vorhaben zu rechnen, durch die in der Verwaltung er-
höhter Aufwand bei der Zulassung von Betriebsplänen mit einem Umweltmanagementsys-
tem entstehen würde. Es wird daher eine Fallzahl von 7 potenziell betroffenen Unterneh-
men zugrunde gelegt, für die eine Betriebsplanzulassung nach den Anforderungen der no-
vellierten Industrieemissions-Richtlinie zu erfolgen hat.  

Aufgrund der unterschiedlichen Charakteristika der möglichen Vorhaben hinsichtlich des 
jeweiligen konkreten Betriebs bzgl. der Lagerstätte, der geologischen Umgebung und an-
deren Spezifika, wird jedes Vorhaben einen unterschiedlich hohen Aufwand im Verwal-
tungsverfahren verursachen. Somit sind auch aktuell keine übergreifenden Schätzungen im 
Sinne von Durchschnittswerten oder einem „typischen Vorhaben“ möglich.  

Quantitativ kann davon ausgegangen werden, dass die Zulassung von Betriebsplänen für 
Bergbauvorhaben nach der novellierten Industrieemissions-Richtlinie aufgrund der zusätz-
lichen Voraussetzungen für die Erteilung, insbesondere die Anwendung von BVT-Merkblät-
tern und den Umweltmanagementsystemen, mit einem nicht unerheblichen Mehraufwand 
für die Landesbergbaubehörden verbunden ist. Ein Mehraufwand entsteht auch durch die 
Pflicht zur Veröffentlichung der Unterlagen der Betriebsplanzulassungen im Internet.  

Bei künftigen Bergbauvorhaben, die der Industrieemissions-Richtlinie und nicht einem Plan-
feststellungverfahren nach Maßgabe der §§ 57a und 57b BBergG unterliegen, kann davon 
ausgegangen werden, dass durch die dann obligatorische Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 10 Abs. 3 bis Abs. 5 BImSchG bei den Landesbergbaubehörden ein entspre-
chend zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht. Für diese Art von Vorhaben wird eine prog-
nostizierte Fallzahl von 3 Fällen zugrunde gelegt. 

Sowohl bei der Genehmigung von nicht planfeststellungspflichtigen und bei planfeststel-
lungspflichtigen Vorhaben ist folglich mit einem Mehraufwand für die Landesbergbehörden 
zu rechnen. 

Insgesamt stellt sich der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung im Hinblick auf Artikel 4 im 
Einzelnen wie folgt dar: 
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lfd. Nr. 

Artikel Re-
gelungs-
entwurf; 

Norm (§§); 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 

Bund/L
and 

Jährli-
che 

Fallzahl 
und 

Einheit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chie-
ebene) + 

Sach-
kosten in 

Euro) 

Jährlicher 
Erfül-
lungs-

aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ring-fü-

gig“ (Be-
grün-
dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sach-
kosten in 

Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„gering-fü-
gig“ (Be-

grün-dung) 

4..3.69 

Artikel 4 
Nummer 6; 
§ 57 g Ab-
satz 2, 3 
und 4 
BBergG: 
Ausübung 
von Ermes-
sen zur 
Festlegung 
von weni-
ger stren-
gen Emis-
sionsbe-
grenzun-
gen sowie 
weniger 
strengen 
Umwelt-
leistungs-
grenzwer-
ten. 

Land    7 

1120,8 
Euro (1440 

* 46,70 
Euro/h 
(Durch-

schnitt)) + 
0 Euro 

7,8 

4.3.70 

Artikel 4 
Nummer 8; 
§ 57 i 
BBergG: 
Zusätzliche 
Angaben 
bei Be-
triebsplä-
nen nach 
den Maß-
gaben des 
§ 57f 
BBergG 

Land    7 

1245,3 
Euro (1600 

* 46,70 
Euro/h 
(Durch-

schnitt)) + 
0 Euro 

8,7 

4.3.71 

Artikel 4 
Nummer 9; 
§ 57 j Ab-

satz 1 
BBergG: 
Überprü-
fung des 
jährlichen 
Berichts 
über die 

Ergebnisse 
der Emissi-
onsüber-
wachung 

und weite-
rer Daten 

Land 7 

2490,6 
Euro 

(3200 * 
46,70 
Euro/h 
(Durch-

schnitt) + 
0 Euro 

17,4    
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lfd. Nr. 

Artikel Re-
gelungs-
entwurf; 

Norm (§§); 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 

Bund/L
and 

Jährli-
che 

Fallzahl 
und 

Einheit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chie-
ebene) + 

Sach-
kosten in 

Euro) 

Jährlicher 
Erfül-
lungs-

aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ring-fü-

gig“ (Be-
grün-
dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sach-
kosten in 

Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„gering-fü-
gig“ (Be-

grün-dung) 

nach § 57f 
Absatz 1 
Satz 1 

Nummern 
1 bis 5 und 

Satz 2 
BBergG 

4.3.72 

Artikel 4 
Nummer 9 ; 
§ 57 j Ab-
satz 2 Ziffer 
1 BBergG: 
Unterich-
tung bei Er-
eignissen 
mit schädli-
chen Um-
welteinwir-
kungen 

Land     

geringfügig 
(geringe 
Fallzahl 
aufgrund 
geringer 
Wahr-

scheinlich-
keit) 

 

4.3.73 

Artikel 4 
Nummer 9 ; 
§ 57 j Ab-
satz 2 Ziffer 
2 BBergG 
Veröffentli-
chung von 
Messer-
gebnissen  

Land     
geringfügig 

(geringe 
Fallzahl) 

 

4.3.74 

Artikel 4 
Nummer 9 
§ 57 j Ab-
satz 3 
BBergG: 
Überprü-
fung von 
übermittel-
ten Daten 
nach ei-
nem 
Durchfüh-
rungs-
rechtsakt 
gemäß Ar-
tikel 72 Ab-
satz 2 der 
Richtlinie 
2010/75/E
U 

Land 7 

2490,6 
Euro 

(3200 * 
46,70 
Euro/h 
(Durch-

schnitt) + 
0 Euro 

17,4    
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lfd. Nr. 

Artikel Re-
gelungs-
entwurf; 

Norm (§§); 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 

Bund/L
and 

Jährli-
che 

Fallzahl 
und 

Einheit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chie-
ebene) + 

Sach-
kosten in 

Euro) 

Jährlicher 
Erfül-
lungs-

aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ring-fü-

gig“ (Be-
grün-
dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sach-
kosten in 

Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„gering-fü-
gig“ (Be-

grün-dung) 

4.3.75 

Artikel 4 
Nummer 
10; § 57 k 
Absatz 1 
und Absatz 
2 ABBe-
rgV: Festle-
gung der 
Häufigkeit 
und Durch-
führung der 
wiederkeh-
renden 
Überwa-
chung und 
Umweltin-
spektion 

Land    7 

5604 Euro 
(7200 * 
46,70 
Euro/h 
(Durch-

schnitt)) + 
0 Euro  

39,2 

4.3.76 

Artikel 4 
Nummer 
11; § 57 l 
BBergG: 
Anwen-
dung von 
Vorschrif-
ten auf 
grenzüber-
schrei-
tende Vor-
haben 

Land    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 

  

4.3.77 

Artikel 4 
Nummer 
12; § 57 m 
BBergG: 
Ausnah-
men bei 
der Zulas-
sung von 
Vorhaben 
bei der Er-
probung 
von Zu-
kunftstech-
niken 

Land    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 

  

4.3.78 

Artikel 4 
Nummer 
13; § 57 n 
BBergG: 
Verlänge-
rung von 

Land    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 
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lfd. Nr. 

Artikel Re-
gelungs-
entwurf; 

Norm (§§); 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 

Bund/L
and 

Jährli-
che 

Fallzahl 
und 

Einheit 

Jährli-
cher Auf-
wand pro 
Fall (Mi-
nuten * 

Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chie-
ebene) + 

Sach-
kosten in 

Euro) 

Jährlicher 
Erfül-
lungs-

aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ring-fü-

gig“ (Be-
grün-
dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sach-
kosten in 

Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„gering-fü-
gig“ (Be-

grün-dung) 

Genehmi-
gungsauf-
lagen für 
den Fall ei-
ner tiefgrei-
fenden in-
dustriellen 
Transfor-
mation 

4.3.79 

Artikel 4 
Nummer 
14; § 57 o 
BBergG: 
Analyse 
und Über-
wachung 
der Schad-
stoffkon-
zentration 
im Aufnah-
memilieu 
bei der 
Festlegung 
strengerer 
Emissions-
begrenzun-
gen 

Land    

geringfü-
gig (ge-

ringe 
Fallzahl) 

  

 
Summe (in 
Tsd. Euro) 

   
34,8 

  
55,7 

 
davon 
Bund 

   
 

  
 

 

davon 
Land (in-
klusive 
Kommu-
nen) 

   

34,8 

  

55,7 

 

Zu Artikel 5 

Durch die Änderungen der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
insbesondere durch die Erhöhung von Größen- und Leistungs-werten, bei deren Erreichen 
oder Überschreiten eine zwingende UVP-Pflicht besteht sowie die Anhebung der Prüfwerte, 
bei deren Erreichen oder Überschreiten eine UVP-Vorprüfung durchzuführen ist, wird sich 
die Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen und UVP-Vorprüfungen in Zukunft verringern. 
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Die damit einhergehende Entlastung wird bereits im Rahmen der Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes in Bezug auf die Anpassung der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen, die mit der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vorgenommen wird und mit 
der unter anderem der Anwendungsbereich des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
ausgeweitet sowie Industrieanlagen in einfach gelagerten Fällen mit geringem Beeinträch-
tigungspotenzial aus der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht entlassen wer-
den, abgebildet. 

Zu Artikel 6 

Die Erweiterung von § 11 Absatz 1 des Umweltauditgesetzes verursacht auf Seiten der 
Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU 
GmbH) als beliehener Unternehmerin einen einmaligen geringfügigen Umstellungsauf-
wand, da die Anträge zur Erteilung von Zulassung und Fachkenntnisbescheinigung nun 
auch elektronisch gestellt werden können. Die Möglichkeit nach § 15 Absatz 10 UAG bei 
Überprüfungen durch die DAU GmbH bestimmte elektronische Formulare und Eingabe-
masken vorschreiben zu können, führt demgegenüber zu einer Entlastung von laufendem 
Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand ist insgesamt als geringfügig einzuschätzen. 

Zu Artikel 7 

Durch die Aktualisierung des Verweises auf die Industrieemissions-Richtlinie entsteht kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Das Gesetz verursacht weder sonstige Kosten für die Wirtschaft noch Kosten für die sozi-
alen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung von Einzelpreisen 
führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, haben, sind nicht zu erwarten. Eine künftige Gewinnung der in Anhang I 
3.6 INDUSTRIEEMISSIONS-RICHTLINIE-Neu genannten Bodenschätze in Deutschland 
wird sich wahrscheinlich nicht auf das Niveau der Weltmarktpreise dieser Bodenschätze 
auswirken. Im Rahmen der neu eingeführten Genehmigungsverfahren können Gebühren 
anfallen. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher, gleichstellungspolitische und demo-
grafische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

VIII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Regelungen des Gesetzesentwurfs ist nicht vorgesehen. Der Geset-
zesentwurf dient der Umsetzung von Regelungen des europäischen Rechts, die ihrerseits 
nicht befristet sind.  

Evaluierung: Bleibt dem weiteren Gesetzgebungsprozess vorbehalten. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 regelt Änderungen der Inhaltsübersicht, bei denen es sich um Folgeänderungen 
zu den gliederungstechnischen Änderungen handelt. 

Zu Nummer 2 

Zu Absatz 2 

Mit der zusätzlichen Nennung der menschlichen Gesundheit als Gegenstand des zu errei-
chenden hohen Schutzniveaus wird die entsprechende Ergänzung in Artikel 1 Unterab-
satz 2 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. Auch wenn der Mensch in § 1 Absatz 1 
bereits als Schutzbegünstigter aufgeführt wird, verdeutlicht die Ergänzung in Absatz 2 das 
gesetzgeberische Ziel, im Rahmen des integrativen Ansatzes gerade auch die menschliche 
Gesundheit in den Blick zu nehmen. 

Zu Absatz 3 

Die Ergänzungen in § 1 Absatz 3 dienen der Umsetzung des neu gefassten Artikel 1 Absatz 
2 der Industrieemissions-Richtlinie. Danach enthält die Industrieemissions-Richtlinie auch 
Vorschriften zur Verbesserung der Ressourceneffizienz sowie zur Förderung der Kreislauf-
wirtschaft und der Dekarbonisierung. Die neuen Aspekte „Verbesserung der Ressourcenef-
fizienz“ und „Förderung der Kreislaufwirtschaft“ sind bislang nicht vollständig im Zielkanon 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes abgebildet. Der Ressourceneffizienzgedanke ist 
weiter als die Kreislaufwirtschaft und umfasst auch das Verhältnis von Ressourceneinsatz 
und gefordertem Ergebnis. Der Begriff der Kreislaufwirtschaft ist in der Abfallrahmenrichtli-
nie (Richtlinie 2008/98/EG vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung be-
stimmter Richtlinien) nicht definiert, er ist aber in den letzten Jahren von der Kommission 
eher weit verstanden worden im Sinne eines zirkulären Wirtschaftens. Im deutschen Recht 
findet sich eine Definition der „Kreislaufwirtschaft“ in § 3 Absatz 19 KrWG. Hiernach ist 
Kreislaufwirtschaft die Vermeidung und die Verwertung von Abfällen. Daher ist eine zusätz-
liche Nennung der Vermeidung von Abfall neben der Kreislaufwirtschaft nicht erforderlich. 

Die Dekarbonisierung von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie trägt zum Schutz 
des globalen Klimas bei. Das Ziel der Dekarbonisierung des Betriebes von Anlagen nach 
der Industrieemissions-Richtlinie steht damit in Einklang mit dem in § 1 Absatz 1 adressier-
ten Schutz des Klimas im Sinne des Schutzes der globalen Klimaverhältnisse und konkre-
tisiert diese Zweckbestimmung für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a bis c 

Aktualisierung der Zitierweise der in Bezug genommenen EU-Rechtsakte. 

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Definition des Standes der Technik in § 3 Absatz 6 BImSchG wird an die erweiterte 
Definition der besten verfügbaren Technik gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Industrieemis-
sions-Richtlinie angepasst. Nach der Neufassung des Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe c 
der Industrieemissions-Richtlinie sind „beste verfügbare Techniken“ solche Techniken, die 
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am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt ins-
gesamt sind, einschließlich der menschlichen Gesundheit und des Klimaschutzes. Damit 
wird betont, dass der Klimaschutz und die menschliche Gesundheit zwei integrale Bestand-
teile eines allgemein hohen Umweltschutzniveaus bilden.  

Aufgrund der genannten Änderungen entspricht der deutsche Stand der Technik inhaltlich 
mindestens dem Anforderungsniveau der „besten verfügbaren Techniken“ i. S. des Artikel 
3 Nummer 10 der Industrieemissions-Richtlinie, ohne dass der Ausdruck „beste verfügbare 
Techniken“ und dessen Definition im Einzelnen übernommen werden müssten (vgl. BT-Drs. 
14/4599, S. 125 f.).  

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe e 

Aktualisierung des Zitates der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Buchstabe f 

Die Ergänzungen und Anpassungen in § 3 Absatz 6b dienen der Umsetzung der Neufas-
sung des Artikel 3 Nummer 12 der Industrieemissions-Richtlinie. Danach sind BVT-Schluss-
folgerungen ein Dokument, das die Teile eines BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerungen 
zu den besten verfügbaren Techniken und Zukunftstechniken, ihrer Beschreibung, Informa-
tionen zur Bewertung ihrer Anwendbarkeit, den mit diesen Techniken assoziierten Emissi-
onswerten, den diesen Techniken assoziierten Umweltleistungswerten, dem Inhalt eines 
Umweltmanagementsystems einschließlich der Vergleichswerte, den dazugehörigen Über-
wachungsmaßnahmen, den dazugehörigen Verbrauchswerten sowie gegebenenfalls ein-
schlägigen Standortsanierungsmaßnahmen enthält. Die bisherige Begriffsbestimmung wird 
dementsprechend ergänzt um die Zukunftstechniken als Teil der BVT-Schlussfolgerungen, 
die nun ebenfalls verbindlich einzuhaltenden mit BVT assoziierten Umweltleistungswerte 
und den Inhalt des Umweltmanagementsystems einschließlich der Vergleichswerte. Die zu 
BVT gehörenden Verbrauchswerte waren zwar schon Teil der BVT-Schlussfolgerungen 
und entsprechend des § 3 Absatz 6b; sie waren aber bislang nur als Referenz für die Fest-
legung der Genehmigungsauflagen zu verstehen, und nicht wie nach der novellierten In-
dustrieemissions-Richtlinie als verbindlich einzuhaltende mit BVT assoziierte Umweltleis-
tungswerte. Da die Verbrauchswerte bereits über die mit BVT assoziierten Umweltleis-
tungswerte nach Nummer 3 erfasst sind, bedarf es keiner gesonderten Aufführung der Ver-
brauchswerte in der Begriffsbestimmung. 

Zu Buchstabe g 

Mit den Änderungen in § 3 Absatz 6e wird die Neufassung des Artikel 3 Nummer 14 der 
Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. Es gibt Zukunftstechniken, die als solche in BVT-
Merkblättern oder BVT-Schlussfolgerungen beschrieben sind. Für diese können in den 
BVT-Schlussfolgerungen Spannen von Emissionswerten oder mit diesen assoziierte Um-
weltleistungswerte aufgeführt sein (vgl. Artikel 3 Nummer 48 und 49 der Industrieemissions-
Richtlinie). Hieran knüpft der Tatbestand des Artikel 27c Industrieemissions-Richtlinie an. 
Die Technik muss aber nicht in einem BVT-Merkblatt oder einer BVT-Schlussfolgerung als 
Zukunftstechnik beschrieben sein, um eine Zukunftstechnik darzustellen. Sofern die Tech-
nik nicht in einem BVT-Merkblatt oder einer BVT-Schlussfolgerung als solche beschrieben 
wird, ist daher unter Zugrundelegung der in der Begriffsbestimmung genannten Vorausset-
zungen im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob es sich bei der Technik um eine Zukunftstech-
nik handelt. Auch die Weiterentwicklung einer bereits bestehenden Technik, etwa der an-
gewandten Technologie oder der Art und Weise, wie die Anlage geplant, gebaut gewartet 
oder betrieben wird, kann eine Zukunftstechnik darstellen.  
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Zu Buchstabe h 

Zu Absatz 6f 

Der Begriff „mit Zukunftstechniken assoziierte Emissionswerte“ gemäß Artikel 3 Nummer 
48 der Industrieemissions-Richtlinie bedarf einer Legaldefinition. Hintergrund ist, dass der 
Begriff „Emissionswerte“ in der TA Luft anderweitig belegt ist in dem Sinne, dass es in der 
TA Luft um strikte Emissionsgrenzwerte geht. Demgegenüber stellt der Begriff der „Emissi-
onswerte“ im Sinne der Industrieemissions-Richtlinie Bandbreiten von Betriebswerten in 
den BVT-Merkblättern dar (BT-Drucksache 17/10486, S. 38).  

Zu Absatz 6g 

Die Einfügung der Definition des Begriffs der „mit Zukunftstechniken assoziierten Emissi-
onswerte“ dient der Umsetzung des Artikel 3 Nummer 48 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Absatz 6h 

Die Einfügung der Definition des Begriffs der „Umweltleistung“ dient der Umsetzung des 
Artikel 3 Nummer 13aa der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Absatz 6i 

Die „Orientierungswerte für die Umweltleistung“ sind im Gegensatz zum Umweltleistungs-
grenzwert nicht verbindlich. Der Begriff führt die nationale Umsetzung von zwei Regelungs-
elementen der novellierten Industrieemissions-Richtlinie mit identischer Wirkung im Vollzug 
konsistent und übersichtlich in einem Konzept zusammen. Diese beiden Elemente sind: 

1. Zum einen werden zukünftig in BVT-Schlussfolgerungen mit den besten verfügbaren 
Techniken assoziierte Umweltleistungswerte für die Umweltleistung von Abfällen und 
anderen Ressourcen festgelegt werden, wenn die Datengrundlage im Sevilla-Prozess 
die Festlegung entsprechender Werte erlaubt. Aus diesen Spannen von Umweltleis-
tungswerten wird im Rahmen der nationalen Umsetzung ein Grenzwert abgeleitet, der 
als Umweltleistungsgrenzwert verbindlich eingehalten werden muss. Darüber hinaus 
muss gemäß Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b der Industrieemissions-Richtlinie ein 
Richtwert für die Umweltleistung festgelegt werden, der innerhalb der vorgenannten 
Spannen von Umweltleistungswerten liegt. Die Festlegung des indikativen Richtwertes 
ist an sich behördliche Aufgabe, die im Rahmen der nationalen Umsetzung zur Verein-
fachung durch eine allgemeine bindende Regelung (45. BImSchV) erfolgt. Die aus den 
mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerten abgeleite-
ten Richtwerte werden im deutschen Regelwerk zukünftig als Orientierungswerte für 
die Umweltleistung definiert. Die Orientierungswerte für die Umweltweltleistung sollen 
durch den Betreiber bei der Festlegung der Ziele und Leistungsindikatoren des Um-
weltmanagementsystems berücksichtigt werden (vgl. dazu u.a. Erwägungsgrund 27 
der Industrieemissions-Richtlinie).  

2. Zum anderen werden zukünftig im Sevilla-Prozess Umweltleistungsvergleichswerte 
dann abgeleitet und in die BVT-Schlussfolgerungen aufgenommen, wenn die Daten-
grundlage die Ableitung von mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Um-
weltleistungswerten nicht erlaubt, z.B. weil zu wenige Daten zur Verfügung stehen oder 
diese sehr inhomogen sind. Gemäß Artikel 14a Absatz 2 Buchstabe b müssen diese 
Umweltleistungsvergleichswerte durch den Betreiber bei der Festlegung der Ziele und 
Leistungsindikatoren des Umweltmanagementsystems berücksichtigt werden. Dabei 
handelt es sich im Gegensatz zu den Orientierungswerten für die Umweltleistung, die 
aus den mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte Umweltleistungswerte ab-
geleitet werden, nicht um einzelne Werte, sondern um Wertespannen. Da den Umwelt-
leistungsvergleichswerten nach der Ausgestaltung im nationalen Recht aber dieselbe 
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Funktion zukommt wie den unter 1. beschriebenen Orientierungswerten für die Um-
weltleistung, werden diese national ebenfalls als Orientierungswerte für die Umwelt-
leistung definiert. 

Beiden Formen der Orientierungswerte für die Umweltleistung ist gemein, dass ihre Umset-
zung nicht Gegenstand der unmittelbaren behördlichen Überwachung ist, sondern die Be-
rücksichtigung bei Abfassung und Fortschreibung des Zielekanons des Umweltmanage-
mentsystems Teil der Konformitätsprüfung durch die Zertifizierungsstelle oder den Umwelt-
gutachter ist. Daher bietet es sich an, diese Elemente auch begrifflich zusammenzuführen. 
Die Orientierungswerte für die Umweltleistung liegen – je nach europarechtlicher Herkunft, 
aber bei identischer Wirkung – als Wertespanne oder als Einzelwert vor. Da die Werte durch 
den Verordnungsgeber nach jeder Veröffentlichung einer BVT-Schlussfolgerung in der 45. 
BImSchV festgesetzt und damit dann allgemein verbindlich werden, stellt dies für die An-
wendungspraxis allerdings keine Schwierigkeit dar. 

Zu Absatz 6j 

Die Einfügung der Definition des Begriffs des „Umweltleistungsvergleichswertes“ dient der 
Umsetzung des Artikel 3 Nummer 13b der Industrieemissions-Richtlinie. In Fällen, in denen 
die Umweltleistung in hohem Maße von den spezifischen Gegebenheiten der Prozesse ab-
hängt, werden die BVT-Schlussfolgerungen Umweltleistungsvergleichswerte enthalten (vgl. 
Erwägungsgrund 27 der Industrieemissions-Richtlinie). Diese Umweltleistungsvergleichs-
werte werden durch den untergesetzlichen Normgeber in der 45. BImSchV als sogenannte 
Orientierungswerte für die Umweltleistung festgesetzt. Sie sind von den Betreibern bei der 
Festlegung von Zielen und Leistungsindikatoren für wesentliche Umweltaspekte im Rah-
men des Umweltmanagementsystems zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 6k 

Die Einfügung der Definition des Begriffs der „mit den besten verfügbaren Techniken asso-
ziierten Umweltleistungswerte“ dient der Umsetzung des Artikel 3 Nummer 13a der Indust-
rieemissions-Richtlinie. In den Fällen, in denen die im Rahmen des Sevilla-Prozesses be-
reitgestellten Daten hinreichend belastbar sind, werden die BVT-Schlussfolgerungen mit 
den besten verfügbaren Techniken assoziierte Umweltleistungswerte für einzelne Prozesse 
mit ähnlichen Merkmalen, beispielsweise Energieträger, Rohstoffe, Produktionseinheiten 
und Endprodukte enthalten (Erwägungsgrund 27 der Industrieemissions-Richtlinie). Aus 
diesen werden verbindliche Umweltleistungsgrenzwerte und indikative Orientierungswerte 
für die Umweltleistung abgeleitet, die dann in der 45. BImSchV festgesetzt werden. 

Zu Absatz 6l 

Mit der Aufnahme der Definition des Begriffs der „mit Zukunftstechniken assoziierten Um-
weltleistungswerte“ wird Artikel 3 Nummer 49 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. 

Zu Absatz 6m 

Die Einfügung der Definition des Begriffs der „tiefgreifenden industriellen Transformation“ 
dient der Umsetzung des Artikel 3 Nummer 9a der Industrieemissions-Richtlinie. Danach 
wird der Begriff des “tiefgreifenden industriellen Wandels“ definiert als die Einführung von 
Zukunftstechniken oder besten verfügbaren Techniken durch Industrieunternehmen, die 
eine erhebliche Änderung der Konstruktion oder Technologie einer Anlage oder eines Teils 
einer Anlage oder den Austausch einer bestehenden Anlage durch eine neue Anlage mit 
sich bringen, die eine äußerst wesentliche Verringerung der Treibhausgasemissionen im 
Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität ermöglicht und die positiven Nebeneffekte für die 
Umwelt zumindest auf das Niveau optimiert, das mit den in den geltenden BVT-Schlussfol-
gerungen ermittelten Techniken erreicht werden kann, wobei medienübergreifende Auswir-
kungen zu berücksichtigen sind. Eine tiefgreifende industrielle Transformation kann zum 
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Beispiel in einem Brennstoffwechsel von Gas auf Wasserstoff bestehen. Die bei der Um-
setzung der Definition geänderten Begrifflichkeiten dienen der Anpassung der Terminologie 
an das deutsche Immissionsschutzrecht. Inhaltliche Abweichungen sind damit nicht ver-
bunden. Die erhebliche Änderung der Konstruktion oder Technologie einer Anlage oder 
eines Teils einer Anlage oder der Austausch einer bestehenden Anlage durch eine neue 
Anlage hat immer dann positive Nebeneffekte für die Umwelt, wenn dadurch die bislang 
bestehenden Umweltauswirkungen der Anlage reduziert werden.  

Zu Buchstabe i 

Aktualisierung der Zitierweise der in Bezug genommenen EU-Rechtsakte. 

Zu Nummer 4 

Vereinheitlichung des Verweises auf die in § 3 Absatz 6a eingeführte Kurzbezeichnung 
„Industrieemissions-Richtlinie“ für die Richtlinie 2010/75/EU. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Die Neufassung des § 5 Absatz 2 Satz 2 dient der Umsetzung des neu gefassten Artikel 9 
Absatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie. Danach steht es den Mitgliedstaaten frei, für die 
in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführten Tätigkeiten bei Verbrennungseinheiten 
oder anderen Einheiten am Standort, die Kohlendioxid ausstoßen, keine Energieeffizienz-
anforderungen gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe aa und Artikel 15 Absatz 4 dieser 
Richtlinie festzulegen. Einer Aufnahme der Umweltleistungsgrenzwerte in Bezug auf Was-
ser gemäß Art. 14 Absatz 1 Buchstabe aa i.V.m. Artikel 15 Absatz 4a der Industrieemissi-
ons-Richtlinie in die Sperrklausel des § 5 Absatz 2 Satz 2 bedarf es nicht, da sich der dort 
genannte Umweltleistungsgrenzwert lediglich auf Wasser bezieht und insofern keinen Be-
zug zur effizienten Verwendung von Energie aufweist. 

Zu Buchstabe b 

Die neu in die Industrieemissions-Richtlinie aufgenommene Betreiberpflicht zur Ressour-
ceneffizienz wird separat in einem neu eingefügten Absatz 4 umgesetzt. Nach Artikel 11 
Buchstabe fa der Industrieemissions-Richtlinie trifft die Betreiber von Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie auch die Grundpflicht, materielle Ressourcen und Wasser effi-
zient zu verwenden, einschließlich durch Wiederverwendung. Der Begriff „materielle Res-
sourcen“ umfasst Rohstoffe (unverarbeitete Materialien) und alle höher verarbeiteten Ma-
terialien. Von dem Begriff werden damit neben Rohstoffen auch alle sekundären Stoffen 
wie Ersatzbrennstoffe, Asche oder Schlacken aus Müllverbrennungsanlagen erfasst. Die 
neue Betreiberpflicht gilt nur für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie. Im Bereich 
des Absatzes 4 ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die fraglichen Maß-
nahmen der effizienten Ressourcennutzung, auch durch Wiederverwendung, müssen für 
Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie zumutbar sein. Die Konkreti-
sierung der neuen Betreiberpflicht erfolgt u.a. durch die Festlegung von Umweltleistungs-
grenzwerten sowie von Orientierungswerten für die Umweltleistung in der 45. BImSchV. 

Die ebenfalls neu in die Industrieemissions-Richtlinie aufgenommenen Grundpflichten zur 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien und zur Umsetzung eines Umweltmanage-
mentsystems werden in § 58e umgesetzt. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Buchstabe d 

Die Ergänzung konkretisiert die Anforderungen an die Veröffentlichung der relevanten In-
formationen zu den vom Betreiber getroffenen Rückführungsmaßnahmen im Internet. Sie 
dient der Umsetzung der Anforderungen nach Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe a der Indust-
rieemissions-Richtlinie. Danach macht die zuständige Behörde der Öffentlichkeit systema-
tisch, kostenlos und ohne Einschränkung des Zugangs auf angemeldete Benutzer über das 
Internet auf einer leicht auffindbaren Website relevante Informationen zu den vom Betreiber 
bei der endgültigen Einstellung der Tätigkeiten getroffenen Maßnahmen gemäß Artikel 22 
zugänglich. Die in Artikel 24 Absatz 2 und 3 der Industrieemissions-Richtlinie aufgenomme-
nen Grundpflichten der Internetveröffentlichung (systematischer, kostenloser und uneinge-
schränkter Zugang über eine leicht auffindbare Website) werden einheitlich in § 10 Absatz 
8a Satz 2 geregelt. Die Anforderung in § 10 Absatz 8a Satz 2, dass die Bekanntmachung 
bis zum Ablauf eines Jahres nach Betriebseinstellung zu erfolgen hat, wird dahingehend 
modifiziert, dass in zeitlicher Hinsicht auf den Abschluss der vom Betreiber getroffenen 
Maßnahmen abgestellt wird. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Bei der Ergänzung handelt es sich um eine Folgeänderung der Einfügung des § 7a. Da 
§ 7a wie § 7 eine Verordnungsermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Kon-
kretisierung der Betreiberpflichten nach § 5 enthält, bedarf es einer entsprechenden Anpas-
sung des Absatzes 1 Nummer 1.  

Zu Buchstabe b 

Bei der Genehmigung von modularen Anlagen, die durch eine variable Verschaltung einer 
Auswahl modularer Prozesseinheiten und damit durch eine Vielfalt und Variationsbreite von 
Verfahrenstypen oder Stoffklassen in der Produktion gekennzeichnet sind, können insofern 
Probleme bei der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung auftreten, als 
rechtlich unterschiedliche Ansichten vertreten werden, ob und in wieweit sie unter den bis-
herigen § 6 Absatz 2 fallen und die Erteilung einer „Rahmengenehmigung“ genügt.  

Durch die Nennung der modularen Prozesseinheiten (modulare Anlage) und deren flexible 
Verschaltungsmöglichkeiten wird klargestellt, dass die Erteilung einer Rahmengenehmi-
gung auch für modulare Anlagen möglich ist. 

Analog den Mehrzweck- und Vielstoffanlagen muss die Genehmigung hinreichend be-
stimmt gefasst sein, sodass die Beurteilung, ob ein bestimmter Betrieb zulässig ist, nicht 
der Bewertung des Anlagenbetreibers überlassen wird, sondern nach objektiven Kriterien 
(z. B. Beschreibung von modularen Prozesseinheiten, abdeckende Beschreibung der Ver-
schaltungsmöglichkeit) erfolgen kann. Zudem müssen die Genehmigungsvoraussetzungen 
für alle erfassten Verschaltungsmöglichkeiten der modularen Prozesseinheiten erfüllt sein. 
Bei Bedarf ist die Genehmigung anhand objektiv nachprüfbarer Kriterien (z.B. physikalische 
und chemische Beständigkeit der Prozesseinheiten, Emissionen, Abfallanfall) einzuschrän-
ken. 

Bei der Genehmigung derartiger Anlagen kann der Antragsteller durch eine Auflage ver-
pflichtet werden, der zuständigen Behörde die erstmalige Art der Verschaltung von modu-
laren Prozesseinheiten mitzuteilen (vgl. § 12 Absatz 2b BImSchG). 
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Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

Durch die Ergänzung wird bereits in der Überschrift kenntlich gemacht, dass § 7 eine Ver-
ordnungsermächtigung enthält.  

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Folgeänderung. Die Verordnungsermächtigung für die untergesetzliche Kon-
kretisierung der Betreiberpflichten nach § 5 Absatz 4 und 5 wird in § 7a geregelt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung.  

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Verordnungsermächtigung bezieht sich nur auf IE-Anlagen und wird daher in den neu 
geschaffenen, spezielleren § 7a verschoben. 

Zu Buchstabe c 

Die Regelungen des § 7 Absatz 1a und 1b werden in den neu geschaffenen § 7a verscho-
ben. 

Zu Buchstabe d 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes. 

Zu Nummer 8 

Die Einfügung des neuen § 7a dient dazu, die Verordnungsermächtigungen, die ausschließ-
lich Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie betreffen, übersichtlich in einem eige-
nen Paragraphen zusammenzustellen. 

Zu § 7a (Rechtsverordnungen über Anforderungen an Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie; Verordnungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Für die für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie in § 5 Absatz 4 neu geregelten 
Betreiberpflichten werden Verordnungsermächtigungen aufgenommen. Dadurch wird die 
Möglichkeit eröffnet, in einer Rechtsverordnung bestimmte Anforderungen an den Einsatz 
materieller Ressourcen, Umweltleistungsgrenzwerte und Messverpflichtungen in Bezug auf 
die Umweltleistung festzulegen. 
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Zu Nummer 1 

Es wird die Möglichkeit eröffnet, in einer Rechtsverordnung bestimmte Anforderungen an 
den Einsatz materieller Ressourcen und von Wasser festzulegen. Zum Begriff der 
materiellen Ressourcen siehe die Begründung zu Nummer 5 Buchstabe b.  

Zu Nummer 2 

Mit der Ermächtigungsgrundlage nach Nummer 2 wird Artikel 15 Absatz 4 Unterabsatz 1 
und Unterabsatz 2 Buchstabe a i.V.m. Artikel 17 der Industrieemissions-Richtlinie umge-
setzt. Nach Artikel 15 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie legt die zu-
ständige Behörde unbeschadet des Artikels 9 Absatz 2 für normale Betriebsbedingungen 
verbindliche Spannen für die Umweltleistung fest, die während eines oder mehrerer Zeit-
räume nicht überschritten werden dürfen, wie in den in Artikel 13 Absatz 5 genannten Be-
schlüssen über BVT-Schlussfolgerungen festgelegt. Die in BVT-Schlussfolgerungen fest-
gelegten mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte können 
nach Artikel 17 der Industrieemissions-Richtlinie auch über allgemeine bindende Vorschrif-
ten umgesetzt werden. Da für den Vollzug auch bei der Festlegung einer Wertespanne nicht 
die gesamte Spanne, sondern nur der Wert am obersten Ende der Spanne von Relevanz 
ist, können aus den BVT-assoziierten Umweltleistungswerten bei der Umsetzung in allge-
meinen bindenden Vorschriften auch Grenzwerte für die Umweltleistung abgeleitet und in 
der Rechtsverordnung festgesetzt werden. Die Festlegung einzelner Umweltleistungs-
grenzwerte anstelle verbindlicher Wertespannen dient der Normenklarheit und damit letzt-
lich der Rechtssicherheit.  

Nach Artikel 15 Absatz 4 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Industrieemissions-Richtlinie legt 
die zuständige Behörde außerdem Grenzwerte für die Umweltleistung in Bezug auf Wasser 
unter normalen Betriebsbedingungen unter Berücksichtigung möglicher medienübergrei-
fender Auswirkungen fest, die während eines oder mehrerer Zeiträume nicht überschritten 
werden dürfen und die nicht weniger streng sind als die in Unterabsatz 1 genannten ver-
bindlichen Spannen. Die insofern erforderliche Grenzwertfestsetzung erfolgt, gestützt auf 
die Ermächtigungsgrundlage nach Nummer 2, ebenfalls in der 45. BImSchV in Form von 
allgemeinen bindenden Vorschriften im Sinne des Artikel 17 der Industrieemissions-Richt-
linie. Die Ermächtigungsgrundlage für die Festlegung von Umweltleistungsgrenzwerten 
schafft die Voraussetzung für eine entsprechende nationale Umsetzung der BVT-Schluss-
folgerungen. 

Zu Nummer 3 

Es wird die Möglichkeit eröffnet, in einer Rechtsverordnung bestimmte Anforderungen an 
die Messung der Umweltleistung festzulegen. 

Zu Nummer 4 

Der neue § 7a enthält spezielle Verordnungsermächtigungen für Anforderungen an IE-An-
lagen. Dementsprechend wird aus systematischen Gründen die Ermächtigung gemäß § 7 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 dorthin verschoben. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung des § 7 Absatz 1a wird in den Absatz 2 überführt und an die neuen Anforde-
rungen der Industrieemissions-Richtlinie angepasst. 

Zu Satz 1 Nummer 1 

Die Ergänzungen in Satz 1 Nummer 1 gegenüber § 7 Absatz 1a Satz 1 dienen der Umset-
zung des Artikel 15 Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie. 
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Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie sieht vor, dass die zu-
ständige Behörde die strengstmöglichen Emissionsgrenzwerte festlegt, die unter Berück-
sichtigung der gesamten Spanne der BVT-assoziierten Emissionswerte durch die Anwen-
dung von besten verfügbaren Techniken in der Anlage erreichbar sind, um sicherzustellen, 
dass die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die BVT-assoziierten Emissi-
onswerte nicht überschreiten. Diese Emissionsgrenzwerte müssen auf einer Analyse des 
Betreibers der gesamten mit BVT assoziierten Bandbreite basieren, in der darzulegen und 
zu begründen ist, ob die Werte am strengsten Ende der mit BVT-assoziierten Emissions-
bandbreite erreicht werden können, wobei mögliche medienübergreifende Auswirkungen 
zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis geht es um die bestmögliche Gesamtleistung der An-
lage bei Anwendung der besten verfügbaren Techniken. 

Nach Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie können bei der 
Festlegung einschlägiger Emissionsgrenzwerte allerdings auch allgemeine bindende Vor-
schriften im Einklang mit Artikel 6 der Industrieemissions-Richtlinie angewandt werden, ein 
Weg, der sich für Deutschland seit Jahrzehnten bewährt hat. Werden allgemeine bindende 
Vorschriften erlassen, so sind nach Unterabsatz 4 für Anlagenkategorien mit ähnlichen für 
die Bestimmung der niedrigsten erreichbaren Emissionswerte relevanten Merkmalen die 
strengsten durch die Anwendung von BVT erreichbaren Emissionsgrenzwerte unter Be-
rücksichtigung der gesamten Spanne der BVT-assoziierten Emissionswerte festzulegen.  

Die allgemeinen bindenden Vorschriften werden vom Mitgliedstaat festgelegt und basieren 
auf den Angaben in den BVT-Schlussfolgerungen, in denen analysiert wird, ob die Werte 
am strengsten Ende der Spanne der BVT-assoziierten Emissionswerte erreicht werden 
können, und die bestmögliche Leistung dieser Anlagenkategorien bei Anwendung der in 
den BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen besten verfügbaren Techniken dargelegt 
wird. 

An dem bestehenden Konzept einer Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen im unterge-
setzlichen Regelwerk wird festgehalten. Dies allein gewährleistet, dass auch künftig in 
Deutschland ein einheitlicher Stand der Technik als sektoraler Maßstab erhalten bleibt und 
eine Zersplitterung des Vollzugs, der zu einer fehlenden Planungssicherheit, Rechtsunsi-
cherheit und einer höheren Belastung von Genehmigungsbehörden und Betreibern führt, 
vermieden werden kann. Die Umsetzung greift die Schlüsselelemente des Artikel 15 Absatz 
3 Unterabsatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie auf und überträgt sie in eine mit dem un-
tergesetzlichen Regelwerk kompatible Form: Die gesamte Emissionsbandbreite ist bei der 
Festlegung von Emissionsgrenzwerten zu berücksichtigen, d.h. das obere Ende der Emis-
sionsbandbreite ist nicht standardmäßig und ohne die Prüfung besserer Möglichkeiten als 
festzulegender Grenzwert anzusehen. Vielmehr wird der untergesetzliche Normgeber über 
eine Analyse geeignete Gruppen von Anlagenkonfigurationen mit ähnlichen Merkmalen zu 
bilden und diesen dann die strengsten, durch die die Anwendung von BVT erreichbaren 
Emissionsgrenzwerte zuzuordnen haben. Dabei wird, soweit erforderlich, nach Anlagenty-
pen, Produktarten oder anderen Merkmalen, die für die Bestimmung von Emissionswerten 
wichtig sind differenziert. Die obere Emissionsbandbreite ist dabei – unbeschadet etwaiger 
Ausnahmen nach § 12 Absatz 1c – nicht zu überschreiten. Es soll die bestmögliche Ge-
samtleistung der Anlage angestrebt werden, wobei medienübergreifende Aspekte berück-
sichtigt werden (mögliche negative Auswirkungen der Anwendung bestimmter bester ver-
fügbarer Techniken auf z.B. Ressourcen- oder Energieverbrauch, Abfallaufkommen oder 
die Entstehung von Treibhausgasen). Durch die anzustrebende bestmögliche Gesamtleis-
tung der Anlage werden etwaige unerwünschte Verlagerungen von Umweltbelastungen 
vermieden sowie der Vorgabe entsprochen, die „strengstmöglichen Emissionswerte“ fest-
zulegen. Die durchgeführte Analyse zur Bestimmung der bestmöglichen Leistung der Anla-
genarten einer Industriebranche, sofern für diese neue BVT-Schlussfolgerungen veröffent-
licht wurden, ist künftig in der Begründung der betroffenen Rechtsverordnung oder Verwal-
tungsvorschrift zur BVT-Umsetzung in Kurzform enthalten. 
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Zu Satz 1 Nummer 2 

Darüber hinaus wird § 7a Absatz 2 um die Umsetzungsverpflichtung für sich aus BVT-
Schlussfolgerungen ergebende Spannen für die Umweltleistung gemäß Artikel 21 Absatz 3 
Unterabsatz 1 Buchstabe a der Industrieemissions-Richtlinie ergänzt. Im Gegensatz zu den 
Emissionsgrenzwerten fordert die IED in Bezug auf die Umweltleistungswerte lediglich, 
dass diese auf nationaler Ebene innerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen vorgegebe-
nen Spannen festzulegen sind. Durch den Verweis auf das obere Ende der mit den besten 
verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerte wird der Verordnungsgeber ver-
pflichtet, den am wenigsten strengen Umweltleistungswert als Umweltleistungsgrenzwert 
festzusetzen. 

Zu Satz 2 

Satz 2 dient der Umsetzung des Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d Ziffer ii.der 
Industrieemissions-Richtlinie. Wird bereits im Rahmen der Umsetzung von BVT-Schluss-
folgerungen ein Emissionsgrenzwert in einer Rechtsverordnung festgesetzt, der in Bezug 
auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den BVT-Schlussfolgerungen ab-
weicht, soll die Verpflichtung der Anlagenbetreiber zur Vorlage einer Vergleichsbetrachtung 
jeweils in der einschlägigen Rechtsverordnung in Bezug auf den konkreten Emissions-
grenzwert geregelt werden. 

Zu Satz 3 

Die Verpflichtung zur Überprüfung und etwaigen Anpassung der Rechtsverordnung nach 
Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen bezieht sich über Emissionsgrenzwerte hin-
aus nun auch auf die Umweltleistungsgrenzwerte. Die Verpflichtung, innerhalb von vier Jah-
ren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit sicherzustellen, 
dass die betreffenden Anlagen die in der Rechtsverordnung festgelegten Emissionsgrenz-
werte und Umweltleistungsgrenzwerte einhalten, wird aus systematischen Gründen in 
§ 52a Absatz 1 Nummer 2 überführt. 

Zu Absatz 3 

§ 7 Absatz 1b Nummer 1 wird in den § 7a Absatz 3 verschoben. Der Verordnungsgeber 
wird ermächtigt, die nach Artikel 15 Absatz 5 und 6 sowie Artikel 27b der Industrieemissi-
ons-Richtlinie zugelassenen Ausnahmen abstrakt-generell für bestimmte Anlagenarten be-
reits in einer Rechtsverordnung umzusetzen. Der bislang in § 7 Absatz 1b Nummer 1 Buch-
stabe b enthaltene Zusatz, wonach die Anwendung der betreffenden Zukunftstechnik nach 
dem festgelegten Zeitraum beendet oder in der Anlage mindestens die in den BVT-Schluss-
folgerungen genannten Emissionsbandbreiten erreicht werden, wurde aus redaktionellen 
Gründen gestrichen. Endet die auf Grundlage des Absatz 2 Nummer 3 befristet erteilte 
Ausnahme, hat der Anlagenbetreiber zwangsläufig nur die in dem Zusatz beschriebenen 
Optionen: Entweder kann er auch mit der Zukunftstechnik die Grenzwerte einhalten, von 
denen er auf Grund der gewährten Ausnahme vorübergehend abweichen durfte, oder er 
hat die Anwendung der erprobten Zukunftstechnik zu beenden. 

Der Verordnungsermächtigung nach § 7 Absatz 1b Nummer 2, wonach der zuständigen 
Behörde in einer Rechtsverordnung die Befugnis zur Zulassung von Ausnahmen im Einzel-
fall eingeräumt werden konnte, bedarf es nicht mehr. Die Ausnahmetatbestände werden 
nun unmittelbar in § 12a geregelt. 
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Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a 

Durch die Ergänzung wird bereits in der Überschrift kenntlich gemacht, dass § 10 eine Ver-
ordnungsermächtigung enthält. 

Zu Buchstabe b 

Die bereits zugunsten von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen eingeräumte Ausnahme 
von der öffentlichen Bekanntmachung gewährleistet bislang nicht den Schutz von Informa-
tionen, deren Bekanntgabe nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen 
oder die Verteidigung haben kann. Der Schutz dieser Informationen ist auch im immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sicherzustellen und wird insbesondere rele-
vant, wenn die Informationen z.B. aufgrund der Möglichkeit, Rückschlüsse auf militärische 
Fähigkeiten zu ziehen, zu schützen sind. Vor dem Hintergrund der steigenden Gefahr von 
Sabotage, Spionage und sonstigen hybriden Bedrohungen, welche auch zivile, verteidi-
gungswichtige Infrastruktur betreffen, ist eine Anpassung der Vorschriften zum Schutz von 
Informationen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und eine Auf-
nahme der Schutzgüter der Verteidigung und der internationalen Beziehungen dringend 
erforderlich. 

Mit der Regelung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Unterlagen, die im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu veröffentlichen sind, von hoher 
Sensibilität sein können, und nicht nur die Informationsträger, sondern auch andere be-
troffene Stellen ein berechtigtes und schützenswertes Interesse an einem Unterbleiben der 
Veröffentlichung haben können. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Bekanntgabe der 
Informationen nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen oder die Ver-
teidigung haben. Schutzgüter sind dementsprechend die Verteidigung, die Erfüllung des 
verfassungsgemäßen Auftrags der Streitkräfte sowie die Beziehungen zu anderen Völker-
rechtssubjekten.  

Unterlagen, die im Rahmen des Genehmigungsantrags der Zulassungsbehörde vorgelegt 
werden müssen, dürfen im Genehmigungsverfahren der Öffentlichkeit nicht zugänglich ge-
macht werden, wenn ihre Veröffentlichung nachteilige Auswirkungen auf militärische Be-
lange haben kann. Der Begriff der „Verteidigung“ umfasst alle deutschen Streitkräfte sowie 
die Streitkräfte von Staaten, mit denen sich Deutschland in einem System der kollektiven 
Sicherheit befindet (insbesondere NATO und EU). Zu den hiervon erfassten Informationen 
zählen insbesondere auch solche, die Rückschlüsse z.B. auf militärische Fähigkeiten zu-
lassen und so Nachteile für die Wirksamkeit und Effektivität militärischer Einrichtungen und 
potentieller Verteidigungshandlungen entstehen. Demnach können z.B. auch zivile Verfah-
rensbeteiligte über Informationen verfügen, durch deren Veröffentlichung im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren entsprechende Nachteile entstehen würden 
und die deshalb geheimhaltungsbedürftig sind.  

Unter dem Begriff der internationalen Beziehungen werden die Beziehungen zwischen zwei 
oder mehreren Staaten, sowie zwischenstaatlichen oder supranationalen Organisationen 
verstanden. Schutzziel sind die Belange der Bundesrepublik Deutschland sowie das diplo-

matische Vertrauensverhältnis zu anderen Völkerrechtssubjekten. Dieses kann z.B. im 
Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für eine Anlage von 
ausländischen, stationierten Streitkräften berührt sein, wenn die Veröffentlichung von Infor-
mationen gegen den ausdrücklichen Willen eines Bündnispartners erfolgen würde. 

Die zuständige Behörde hat jederzeit die Möglichkeit, zum eigenen Erkenntnisgewinn im 
Verwaltungsverfahren an das Bundesministerium der Verteidigung heranzutreten und eine 
Einschätzung bezüglich der Betroffenheit der Schutzgüter einzuholen. 
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Zu Buchstabe c 

Die Änderung ist notwendig, um den durch die Änderung in § 10 Absatz 2 bewirkten Schutz 
von Informationen, deren Veröffentlichung nachteilige Auswirkungen auf die Verteidigung 
oder die internationalen Beziehungen hätte, auch in Falle einer Veröffentlichung der Unter-
lagen des Antragsstellers im Internet zu gewährleisten. 

Zu Buchstabe d 

Der Erörterungstermin ist nur fakultativ nach Ermessensentscheidung der Genehmigungs-
behörde oder auf Antrag des Antragstellers durchzuführen. Die Genehmigungsbehörde hat 
sich bei der Ermessensausübung an dem in § 14 Absatz 1 der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren dargestellten Zweck zu orientieren. Der Erörterungstermin dient da-
nach dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung 
der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Bereits 
bei der öffentlichen Bekanntmachung eines Vorhabens ist zurzeit ein Termin für die Durch-
führung eines Erörterungstermins zu bestimmen sowie die Reservierung von Räumen und 
Technik und personelle Vorkehrungen der Genehmigungsbehörde und der beteiligten Be-
hörden für die Durchführung eines Erörterungstermins zu veranlassen. Dies verursacht 
auch dann Verwaltungsaufwand und Kosten, wenn die Genehmigungsbehörde von der 
Durchführung eines Erörterungstermins absieht. Daher soll die Bestimmung eines Erörte-
rungstermins noch nicht mit der Bekanntmachung des Vorhabens erfolgen. Im Bekanntma-
chungstext sollte lediglich auf die Möglichkeit der Durchführung eines Erörterungstermins 
hingewiesen werden und darauf, dass dieser gegebenenfalls öffentlich bekanntgemacht 
wird. 

Zu Buchstabe e 

Die Änderung ist notwendig, um den durch die Änderung in § 10 Absatz 2 bewirkten Schutz 
von Informationen, deren Veröffentlichung nachteilige Auswirkungen auf die Verteidigung 
oder die internationalen Beziehungen hätte, auch in Falle einer Veröffentlichung der Unter-
lagen des Antragsstellers im Internet zu gewährleisten. 

Zu Buchstabe f 

Die Ergänzungen dienen der Umsetzung des insofern ergänzten Artikel 24 Absatz 2 Buch-
stabe a der Industrieemissions-Richtlinie. Hierdurch soll die Öffentlichkeit generell und dau-
erhaft leichten Zugang zu den für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie geltenden 
Genehmigungsauflagen haben. Die in Umsetzung des Artikel 24 Absatz 2 der Industrie-
emissions-Richtlinie in § 10 Absatz 8a BImSchG geregelten Anforderungen an die Inter-
netveröffentlichung gelten dementsprechend nicht nur für Genehmigungen, die im förmli-
chen Verfahren nach § 10 BImSchG erteilt werden, sondern auch für Änderungsgenehmi-
gungen, die nach einem Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 16 Absatz 2 BIm-
SchG erteilt werden. 

Der Regelungsgehalt der neu in die Industrieemissions-Richtlinie aufgenommenen Veröf-
fentlichungspflicht „gegebenenfalls einschließlich konsolidierter Genehmigungsauflagen“ 
nach Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a der Industrieemissions-Richtlinie erschließt sich bei 
einem Vergleich mit der englischen Sprachfassung, wonach sich die Veröffentlichungs-
pflicht auch auf die „consolidated permit conditions where relevant“ erstreckt. Der Begriff 
der Genehmigungsauflagen i. S. des Artikels 24 Absatz 2 Buchstabe a der Industrieemissi-
ons-Richtlinie wird insofern weit verstanden, als davon nicht nur Nebenbestimmungen im 
Sinne des § 36 VwVfG, sondern auch Inhaltsbestimmungen und nachträgliche Anordnun-
gen umfasst sind. 
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Dadurch, dass die Verpflichtung des § 10 Absatz 8a Satz 1 Nummer 3 nur dann gilt, soweit 
die Veröffentlichung zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist, wird eine unverhält-
nismäßige Belastung der Vollzugsbehörden vermieden. Die Erstellung und Veröffentli-
chung der konsolidierten Fassung der Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie nachträgli-
cher Anordnungen kann unterbleiben, sofern sich die Öffentlichkeit bereits aus dem veröf-
fentlichten Inhalt der Entscheidung einschließlich der veröffentlichten Kopie der Genehmi-
gung sowie späterer Aktualisierungen ohne erheblichen Aufwand einen Überblick über die 
geltenden Inhalts- und Nebenbestimmungen verschaffen kann. Die Erstellung und Veröf-
fentlichung einer konsolidierten Fassung der Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie nach-
träglicher Anordnungen kann hingegen in komplexeren oder unübersichtlichen Fällen erfor-
derlich sein. Im Falle einer Neugenehmigung erfordert das Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit keine Veröffentlichung einer konsolidierten Fassung, da nur ein Genehmigungs-
bescheid vorliegt und dieser bereits alle geltenden Inhalts- und Nebenbestimmungen ent-
hält. Die Veröffentlichungspflicht nach Nummer 3 greift daher nur bei der Erteilung von Än-
derungsgenehmigungen oder dem Erlass nachträglicher Anordnungen ein. 

In die konsolidierte Fassung sind nur die Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie nachträg-
lichen Anordnungen aufzunehmen, die der Sicherstellung der wesentliche Pflichten aus der 
Industrieemissions-Richtlinie dienen und die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch wirk-
sam sind. 

Die in Artikel 24 Absatz 2 und 3 der Industrieemissions-Richtlinie aufgenommenen Grund-
pflichten der Internetveröffentlichung werden einheitlich in § 10 Absatz 8a Satz 2 geregelt. 
Sie dienen dazu, den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen weiter zu stärken. 
Durch die Grundpflichten der Internetveröffentlichung soll die Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit der behördlichen Entscheidungen erhöht werden, die relevanten Informationen 
sollen für die Öffentlichkeit leicht auffindbar und überprüfbar sein. Das Kriterium der „syste-
matischen“ Zugänglichmachung erfordert dementsprechend, dass diese in einer struktu-
rierten Art und Weise erfolgt, die eine leichte Auffindbarkeit der Informationen und eine ein-
fache Navigation für den Nutzer ermöglicht. Die Website als solche, aber auch die betref-
fende Information selbst ist dann leicht auffindbar, wenn sie einfach und schnell, d.h. ohne 
langes Suchen zu finden ist. Wie eine leichte Auffindbarkeit im Einzelfall gewährleistet wer-
den kann, richtet sich nach Art, Umfang und Ausgestaltung der Benutzeroberfläche. Die in 
Artikel 24 Absatz 2 und 3 der Industrieemissions-Richtlinie ausdrücklich genannten Grund-
pflichten in Bezug auf die Bekanntmachungsmodalitäten werden zudem um eine Klarstel-
lung zum zeitlichen Umfang der Bekanntmachung ergänzt. Es wird klargestellt, dass die zu 
veröffentlichenden Informationen der Öffentlichkeit bis zum Erlöschen der Genehmigung 
zugänglich sein müssen. Die festgelegte Zeitspanne orientiert sich an § 18 BImSchG. Damit 
wird Sinn und Zweck des Artikel 24 Absatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie Rechnung 
getragen, nicht nur der betroffenen Öffentlichkeit im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens, sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit insgesamt zentrale Informationen über An-
lagen nach der Industrieemissions-Richtlinie dauerhaft zugänglich zu machen. Die Veröf-
fentlichung der Informationen während der Geltungsdauer der Genehmigung ist zudem für 
die Berichterstattung an die Europäische Kommission erforderlich (vgl. Durchführungsbe-
schluss (EU) 2018/1135 der Kommission vom 10. August 2018, ABl. EU L 205/40). Schließ-
lich kann die dauerhafte Verfügbarkeit der Informationen unter Umständen zur Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren anderer Vorhaben beitragen. Der vorgenannten Zweck-
bestimmung des Artikel 24 Absatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie entsprechend gilt die 
Pflicht zur Internetbekanntmachung des Genehmigungsbescheides nicht nur bei förmlichen 
Genehmigungsverfahren, sondern auch im Fall eines vereinfachten Genehmigungsverfah-
rens. 

Die Pflicht zur Schwärzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen wird über den Ge-
nehmigungsbescheid hinaus auf sämtliche zu veröffentlichende Unterlagen und damit auch 
auf die Unterlagen nach Nummer 3 erstreckt. Durch die Ergänzung der Informationen, de-
ren Bekanntgabe nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen oder die 
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Verteidigung hätte, wird der durch die Änderung in § 10 Absatz 2 bewirkte Schutz von In-
formationen, deren Veröffentlichung nachteilige Auswirkungen auf die Verteidigung oder 
die internationalen Beziehungen haben, auch im Falle einer Veröffentlichung des Geneh-
migungsbescheids im Internet gewährleistet. Von der Unkenntlichmachung kann abgese-
hen werden, wenn der Betroffene darin eingewilligt hat oder auf eine Unkenntlichmachung 
verzichtet.  

Zu Buchstabe g 

Die Änderung dient der Umsetzung des Artikel 5 Absatz 4 der Industrieemissions-Richtlinie. 
Danach haben die Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2035 Systeme für die elektroni-
sche Genehmigung von Anlagen zu entwickeln und elektronische Genehmigungsverfahren 
einzuführen. Aktuell ist noch nicht belastbar vorherzusagen, wann den Ländern die Durch-
führung eines Ende-zu-Ende digitalisierten Genehmigungsverfahrens sicher möglich sein 
wird. Unter Verantwortung des Bundesministeriums des Innern (BMI) wird gegenwärtig die 
Entwicklung einer Open-Source-basierten Ende-zu-Ende Plattform zur Planungs- und Ge-
nehmigungsbeschleunigung von Vorhaben im Bereich des Wasserstoffhochlaufes ange-
strebt (industrielle und infrastrukturelle Planungs- und Genehmigungsverfahren). Ziel der 
Plattform ist es, den Ausbau des Wasserstoff-Kernnetzes, als Verbindung zwischen allen 
wichtigen Produzenten und industriellen Abnehmern von Wasserstoff, zu beschleunigen. 
Die Entwicklungsarbeiten sollen in einer generischen sowie modularen Plattform münden, 
welche perspektivisch weitere Antragsstrecken für industrielle und infrastrukturelle Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren abdecken soll. Frühestens Ende 2025 wird absehbar 
sein, ob die vom BMI entwickelte Plattform auf andere Genehmigungsverfahren übertrag-
bar sein wird. Zudem gibt es weitere Aktivitäten, zur Realisierung eines Ende-zu-Ende di-
gitalisierten Genehmigungsverfahrens. Darüber wird die Europäische Kommission einen 
Informationsaustausch mit den Mitgliedstaaten über die elektronische Genehmigung orga-
nisieren und Leitlinien zu bewährten Verfahren veröffentlichen. Vor diesem Hintergrund wird 
davon abgesehen, für die Durchführung eines Ende-zu-Ende digitalisierten Genehmigungs-
verfahrens eine konkrete Frist in das Bundes-Immissionsschutzgesetz aufzunehmen. Eine 
entsprechende Verpflichtung soll zu einem späteren Zeitpunkt in die Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren aufgenommen werden. Durch die Änderung des § 10 Absatz 10 
Satz 1 wird die hierfür notwendige Verordnungsermächtigung geschaffen. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Die Absätze 1a und 1b werden in den neu geschaffenen § 12a verschoben und entspre-
chend der neuen Anforderungen der novellierten Industrieemissions-Richtlinie angepasst. 

Zu Buchstabe b 

Die bisherige Soll-Vorschrift und die Forderung einer unverzüglichen Übermittlung schränkt 
die Möglichkeiten der Behörde stark ein zu entscheiden, ob und wann die Mitteilung zu 
erfolgen hat. Mit der geänderten Formulierung liegt es im Ermessen der Behörde eine Mit-
teilung zu fordern und den Zeitpunkt zu bestimmen. Je nach Art der Rahmengenehmigung 
kann eine frühzeitige Mitteilung gefordert werden, damit die zuständige Behörde prüfen 
kann, ob der Rahmen eingehalten wird, oder ganz auf sie verzichtet werden. 

Der Grund der Mitteilung wurde einerseits auf die Änderung der Betriebsweise bei Mehr-
zweckanlagen, die bisher nicht Gegenstand der Mitteilung war, und auf die erstmalige Ver-
schaltungsart modularer Prozesseinheiten bei modularen Anlagen, welche in § 6 Absatz 2 
BImSchG ergänzt wurden, erweitert. 
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Mithilfe der Mitteilung soll nicht die Genehmigungsfähigkeit geprüft werden, sondern ob die 
Rahmengenehmigung die Änderungen abdeckt. Der Umfang und Inhalt der Mitteilung ist in 
der entsprechenden Nebenbestimmung des Genehmigungsbescheides festzulegen. 

Zu Nummer 11 

Der neu eingefügte § 12a ergänzt die Regelung des § 12 um Sondervorschriften zur Fest-
legung von Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Anlagen nach 
der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu § 12a (Emissionsbegrenzungen und Umweltleistungsbegrenzungen für Anlagen 
nach der Industrieemissions-Richtlinie) 

Zu Absatz 1 

Stellen sich die Anwendung der in einer Verordnung nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emis-
sionsgrenzwerte oder der in einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 2 festgelegten 
Emissionswerte zum Beispiel wegen technischer Merkmale der Anlage als unverhältnismä-
ßig dar, kann nach Absatz 1 von den untergesetzlich festgelegten Emissions(grenz)werten 
innerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten abgewi-
chen werden. Voraussetzung für eine abweichende Festsetzung der Emissionsbegrenzung 
ist eine Analyse des Betreibers, in der darzulegen und zu begründen ist, ob die Werte am 
strengsten Ende der mit BVT-assoziierten Emissionsbandbreite erreicht werden können, 
wobei mögliche medienübergreifende Auswirkungen zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis 
geht es um die bestmögliche Gesamtleistung der Anlage bei Anwendung der besten ver-
fügbaren Techniken. 

Zu Absatz 2 

Die Einfügung des Absatz 2 dient der unmittelbaren Umsetzung des Artikel 15 Absatz 5 
und 6 und Artikel 27b der novellierten Industrieemissions-Richtlinie im Bundes-Immissions-
schutzgesetz.  

Die Umsetzung des Artikel 15 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie erfolgt entspre-
chend dem bislang § 7 Absatz 1b zugrundeliegenden Ansatz. Neu hinzu kommt der Verweis 
auf die Anlage 2, mit welcher der neue Anhang II der Industrieemissions-Richtlinie umge-
setzt wird. Die danach bei der Gewährung einer Ausnahme gemäß Artikel 15 Absatz 5 der 
Industrieemissions-Richtlinie zu befolgenden Grundsätze sind im Rahmen der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit im Sinne der Nummer 1 zu berücksichtigen. Anlage 2 kommt dement-
sprechend nur bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen oberhalb der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten nach Absatz 2, nicht aber bei der 
Festlegung von Emissionsbegrenzungen innerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen ge-
nannten Emissionsbandbreiten nach Absatz 1 zur Anwendung. 

Durch die Ergänzung, dass auch weniger strenge Umweltleistungsbegrenzungen festge-
setzt werden können, werden die Vorgaben des Artikel 15 Absatz 6 der Industrieemissions-
Richtlinie umgesetzt. Dabei dürfen keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, ein-
schließlich der Erschöpfung von Wasserressourcen, verursacht werden. Medienübergrei-
fende Auswirkungen sind insbesondere die Verlagerung der Umweltbelastung in andere 
Umweltmedien wie Wasser oder Boden. 

Die Ergänzung der Nummer 3 dient der Umsetzung des Artikel 27b der Industrieemissions-
Richtlinie. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage erfolgt eine Beschränkung der Aus-
nahme auf die Erprobung von Zukunftstechniken bei einer gleichzeitigen Ausdehnung des 
Zeitraums für die Erprobung auf 30 Monate. Der bislang in § 7 Absatz 1b Nummer 2 Buch-
stabe b enthaltene Zusatz, wonach die Anwendung der betreffenden Zukunftstechnik nach 
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dem festgelegten Zeitraum beendet oder in der Anlage mindestens die in den BVT-Schluss-
folgerungen genannten Emissionsbandbreiten erreicht werden, wurde aus redaktionellen 
Gründen gestrichen. Endet die auf Grundlage des Absatz 2 Nummer 3 befristet erteilte 
Ausnahme, hat der Anlagenbetreiber zwangsläufig nur die in dem Zusatz beschriebenen 
Optionen: Entweder kann er auch mit der Zukunftstechnik die Grenzwerte einhalten, von 
denen er auf Grund der gewährten Ausnahme vorübergehend abweichen durfte, oder er 
hat die Anwendung der erprobten Zukunftstechnik zu beenden. 

Das sogenannte safety net, d.h. die Anforderung, dass die festgelegten Emissionsbegren-
zungen die in den Anhängen der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten Emissionsgrenzwerte 
nicht überschreiten dürfen, greift nach Wortlaut und Systematik des Artikel 15 Absatz 5 und 
6 sowie Artikel 27b der Industrieemissions-Richtlinie nur bei der Gewährung einer Aus-
nahme nach Nummer 1. 

Zu Absatz 3 

Durch Absatz 3 wird der Ausnahmetatbestand des Artikel 15 Absatz 6 Buchstabe a der 
Industrieemissions-Richtlinie in Bezug auf die Umweltleistungsgrenzwerte für Wasser um-
gesetzt. 

Zu Absatz 4 

Die Regelung dient der Umsetzung des Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b der Industrieemis-
sions-Richtlinie. Dieser sieht vor, dass die Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen auch 
dadurch erfolgen kann, dass Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, die in Bezug auf 
Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den BVT-assoziierten Emissionswerten 
abweichen. Wie Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie zu ent-
nehmen ist, darf die Festlegung abweichender Werte, Zeiträume oder Referenzbedingun-
gen nicht dazu führen, dass die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die BVT-
assoziierten Emissionswerte überschreiten. Es muss damit letztlich sichergestellt sein, dass 
im Falle der Festlegung abweichender Werte, Zeiträume oder Referenzbedingungen bei 
einer Vergleichsbetrachtung das über die BVT-assoziierten Emissionswerte definierte Um-
weltschutzniveau eingehalten wird. 

Der Antragsteller hat eine Vergleichsbetrachtung mit Prozess- und Abgasreinigungstechni-
ken, die dem Stand der Technik entsprechen, vorzunehmen und den Nachweis zu führen, 
dass durch die Festlegung anderer Werte, Zeiträume oder Referenzbedingungen keine hö-
heren Emissionsmassenströme auftreten und sich die Immissionssituation nicht ver-
schlechtert. 

Da sich die Immissionssituation bei der Festlegung anderer Werte, Zeiträume oder Refe-
renzbedingungen nicht verschlechtert, wird für diese Ausnahmen keine zeitliche Begren-
zung vorgesehen. 

Zu Absatz 5 

Nach Artikel 5 der Industrieemissions-Richtlinie sind bei einer Neugenehmigung einer An-
lage nach der Industrieemissions-Richtlinie die in den einschlägigen BVT-Schlussfolgerun-
gen enthaltenen BVT-assoziierten Emissionswerte und BVT-assoziierten Umweltleistungs-
werte entsprechend der Vorgaben des Artikel 15 Absatz 3 und 4 der Industrieemissions-
Richtlinie zu berücksichtigen. Nach Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 3 der Industrieemissi-
ons-Richtlinie können bei der Festlegung einschlägiger Emissionsgrenzwerte allgemeine 
bindende Vorschriften im Einklang mit Artikel 6 der Industrieemissions-Richtlinie angewandt 
werden. Entsprechendes gilt nach Artikel 6 der Industrieemissions-Richtlinie auch für die 
Umsetzung der BVT-assoziierten Umweltleistungswerte. Durch § 7a Absatz 2 und § 48 
Absatz 2 ist der untergesetzliche Normgeber verpflichtet, nach Veröffentlichung einer BVT-
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Schlussfolgerung die betreffenden Verwaltungsvorschriften oder Rechtsverordnungen in-
nerhalb eines Jahres anzupassen. Von einer Übergangsregelung wurde bislang abgese-
hen, so dass nach der bisherigen Konzeption des BImSchG im Fall einer Neugenehmigung 
das untergesetzliche Regelwerk gilt, unabhängig davon, ob es an neue BVT-Schlussfolge-
rungen angepasst ist oder nicht (BT-Drucksache 17/10486, S. 40). Dies führte im Vollzug 
bei Genehmigungsverfahren von neuen Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie zu 
Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Frage der Anwendbarkeit von BVT-Schlussfolgerun-
gen vor deren Umsetzung im untergesetzlichen Regelwerk. Durch die Einfügung des Ab-
satz 4 wird nunmehr geregelt, dass die BVT-Schlussfolgerungen nach ihrem Erlass in der 
Übergangszeit bis zu deren Umsetzung im untergesetzlichen Regelwerk bei der Genehmi-
gung von Neuanlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie unmittelbar anzuwenden sind. 
Die Festsetzung der von der Anlage einzuhaltenden Emissionswerte in der Genehmigung 
(Emissionsbegrenzungen) beruht auf einer Analyse des Betreibers, in der darzulegen und 
zu begründen ist, ob die Werte am strengsten Ende der mit BVT-assoziierten Emissions-
bandbreite erreicht werden können, wobei mögliche medienübergreifende Auswirkungen 
zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis geht es um die bestmögliche Gesamtleistung der An-
lage bei Anwendung der besten verfügbaren Techniken. Die Verpflichtung des Betreibers 
zur Vorlage einer entsprechenden Analyse wird in § 4a der 9. BImSchV geregelt. 

Absatz 4 findet ausschließlich auf Neugenehmigungen Anwendung. Dies umfasst zum ei-
nen die Errichtung einer vollständig neuen Anlage, zum anderen aber auch den Fall der 
Änderung einer Anlage in so erheblichem Ausmaß, dass die Änderung nicht mehr als (we-
sentliche) Änderung, sondern als Neuerrichtung zu bewerten ist. Wird durch die Änderung 
(Erweiterung/quantitative Änderung, Änderung der Beschaffenheit der Bestandsan-
lage/qualitative Änderung) der Kernbestand der Anlage vollständig oder überwiegend ver-
ändert und ändert sich damit zugleich der Charakter der Gesamtanlage, bedarf es einer 
Neugenehmigung. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn mit der Änderung eine 
massive Erhöhung der Anlagenkapazität einhergeht, die die Größenordnung einer Verdop-
pelung erreicht oder gar überschreitet (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 
12.12.1975 - IV C 71/73; Reidt, NVwZ 2017, 356, 357). 

Absatz 4 findet auch auf laufende Neugenehmigungsverfahren Anwendung. Nach § 67 Ab-
satz 4 sind bereits begonnene Verfahren nach den Vorschriften dieses Gesetzes und der 
auf dieses Gesetz gestützten Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu Ende zu führen. Wer-
den während eines Neugenehmigungsverfahrens BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätig-
keit der antragsgegenständlichen Anlage veröffentlicht, ist das Verfahren unter unmittelba-
rer Anwendung der neuen BVT-Schlussfolgerungen zu Ende zu führen.  

Bei der unmittelbaren Anwendung der BVT-Schlussfolgerungen kann bei Vorliegen der in 
Absatz 2 und 3 geregelten Voraussetzungen eine entsprechende Ausnahme zugelassen 
werden. Es können gemäß Absatz 4 auch Emissionsbegrenzungen festgelegt werden, die 
in Bezug auf Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den BVT-assoziierten Emis-
sionswerten abweichen, sofern dadurch ein gleichwertiges Umweltschutzniveau gewähr-
leistet wird. 

Werden bei der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung nach Erteilung der Neugenehmi-
gung unter unmittelbarer Anwendung der BVT-Schlussfolgerung im untergesetzlichen Re-
gelwerk abweichende Werte festgesetzt, haben die in der Genehmigung festgelegten Werte 
weiterhin Bestand. Eine Anpassung an die Werte im untergesetzlichen Regelwerk hat nicht 
zu erfolgen. 

Zu Absatz 6 

Die bislang in § 12 Absatz 1a geregelte Auffangregelung zur verstärkten Anwendung der 
BVT-Schlussfolgerungen bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten für die Fälle, in de-
nen das untergesetzliche Regelwerk nicht gilt und daher die Anpassungsverpflichtung für 
die zuständige Behörde nicht greift, wird in Absatz 6 verschoben. In diesem Fall sind die 
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BVT-Schlussfolgerungen entsprechend der Vorgaben des Absatz 5 unmittelbar anzuwen-
den. 

Zu Absatz 7 

Liegen für die Tätigkeit oder den Typ des Produktionsprozesses keine BVT-Schlussfolge-
rungen vor oder enthalten die einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen keine emissionsbe-
zogenen oder umweltleistungsbezogenen Anforderungen, so sieht die Industrieemissions-
Richtlinie in den nach der Novelle unveränderten Artikel 14 Absatz 5 und 6 vor, dass die 
zuständige Behörde die technischen Besonderheiten und den anzuwendenden Stand der 
Technik in eigener Verantwortung zu beurteilen hat. Die Umsetzung des Artikel 14 Absatz 
5 und 6 der Industrieemissions-Richtlinie erfolgte bislang in der Nummer 5.1.1 der TA Luft. 
Die Anwendung dieser Sonderregelung ist im Hinblick auf die allgemeine Geltung des do-
kumentierten Standes der Technik wenigen Sonderfällen vorbehalten. Da derartige Son-
derfälle im Zusammenhang mit der Anwendung von Zukunftstechniken zukünftig häufiger 
auftreten können, wird zur Erhöhung der Rechtssicherheit eine Umsetzung des Artikel 14 
Absatz 5 und 6 der Industrieemissions-Richtlinie unmittelbar im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz vorgesehen. Der Anwendungsbereich von Absatz 7 ist eröffnet, wenn für die Zu-
kunftstechnik keine emissionsbezogenen oder umweltleistungsbezogenen Anforderungen 
im untergesetzlichen Regelwerk enthalten sind (Fallkonstellation des Absatz 6) und sich 
auch aus den BVT-Schlussfolgerungen keine emissionsbezogenen oder umweltleistungs-
bezogenen Anforderungen ergeben. Dabei ist es unbeachtlich, ob die jeweilige Anlagenart 
BVT-Schlussfolgerungen unterfällt, aber die einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen keine 
spezifischen emissionsbezogenen Anforderungen für diese Anlagenart enthalten (Artikel 
14 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie) oder ob überhaupt keine BVT-Schlussfolge-
rungen einschlägig sind (Artikel 14 Absatz 6 der Industrieemissions-Richtlinie). In beiden 
Fällen findet Absatz 7 Anwendung. Dasselbe gilt, wenn zwar emissionsbezogene oder um-
weltleistungsbezogene Anforderungen im untergesetzlichen Regelwerk und in BVT-
Schlussfolgerungen enthalten sind, diese aber nicht alle potenziellen Umweltauswirkungen 
der betroffenen Anlagenart abdecken. 

Die Überarbeitung der branchenspezifischen BVT-Schlussfolgerungen erfolgt in größeren 
Zeitabständen und Schlussfolgerungen bilden nur den technologischen Stand ab, der be-
reits angewendet wird und im BVT-Merkblatt beschrieben ist. Auch wenn in neu veröffent-
lichten BVT-Schlussfolgerungen Zukunftstechniken mit indikativen Umweltleistungswerten 
enthalten sein werden, können in dem Zeitraum bis zur Veröffentlichung der nächsten BVT-
Schlussfolgerungen trotzdem neue Techniken entwickelt worden sein, die einer sachge-
rechten Genehmigung bedürfen. 

Es ist durch Auslegung im Einzelfall zu beurteilen, ob für die zu genehmigende Anlage bzw. 
Technik keine BVT-Schlussfolgerungen und daher auch keine Anforderungen im unterge-
setzlichen immissionsschutzrechtlichen Regelwerk vorliegen.  

Absatz 7 ermöglicht der Genehmigungsbehörde den Stand der Technik für die betroffene 
Anlagenart selbst festzustellen und geeignete Emissionsbegrenzungen und Umweltleis-
tungsbegrenzungen vorzugeben. Da dies nach den Kriterien der Anlage 1 zum BImSchG 
zu erfolgen hat, werden auch die medienübergreifenden Auswirkungen angemessen be-
rücksichtigt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind weiterhin Informationen, 
die in BVT-Merkblättern enthalten sind, zu berücksichtigen. Die in BVT-Merkblättern ent-
haltenen Informationen zu vergleichbaren bestehenden Techniken sind daher ebenfalls als 
Informationsquelle heranzuziehen. Da der Stand der Technik vom technischen Fortschritt 
beeinflusst wird und insoweit dynamisch ist, kann unter Umständen auch bereits innerhalb 
kurzer Zeit eine Anpassung der Anforderungen erforderlich sein. Handelt es sich um eine 
Zukunftstechnik, werden in Bezug auf die Umweltleistung keine Umweltleistungsgrenz-
werte, sondern nur indikative Umweltleistungswerte festgelegt. Der Stand der Technik ist 
jeweils nur für diejenige Umweltauswirkung im Einzelfall durch die zuständige Behörde zu 
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bestimmen, für die keine BVT-Schlussfolgerungen oder Anforderungen im untergesetzli-
chen immissionsschutzrechtlichen Regelwerk vorliegen. 

Der Ausnahmetatbestand des Absatz 7 gilt auch im Falle des Absatzes 5, in dem BVT-
Schlussfolgerungen unmittelbar angewendet werden. Liegen in diesem Fall für eine Anla-
genartkeine BVT-Schlussfolgerungen vor oder decken die BVT-Schlussfolgerungen nicht 
alle potenziellen Umweltauswirkungen ab, hat die zuständige Behörde den Stand der Tech-
nik im Einzelfall unter Berücksichtigung der Kriterien in Anlage 1 festzustellen und auf dieser 
Grundlage Emissionsbegrenzungen festzulegen.  

Zu Nummer 12 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 13 

Nach der Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen haben die zuständigen Behörden 
innerhalb von vier Jahren die Genehmigungen von Bestandsanlagen an die neuen Anfor-
derungen anzupassen. Die Anpassung kann im Wege einer nachträglichen Anordnung oder 
im Rahmen der Erteilung einer Änderungsgenehmigung erfolgen. Nach Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe e der novellierten Industrieemissions-Richtlinie ist bei der Aktualisierung der Ge-
nehmigung mit dem Ziel der Anpassung der Genehmigung an die Anforderungen der neu 
veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen die Öffentlichkeit zu beteiligen. Sofern die Aktua-
lisierung der Genehmigung im Wege einer nachträglichen Anordnung erfolgt, findet eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Absatz 1a statt. Soll die Aktualisierung im Rahmen 
einer Änderungsgenehmigung vorgenommen werden, ergibt sich nunmehr aus Absatz 2 
Satz 5 Nummer 2 die Pflicht zur Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Zu Nummer 14 

Zu Buchstabe a 

Satz 1 soll dazu dienen, dass bei einer Änderung einer förmlich genehmigten Anlage keine 
Prüfung nach § 16 Absatz 2 BImSchG durchgeführt werden muss (Öffentlichkeitsbeteili-
gung aufgrund erheblicher nachteiliger Auswirkungen), sondern eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung nur durchgeführt wird, wenn das Repowering mehr als 19 neue Anlagen umfasst (G-
Schwelle, X-UVP).  

Im Rahmen der parallelen Änderung der 4. BImSchV wird Nummer 1.6 der Anlage 1 zur 4. 
BImSchV dahingehend geändert, dass für Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern das vereinfachte Verfahren gemäß § 19 BImSchG ohne Öffentlichkeits-
beteiligung durchzuführen ist. Durch den Wegfall der G-Schwelle ist daher ohnehin nur 
noch bei einer UVP-Pflicht eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Denn bei einer 
Änderung einer förmlich genehmigten Anlage ist nach § 16 Absatz 2 BImSchG nur dann 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung aufgrund erheblicher nachteiliger Auswirkungen durchzufüh-
ren, wenn die Anlage auch weiterhin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 der 4. BImSchV i.V.m. 
Anlage 1 „G“ im förmlichen Verfahren zu genehmigen wäre. Anderenfalls würden für ein 
Änderungsgenehmigungsverfahren strengere Vorgaben gelten als für ein Neugenehmi-
gungsverfahren.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung aufgrund einer UVP-Pflicht richtet sich aber bereits nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c der 4. BImSchV. Hierfür ist keine ergänzende Regelung 
in § 16b BImSchG erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderungen. 
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Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe e 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 15 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der Umsetzung des Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe d und e der Indust-
rieemissions-Richtlinie. Bislang ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Absatz 1a BIm-
SchG nur erforderlich bei Anordnungen nach § 17 Absatz 1 Satz 2, durch welche Emissi-
onsbegrenzungen neu festgelegt werden sollen. Durch die Ausdehnung des Verweises in 
Artikel 24 Absatz 1d) der Industrieemissions-Richtlinie auf sämtliche Buchstaben in Artikel 
21 Absatz 5 und die Aufnahme des Verweises auf Artikel 21 Absatz 4 muss zukünftig eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung auch dann durchgeführt werden, wenn nach einer Überprüfung 
nach § 52 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 bis 3 BImSchG, zur Sicherstellung der Einhaltung der 
durch eine Rechtsverordnung nach § 48a festgelegten Immissionsgrenzwerte oder einer 
Umweltqualitätsnorm nach § 2 Nummer 3 der Oberflächengewässerverordnung eine nach-
trägliche Anordnung getroffen wird. Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit zu beteiligen, wenn 
der Genehmigungsbescheid im Wege der nachträglichen Anordnung an neue Anforderun-
gen aus BVT-Schlussfolgerungen angepasst wird. 

Zu Buchstabe b 

Nach Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1785 gilt Artikel 15 Absatz 
3 der Industrieemissions-Richtlinie im Falle der Aktualisierung nach Artikel 21 Absatz 5 un-
abhängig davon, ob neue BVT-Schlussfolgerungen umzusetzen sind. Auf Grund des Ver-
weises auf § 12a Absatz 5 Nummer 1 sind bei einer nachträglichen Anordnung, die infolge 
einer Überprüfung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie nach § 52 Absatz 1 
Satz 4 Nummer 1 und 3 oder zur Sicherstellung der Einhaltung der durch eine Rechtsver-
ordnung nach § 48a festgelegten Immissionsgrenzwerte oder einer Umweltqualitätsnorm 
nach § 2 Nummer 3 der Oberflächengewässerverordnung erlassen werden soll, die 
strengstmöglichen Emissionsbegrenzungen festzusetzen. Für den Fall, dass etwa auf 
Grund einer Überschreitung europarechtlich vorgegebener Luftqualitätsanforderungen da-
von ausgegangen werden muss, dass die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen geschützt ist, ist durch die zuständige Behörde für Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie durch eine nachträgliche Anordnung sicherzustellen, dass die 
Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die in den BVT-Schlussfolgerungen ge-
nannten Emissionsbandbreiten nicht überschreiten und diese soweit vermieden oder ver-
mindert werden, wie dies unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und möglicher 
Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zur 
Erreichung der bestmöglichen Umweltleistung der Anlage insgesamt praktisch erreichbar 
ist. Dies wird durch den Verweis auf § 12a Absatz 5 Nummer 1 sichergestellt. 

Die Anordnung der Öffentlichkeitsbeteiligung in Fällen der nachträglichen Anordnung, bei 
deren Erlass weniger strenge Emissionsbegrenzungen festgelegt werden sollen, wird in 
Absatz 2b verschoben. 
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Zu Buchstabe c 

Durch den Verweis auf § 12a Absatz 1 bis 4, 6 und 7 wird die Anwendbarkeit der nunmehr 
unmittelbar im Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelten Ausnahmetatbestände beim 
Erlass nachträglicher Anordnungen für Industrieemissions-Anlagen begründet. Mit dem 
Verweis auf § 12a Absatz 6 wird die bisherige Regelung übernommen.  

Zu Buchstabe d 

Da in Absatz 2a die Ausnahmetatbestände nach § 12a Absatz 1 bis 4 für entsprechend 
anwendbar erklärt werden, bedarf es der Regelung des Absatzes 2b nicht mehr. Stattdes-
sen wird in Absatz 2b nunmehr geregelt, dass vor der Gewährung einer Ausnahme nach 
§ 12a Absatz 2 Nummer 1 die Öffentlichkeit zu beteiligen ist. Dies gilt auch, wenn die zu-
ständige Behörde nach § 17 Absatz 1 in Verbindung mit §12a Absatz 2 Nummer 1 von dem 
Erlass einer nachträglichen Anordnung absehen will. In diesem Fall ist die Entscheidung 
über das Absehen dem Betreiber mitzuteilen und zu begründen. Die Entscheidung ist zu 
veröffentlichen. Damit werden die Vorgaben des Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c und Ab-
satz 2 Buchstabe f der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. 

Zu Buchstabe e 

Der neue Satz 3 dient der Klarstellung, dass die in § 17 Absatz 4a Satz 2 vorgesehene Frist 
nicht bereits mit der bloßen Betriebseinstellung, sondern erst mit der ordnungsgemäßen 
Anzeige der Betriebseinstellung bei der zuständigen Behörde beginnt. Der Wortlaut des 
§ 17 Absatz 4a Satz 2 ist insoweit nicht eindeutig. Auch wenn die Sichtweise, wonach die 
Jahresfrist erst mit der ordnungsgemäßen Anzeige der Betriebseinstellung beginnt, bereits 
der herrschenden Meinung entspricht (vgl. BVerwG, Beschluss vom 06. Mai1997 - NVwZ 
1997, 1000 (1001)), hatte dies zur Folge, dass die behördliche Durchsetzung der ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung erschwert wurde. Dies insbesondere auch deshalb, weil die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer für Abfallentsorgungsanlagen geleisteten Sicher-
heit an die rechtzeitige Ausübung der Anordnungsbefugnis nach § 17 Absatz 4a S. 2 BIm-
SchG gekoppelt ist. Durch die Klarstellung wird die bestehende Rechtsunsicherheit besei-
tigt und der Vollzug erleichtert. 

Zu Nummer 16 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der neu eingefügte § 7a enthält eine Ermächtigungsgrundlage für den Erlass untergesetz-
licher Anforderungen an die Ressourceneffizienz von Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie, insbesondere auch für die Festlegung von Umweltleistungsgrenzwerten. Durch 
die Ergänzung des Verweises auf § 7a wird den zuständigen Behörden die Möglichkeit 
eröffnet, den Betrieb der Anlage, deren Betreiber einer abschließend bestimmten, die Be-
schaffenheit oder den Betrieb der Anlage betreffenden Pflicht aus einer Rechtsverordnung 
nach § 7a nicht nach kommt, bis zur Erfüllung der Pflicht ganz oder teilweise zu untersagen. 
Damit werden den zuständigen Überwachungsbehörden die notwendigen Eingriffsbefug-
nisse zur Durchsetzung der Pflichten aus einer Rechtsverordnung nach § 7a eröffnet. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Mit der Einfügung des Wortes unverzüglich wird der insofern ergänzte Artikel 8 Absatz 3 
der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. Die Pflicht zur unverzüglichen Betriebsunter-
sagung dient der Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehr. 
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Zu Buchstabe b 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  

Zu Nummer 17 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  

Zu Nummer 18 

Durch die neu eingefügte Regelung des § 29c werden die Anforderungen des Artikel 15 
Absatz 5 Unterabsatz 4, Artikel 16 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 2 und 3 der Industrie-
emissions-Richtlinie umgesetzt.  

Zu § 29c (Überwachung der Immissionskonzentration bei Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 dient der Umsetzung des Artikel 18 Absatz 2 und 3 der Industrieemissions-Richt-
linie. Artikel 18 der Industrieemissions-Richtlinie fordert eine Überwachung der Schadstoff-
konzentration für den Fall, dass zur Erfüllung einer Umweltqualitätsnorm strengere Aufla-
gen festgesetzt werden, als durch die Anwendung der BVT zu erfüllen sind, um den spezi-
fischen Beitrag der Anlage zur Schadstoffbelastung in dem betreffenden Gebiet zu verrin-
gern. Umweltqualitätsnormen sind nach Artikel 3 Nummer 6 der Industrieemissions-Richtli-
nie die Gesamtheit von Anforderungen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer gege-
benen Umwelt oder einem bestimmten Teil davon nach den Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union zu erfüllen sind. Die bestehenden Umweltqualitätsnormen werden national 
in Bezug auf die Luftqualität in der 39. BImSchV, für die flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe und den chemischen Zustand eines Oberflächenwasserkörpers in Anlage 6 und 8 der 
Oberflächengewässerverordnung geregelt. Die Notwendigkeit der Überwachung der 
Schadstoffkonzentration im aufnehmenden Oberflächengewässer kann sich etwa bei ei-
nem (indirekten) Eintrag von Schadstoffen in ein Oberflächengewässer über den Luftpfad 
und einer in Reaktion darauf ergangenen nachträglichen Anordnung zur Verhinderung der 
Überschreitung von Grenzwerten gemäß Oberflächengewässerverordnung ergeben. Vor-
gaben der FFH-Richtlinie zur Verträglichkeit von Schadstoffeinträgen in FFH-Gebieten stel-
len keine Umweltqualitätsnormen im Sinne der Industrieemissions-Richtlinie dar. Auch im 
Bodenschutzrecht wurden bislang unionsrechtlich noch keine Umweltqualitätsnormen im 
Sinne des Artikel 3 Nummer 6 der Industrieemissions-Richtlinie festgelegt. 

Die Bewertung, ob hinsichtlich eines oder mehrerer Schadstoffe quantifizierbare oder mess-
bare Auswirkungen auf die Umwelt vorliegen, hat sich nicht auf die Erhöhung der Schad-
stoffkonzentration an sich, sondern auf die tatsächlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
zu beziehen. Eine Überwachung der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu hat nur 
dann zu erfolgen, wenn auf Grundlage der behördlichen Bewertung feststeht, dass die Um-
weltauswirkungen quantifizierbar und messbar sind und kausal auf den relevanten Immis-
sionsbeitrag der Anlage zurückgeführt werden können. Daher können Immissionsbeiträge 
der Anlage, die nach den Bestimmungen der TA Luft irrelevant sind, unbeachtlich bleiben. 

Zu Absatz 2 

Nach Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 4 der Industrieemissions-Richtlinie hat der Betreiber 
einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie für den Fall, dass ihm eine Ausnahme 
nach Artikel 15 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie gewährt wird, eine Bewertung 
der Auswirkungen der Ausnahme auf die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im 
Aufnahmemilieu vorzunehmen. Gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Industrieemissions-Richtli-
nie ist die Konzentration der betreffenden Schadstoffe im Aufnahmemilieu zu überwachen, 
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wenn diese Bewertung ergibt, dass die Ausnahme quantifizierbare oder messbare Auswir-
kungen auf die Umwelt haben wird.  

Der Begriff der „Auswirkungen der Abweichung auf die Immissionskonzentration“ bezieht 
sich auf die Differenz aus der Gesamtzusatzbelastung der Anlage auf Grund der gewährten 
Abweichung von den in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten 
und der Gesamtzusatzbelastung der Anlage, die sich bei der Einhaltung der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten ergeben würde. Da es letztlich um 
quantifizierbare Auswirkungen geht, sind nur relevante Änderungen des Immissionsbei-
trags zu betrachten und es ist die Frage zu beantworten, ob die Änderung des Immissions-
beitrags zu einer quantifizierbaren Auswirkung auf die Umwelt, d.h. die Schutzgüter gemäß 
§ 1 im Einwirkbereich der Anlage führt; die Auswirkungen können dabei auch indirekt sein 
(z. B. Schädigung eines Land- oder Wasserökosystems durch Deposition). Der Begriff der 
„Auswirkung auf die Umwelt“ ist dabei grundsätzlich wie in den §§ 15 und 16 als Einwirkung 
auf die Schutzgüter zu verstehen. Nicht umfasst ist dabei jedoch die Änderung der Schad-
stoffkonzentration selbst, da die Regelung dazu dient festzulegen, wann wegen durch die 
erhöhte Schadstoffkonzentration auftretender Effekte auf die Umwelt eine gesonderte 
Überwachung dieser Konzentration erforderlich ist. Die Überwachung der Schadstoffkon-
zentration ist damit nur erforderlich, wenn die durch die Abweichung entstehende Änderung 
der Schadstoffkonzentration tatsächlich eine quantifizierbare und messbare Auswirkung (z. 
B. messbare Schädigung von Ökosystemen) verursacht. 

Steht fest, dass die durch die Ausnahme verursachte Änderung der Immissionskonzentra-
tion zu einer solche quantifizierbaren Auswirkung auf die Umwelt führen wird, so ist die 
Immissionskonzentration zu überwachen. 

Auch bei Absatz 2 gilt, dass eine Überwachung der Immissionskonzentration nur dann zu 
erfolgen hat, wenn auf Grundlage der Bewertung feststeht, dass die Umweltauswirkungen 
quantifizierbar und messbar sind und kausal auf den Immissionsbeitrag der Anlage zurück-
geführt werden können.  

Zu Absatz 3 

Sofern zur Überwachung der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu auf die 
Messnetze der Länder oder andere bereits vorliegende Daten zurückgegriffen werden 
kann, sollen die zuständigen Behörden diese bereits vorliegenden Daten vorrangig für die 
Überwachung nutzen. Liegen solche Daten nicht vor oder reichen diese für eine 
angemessene Überwachung nicht aus, kann die zuständige Behörde den jeweiligen 
Betreiber zur Messung verpflichten. Durch den Verweis auf § 26 Satz 2 BImSchG wird die 
zuständige Behörde in die Lage versetzt, Anforderungen an Art und Umfang der 
Auswirkungsanalyse und der sich gegebenenfalls daran anschließenden Überwachung 
der Schadstoffkonzentration im Aufnahmemilieu sowie über die Vorlage des 
Ermittlungsergebnisses festzulegen 

Zu Nummer 19 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung wird an die Ergänzung des Ausnahmetatbestandes des § 12a Absatz 4 an-
gepasst und redaktionell überarbeitet. Sie dient der Umsetzung des Artikel 14 Absatz 1 
Unterabsatz 2 Buchstabe d Ziffer ii in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b der 
Industrieemissions-Richtlinie. Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b der Industrieemissions-
Richtlinie sieht vor, dass die Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen auch dadurch erfol-
gen kann, dass Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, die in Bezug auf Werte, Zeiträume 
und Referenzbedingungen von den BVT-assoziierten Emissionswerten abweichen. In die-
sem Fall hat der Betreiber nach Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d Ziffer ii der 
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Industrieemissions-Richtlinie der zuständigen Behörde mindestens jährlich eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwachung in einer Form vorzulegen, die ei-
nen Vergleich mit den BVT-assoziierten Emissionswerten ermöglicht. 

Zu Buchstabe b 

Aktualisierung der Zitierweise. 

Zu Buchstabe c 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung dient der Umsetzung des Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe b der Industrieemis-
sions-Richtlinie. Die Internetveröffentlichung wird als Regelfall angeordnet. Zu veröffentli-
chen sind nur die Ergebnisse der Emissionsüberwachung, d.h. die Details der technischen 
Rahmenbedingungen der einzelnen Messungen müssen nicht veröffentlicht werden. Die 
Entscheidung, in welchem Detailgrad die Messergebnisse als solche zu veröffentlichen 
sind, hat sich am Informationsinteresse der Öffentlichkeit zu orientieren. Regelmäßig ist 
davon auszugehen, dass die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Messbericht die 
Ergebnisse der diesbezüglichen Emissionsüberwachung hinreichend abbildet. Entspre-
chend kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass auch die Veröffentlichung von 
Messergebnissen in einer aggregierten Form, also lediglich die Bezeichnung der Anlage 
sowie das Datum und das Ergebnis der Messung beinhalten, die Ergebnisse der jeweiligen 
Emissionsüberwachung hinreichend abbildet. Die Veröffentlichung weiterer technischer 
Details oder die Wiedergabe des gesamten Messberichts oder im Falle von elektronisch 
übermittelten Messungen der gesamten telemetrischen Daten ist dann nicht mehr notwen-
dig. 

Es gelten die allgemeinen Pflichten der Internetveröffentlichung nach § 10 Absatz 8a Satz 
2 BImSchG. Die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Überwachungsergebnisse nach den 
Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen bleibt hiervon unberührt. Für die 
Veröffentlichungspflicht gelten die Ausnahmetatbestände der §§ 8 und 9 des Umweltinfor-
mationsgesetzes entsprechend. In Betracht kommen dabei insbesondere die Tatbestände 
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 und 3 des Umweltinformationsgesetzes. Demnach ist von einer 
Veröffentlichung abzusehen, soweit die Veröffentlichung der Überwachungsergebnisse 
nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen, die Verteidigung, bedeut-
same Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit oder die Durchführung eines laufenden Ge-
richtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder die Durchführung 
strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen 
hätte, es sei denn, das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt Daneben ist 
von einer Veröffentlichung der Überwachungsergebnisse ebenfalls abzusehen, wenn 
dadurch Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, verletzt würden und 
das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe nicht dennoch überwiegt (§ 9 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 Umweltinformationsgesetz). 

Die Ausnahmetatbestände des § 8 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie des § 9 Absatz 1 
Nummer 1 und 3 des Umweltinformationsgesetzes stehen einer Veröffentlichung der Er-
gebnisse der Überwachung der Emissionen hingegen nicht entgegen. Nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 und § 9 Absatz 1 Satz 2 Umweltinformationsgesetz kann der Zugang zu Umweltin-
formationen über Emissionen nicht unter Berufung auf die dort genannten Gründe abge-
lehnt werden. 
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Zu Nummer 20 

Redaktionelle Anpassung der Überschrift des Vierten Abschnitts des Zweiten Teils. 

Zu Nummer 21 

Zu Buchstabe a 

Vereinheitlichung der Zitierweise. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung dient der Umsetzung des durch die Novelle der Industrieemissions-Richtli-
nie geänderten Artikel 30 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie. Durch die Aufnahme 
der Begründungspflicht wird sichergestellt, dass die Zulassungsentscheidung auch in Fäl-
len des § 39 Absatz 2 VwVfG begründet wird.  

Zu Buchstabe c 

Die Ergänzung dient der Umsetzung des durch die Novelle der Industrieemissions-Richtli-
nie geänderten Artikel 30 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie. Die in der Begründung 
des Zulassungsbescheides enthaltenen Gründe für die Zulassung der Abweichung und die 
erlassenen Nebenbestimmungen sind der Europäischen Kommission ebenfalls mitzuteilen. 

Zu Nummer 22 

Zu Buchstabe a 

Vereinheitlichung der Zitierweise. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung dient der Umsetzung des durch die Novelle der Industrieemissions-Richtli-
nie geänderten Artikel 30 Absatz 6 der Industrieemissions-Richtlinie.  

Zu Nummer 23 

Mit der Einfügung wird Artikel 15 Absatz 7 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. 

Artikel 15 Absatz 7 der Industrieemissions-Richtlinie stellt eine Krisenausnahmeregelung 
dar. Gemäß Erwägungsgrund 31 der Industrieemissions-Richtline können in außergewöhn-
lichen Krisensituationen wie der COVID-19-Pandemie oder dem Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine plötzliche und unmittelbare Beeinträchtigungen der Energieversorgung 
und der Versorgung mit gesellschaftlich wichtigen Ressourcen, Materialien oder Ausrüstun-
gen auftreten und zu gravierenden Engpässen und Störungen führen, die eine rasche Re-
aktion erfordern. In solchen Situationen kann es erforderlich sein, weniger strenge Emissi-
onsgrenzwerte und Umweltleistungsgrenzwerte als die in den BVT-Schlussfolgerungen 
enthaltenen Werten festzulegen, um die Energieerzeugung oder die Herstellung anderer 
Ausrüstung von entscheidender Bedeutung aufrechtzuerhalten und die Kontinuität des Be-
triebs wichtiger Anlagen zu ermöglichen.  

Mit der Umsetzung der Krisenausnahmeregelung in § 31m wird im Falle einer Krise auf-
grund außergewöhnlicher Umstände, die sich der Kontrolle des Betreibers und der Mitglied-
staaten entziehen, und die zu einer schwerwiegenden Störung oder einem Mangel an Ener-
gie, Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung führen, eine Abweichungsmöglichkeit von 
den Vorgaben des Artikels 15 Absätze 3 und 4 implementiert unter der Voraussetzung, 
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dass keine schädliche Umwelteinwirkungen verursacht werden und alle Maßnahmen, die 
zu einer geringeren Umweltverschmutzung führen, ausgeschöpft sind. 

Die Krisenausnahmeregelung ermöglicht eine Abweichung von den in einer immissions-
schutzrechtlichen Rechtsverordnung oder in der Genehmigung bzw. in einer nachträglichen 
Anordnung festgelegten Emissionsgrenzwerte, Umweltleistungsgrenzwerte und Emissi-
onsbegrenzungen. Emissionsgrenzwerte bzw. Emissionswerte, die nach alter Rechtslage 
auf Grundlage anderer Normen festgelegt wurden, sind ebenfalls einer Abweichung im 
Rahmen der Energiekrisenausnahme zugänglich. 

In den Anwendungsbereich fallen alle IE-Anlagen, unabhängig davon, ob die Anlagen auch 
weitere Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und seiner Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften – namentlich das Störfallrecht – zu erfüllen haben.  

Bei dem Verfahren zur Gewährung einer Abweichung handelt es sich um ein Verfahren sui 
generis. Es bedarf daher weder einer Änderungsgenehmigung nach § 16 noch eines An-
zeigeverfahrens nach § 15. Die Abweichung darf für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten 
zugelassen werden. Eine Verlängerung der erteilten Abweichung ist bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen um bis zu weitere drei Monate möglich. 

Der Krisenausnahmeregelung wohnt inne, dass die Festlegung von weniger strengen 
Grenzwerten nur ein letztes Mittel darstellt, wenn alle weniger umweltschädlichen Maßnah-
men ausgeschöpft wurden. Wenn daher die Voraussetzungen einer Krise nicht mehr vor-
liegen, die Bedingungen in Bezug auf die Versorgung wiederhergestellt sind oder entspre-
chende Alternativen in Bezug auf die Energieversorgung oder zu den Ressourcen, Materi-
alien oder Ausrüstungen vorhanden sind, sind die gewährten Abweichungen aufzuheben.  

Die zuständige Behörde soll sicherstellen, dass durch Emissionen aus der Anlage keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht werden. Der Begriff der schädlichen Umwelt-
einwirkungen entspricht im Maßstab dem in Artikel 15 Absatz 7 Industrieemissions-Richtli-
nie formulierten Begriff der erheblichen Umweltverschmutzung. Die gewährte Ausnahme ist 
von der Behörde zu überwachen. 

Die gewährte Ausnahme ist schriftlich zu erteilen, über die Regelung des § 64 ist auch die 
elektronische Fassung nach Maßgabe des § 3a VwVfG zugelassen. Zudem ist die Zulas-
sung der Ausnahme zu begründen und dem Antragsteller zuzustellen. Gemäß der Vorgabe 
des Artikel 15 Absatz 7 der Industrieemissions-Richtlinie sind die Ausnahme und die vor-
geschriebenen Auflagen öffentlich zugänglich zu machen. Dies erfolgt gemäß Artikel 24 
Absatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie systematisch, kostenlos und ohne Einschrän-
kung des Zugangs auf angemeldete Benutzer über das Internet auf einer leicht auffindbaren 
Internetseite, solange die Abweichung wirksam ist. Sollten dabei Geschäfts- oder Betriebs-
geheimisse betroffen sein, sind die entsprechenden Stellen unkenntlich zu machen. Die 
Vorgaben werden umgesetzt über eine entsprechende Anwendung von § 10 Absatz 8a 
Satz 2 und 3, welcher mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass die Veröffentlichung der Un-
terlagen im Internet bis zur Aufhebung oder anderweitigen Erledigung der Abweichung zu 
erfolgen hat. 

Zu Nummer 24 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  

Zu Nummer 25 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  
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Zu Nummer 26 

Zu Absatz 2 

An dem bestehenden Konzept einer Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen im unterge-
setzlichen Regelwerk wird festgehalten. Die Einfügung dient der Umsetzung des Artikel 15 
Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie. Satz 2 dient der Umsetzung des Artikel 14 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d Ziffer ii der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Absatz 3 

§ 48 Absatz 1b Nummer 1 wird in Absatz 3 verschoben. Die nach Artikel 15 Absatz 5 und 
6 sowie Artikel 27b der Industrieemissions-Richtlinie zugelassenen Ausnahmen können 
abstrakt-generell für bestimmte Anlagenarten bereits in einer Verwaltungsvorschrift umge-
setzt werden. 

Zu Nummer 27 

Redaktionelle Folgeänderung. Die Regelung zur Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen 
nach § 7 Absatz 1a wurde nach § 7a Absatz 2 verschoben. 

Zu Nummer 28 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  

Zu Nummer 29 

Zu Buchstabe a 

§ 52 Absatz 1 Satz 5 wird in den neu eigenfügten § 52a Absatz 1 verschoben. Die in § 52 
Absatz 1 Satz 6 geregelte Fallkonstellation kann nicht mehr eintreten, da die BVT-Schluss-
folgerungen nach ihrer Veröffentlichung unmittelbar angewendet werden, sofern noch keine 
Umsetzung im untergesetzlichen Regelwerk erfolgt ist. Des Ausnahmetatbestandes des 
§ 52 Absatz 1 Satz 7 bedarf es nicht mehr, da die Festlegung einer weniger strengen Frist 
nunmehr in § 12a Absatz 2 geregelt ist, der über § 17 Absatz 2a auch auf nachträgliche 
Anordnungen Anwendung findet. § 52 Absatz 1 Satz 8 wird mit einer Ergänzung in den neu 
eingefügten § 52a Absatz 5 verschoben. 

Zu Buchstabe b 

§ 52 Absatz 1a und 1b werden in den neu eingefügten § 52a Absatz 6 und 7 verschoben. 

Zu Buchstabe c 

In dem bereits bestehenden und inhaltlich nicht von der Gesetzesänderung betroffenen 
§ 52 Absatz 2 BImSchG ist bereits ein behördliches Betretungsrecht normiert. Nach Satz 1 
sind Eigentümer und Betreiber von Anlagen sowie Eigentümer und Besitzer von Grundstü-
cken, auf denen Anlagen betrieben werden, verpflichtet, den Angehörigen der zuständigen 
Behörde und deren Beauftragten den Zutritt zu den Grundstücken und zur Verhütung drin-
gender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung auch zu Wohnräumen und die 
Vornahme von Prüfungen einschließlich der Ermittlung von Emissionen und Immissionen 
zu gestatten sowie die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG greifen behördliche Betretungs- und Besichtigungs-
rechte nicht in Artikel 13 Absatz 1 GG ein, wenn eine besondere gesetzliche Vorschrift zum 
Betreten der Räume, die nicht auch Wohnzwecken dienen, ermächtigt, die Besichtigungen 
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und Prüfungen einem erlaubten Zweck dienen und für dessen Erreichung erforderlich sind, 
das Gesetz den Zweck des Betretens, den Gegenstand und den Umfang der zugelassenen 
Besichtigung und Prüfung deutlich erkennen lässt und das Betreten der Räume und die 
Vornahme der Besichtigung und Prüfung nur in den Zeiten ermöglicht wird, zu denen die 
Räume normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung zur Verfü-
gung stehen (BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 1971 – 1 BvR 280/66 –, BVerfGE 32, 
54-77, Rn. 53 – 57, BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 15. März 2007 – 1 BvR 
2138/05 –, BVerfGK 10, 403-416, Rn. 27, beide juris).  

In § 52 Absatz 2 BImSchG fehlt bezogen auf das Betreten der Grundstücke eine Begren-
zung auf die übliche Geschäfts- oder Betriebszeit. Im Hinblick auf das geltende Recht wer-
den hier zwar keine neuen grundrechtlichen Fragen aufgeworfen; da der Anwendungsbe-
reich auch dieses Betretungsrechts ausgeweitet wird, wird hier eine entsprechende Ergän-
zung aufgenommen. 

Durch die Formulierung „Betriebs- oder Geschäftszeiten“ wird klargestellt, dass die Über-
wachung auch während des Betriebes möglich ist, wenn kein klassischer Geschäftsverkehr 
stattfindet. Ein 24-Stunden-Betrieb kann etwa angenommen werden bei Tierhaltungsanla-
gen, soweit sie rund um die Uhr Tiere beherbergen oder bei stillgelegten Anlagen, wenn 
nach der Stilllegung aufgrund der Lagerung gefährlicher Stoffe oder Ähnlichem weiterhin 
Emissionen möglich sind. 

Zu Nummer 30 

In dem neu eingefügten § 52a werden die nur für Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie geltenden Überwachungsregelungen gebündelt. Der bisherige § 52a wird zu 
§ 52b. 

Zu § 52a (Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie) 

Zu Absatz 1 

Die bisher in § 52 Absatz 1 Satz 5 geregelte Verpflichtung zur Überprüfung und Aktualisie-
rung der Genehmigungen von Bestandsanlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie in-
nerhalb von vier Jahren nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen wird nunmehr 
in § 52a Absatz 1 geregelt.  

Zu Nummer 1 

Durch die Änderung der Nummer 1 wird klargestellt, dass die Aktualisierung entweder im 
Wege einer nachträglichen Anordnung oder im Rahmen der Erteilung einer Änderungsge-
nehmigung erfolgen kann.  

Zu Nummer 2 

Die Regelung des § 7 Absatz 1a Satz 2 Nummer 2 wird in die Nummer 2 überführt, da 
Regelungsadressat die zuständige Behörde und nicht der Verordnungsgeber ist. 

Zu Absatz 2 

Die Einfügung des neuen Absatz 2 dient der Umsetzung des Artikel 27e Absatz 1 der In-
dustrieemissions-Richtlinie. Der Ausnahmetatbestand wird unmittelbar im Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz umgesetzt. 

Der Ausnahmetatbestand dient dazu, Anlagenbetreibern ausreichend Zeit für die Umset-
zung einer tiefgreifenden, mit erheblichen Investitionen verbundenen industriellen Transfor-
mation durch in den BVT-Schlussfolgerungen beschriebene BVT oder Zukunftstechniken 
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einräumen zu können, die eine erhebliche Änderung der Konstruktion oder Technologie 
oder den Austausch einer bestehenden Anlage nach sich ziehen. Der Ausnahmetatbestand 
greift erst und nur dann ein, wenn eine neue BVT-Schlussfolgerung veröffentlicht wird. Mit 
der Regelung sollen „Lock-In-Effekte“ (also die Bindung finanzieller Mittel durch die kurz-
fristige Optimierung von Techniken, die im Zuge der Transformation zur Ersetzung anste-
hen) vermieden werden. 

Da die tiefgreifende industrielle Transformation neben der Einführung des in der Begriffs-
bestimmung in § 3 Absatz 6 näher definierten Standes der Technik auch in der Einführung 
von Zukunftstechniken bestehen kann, sind nach Abschluss der tiefgreifenden industriellen 
Transformation entweder die Emissionsgrenzwerte nach § 7a Absatz 2 Nummer 1 oder, 
soweit Zukunftstechniken angewandt werden, die Emissionsbandbreiten für Zukunftstech-
niken einzuhalten. 

In dem jährlich der Behörde vorzulegenden Fortschrittsbericht kann auch auf der zuständi-
gen Behörde bereits vorliegende Dokumentationen verwiesen werden. 

Zu Absatz 3 

Die Einfügung des neuen Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikel 27e Absatz 2 der In-
dustrieemissions-Richtlinie. 

In Bezug auf den Anwendungsbereich und die Voraussetzungen gelten die vorstehenden 
Ausführungen zu Absatz 2. 

Da Absatz 3 voraussetzt, dass der Betreiber die bestehende Anlage stilllegt und durch eine 
neue Anlage ersetzt, für die eine neue Genehmigung erteilt wird, hat der Betreiber eine 
Verzichtserklärung in Bezug auf die Genehmigung für die bestehende Anlage abzugeben. 
Diese ist zu befristen auf den Zeitpunkt der geplanten Stilllegung.  

Liegen die Voraussetzungen des Absatz 3 vor, kann die Behörde, sofern die neu veröffent-
lichten BVT-Schlussfolgerungen nach § 48 Absatz 2 in einer Verwaltungsvorschrift umge-
setzt wurden, von einer Aktualisierung der Genehmigung im Wege der nachträglichen An-
ordnung absehen. Wurden die neu veröffentlichten BVT-Schlussfolgerungen nach § 7a Ab-
satz 2 in einer Rechtsverordnung umgesetzt, kann die Behörde den Betreiber von der 
Pflicht zur Einhaltung der an die neue BVT-Schlussfolgerung angepassten Emissions- und 
Umweltleistungsgrenzwerte befreien. Die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Ein-
haltung von Emissions- und Umweltleistungsgrenzwerten bezieht sich dabei nur auf die 
Umsetzung von Emissions- und Umweltleistungsgrenzwerten, die nach der Veröffentli-
chung von BVT-Schlussfolgerungen in Rechtsverordnungen neu festgelegt wurden. Von 
bereits bei Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerung geltenden Emissions- und Umwelt-
leistungsgrenzwerten kann hingegen nicht abgewichen werden. § 5 Absatz 5 findet im Falle 
des Austauschs einer bestehenden Anlage nach Absatz 3 Anwendung. 

Zu Absatz 4 

Mit der Einfügung des neuen Absatz 4 wird Artikel 27c der Industrieemissions-Richtlinie 
unmittelbar im Bundes-Immissionsschutzgesetz umgesetzt. Eine Abweichung von der Um-
setzungsverpflichtung kommt dabei nur dann in Betracht, wenn Zukunftstechniken zur An-
wendung kommen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 enthält die Regelung des bisherigen § 52 Absatz 1 Satz 8. In Umsetzung des 
Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie wird die Überwachungs-
pflicht dahingehend verschärft, dass die Überprüfung der in Anwendung des Ausnahmetat-
bestandes nach § 12a Absatz 2 oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen festgesetzten 

- 143 - Drucksache 44/26



   

 

Emissionsbandbreiten festgelegten Emissionsbegrenzungen alle 4 Jahre oder im Rahmen 
der Überprüfung nach § 52 Absatz 1 Satz 1 zu erfolgen hat, sofern eine solche Überprüfung 
bereits vor Ablauf des 4-Jahres-Turnus stattfindet. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 enthält die Regelung des bisherigen § 52 Absatz 1a. 

Zu Absatz 7 

In Absatz 7 wird die Regelung des bisherigen § 52 Absatz 1b übernommen und an die 
zusätzlichen Anforderungen der novellierten Industrieemissions-Richtlinie angepasst. Ne-
ben die Überwachung der Emissionen tritt die Überwachung der Umweltleistungsgrenz-
werte im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Absatz 1 Satz 1. Dies dient der Umset-
zung des Artikel 21 Absatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Mit der Ergänzung des Satzes 4 wird dem Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 
Grundgesetz Rechnung getragen. Durch den neuen § 52a Absatz 7 Satz 1 BImSchG wird 
das bereits bestehende behördliche Betretungsrecht des § 52 Absatz 2 BImSchG (mittel-
bar) erweitert (das bisherige Prüfprogramm wird um einen weiteren Parameter erweitert). 
Da es sich dabei um eine nicht nur unwesentliche Erweiterung des bereits jetzt geltenden 
Betretungsrechts handelt, welches das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung ein-
schränkt (weshalb im geltenden § 52 Absatz 2 BImSchG bereits Artikel 13 GG zitiert wird), 
ist erneut das Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz zu beachten. 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist das Betreten von Betriebsgrundstücken nach § 52 
Absatz 2 Satz 1 BImSchG grundsätzlich nur während der üblichen Betriebs- oder Ge-
schäftszeiten zulässig (BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 1971 – 1 BvR 280/66 –, BVer-
fGE 32, 54-77, Rn. 53 – 57, BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 15. März 2007 
– 1 BvR 2138/05 –, BVerfGK 10, 403-416, Rn. 27, beide juris). In Ausnahmefällen wie zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung kann ein Betre-
ten der Betriebsgrundstücke auch außerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten 
zulässig sein. Dabei ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Der durch das Be-
treten des Betriebsgrundstücks außerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten er-
folgende Grundrechtseingriff ist an Artikel 13 Absatz 7 GG zu messen und müsste zur Zwe-
ckerreichung geeignet und erforderlich sowie insgesamt angemessen sein. 

Die Vermutungsregeln in Satz 5 und 6 dienen der Entlastung der Überwachungsbehörden. 
Durch die Vermutungsregel in Satz 5 werden die zuständigen Behörden bei der Sachver-
haltsermittlung dadurch entlastet, dass die schwierige Ermittlung der Datengrundlage für 
die Bewertung der Umweltleistung der Anlagen durch die Behörden entfällt. Nach § 6 Satz 
4 der 45. BImSchV müssen die Datenerhebungen und Messungen im Rahmen der Umset-
zung des Umweltmanagementsystems auch die Überwachung der Einhaltung der Umwelt-
leistungsgrenzwerte ermöglichen. Die Messergebnisse sind den zuständigen Behörden auf 
Verlangen vorzulegen (§ 10 Satz 2 der 45. BImSchV). Auf Grund der Vermutungsregel in 
Satz 3 können die zuständigen Behörden diese Daten grundsätzliche ohne eine weitere 
eigene fachliche Prüfung der Überwachung der Einhaltung der für die betroffene Anlage 
geltenden Umweltleistungsgrenzwerte zugrunde legen. Die Vermutungsregel des Satz 3 
modifiziert damit die Ermittlungsbedürftigkeit gemäß § 24 VwVfG. Eigene Sachverhaltser-
mittlungen sind lediglich dann durchzuführen, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, d.h. 
auf Grund objektivierbarer Umstände eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass 
die von dem Anlagenbetreiber vorgelegten Daten nicht zutreffend erhoben wurden.  

Zu Absatz 8 

Die Einfügung von Absatz 8 dient der Umsetzung des Artikel 7 Absatz 3 der Industrieemis-
sions-Richtlinie. Unter „Ereignisse“ sind alle Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs 
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einer Anlage zu verstehen, die unterhalb der Schwelle zum Störfall liegen, insbesondere 
solche, die nicht „unmittelbar zu einer ernsten Gefahr oder zu Sachschäden führen“ oder 
bei denen keine „gefährlichen Stoffe beteiligt sind“. Dies umfasst sowohl den Begriff der 
„Vorfälle“ als auch den der „Unfälle“ nach Artikel 7 der Richtlinie 2010/75/EU (vgl. BT-Drs. 
17/10486, S. 43). Mit der Einfügung des Absatz 8 Satz 2 wird die Ergänzung in Artikel 8 
Absatz 3 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt.  

Zu Nummer 31 

Redaktionelle Folgeänderung und Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genomme-
nen EU-Rechtsaktes.  

Zu Nummer 32 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 33 

Zu § 58e (Pflicht der Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie 
zur Umsetzung eines Umweltmanagementsystems; Verordnungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird der neu eingefügte Artikel 11 Buchstabe fb der Industrieemissions-Richt-
linie umgesetzt.  

Die neue Pflicht für Betreiber von Anlagen nach Anhang I der geänderten Industrieemissi-
ons-Richtlinie wird durch die Verordnung über die Umsetzung von Managementvorgaben 
und Umweltleistungswerten in Industrieanlagen – IE-Managementverordnung (45. BIm-
SchV) konkretisiert. Der Grad der Detailgenauigkeit des Umweltmanagementsystems muss 
der Art, dem Umfang und der Komplexität der Anlage sowie ihren sämtlichen potenziellen 
Umweltauswirkungen entsprechen. 

Da die Betreiberpflicht nach Artikel 11 Buchstabe fb der Industrieemissions-Richtlinie nicht 
in § 5 umgesetzt wird, sind die Anforderungen an die Einführung und den Betrieb von Um-
weltmanagementsystemen im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens nicht zu prüfen. Eine Prüfung des Umweltmanagementsystems im Genehmi-
gungsverfahren würde zu einer Überfrachtung des Genehmigungsverfahrens führen. Diese 
ist – auch aus Sicht der Vollzugsbehörden – dringend zu vermeiden, um effektive, beschleu-
nigte Zulassungsverfahren zu gewährleisten. Zudem bestünde sonst die Gefahr einer dop-
pelten Prüfung der Vorgaben zum Umweltmanagementsystem sowohl durch die Genehmi-
gungsbehörden als auch durch die in der 45. BImSchV für die Begutachtung vorgesehene 
Stelle (natürliche oder juristische Person, die nach dem Umweltauditgesetz in der jeweils 
geltenden Fassung als Umweltgutachter tätig werden darf, oder eine gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle). Eine solche Über-
schneidung ist zu vermeiden, um eine einheitliche inhaltliche Bewertung sicherzustellen 
und die Prüfungskompetenz hinsichtlich des Umweltmanagementsystems zu bündeln. 

Dies gilt für die Prüfung aller Anforderungen aus der 45. BImSchV, die sich auf das Um-
weltmanagementsystem beziehen. Folglich sind auch die Ziele und Leistungsindikatoren 
für wesentliche Umweltaspekte - unter Berücksichtigung der in der 45. BImSchV noch fest-
zulegenden Orientierungswerte für die Umweltleistung im Sinne des § 7a Absatz 1 Nummer 
2 BImSchG -, die nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 der 45. BImSchV Bestandteile des Umwelt-
managements bilden, sowie die in § 6 der 45. BImSchV enthaltenen Datenerhebungen und 
Messungen von der Prüfung im Genehmigungsverfahren ausgeschlossen.  

- 145 - Drucksache 44/26



   

 

Unabhängig von dem differenzierten Prüfungsumfang nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz sowie der 45. BImSchV erhält die Vollzugsbehörde die in § 7 der 45. BImSchV 
vorgesehenen Nachweise im Zuge der Anwendung der 45. BImSchV ergänzend zu den 
Informationen aus dem zugrundeliegenden Genehmigungsverfahren. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird eine Ermächtigungsgrundlage zur untergesetzlichen Ausgestaltung der 
nach Absatz 1 neu eingeführten Verpflichtung der Betreiber von Anlagen nach der Indust-
rieemissions-Richtlinie zur Einführung eines Umweltmanagementsystems geschaffen. Ne-
ben den branchenspezifischen Merkmalen, die das Umweltmanagementsystem erfüllen 
muss, können in einer Rechtsverordnung auch weitere notwendige Inhalte festgelegt wer-
den.  

Die Verordnungsermächtigung dient auch der Umsetzung des ergänzten Artikel 11 Buch-
stabe f der Industrieemissions-Richtlinie. Danach soll Energie nicht nur effizient verwendet, 
sondern auch die Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energie nach Möglichkeit voran-
getrieben werden. Die unbestimmte Formulierung „nach Möglichkeit“ wird insofern konkre-
tisiert, dass die Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien technisch möglich und wirt-
schaftlich zumutbar sein muss. Mit den redaktionellen Änderungen ist keine inhaltliche Än-
derung des Umfangs der Betreiberpflicht verbunden. Der Begriff der wirtschaftlichen Zu-
mutbarkeit entspricht in seinem Bedeutungsgehalt dem Begriff der Zumutbarkeit gemäß § 5 
Absatz 1 Nummer 3 in Bezug auf die Abfallvermeidung. Die diesbezüglich entwickelten 
Beurteilungsmaßstäbe können hierauf übertragen werden. Der Umweltnutzen der Erzeu-
gung und des Einsatzes erneuerbarer Energie darf nicht außer Verhältnis zur wirtschaftli-
chen Belastung des Anlagenbetreiber stehen. Die Verordnungsermächtigung dient als 
Grundlage für den Erlass des § 3 Absatz 3 Nummer 3 der 45. BImSchV. Dieser enthält die 
Verpflichtung des Anlagenbetreibers, Ziele und Maßnahmen zur Ausweitung der Nutzung 
und Erzeugung erneuerbarer Energien, soweit technisch möglich und wirtschaftlich zumut-
bar, in das Umweltmanagementsystem mit aufzunehmen. Die unionsrechtskonforme Um-
setzung der Grundpflicht der IE-Anlagenbetreiber, die Nutzung und Erzeugung erneuerba-
rer Energie nach Möglichkeit voranzutreiben, kann so effizient und effektiv sichergestellt 
werden. Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energie sind damit nicht separater Prü-
fungsgegenstand im Genehmigungsverfahren und der behördlichen Überwachung, son-
dern Gegenstand der Konformitätsprüfung des Umweltmanagementsystems. Soweit in den 
BVT-Schlussfolgerungen die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Erzeugung 
und Nutzung erneuerbarer Energien vorgegeben werden, können diese Vorgaben national 
gesondert über Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften umgesetzt werden.  

Als Regelungen zum Verfahren können u.a. Anforderungen an die Zulassung von Gutach-
tern und die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen in eine Rechtsverordnung mit aufge-
nommen werden. 

Zu Absatz 3 

Die Verpflichtung des Verordnungsgebers zur Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen in 
Bezug auf die sich aus BVT-Schlussfolgerungen ergebenden Vergleichswerte bzw. BVT-
assoziierten Umweltleistungswerte, soweit diese als „Richtwerte“ im Sinne der Industrie-
emissions-Richtlinie umzusetzen sind, ergänzt die Verordnungsermächtigung nach Absatz 
2 und dient damit der Umsetzung des Artikel 17 Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie. 
Zum Begriff der Orientierungswerte für die Umweltleistung wird auf die Begründung zur 
Begriffsbestimmung nach § 3 Absatz 6i verwiesen. 

Zu Nummer 34 

Redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Nummer 35 

Zu Buchstabe a 

Aktualisierung der Zitierweise der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Buchstabe b 

Aktualisierung der Zitierweise des in Bezug genommenen EU-Rechtsaktes.  

Zu Nummer 36 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es wird die Grundlage für eine Bußgeldbewehrung der in der 45. BImSchV geregelten Ver-
pflichtungen geschaffen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Der Verstoß gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 wird in die 
Nummer 5a verschoben.  

Zu Doppelbuchstabe cc 

Der Verstoß gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 wird separat 
geregelt. Diese Ausdifferenzierung der Verweisungen dient der Umsetzung des Artikel 79 
Absatz 2 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie. Danach ist eine umsatzbezogene 
Sanktion für die schwersten Verstöße vorzusehen. Als schwerster Verstoß gegen die Vor-
gaben der Industrieemissions-Richtlinie wird neben dem vorsätzlichen Anlagenbetrieb und 
der wesentlichen Änderung des Anlagenbetriebs ohne die erforderliche Genehmigung ein 
vorsätzlicher Verstoß gegen eine nachträgliche Anordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 BIm-
SchG angesehen. Die Ausdifferenzierung der Verweisungen in § 62 Absatz 1 dient dazu, 
diese Verstöße gesondert dem Sanktionsregime des § 62 Absatz 5 zu unterstellen. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Doppelbuchstabe ee 

Der neu eingefügte Ordnungswidrigkeitentatbestand betrifft Verstöße gegen die neu einge-
führte Pflicht für Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie zur Einrich-
tung eines Umweltmanagementsystems gemäß § 58e Absatz 1.  

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung dient der Umsetzung des Artikel 79 der Industrieemissions-Richtlinie. Die 
derzeit geltenden Regelungen im Ordnungswidrigkeitenrecht genügen den Anforderungen 
des Artikel 79 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie nicht. Im Umwelt-
strafrecht findet sich ebenfalls kein ebenso wirksamer, verhältnismäßiger und abschrecken-
der Sanktionsmechanismus. Erfasst werden nur die Fälle nach Absatz 1 Nummer 1, 4, 5a 
und 6. Damit werden gleichzeitig die schwersten Verstöße gegen die der Umsetzung der 
Industrieemissions-Richtlinie dienenden immissionsschutzrechtlichen Regelungen erfasst. 
Dies beinhaltet neben dem Anlagenbetrieb und einer wesentlichen Änderung des Anlagen-
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betriebs ohne die erforderliche Genehmigung einen Verstoß gegen eine nachträgliche An-
ordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 BImSchG. Da Artikel 79 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 
Industrieemissions-Richtlinie nur "für die schwersten Verstöße" eine umsatzbezogene 
Geldsanktion vorsieht und zu diesen schwersten Verstößen fahrlässig begangene Ord-
nungswidrigkeiten nicht zu zählen sind, wird die umsatzbezogene Sanktion auf die vorsätz-
liche Begehung der Ordnungswidrigkeiten beschränkt. Die Formulierung für die umsatzbe-
zogene Bußgeldrahmenbestimmung folgt den heute im Nebenstrafrecht üblichen Rege-
lungsinhalten und Regelungstechniken (vgl. z.B. § 83 Absatz 6 WpIG, § 120a Absatz 4 
WpHG). Durch den Schwellenwert in Höhe von 1,67 Millionen Euro Gesamtumsatz wird 
sichergestellt, dass nur juristische Personen oder Personenvereinigungen von Absatz 5 er-
fasst werden, gegen die nicht bereits über Absatz 4 in Verbindung mit § 30 OWiG ein Buß-
geld in Höhe von bis zu 3 Prozent des Gesamtumsatzes festgesetzt werden kann. Da sich 
ein EU-weiter Umsatz regelmäßig aus den Rechnungsunterlagen nicht entnehmen lässt, 
wird voraussichtlich in größerem Umfang von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 
müssen, den Gesamtumsatz zu schätzen. Die Schätzung kann dabei auf der Grundlage 
des letzten verfügbaren Geschäftsberichts erfolgen. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 37 

Zu § 64 (Elektronische Kommunikation) 

Der Einfügung des § 64 kommt nur eine deklaratorische Bedeutung zu, weil sich bereits 
aus § 3a Absatz 2 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) ergibt, dass in Fäl-
len, in denen Rechtsvorschriften Schriftform anordnen, soweit nicht durch Rechtsvorschrif-
ten etwas Anderes bestimmt ist, diese Schriftform durch die elektronische Form ersetzt 
werden kann. Die Formulierung entspricht § 64 KrWG. 

Gemäß § 10 Absatz 7 i.V.m. § 3a VwVfG ist es möglich, dass der Genehmigungsbescheid 
anstelle einer handschriftlichen Unterzeichnung qualifiziert elektronisch signiert wird. Durch 
das am 1. Januar 2024 neu eingeführte qualifizierte elektronische Behördensiegel wurden 
die Anforderungen an die elektronische Form deutlich abgesenkt. Die Verwendung des 
qualifizierten elektronischen Siegels verursacht voraussichtlich weniger technischen Auf-
wand, jedenfalls aber weniger Kosten als die Nutzung der qualifizierten elektronischen Sig-
natur, da es im Unterschied zur qualifizierten elektronischen Signatur nicht personen-, son-
dern behördenbezogen ist. Durch den Verweis auf die elektronische Form im Sinne des 
§ 3a VwVfG wird sichergestellt, dass der Schriftformersatz an die Nutzung bestimmter tech-
nischer Verfahren gebunden ist, die nicht nur ein besonderes Sicherheitsniveau aufweisen 
(Sicherstellung der Abschluss-, Perpetuierungs-, Identitäts-, Echtheits-, Verifikations-, Be-
weis- und Warnfunktion), sondern auch in speziellen Gesetzen rechtlich abgesichert sind. 

Zu § 65 (Schadensersatz) 

§ 65 bündelt die Umsetzung der Schadensersatzregelungen des Artikels 79a der Industrie-
emissions-Richtlinie und des Artikels 28 der Richtlinie (EU) 2024/2881 (Luftqualitätsrichtli-
nie). 

Zu Absatz 1 

§ 65 Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 79a der Industrieemissions-Richtlinie, der 
für Gesundheitsschädigungen infolge eines Verstoßes gegen nationale Umsetzungsbe-
stimmungen der Industrieemissions-Richtlinie einen Anspruch auf Schadensersatz ver-
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langt. Artikel 79a der Industrieemissions-Richtlinie sieht kein ausdrückliches Verschuldens-
erfordernis vor, sondern knüpft eine Haftung für Gesundheitsverletzungen an jegliche Ver-
stöße gegen innerstaatliche Maßnahmen zur Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie.  

Die Haftung nach Absatz 1 setzt eine Verletzung der Betreiberpflichten gemäß § 5 voraus, 
sodass nach schadensersatzrechtlicher Dogmatik an die Verletzung verhaltensbezogener 
Sorgfaltspflichten angeknüpft wird. Die Verletzung von Sorgfaltspflichten begründet seit 
jeher Fahrlässigkeit im Sinne der deutschen Verschuldenshaftung. Art und Umfang des 
Schadensersatzes bestimmen sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB). Unbeschadet von der Haftung gemäß § 65 Absatz 1 können Verletzte 
Ansprüche nach dem Umwelthaftungsgesetz und dem BGB für unerlaubte Handlungen gel-
tend machen (Erwägungsgrund 54 der Richtlinie (EU) 2024/1785). 

Zu Absatz 2 

§ 65 Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2024/2881 (Luftquali-
tätsrichtlinie), der für Gesundheitsschädigungen infolge eines Verstoßes gegen nationale 
Regelungen zur Umsetzung von Artikel 19 Absätze 1 bis 5 und Artikel 20 Absätze 1 und 2 
der Luftqualitätsrichtlinie einen Anspruch auf Schadensersatz verlangt. Artikel 19 Absätze 
1 bis 5 der Richtlinie werden durch § 47 und durch Regelungen der Verordnung über Luft-
qualitätsstandards umgesetzt. Artikel 20 Absätze 1 und 2 der Richtlinie werden durch § 47 
und durch Regelungen der Verordnung über Luftqualitätsstandards umgesetzt. Auch inso-
weit bestimmen sich Art und Umfang des Schadensersatzes nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Haftungstatbestand steht in Anspruchskon-
kurrenz zu sonstigen in Betracht kommenden Haftungsansprüchen. 

Zu Absatz 3 

§ 65 Absatz 3 enthält eine gemeinsame Sonderverjährungsregelung. Da § 199 Absatz 
2 BGB für den Beginn der Verjährungshöchstfrist ausschließlich an das Ereignis anknüpft, 
das den Schaden ausgelöst hat und für das der Ersatzpflichtige die Verantwortung trägt 
und es insofern auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Geschädigten nicht 
ankommt, muss zur Umsetzung des Artikels 79a Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie 
und des Artikels 28 Absatz 3 der Luftqualitätsrichtlinie eine Sonderverjährungsregelung ge-
schaffen werden. Im Unterschied zu § 199 Absatz 2 BGB knüpfen die Vorgaben zur Ver-
jährung in Artikel 79a Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie und Artikel 28 Absatz 3 der 
Luftqualitätsrichtlinie an die Kenntnis bzw. grob fahrlässige Unkenntnis des Geschädigten 
an. 

Der Beginn der Verjährung setzt die Entstehung des Anspruchs voraus. Zudem kann die 
Verjährungsfrist nicht vor Beendigung des Verstoßes zu laufen beginnen. 

Weiterhin erfordert der Beginn der Verjährung die Kenntnis oder grob fährlässige Unkennt-
nis von den den Anspruch begründenden Umständen, und dass sich daraus (im Fall des 
§ 65 Absatz 1) ein Verstoß gegen die Grundpflichten des § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder 
2 BImSchG beziehungsweise (im Fall des § 65 Absatz 2) ein Verstoß gegen § 47 oder 
Regelungen einer nach § 48a erlassenen Rechtsverordnung ergibt. Überdies ist die Kennt-
nis oder grob fährlässige Unkenntnis der Person des Schädigers erforderlich. 

Da es sich bei den Ansprüchen um zivilrechtliche Ansprüche handelt, ist das allgemeine 
Verjährungsrecht des BGB im Übrigen ohne besondere Anordnung anwendbar. 

Zu Nummer 38 

Zu Buchstabe a 

Der bisherige Absatz 5 hat keinen Anwendungsbereich mehr und kann daher gestrichen 
werden.  
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Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c 

Der bisherige Absatz 8 hat keinen Anwendungsbereich mehr und kann daher gestrichen 
werden.  

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe e 

Zu Absatz 9 

Die Übergangsregelung dient der Umsetzung des Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2024/1785. 

Zu Absatz 10 

Die Übergangsregelung für Anlagen zum Kaltzwalzen und zur Veredelung von Textilien 
dient der Umsetzung des Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1785. 

Zu Absatz 11 

Für die in Absatz 15 genannten Tierhaltungsanlagen gelten die besonderen Bestimmungen 
des Kapitels VIA der Industrieemissions-Richtlinie. Gemäß der Übergangsbestimmungen 
in Artikel 3 der Änderungsrichtlinie (EU) 2024/1785 kommt für diese Anlagen jedoch bis 
zum Ende der Übergangszeit von 4 bis 6 Jahren nach der Veröffentlichung der einheitlichen 
Bedingungen für Betriebsvorschriften die Industrieemissions-Richtlinie in der am 
14.07.2024 geltenden Fassung zur Anwendung. Die Umsetzung der besonderen Bestim-
mungen gemäß Kapitel VIA der Industrieemissions-Richtlinie für Tierhaltungsanlagen nach 
Anhang Ia erfolgt im zeitlichen Gleichlauf mit den Übergangsfristen des Art. 3 Abs. 5 der 
Richtlinie (EU) 2024/1785 nach Erlass des Durchführungsrechtsaktes zur Festlegung ein-
heitlicher Bedingungen für Betriebsvorschriften für alle Tätigkeiten gemäß Anhang Ia der 
Industrieemissions-Richtlinie durch die Europäische Kommission.  

Bis zur Umsetzung der Regelungen des Kapitels VIA der Industrieemissions-Richtlinie gilt 
für die genannten Tierhaltungsanlagen das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der bishe-
rigen Fassung fort.  

Zu Nummer 39 

Die Übergangsregelung für Hammerwerke dient der Umsetzung des Artikel 3 Absatz 4 der 
Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Nummer 40 

Die Übergangsregelung für Schmiedepressen dient der Umsetzung des Artikel 3 Absatz 4 
der Richtlinie (EU) 2024/1785. 

Zu Nummer 41 

Die Übergangsregelung für Anlagen zur Batterieherstellung in Gigafactories dient der Um-
setzung des Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2024/1785. 
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Zu Nummer 42 

Die Übergangsregelung für die Pyrolyse dient der Umsetzung des Artikel 3 Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2024/1785. 

Zu Nummer 43 

Zu Buchstabe a 

Die Ergänzung dient der Umsetzung der geänderten Nummer 2 des Anhangs III zur Indust-
rieemissions-Richtlinie. 

Zu Buchstabe b 

Zu Buchstabe c 

Die Ergänzung dient der Umsetzung der geänderten Nummer 5 des Anhangs III zur Indust-
rieemissions-Richtlinie. 

Zu Buchstabe d 

Die Ergänzung dient der Umsetzung der geänderten Nummer 9 des Anhangs III zur Indust-
rieemissions-Richtlinie. 

Zu Buchstabe e 

Die Ergänzung dient der Umsetzung der geänderten Nummer 10 des Anhangs III zur In-
dustrieemissions-Richtlinie. 

Zu Nummer 44 

Der neue Anhang II der Industrieemissions-Richtlinie bildet die neue Anlage 2. Die danach 
bei der Gewährung einer Ausnahme gemäß Artikel 15 Absatz 5 der Industrieemissions-
Richtlinie zu befolgende Grundsätze sind im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
zu berücksichtigen, sofern darauf Bezug genommen wird. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Nummer 1 regelt Änderungen der Inhaltsübersicht, bei denen es sich um Folgeänderungen 
zu den gliederungstechnischen Änderungen in Kapitel 3 Abschnitt 2 und in Kapitel 4 han-
delt. 

Zu Nummer 2 (§ 3 Nummer 11) 

Die Änderung in § 3 Nummer 11 dient der Umsetzung des neu gefassten Artikels 3 Nummer 
10 Buchstabe b und c der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Nummer 3 (Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1) 

Durch die Aufgliederung in zwei Unterabschnitte (Unterabschnitt 1: Gemeinsame Bestim-
mungen, Unterabschnitt 2: Beseitigung von Abwasser aus Anlagen nach der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen) wird der Abschnitt 2 im Kapitel 3 zur besseren Über-
sichtlichkeit neu strukturiert. Dies erscheint auch angesichts des Umfangs der infolge der 
Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie neu hinzukommenden Vorschriften geboten. 
Der neue Unterabschnitt 1 fasst diejenigen Vorschriften des Abschnitts 2 zusammen, die 
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die Abwasserbeseitigung allgemein regeln, unabhängig davon, um welche Art von Abwas-
ser es sich handelt. Die Vorschriften des Unterabschnitts 1 gelten grundsätzlich auch für 
Abwasser aus Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie. Für solches Abwasser gel-
ten darüber hinaus die speziellen Regelungen des Unterabschnitts 2 (siehe § 61a Satz 1 
neu). Die allgemein für die Abwasserbeseitigung maßgeblichen Bestimmungen des neuen 
Unterabschnitts 1 werden mit lediglich punktuellen Anpassungen weitgehend unverändert 
fortgeführt. 

Zu Nummer 4 (§ 54) 

Die Begriffsbestimmungen in den bisherigen Absätzen 3 bis 6 des § 54 werden gestrichen 
und in den neuen Unterabschnitt 2 überführt (§ 61b Absatz 1 bis 4 neu). Die neue Begriffs-
bestimmung „Indirekteinleitung“ in Absatz 3 löst die bisherige Legaldefinition in § 58 Absatz 
1 WHG ab, nach der nur Einleitungen in öffentliche Abwasseranlagen Indirekteinleitungen 
sind. Die neue weiter gefasste Begriffsbestimmung ist erforderlich, da die Neuregelungen 
insbesondere im Unterabschnitt 2 in Kapitel 3 Abschnitt 2 gleichermaßen für Einleitungen 
in öffentliche wie in private Abwasseranlagen gelten. 

Zu Nummer 5 (§ 57) 

Zu Buchstabe a 

In § 57 Absatz 1 wird ein neuer Satz 2 eingefügt; hinzu kommt eine Folgeänderung in Satz 
1 Nummer 3. Der neue § 57 Absatz 1 Satz 2 dient der Umsetzung von Art. 14 Absatz 1 
Unterabsatz 2 Buchstabe b der Industrieemissions-Richtlinie, gilt jedoch auch für Abwas-
sereinleitungen aus Anlagen, die nicht unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen, da es 
keinen sachlichen Grund für eine Beschränkung der Regelung auf Einleitungen von Abwas-
ser nach § 61a Satz 1 neu gibt. Vielmehr müssen die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten zur Vermeidung von Schutzlücken auch bei der 
Erteilung von Erlaubnissen für sonstige Abwassereinleitungen getroffen werden. Da Ab-
wassereinleitungen nicht in jedem Fall Trinkwassereinzugsgebiete beinträchtigen können, 
sind Maßnahmen zum Schutz dieser Gebiete aber nur dann festzulegen, wenn eine Beein-
trächtigung möglich ist und die Maßnahmen daher erforderlich sind.  

§ 57 Absatz 1 Satz 2 setzt lediglich die formale Anforderung nach Art. 14 Absatz 1 Unter-
absatz 2 Buchstabe b der Industrieemissions-Richtlinie im Hinblick auf den Inhalt der Er-
laubnis um. Eine materielle Eingriffsbefugnis der zuständigen Behörde ist hiermit jedoch 
nicht verbunden. Insoweit ist vielmehr – wie auch schon nach derzeitigem Recht – sowohl 
für Einleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 als auch von sonstigem Abwasser auf § 
12 Absatz 1 Nummer 1 WHG zurückzugreifen. Nach dieser Vorschrift ist die Erlaubnis zu 
versagen, wenn schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, was nach § 3 Num-
mer 10 WHG Gewässerveränderungen einschließt, die die öffentliche Wasserversorgung 
beeinträchtigen. 

Zu Buchstabe b 

Die bisherigen Absätze 3 und 4 des § 57 werden gestrichen und in geänderter und ergänz-
ter Form in den neuen § 61c überführt (siehe dort die Absätze 1, 3 und 5). 

Zu Buchstabe c 

Der neue § 57 Absatz 3 führt die bisherige Regelung in § 57 Absatz 5 inhaltlich unverändert 
fort. Die gegenüber dem geltenden § 57 Absatz 5 Satz 1 vorgenommenen Änderungen sind 
lediglich redaktioneller Natur und resultieren aus der Überführung der bisherigen Absätze 
3 und 4 des § 57 in den neuen § 61c. Für die Angemessenheit der Frist im Sinne von Absatz 
3 Satz 1 sind die in den Anhängen der Abwasserverordnung geregelten Übergangsfristen 
primär maßgeblich. Enthält die Abwasserverordnung keine Fristenregelung für vorhandene 
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Einleitungen, ist die Angemessenheit der Frist einzelfallabhängig zu beurteilen. Ihre Dauer 
kann länger oder kürzer sein als die für vorhandene Einleitungen von Abwasser aus Indust-
rieanlagen oder Industrieparkkläranlagen grundsätzlich maßgebliche Vierjahresfrist (§ 61c 
Absatz 5 Satz 1 (neu)). 

Die Fiktionsregelung in Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 lässt die Möglichkeit unberührt, dass 
die zuständige Behörde, etwa aus Gründen der Rechtsklarheit, die Emissionsgrenzwerte 
der Abwasserverordnung in die Erlaubnis übernimmt. Dies umfasst auch die Zulassung 
weniger strenger Emissionsgrenzwerte in besonders gelagerten Fällen in der Erlaubnis, 
sofern dies in den jeweiligen Anhängen der AbwV ausdrücklich vorgesehen ist (siehe etwa 
Anhang 3 Teil C Abs. 5 bis 8 AbwV). In derartigen Fällen entfällt die Fiktionswirkung nach 
Halbsatz 2. Im Übrigen entfällt die Fiktionswirkung, soweit der Bescheid, etwa wegen im-
missionsseitiger Anforderungen, weitergehende Anforderungen im Einzelfall festlegt. 

Zu Nummer 6 (§ 58) 

Zu Buchstabe a 

Die Streichung der Legaldefinition „Indirekteinleitung“ in Absatz 1 Satz 1 ist eine Folgeän-
derung zur neuen Begriffsbestimmung nach § 54 Absatz 3. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung des Einleitungssatzes in Absatz 2 Satz 1 ist ebenfalls eine Folgeänderung 
zur neuen Begriffsbestimmung nach § 54 Absatz 3; die geltende Rechtslage bleibt unver-
ändert.  

Zu Nummer 7 (§ 59 Absatz 2) 

Der bisherige § 59 Absatz 2 wird in Satz 1 unverändert fortgeführt. Die Sätze 2 und 3 sind 
neu. 

Der neu eingefügte Satz 2 stellt sicher, dass auch im Falle von nachträglichen Änderungen 
der vertraglichen Regelungen, die sich auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 
Absatz 2 auswirken können, die Genehmigungsvoraussetzungen weiterhin eingehalten 
werden und dass das Erfordernis einer behördlichen Vorkontrolle nach § 59 Absatz 2 Satz 
1 nicht durch nachträgliche Änderungen der vertraglichen Regelungen unterlaufen wird. In 
der Vollzugspraxis wird schon heute häufig entsprechend verfahren, so dass der neue Satz 
2 vor allem klarstellender Natur ist. Der neue Satz 2 steht im Zusammenhang mit der er-
gänzenden Neuregelung zu Indirekteinleitungen aus Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie und zugehörigen vertraglichen Regelungen in § 61g Absatz 8 (neu), gilt jedoch 
auch für vertragliche Regelungen zu Indirekteinleitungen aus anderen Anlagen, die nicht 
unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen, da es keinen sachlichen Grund für eine diffe-
renzierende Regelung gäbe. Im Einzelfall kann es fraglich sein, ob sich nachträgliche Än-
derungen der vertraglichen Regelungen auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 
Absatz 2 auswirken können. In diesem Fall empfiehlt sich eine Anzeige der Änderung bei 
der zuständigen Behörde verbunden mit einer Anfrage, ob es einer erneuten Freistellung 
bedarf. Durch die anschließende Rückäußerung seitens der zuständigen Behörde erhält 
der Betreiber die gewünschte Rechtssicherheit hinsichtlich des Erfordernisses einer erneu-
ten Freistellung. 

Nach dem neuen Satz 3 hat die zuständige Behörde die Möglichkeit, in den Freistellungs-
bescheid, ggf. auch nachträglich, Inhalts- und Nebenbestimmungen aufzunehmen. Dies er-
möglicht es beispielsweise, Anforderungen an die Indirekteinleitung zu stellen, die die An-
forderungen in den vertraglichen Regelungen ergänzen oder Mitteilungspflichten des Indi-
rekteinleiters gegenüber der zuständigen Behörde zu regeln. Auch diese Regelung gilt aus 
den zu Satz 2 genannten Gründen für Indirekteinleitungen sowohl aus Anlagen nach der 
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Industrieemissions-Richtlinie als auch aus anderen Anlagen. Sie stellt insbesondere sicher, 
dass die zuständige Behörde im Bedarfsfall über die in den vertraglichen Regelungen ent-
haltenen Anforderungen hinaus weitere Anforderungen an die Indirekteinleitung stellen 
kann, um die Einhaltung der Anforderungen nach § 58 Absatz 2 und der §§ 61g, 61h zu 
gewährleisten. 

Zu Nummer 8 (§ 60) 

Zu Buchstabe a 

Die bisherigen Regelungen in § 60 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 bis 6 werden gestrichen 
und in inhaltlich weitgehend unveränderter Form in den neuen § 61i überführt (siehe dort 
die Absätze 1 bis 4). Da die Regelungen in § 60 Absatz 3 Satz 1 bis 3 g.F. nicht nur für 
Abwasserbehandlungsanlagen gelten, die unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen, 
sondern auch für UVP-pflichtige Abwasserbehandlungsanlagen (§ 60 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1), werden sie nicht in den neuen § 61i überführt. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige Absatz 7 des § 60 wird zu Absatz 4. 

Zu Nummer 9 (Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2) 

Zu Unterabschnitt 2 (Beseitigung von Abwasser aus Anlagen nach der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen) 

Zum Hintergrund der Neugliederung des Abschnitts 2 in zwei Unterabschnitte wird auf die 
Ausführungen zu Nummer 3 (Schaffung eines neuen Unterabschnitts 1) verwiesen. 

Zu § 61a (Anwendungsbereich) 

§ 61a Satz 1 regelt den Anwendungsbereich des neuen Unterabschnitts 2. Die spezifischen 
Regelungen zu Abwasser aus Anlagen, die unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen, 
werden damit zwecks besserer Übersichtlichkeit in einem neuen Unterabschnitt zusam-
mengefasst. Daneben gelten auch für Abwasser aus diesen Anlagen weiterhin die Anfor-
derungen des Unterabschnitts 1. Nach Satz 2 ist allerdings § 57 Absatz 3 (neu) nicht anzu-
wenden, weil schon die derzeitige Regelung in § 57 Absatz 5, die in Absatz 3 (neu) inhaltlich 
unverändert fortgeführt wird, ausschließlich für Abwassereinleitungen gilt, die nicht unter 
die Industrieemissions-Richtlinie fallen. 

Zu § 61b (Weitere Begriffsbestimmungen) 

§ 61b Absatz 1 bis 4 führt die bisherigen Begriffsbestimmungen in § 54 Absatz 3 bis 6, zum 
Teil in geänderter Form, fort. Die Begriffsbestimmungen in den Absätzen 5 und 6 sind neu; 
die Regelungen dienen der Umsetzung entsprechender Vorgaben aus Artikel 3 der Indust-
rieemissions-Richtlinie. Im Einzelnen: 

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 wird ohne inhaltliche Änderung der Verweis auf die Industrieemissions-Richtli-
nie entsprechend der geänderten Zitierweise von EU-Rechtsakten gekürzt.  
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Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird die Begriffsbestimmung „BVT-Schlussfolgerungen“ (siehe § 54 Absatz 4 
g.F.) unter Einbeziehung von Zukunftstechniken, Umweltleistungswerten und Umweltma-
nagementsystemen zur Umsetzung der entsprechenden neuen Vorgaben in Artikel 3 Num-
mer 12 der Industrieemissions-Richtlinie fortgeschrieben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 führt die Begriffsbestimmung aus § 54 Absatz 5 g.F. unverändert fort. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 führt die Begriffsbestimmung aus § 54 Absatz 6 g.F. inhaltlich unverändert fort. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 3 Nummer 14 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 3 Nummer 48 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu § 61c (Zusätzliche Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer; 
Verordnungsermächtigung) 

§ 61c Absatz 1, 3 und 5 führt die bisherigen Regelungen in § 57 Absatz 3 und 4 mit Ände-
rungen und Ergänzungen fort. Die Absätze 2, 4 und 6 in § 61c sind neu.§ 61c gilt ergänzend 
zu den Bestimmungen des § 57 Absatz 1 und konkretisiert die in einer Rechtsverordnung 
nach § 57 Absatz 2 Satz 1 festzulegenden Anforderungen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 führt die bisherige Regelung in § 57 Absatz 3 Satz 1 g.F. mit Änderungen fort. Im 
Einleitungssatz wird klargestellt, dass die Neuregelungen in der Abwasserverordnung zur 
Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen unverzüglich zu treffen sind und zwar sowohl für 
neue als auch für vorhandene Direkteinleitungen. Die bisherige Jahresfrist für die Anpas-
sung der Abwasserverordnung im Hinblick auf vorhandene Direkteinleitungen in § 57 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 g.F. erübrigt sich damit und wird in § 61c Absatz 5 Satz 1 nicht 
fortgeführt. Das Erfordernis „unverzüglich“ bezieht sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der 
vorzunehmenden Anpassung der Abwasserverordnung. Hiervon zu unterscheiden ist die 
Frage, zu welchem Zeitpunkt die neuen Anforderungen von den neuen und vorhandenen 
Direkteinleitungen einzuhalten sind; hierzu trifft Absatz 1 keine Regelung. Bei den künftigen 
Anpassungen der Abwasserverordnung hat der Verordnungsgeber allerdings die Vorgabe 
der Industrieemissionsrichtlinie zu beachten, dass neue Emissionsgrenzwerte für neue Ein-
leitungen ab Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen verbindlich sind. Im Hinblick auf 
vorhandene Einleitungen sieht Artikel 21 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie für die Einhaltung 
der neuen Emissionsgrenzwerte dagegen eine Vierjahresfrist vor, die bereits im geltenden 
§ 57 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 geregelt ist und in § 61c Absatz 5 Satz 1 (neu) unverändert 
fortgeführt wird.  

Der neue Absatz 1 wird im Übrigen im Sinne einer umfassenden Richtlinienumsetzung auch 
auf Behandlungsanlagen für Deponiesickerwasser erstreckt (§ 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
3). Zudem sind nach der neuen Nummer 2 bei der Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen 
in der Abwasserverordnung unter Berücksichtigung der gesamten Emissionsbandbreiten 
die strengstmöglichen Emissionsgrenzwerte für die Einleitungen festzulegen, die bei An-
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wendung der besten verfügbaren Techniken und unter Berücksichtigung möglicher Verla-
gerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes erreichbar 
sind und zur bestmöglichen Umweltleistung der Anlage insgesamt beitragen. Nummer 2 
dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Industrieemissions-Richtli-
nie. Der Begriff „bestmögliche Gesamtleistung der Anlagen“ bezeichnet die bestmögliche 
Leistung der Anlagen unter Umweltaspekten (siehe auch Erwägungsgrund 29 der Indust-
rieemissions-Richtlinie). Nummer 1 führt die bisherige entsprechende Anforderung in § 57 
Absatz 3 Satz 1 g.F. unverändert fort.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ist neu. Nach Satz 1 sind die materiellen Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 
1 und 2 bereits während des Zeitraums bis zur Anpassung der Abwasserverordnung an 
neue BVT-Schlussfolgerungen bei der Erteilung von Erlaubnissen für neue Direkteinleitun-
gen unmittelbar zu beachten. Neue BVT-Schlussfolgerungen sind für neue Anlagen bzw. 
Einleitungen bereits ab Veröffentlichung im Amtsblatt der EU verbindlich. Auf der anderen 
Seite nehmen aber die jeweils erforderlichen Anpassungen der Abwasserverordnung na-
turgemäß einen gewissen Zeitraum in Anspruch und können daher nicht bereits mit der 
Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen in Kraft treten. Vor diesem Hintergrund dient 
die Neuregelung in Absatz 2 Satz 1, die ebenfalls der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 3 
Satz 1 der Industrieemissions-Richtlinie dient, der Vermeidung von Umsetzungslücken im 
Zeitraum bis zur Anpassung der Abwasserverordnung und schafft zugleich Rechtssicher-
heit für die Anlagenbetreiber. Entsprechendes gilt für Absatz 2 Satz 2, der der Umsetzung 
der Übergangsregelung in Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1785 
in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie dient. Eine dem Ab-
satz 2 Satz 1 entsprechende Regelung für vorhandene Abwassereinleitungen findet sich in 
Absatz 5 Satz 2 (neu).  

Es ist vorgesehen, den zuständigen Behörden für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten ent-
sprechender Änderungen in der Abwasserverordnung Hilfestellungen für die Festlegung 
von Emissionsgrenzwerten im Einzelfall in unmittelbarer Anwendung von Emissionsband-
breiten aus neuen BVT-Schlussfolgerungen zur Verfügung zu stellen. Hierzu sollen den 
Vollzugsbehörden in geeigneter Form zu einem möglichst frühen Zeitpunkt insbesondere 
Erkenntnisse zugänglich gemacht werden, die im Rahmen von Vorarbeiten im Bund-/Län-
der-Arbeitskreis Abwasser zur Umsetzung von Anforderungen aus neuen BVT-Schlussfol-
gerungen in den jeweiligen Anhängen der Abwasserverordnung gewonnen werden. Dies 
umfasst etwa die Auswertung von BVT-Merkblättern, Regelungsentwürfe für Anpassungen 
der betreffenden Anhänge der Abwasserverordnung, wissenschaftlich-technische Ein-
schätzungen zur Erreichbarkeit von Emissionsgrenzwerten am strengsten Ende der Emis-
sionsbandbreiten und andere wissenschaftlich-technische Erkenntnisquellen. In diesem 
Zusammenhang steht den zuständigen Behörden als Erkenntnisquelle darüber hinaus die 
Bewertung der gesamten Spanne der Emissionsbandbreiten durch den Direkteinleiter zur 
Verfügung, in der dieser zu analysieren hat, ob die Werte am strengsten Ende der Emissi-
onsbandbreiten erreicht werden können (Absatz 2 Satz 3 (neu)). 

Nach Absatz 2 Satz 2 hat die zuständige Behörde auch beim Erlass nachträglicher Inhalts- 
und Nebenbestimmungen zu Erlaubnissen für vorhandene Einleitungen im Rahmen be-
stimmter Überprüfungen nach § 8 Absatz 3 der Industriekläranlagen- Zulassungs- und 
Überwachungsverordnung (IZÜV) sicherzustellen, dass die materiellen Anforderungen 
nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 eingehalten werden. 

Die Sätze 3 und 4 dienen der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 2 der 
Industrieemissions-Richtlinie. Im Falle behördlicher Festlegungen nach Absatz 2 Satz 1 
oder Satz 2, mit denen die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 
sichergestellt wird, sind bzw. bleiben ausschließlich die behördlicherseits im Einzelfall fest-
gelegten Anforderungen maßgeblich. Nach Satz 5 Nummer 1 sind in diesen Fällen die in 
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der Abwasserverordnung vor der Veröffentlichung der neuen BVT-Schlussfolgerungen fest-
gelegten Emissionsgrenzwerte nicht mehr anzuwenden, soweit die neuen BVT-Schlussfol-
gerungen weitergehende Anforderungen stellen. Diese Regelung gewährleistet die Einhal-
tung des Grundsatzes des Vorrangs des EU-Rechts und vermeidet künftig Rechtsunsicher-
heiten, die in der Vergangenheit im Hinblick auf die unmittelbare Geltung von Emissions-
bandbreiten aus neuen BVT-Schlussfolgerungen vor entsprechender Anpassung der Ab-
wasserverordnung bestanden. Nach Satz 5 Nummer 2 sind darüber hinaus auch die Anfor-
derungen der angepassten Abwasserverordnung nicht zu beachten, wenn die Anpassung 
nach der behördlichen Festlegung im Einzelfall in Kraft tritt; dies gilt allerdings nur bis zur 
nächsten Anpassung der Emissionsgrenzwerte in der Abwasserverordnung, insbesondere 
aufgrund künftiger BVT-Schlussfolgerungen. Nummer 2 vermeidet eine andernfalls ggf. er-
forderliche nochmalige technische Umstellung der Abwasserbehandlung nach Inkrafttreten 
entsprechender Änderungen der Abwasserverordnung und entspricht damit dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit.  

Nach Satz 6 treten behördliche Festlegungen nach Satz 1 oder Satz 2 an die Stelle der 
Emissionsgrenzwerte der Rechtsverordnung nach Absatz 1. Diese Neuregelung betrifft § 9 
Absatz 5 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) und stellt sicher, dass die dort vorge-
sehene Ermäßigung des Abgabesatzes auch dann zum Tragen kommt, wenn der Einleiter 
die von der zuständigen Behörde nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 festgelegten Anforde-
rungen einhält. Nach dem Wortlaut des § 9 Absatz 5 AbwAG wäre trotz behördlicher Fest-
legung der Anforderungen abgaberechtlich gleichwohl die Einhaltung der neuen oder be-
stehenden Anforderungen der Abwasserverordnung Voraussetzung für die Ermäßigung 
des Abgabesatzes. Dies wäre nicht sachgerecht. Satz 6 gewährleistet vor diesem Hinter-
grund in Fällen der behördlichen Festlegung von Emissionsgrenzwerten einen Gleichklang 
zwischen Ordnungs- und Abgabenrecht.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Satz 1 bis 3 führt die Regelungen in § 57 Absatz 3 Satz 2 bis 4 mit Änderungen 
fort. Die Sätze 4 bis 7 sind neu. 

Nach § 57 Absatz 3 Satz 2 g.F. sind Ausnahmen von Emissionsgrenzwerten nur zulässig, 
wenn in besonderen Fällen wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart die 
Einhaltung der in den BVT-Schlussfolgerungen geregelten Emissionsbandbreiten unver-
hältnismäßig wäre und die Ausnahmen für die betroffene Anlagenart in der Abwasserver-
ordnung festgelegt worden sind. Nach § 61c Absatz 3 Satz 1 kann demgegenüber die zu-
ständige Behörde in Fällen unverhältnismäßig höherer Kosten in der Erlaubnis für die je-
weilige Einleitung weniger strenge Emissionsgrenzwerte festlegen, wenn dies für die be-
troffene Anlagenart künftig in der Abwasserverordnung vorgesehen ist. Diese Änderung ist 
erforderlich, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass nach der neuen Industrieemissi-
ons-Richtlinie Ausnahmen von Emissionsgrenzwerten im Wege einer behördlichen Ent-
scheidung im Einzelfall zu treffen sind. Die in Artikel 15 Absatz 5 genannten Ausnahmen 
unterliegen nach dem dortigen Unterabsatz 4 den in Anhang II der Industrieemissions-
Richtlinie dargelegten Grundsätzen. Die in diesem Anhang geregelten Grundsätze enthal-
ten Vorgaben, die im Wege der Gewährung einer Ausnahme im Einzelfall umzusetzen sind. 

Nach Absatz 3 Satz 1 soll die zuständige Behörde für neue oder vorhandene Einleitungen 
Emissionsgrenzwerte oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissions-
bandbreiten (weniger strenge Emissionsgrenzwerte) künftig nur dann festlegen können, 
wenn dies für die betroffene Anlagenart in der Abwasserverordnung vorgesehen ist. Hier-
durch wird erreicht, dass der Verordnungsgeber die regelmäßig schwierige Entscheidung 
darüber, ob für eine bestimmte Anlagenart die Einhaltung der in den BVT-Schlussfolgerun-
gen genannten Emissionsbandbreiten unverhältnismäßig wäre, unter Einbeziehung des 
wissenschaftlich-technischen Sachverstands in Deutschland in dem Sinne vorprägt, dass 
nur für solche Anlagenarten eine Ausnahme in Betracht kommt, die in der Abwasserverord-
nung hierfür vorgesehen sind. Dies dient der Entlastung der zuständigen Behörden, die 
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damit in allen anderen Fällen die Erteilung einer Ausnahme gar nicht erst nicht in Betracht 
ziehen müssen.  

Nach Satz 1 sind die besonderen Fälle, in denen wegen technischer Merkmale der betroffe-
nen Anlagenart die Einhaltung der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissions-
bandbreiten gemessen am Umweltnutzen zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen 
würde, in der Abwasserverordnung näher zu regeln. Das Erfordernis einer näheren Rege-
lung bedeutet nicht, dass es zwingend einer detaillierten Bestimmung der für weniger 
strenge Emissionsgrenzwerte in Betracht kommenden Anlagenarten bedarf. Vielmehr kann 
es ggf. auch zweckmäßig sein, die betroffenen Anlagenarten in der Abwasserverordnung 
eher allgemein zu bestimmen und es der zuständigen Behörde zu überlassen, in dem von 
der Abwasserverordnung vorgegebenen Rahmen diejenigen Fälle weiter zu konkretisieren, 
in denen weniger strenge Emissionsgrenzwerte zum Tragen kommen sollen. Vor diesem 
Hintergrund belässt das Erfordernis einer näheren Regelung dieser besonderen Fälle in der 
Abwasserverordnung dem Verordnungsgeber den für eine sachgerechte Bestimmung der 
Ausnahmetatbestände in der Abwasserverordnung erforderlichen Regelungsspielraum. 

Satz 1 konkretisiert darüber hinaus den in § 57 Absatz 3 Satz 2 g.F. verwendeten Begriff 
„unverhältnismäßig“ entsprechend dem Wortlaut des Artikels 15 Absatz 5 Unterabsatz 1 
der Industrieemissions-Richtlinie. Wie schon nach bisherigem Recht müssen nach Satz 1 
die weniger strengen Emissionsgrenzwerte im Übrigen dem Stand der Technik entspre-
chen.  

Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde weniger strenge Emissionsgrenzwerte auch in 
den Fällen der unmittelbaren Anwendung der Emissionsbandbreiten (Absatz 2 Satz 1 oder 
Satz 2 sowie Absatz 5 Satz 2) festlegen. 

Satz 3 führt die bisherige Regelung in § 57 Absatz 3 Satz 3 mit der Maßgabe fort, dass die 
Einhaltung der dortigen Anforderungen künftig durch die zuständige Behörde zu gewähr-
leisten ist. Das bisherige Erfordernis, dass die in den Anhängen V bis VIII der Industrie-
emissions-Richtlinie festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen, 
wird im Sinne einer Rechtsbereinigung und -vereinfachung nicht fortgeführt, da diese An-
forderungen zwischenzeitlich in den entsprechenden Anhängen der Abwasserverordnung 
umgesetzt worden sind bzw. in diesen Anhängen der Richtlinie keine Emissionsgrenzwerte 
für Abwasser festgelegt sind. Nach dem neuen Halbsatz 2 in Satz 3 ist bei der Festlegung 
weniger strenger Emissionsgrenzwerte darüber hinaus die Bewertung des Einleiters nach 
§ 61d Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigen. Nach dem neu gefassten Satz 4 ist die Festle-
gung weniger strenger Emissionsgrenzwerte künftig auf der Grundlage von Angaben des 
Einleiters in der Erlaubnis oder im Rahmen einer Anpassung der Erlaubnis zu begründen 
(vgl. Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie). Hieraus folgt, 
dass auch die weniger strengen Emissionsgrenzwerte selbst in der Erlaubnis oder im Rah-
men einer Anpassung der Erlaubnis festzulegen sind. 

Nach Satz 5 hat die zuständige Behörde bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach Satz 
1 im jeweiligen Einzelfall die in Anlage 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes aufgeführ-
ten Kriterien zu berücksichtigen. Satz 5 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 5 Un-
terabsatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Anhang II der Industrieemissions-Richtlinie. Die An-
lage 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes setzt Anhang II der Industrieemissions-
Richtlinie für den Bereich des Immissionsschutzrechts 1: 1 um. 

Satz 6 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 5 der Industrieemissions-
Richtlinie.  

Nach Satz 7 ist die Erlaubnis entsprechend den Ergebnissen der erneuten Bewertung nach 
Satz 6 ggf. anzupassen. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 27b der Industrieemissions-Richtlinie. Absatz 4 
regelt die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte für die Direkteinleitung von 
Abwasser in ein Gewässer für den Fall, dass in der zugehörigen Industrieanlage nach § 3 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen Zukunftstechniken erprobt werden. 
Abweichend von den Fällen der Gewährung von Ausnahmen nach § 61c Absatz 3 WHG 
(neu) setzt die Gewährung einer Ausnahme durch die zuständige Behörde nach Absatz 4 
nicht voraus, dass diese Möglichkeit für bestimmte Fälle in der Abwasserverordnung aus-
drücklich vorgesehen ist. Hintergrund hierfür ist, dass auch mit Blick auf die dynamische 
Entwicklung bei Zukunftstechniken nicht vorgesehen ist, in der Abwasserverordnung künftig 
Regelungen zu weniger strengen Emissionsgrenzwerten für Direkteinleitungen für den Fall 
zu treffen, dass in einer Industrieanlage Zukunftstechniken erprobt werden sollen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Umsetzung emissionsbezogener Anforderungen aus neuen BVT-
Schlussfolgerungen für vorhandene Abwassereinleitungen aus Anlagen nach § 3 der Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen oder aus Abwasserbehandlungsanlagen 
nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3. 

Satz 1 führt die bisherige Regelung in § 57 Absatz 4 Satz 1 g.F. mit Änderungen fort. Die 
Vorschrift wird im Sinne einer umfassenden Richtlinienumsetzung auch auf Behandlungs-
anlagen für Deponiesickerwasser erstreckt (§ 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3). Die bisherige 
Jahresfrist für die Anpassung der Abwasserverordnung an die Vorgaben aus neuen BVT-
Schlussfolgerungen konnte in der Vergangenheit regelmäßig nicht eingehalten werden und 
wird daher nicht fortgeführt. Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung in § 57 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2, wobei allerdings die Fiktionsregelung in Halbsatz 2 künftig explizit erst 
nach Ablauf von vier Jahren (nicht mehr innerhalb von vier Jahren) nach Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen zum Tragen kommt; diese Präzisierung bewirkt eine Verbes-
serung der Rechtsklarheit in zeitlicher Hinsicht. Die Fiktionsregelung in Absatz 5 Satz 1 
Halbsatz 2 (neu) lässt die Möglichkeit unberührt, dass die zuständige Behörde, etwa aus 
Gründen der Rechtsklarheit, die Emissionsgrenzwerte der Abwasserverordnung in die Er-
laubnis übernimmt. Dies umfasst auch die Zulassung weniger strenger Emissionsgrenz-
werte in besonders gelagerten Fällen in der Erlaubnis, sofern dies in den jeweiligen Anhän-
gen der AbwV ausdrücklich vorgesehen ist (siehe etwa Anhang 3 Teil C Absatz 5 bis 8 
AbwV). In derartigen Fällen entfällt die Fiktionswirkung nach Halbsatz 2. Im Übrigen entfällt 
die Fiktionswirkung, soweit der Bescheid, etwa wegen immissionsseitiger Anforderungen, 
weitergehende Anforderungen im Einzelfall festlegt. 

Nach Satz 2 hat die zuständige Behörde nach Ablauf der Vierjahresfrist nach Satz 1 sicher-
zustellen, dass die Emissionsanforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 für vorhan-
dene Abwassereinleitungen im Einzelfall eingehalten werden, wenn bis zum Ablauf dieser 
Frist keine Anpassung der Abwasserverordnung erfolgt. Nach Ablauf der Vierjahresfrist hat 
die zuständige Behörde die insoweit erforderlichen Festlegungen unverzüglich durch An-
passung der Erlaubnis zu treffen. Diese Neuregelung dient der Umsetzung von Artikel 21 
Absatz 3 Satz 1 der Industrieemissions-Richtlinie. Sie zielt - analog zur Neuregelung in § 
61c Absatz 2 Satz 1 - darauf ab, bis zur Anpassung der Abwasserverordnung, sollte diese 
erst nach Ablauf des Vierjahreszeitraums nach Satz 1 erfolgen, Umsetzungslücken zu ver-
meiden und schafft zugleich Rechtssicherheit für die Anlagenbetreiber. Die Regelung ist 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Vierjahreszeitraum für die Anpassung der Abwas-
serverordnung an die Vorgaben aus neuen BVT-Schlussfolgerungen nach Absatz 5 Satz 1 
in der Vergangenheit häufig nicht eingehalten werden konnte. 

Nach Satz 3 gelten für behördliche Festlegungen nach Satz 2 die Regelungen des Absatzes 
2 Satz 3 bis 6 entsprechend. Nach Satz 3 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 5 sind bzw. 
bleiben auch im Falle behördlicher Festlegungen nach Satz 2, mit denen die Einhaltung der 
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Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 im Einzelfall sichergestellt wird, ausschließ-
lich die behördlicherseits festgelegten Anforderungen und nicht die bisherigen oder künfti-
gen Anforderungen der Abwasserverordnung maßgeblich. Es wird auf die Ausführungen in 
der Begründung zu Absatz 2 Satz 5 verwiesen. 

Satz 4 führt die bisherige Regelung in § 57 Absatz 4 Satz 2 WHG g.F. inhaltlich weitgehend 
unverändert fort. Satz 4 gilt künftig auch im Falle der behördlichen Festlegung von Emissi-
onsgrenzwerten nach Ablauf der Vierjahresfrist (Absatz 5 Satz 2). Da es sich bei der Fest-
legung eines längeren Zeitraums nach Satz 4 in der Sache um die Gewährung einer Aus-
nahme handelt, sind die hierfür geltenden Vorgaben nach Artikel 15 Absatz 5 der Industrie-
emissions-Richtlinie zu beachten. Dementsprechend ist nach Satz 5 die Festlegung eines 
längeren Zeitraums auf der Grundlage von Angaben des Einleiters im Rahmen einer An-
passung der Erlaubnis zu begründen. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 15 
Absatz 5 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie. Nach Satz 6 hat die zuständige 
Behörde bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach Satz 4 die in der neuen Anlage 2 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen (siehe 
hierzu die Ausführungen zu Absatz 3 Satz 5). Satz 6 dient der Umsetzung von Artikel 15 
Absatz 5 Unterabsatz 4 Satz 1 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 27c Buchstabe a der Industrieemissions-Richtli-
nie. Absatz 6 regelt den Fall, dass in einer Industrieanlage nach § 3 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen Zukunftstechniken zur Anwendung kommen und in den 
maßgeblichen BVT-Schlussfolgerungen mit der jeweiligen Zukunftstechnik assoziierte 
Emissionswerte für die zugehörigen Abwassereinleitungen geregelt werden. In diesem Fall 
kann die zuständige Behörde in der Erlaubnis festlegen, dass abweichend von der Vierjah-
resfrist nach Absatz 5 Satz 1 für einen Zeitraum von sechs Jahren nach Veröffentlichung 
der BVT-Schlussfolgerungen zur Industrieanlage Emissionsgrenzwerte oberhalb der in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten gelten, wenn sichergestellt ist, 
dass nach Ablauf von sechs Jahren nach Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen zur 
Industrieanlage die mit der jeweiligen Zukunftstechnik assoziierten Emissionswerte für die 
Abwassereinleitungen eingehalten werden. Die mit der jeweiligen Zukunftstechnik assozi-
ierten Emissionswerte bezeichnen die Bandbreite der Emissionswerte gemäß BVT-
Schlussfolgerungen oder – wenn diese Werte in der AbwV umgesetzt werden sollten – die 
dort festgelegten Werte. 

Zu § 61d (Bewertung und Überwachung der Schadstoffkonzentration im 
aufnehmenden Oberflächengewässer) 

Der neue § 61d fasst die parallelen Regelungen zur Bewertung und Überwachung der 
Schadstoffkonzentration im aufnehmenden Oberflächengewässer in den Fällen weniger 
strenger Emissionsgrenzwerte wegen technischer Merkmale der betroffenen Anlagenart (§ 
61c Absatz 3 neu) einerseits und strengerer Emissionsgrenzwerte zwecks Einhaltung von 
Umweltqualitätsnormen (Artikel 18 der Industrieemissions-Richtlinie) andererseits in einem 
neuen Paragraphen zusammen. Der neue § 61d entspricht insoweit der vorgesehenen 
Neuregelung in § 29c BImSchG (siehe Artikel 1 Nummer 18). 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 4 Satz 2 der 
Industrieemissions-Richtlinie. Absatz 1 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 16 Absatz 4 
Satz 1 der Industrieemissions-Richtlinie. Bei den Festlegungen in der Erlaubnis zur Über-
wachung der Konzentration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflächen-
gewässer nach Satz 2 kann zur Vermeidung redundanter Überwachungsergebnisse auf 
Überwachungsmaßnahmen, die bereits Gegenstand der behördlichen Überwachung sind, 
verzichtet werden. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 18 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-
Richtlinie. Für die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG sind im vorliegen-
den Zusammenhang in erster Linie die Umweltqualitätsnormen im Sinne von § 2 Nummer 
3 der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) maßgeblich, also die Umweltqualitätsnor-
men für die flussgebietsspezifischen Schadstoffe (Anlage 6 OGewV) und für die Stoffe des 
chemischen Zustands (Anlage 8 Tabelle 2 OGewV). Im Einzelfall können mit Blick auf den 
ökologischen Zustand oder das ökologische Potenzial aber auch andere Qualitätskompo-
nenten maßgeblich sein, etwa biologische Qualitätskomponenten, sofern ihre Beeinträchti-
gung durch stoffliche Belastungen möglich erscheint. Absatz 2 Satz 1 regelt ausschließlich 
die Bewertung der Auswirkungen der strengeren Emissionsgrenzwerte auf die Konzentra-
tion der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflächengewässer durch die zu-
ständige Behörde. Es obliegt dagegen auch künftig dem Betreiber, umfassende Informati-
onen zu den gewässerbezogenen Auswirkungen seines Vorhabens im Rahmen der An-
tragsunterlagen (sog. Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie) vorzulegen; diese Informatio-
nen sind Grundlage für die Bewertung durch die zuständige Behörde nach Absatz 2 Satz 
1.  

Absatz 2 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 18 Unterabsatz 3 Satz 1 der Industrie-
emissions-Richtlinie. Bei den Festlegungen in der Erlaubnis zur Überwachung der Konzent-
ration der betreffenden Schadstoffe im aufnehmenden Oberflächengewässer nach Satz 2 
kann zur Vermeidung redundanter Überwachungsergebnisse auf Überwachungsmaßnah-
men, die bereits Gegenstand der behördlichen Überwachung sind, verzichtet werden. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 16 Absatz 4 Satz 2 und Artikel 18 Unter-
absatz 4 der Industrieemissions-Richtlinie. Absatz 3 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 
18 Unterabsatz 3 Satz 2 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Zu § 61e (Tiefgreifende industrielle Transformation von Anlagen) 

§ 61e dient der Umsetzung von Artikel 27e der Industrieemissions-Richtlinie.  

Artikel 27e Absatz 1 regelt für bestehende Industrieanlagen im Falle ihrer tiefgreifenden 
industriellen Transformation die Möglichkeit der Fristverlängerung für die Einhaltung von 
Emissionsgrenzwerten (Artikel 21 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 3) , die auf-
grund neuer BVT-Schlussfolgerungen festzulegen sind. Artikel 27e Absatz 2 der Industrie-
emissions-Richtlinie ermöglicht für den Fall der Ersetzung einer bestehenden Industriean-
lage durch eine neue Anlage im Rahmen einer tiefgreifenden industriellen Transformation 
eine Freistellung von der Verpflichtung zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten, die auf 
Grund neuer BVT-Schlussfolgerungen festzulegen sind (Artikel 21 Absatz 3 in Verbindung 
mit Artikel 15 Absatz 3). § 61e setzt diese Richtlinienvorgaben in den Absätzen 1 und 2 um.  

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 kann die zuständige Behörde im Falle der tiefgreifenden industriellen Trans-
formation einer Industrieanlage unter den dort genannten Voraussetzungen die Vierjahres-
frist nach § 61c Absatz 5 Satz 1 (neu) für die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten, die auf 
Grund neuer BVT-Schlussfolgerungen festzulegen sind, für vorhandene Abwassereinlei-
tungen, die zur Industrieanlage gehören, auf höchstens acht Jahre nach Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen zur Industrieanlage verlängern. Erfasst werden Abwasserein-
leitungen in ein Gewässer aus der Industrieanlage selbst oder aus einer von dieser genutz-
ten Abwasserbehandlungsanlage nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3. 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 27e Absatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie. 
Absatz 1 entspricht der für den Bereich des Immissionsschutzes vorgesehenen parallelen 
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Neuregelung in § 52a Absatz 2 BImSchG. Es wird auf die Begründung zu dieser Vorschrift 
verwiesen (siehe Artikel 1 Nummer 30). 

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Behörde im Falle der tiefgreifenden industriellen 
Transformation einer Industrieanlage, die in ihrer Ersetzung durch eine neue Anlage am 
selben oder einem anderen Standort innerhalb der Europäischen Union besteht, vorhan-
dene Direkteinleitungen, die zur Industrieanlage gehören, unter den in Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Voraussetzungen von der Verpflichtung zur Einhaltung der neuen Emissionsgrenz-
werten freistellen, die aufgrund neuer BVT-Schlussfolgerungen nach § 61c Absatz 1 (neu) 
in der Abwasserverordnung festgelegt werden. Diese Abweichungsmöglichkeit bezieht sich 
nur auf die Umsetzung von Emissionsgrenzwerten, die nach der Veröffentlichung von BVT-
Schlussfolgerungen in der Abwasserverordnung neu festgelegt werden. Von bereits bei 
Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen geltenden Emissionsgrenzwerten kann hin-
gegen nach Absatz 2 nicht abgewichen werden. Absatz 2 Satz 1 dient der Umsetzung von 
Artikel 27e Absatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie und entspricht der für den Bereich 
des Immissionsschutzes vorgesehenen parallelen Neuregelung in § 52a Absatz 3 BIm-
SchG. Die Achtjahresfrist nach Nummer 1 beginnt mit der Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen zur Industrieanlage. 

Satz 2 trifft eine Sonderregelung für den Fall, dass eine Industrieanlage, die Abwasser in 
eine Industrieparkkläranlage einleitet, in der das Abwasser aus mehreren Industrieanlagen 
behandelt wird, im Rahmen einer tiefgreifenden industriellen Transformation durch eine an-
dere Anlage ersetzt wird. Zur Vermeidung einer überschießenden Privilegierung sind für die 
Abwassereinleitungen aus der Industrieparkkläranlage Freistellungen nach Satz 1 nur in 
dem Maße zulässig, das dem Anteil des Abwasserstroms aus der jeweiligen Industriean-
lage am gesamten in der Abwasserbehandlungsanlage behandelten Abwasser entspricht. 

Zu § 61f (Abweichung von Emissionsgrenzwerten im Falle einer Krise) 

Der neue § 61f dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 7 der Industrieemissions-Richt-
linie und entspricht der vorgesehenen Neuregelung in § 31m BImSchG (siehe Artikel 1 
Nummer 23). § 61f regelt für bestimmte Krisensituationen die Möglichkeit der Festlegung 
weniger strenger Emissionsgrenzwerte, die von den in einer Rechtsverordnung nach § 61c 
Absatz 1 (neu) festgelegten Emissionsgrenzwerten abweichen. Im Hinblick auf die Krisen-
situationen, die von § 61f erfasst werden, sowie zum Hintergrund der Regelung wird auf die 
Ausführungen in der Begründung zu § 31m BImSchG verwiesen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 bis 3 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 7 Unterabsatz 1 der In-
dustrieemissions-Richtlinie. Dem dort verwendeten Begriff „erhebliche Umweltverschmut-
zung“ entspricht im Wasserhaushaltsgesetz der Begriff „schädliche Gewässerveränderun-
gen“ (§ 3 Nummer 10); diese dürfen nach Satz 2 durch die weniger strengen Emissions-
grenzwerte nicht hervorgerufen werden. 

Nach Absatz 1 Satz 4 ist die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte nach Satz 
1 in der Erlaubnis oder im Rahmen einer Anpassung der Erlaubnis zu begründen. Hieraus 
folgt, dass auch die weniger strengen Emissionsgrenzwerte selbst in der Erlaubnis oder im 
Rahmen einer Anpassung der Erlaubnis festzulegen sind.  

Abweichend von der Regelung des § 31m BImSchG wird damit die Möglichkeit der Fest-
legung weniger strenger Emissionsgrenzwerte im Krisenfall nicht in einem Verfahren sui 
generis geprüft. Im Gegensatz zum Immissionsschutzrecht findet im Wasserrecht keine 
Einkonzentration anderer behördlicher Zulassungen statt. Die im Immissionsschutzrecht 
vorgesehenen formalen Verfahrensanforderungen haben im Wasserrecht im Wesentlichen 
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keine Entsprechung. Anders als die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist die was-
serrechtliche Erlaubnis auch keine gebundene Entscheidung. Damit kann für § 61f auf das 
Erlaubnisverfahren zurückgegriffen werden. Jedoch finden für die Anpassung einer Erlaub-
nis die §§ 2 bis 6 der Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung mit 
Ausnahme des § 3 Absatz 4 Satz 4 bis 6 der Industriekläranlagen-Zulassungs- und Über-
wachungsverordnung keine Anwendung. Damit wird das in der Industrieemissions-Richtli-
nie vorgesehene Erfordernis einer raschen Reaktion auf eine Krise im Sinne des Artikel 15 
Absatz 7 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung findet 
nicht statt.  

Die Verfahrensdauer für ein Verfahren nach § 61f beträgt damit im Regelfall bis zu sieben 
Monate. Zügige Verfahren sind in Reaktion auf eine Krisensituation notwendig, zumal nur 
eine befristete Abweichung von Emissionsgrenzwerten von bis zu 3 Monaten plus 3 Monate 
gewährt werden kann (§ 61f Absatz 2 Satz 1 und 2). Die Verfahrensdauer soll daher in 
einem angemessenen Verhältnis zur Dauer der möglichen Abweichung liegen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 7 Unterabsatz 2 und 3 der Industrie-
emissions-Richtlinie. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 7 Unterabsatz 4 der Industrieemissi-
ons-Richtlinie. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 7 Unterabsatz 7 der Industrieemissi-
ons-Richtlinie. Absatz 4 entspricht § 31a Absatz 2 BImSchG. 

Zu § 61g (Zusätzliche Anforderungen an Indirekteinleitungen; 
Verordnungsermächtigung) 

Die neuen §§ 61g und 61h regeln die zur Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie er-
forderlichen verfahrensmäßigen und materiellen Anforderungen an Indirekteinleitungen 
(siehe hierzu die neue Begriffsbestimmung in § 54 Absatz 3). Im Übrigen gelten auch für 
solche Indirekteinleitungen die §§ 58 und 59.  

Die Absätze 1 bis 6 in § 61g entsprechen in Regelungsstruktur und Inhalt sehr weitgehend 
den parallelen Regelungen für die Festlegung von Emissionsgrenzwerten für Direkteinlei-
tungen aufgrund neuer BVT-Schlussfolgerungen in § 61c Absatz 1 bis 6 (neu). Hintergrund 
hierfür ist, dass BVT-Schlussfolgerungen im Regelfall und wahrscheinlich auch künftig 
Emissionsbandbreiten sowohl für Direkteinleitungen als auch für Indirekteinleitungen ent-
halten (siehe auch die Begriffsbestimmung „Emission“ in Artikel 3 Nummer 4 der Industrie-
emissions-Richtlinie, die auch indirekte Freisetzungen umfasst). Zur Umsetzung dieser An-
forderungen sind dann für Direkteinleitungen ebenso wie für Indirekteinleitungen in der Ab-
wasserverordnung bzw. - bis zum Inkrafttreten der jeweiligen Änderungen der Abwasser-
verordnung - durch die zuständige Behörde im Einzelfall Emissionsgrenzwerte festzulegen. 
Dies schließt ggf., sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, weniger strenge Emissi-
onsgrenzwerte ein. Die Industrieemissions-Richtlinie enthält für die Festlegung von Emissi-
onsgrenzwerten für Direkteinleitungen einerseits und Indirekteinleitungen andererseits 
keine unterschiedlichen Vorgaben. Im Hinblick auf § 61g Absatz 1 bis 6 wird auf die ent-
sprechenden Ausführungen in der Begründung zu § 61c Absatz 1 bis 6 verwiesen. 
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Das Erfordernis einer Genehmigung für Indirekteinleitungen aus Anlagen, die der Industrie-
emissions-Richtlinie unterliegen, ergab sich auch bislang schon aus Artikel 4 der Richtlinie 
2010/75/EU; hieran ändert die Richtlinie (EU) 2024/1785 nichts. 

Bei neuen Industrieanlagen, für die noch keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
vorliegt, werden die Indirekteinleitergenehmigung sowie die Freistellung nach § 59 Absatz 
2 nach § 13 BImSchG von der Genehmigung nach § 4 Absatz 1 BImSchG konzentriert. Für 
die Durchführung des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens gelten auch 
in diesen Fällen die Anforderungen nach § 10 BImSchG, der die verfahrensmäßigen Anfor-
derungen der Industrieemissions-Richtlinie für den Bereich des Immissionsschutzes in 
deutsches Recht umsetzt. Hiermit wird zugleich sichergestellt, dass die verfahrensmäßigen 
Anforderungen der Industrieemissions-Richtlinie auch im Hinblick auf die Genehmigung 
bzw. die Freistellung von Indirekteinleitungen aus neuen Industrieanlagen, für die noch 
keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt, beachtet werden.  

Liegt dagegen bereits eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine Industriean-
lage vor, werden nach bisheriger Vollzugspraxis in den Ländern eine erforderliche Geneh-
migung nach § 58 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 59 Absatz 1, bzw. eine Frei-
stellung nach § 59 Absatz 2 zumeist nicht nach § 13 BImSchG von der Genehmigung nach 
§ 4 Absatz 1 oder § 16 Absatz 1 BImSchG konzentriert, da es in diesen Fällen regelmäßig 
kein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren aus anderen Gründen (unab-
hängig von einer Indirekteinleitung) gibt. In diesen Fällen werden Indirekteinleitergenehmi-
gungen und Freistellungen vielmehr bislang zumeist als eigenständige wasserrechtliche 
Zulassungen erteilt. Ein Erfordernis, diese Vollzugspraxis zu ändern, ergibt sich aufgrund 
der Neuregelung in § 61g nicht. Für die Erteilung von Indirekteinleitergenehmigungen und 
Freistellungen gelten jedoch die Verfahrensvorgaben der Industriekläranlagen- Zulas-
sungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) nach bisherigem Recht nicht, da es sich we-
der um Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen noch um Anlagengenehmigungen nach § 
60 Absatz 3 Satz 1 handelt (siehe § 1 Absatz 1 Satz 1 IZÜV). Um künftig sicherzustellen, 
dass die verfahrensmäßigen Anforderungen der Industrieemissions-Richtlinie für die Ertei-
lung von Genehmigungen nach Artikel 4 Industrieemissions-Richtlinie auch für Indirektein-
leitungen eingehalten werden, soll die IZÜV dahingehend geändert werden, dass die ent-
sprechenden Vorschriften ihres Abschnitts 2 zur Zulassung industrieller Abwasserbehand-
lungsanlagen und Gewässerbenutzungen künftig auch für die Erteilung von Indirektein-
leitergenehmigungen und Freistellungen gelten, sofern diese behördlichen Entscheidungen 
nicht nach § 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes von der immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung eingeschlossen werden. Darüber hinaus soll auch die Überwachung 
von Indirekteinleitungen in den Anwendungsbereich des Abschnitts 2 der IZÜV einbezogen 
werden. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 entspricht § 61c Absatz 1 (neu). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht § 61c Absatz 2 Satz 1 und Satz 3 bis 5 (neu). 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht § 61c Absatz 3 (neu). 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht § 61c Absatz 4 (neu). 
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Zu Absatz 5 

Absatz 5 entspricht § 61c Absatz 5 (neu). 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 entspricht § 61c Absatz 6 (neu). 

Zu Absatz 7 

Nach Absatz 7 werden behördliche Festlegungen zu Indirekteinleitungen nach den Absät-
zen 2 bis 6 nur für genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen getroffen (siehe zur Geneh-
migungspflicht § 58 Absatz 1). Schon jetzt sind für die meisten Branchen in den Anhängen 
der Abwasserverordnung Anforderungen für den Ort des Anfalls oder vor der Vermischung 
geregelt. Da zudem davon auszugehen ist, dass in BVT-Schlussfolgerungen auch künftig 
Emissionsbandbreiten für Indirekteinleitungen geregelt werden und daher auch in der AbwV 
im selben Umfang Anforderungen für den Ort des Anfalls oder vor der Vermischung festzu-
legen sind, werden Indirekteinleitungen nach Absatz 1 Satz 1 künftig in aller Regel geneh-
migungsbedürftig sein. Die behördlichen Festlegungen sind nach Absatz 7 i.Ü. im Rahmen 
der erstmaligen Erteilung einer Indirekteinleitergenehmigung oder im Rahmen einer nach-
träglichen Anpassung einer bestehenden Indirekteinleitergenehmigung (§ 58 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 13 Absatz 1 WHG) zu treffen. 

Zu Absatz 8 

Für Indirekteinleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 (neu) wird die Möglichkeit der 
Freistellung von der Genehmigungspflicht im Falle vertraglicher Regelungen zwischen dem 
Betreiber einer privaten Abwasseranlage und dem Indirekteinleiter nach § 59 Abs. 2 WHG 
g.F. fortgeführt. Hierdurch sollen Betreiber, Indirekteinleiter und Behörden entlastet werden, 
indem das Erfordernis einer Umstellung bisheriger vertraglicher Regelungen auf eine Indi-
rekteinleitergenehmigung vermieden wird. Bei der Freistellung handelt es sich um eine 
Form behördlicher Vorkontrolle für Indirekteinleitungen, die als Genehmigung im Sinne von 
Artikel 4 der Richtlinie 2010/75/EU anzusehen ist. Der Freistellungsbescheid darf dement-
sprechend nur erteilt werden, wenn nach Auffassung der zuständigen Behörde durch die 
vertraglichen Regelungen sichergestellt ist, dass die materiellen Anforderungen an die In-
direkteinleitung eingehalten werden. Absatz 8 Satz 1 stellt klar, dass hierzu auch die neuen 
Anforderungen nach den Absätzen 2 bis 6 und 9 des § 61g sowie nach § 61h Satz 2 gehö-
ren. Satz 2 stellt klar, dass im Falle vertraglicher Regelungen die Freistellung nach § 59 
Absatz 2 Satz 1 auch behördliche Festlegungen nach den Absätzen 2 bis 6 und 9 des § 
61g ersetzt. Nach Satz 3 bedarf es auch im Falle von nachträglichen Änderungen der ver-
traglichen Regelungen, die sich auf die Einhaltung der in Satz 1 genannten Anforderungen 
auswirken können, einer erneuten Freistellung nach § 59 Absatz 2 Satz 2. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass das Genehmigungserfordernis nach Artikel 4 der Richtlinie 2020/75/EU 
nicht durch nachträgliche Änderungen der vertraglichen Regelungen unterlaufen wird. 

Zu Absatz 9 

Absatz 9 dient der Umsetzung von Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b Indust-
rieemissions-Richtlinie, wonach in der Genehmigung auch angemessene Auflagen zum 
Schutz der Einzugsgebiete von Entnahmestellen für Wasser für den menschlichen Ge-
brauch festzulegen sind. Die Regelung entspricht der parallelen Vorschrift zur Erteilung von 
Erlaubnissen für Direkteinleitungen in § 57 Absatz 1 Satz 2 (neu). Im Falle vertraglicher 
Regelungen nach § 59 Absatz 2 Satz 1 müssen diese die erforderlichen und angemesse-
nen Maßnahmen zum Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten enthalten (§ 61g Absatz 8 
Satz 1). 
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Zu § 61h (Zusätzliche Anforderungen an Indirekteinleitungen im Hinblick auf 
nachgeschaltete Abwasserbehandlungsanlagen; Verordnungsermächtigung) 

Die bisherigen Vorgaben für Indirekteinleitungen in Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 
2010/75/EU werden durch die Neuregelungen in Art. 15 Absatz 1 Unterabsätze 2 bis 4 zur 
Berücksichtigung der Wirkung einer nachgeschalteten Abwasserbehandlungsanlage deut-
lich erweitert. Der neue § 61h dient der Umsetzung dieser Richtlinienvorgaben. Satz 1 regelt 
die Möglichkeit, in den jeweiligen Anhängen der Abwasserverordnung zu bestimmen, dass 
von den dort festgelegten Anforderungen vor der Vermischung im Einzelfall unter Berück-
sichtigung einer Behandlung des Abwassers in einer nachgeschalteten Abwasserbehand-
lungsanlage abgewichen werden kann. Für den Fall, dass im Einzelfall von den betreffen-
den Anforderungen vor der Vermischung abgewichen werden soll, regelt Satz 2 über die 
Anforderungen nach § 58 Absatz 2 hinaus weitere Voraussetzungen für die Erteilung der 
Indirekteinleitergenehmigung. 

Die Sätze 1 und 2 dienen der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 und 2 der 
Industrieemissions-Richtlinie. Sofern in den BVT-Schlussfolgerungen künftig identische 
Emissionsbandbreiten für Direkteinleitungen und Indirekteinleitungen festgelegt werden, 
werden die BVT-Schlussfolgerungen voraussichtlich einen Hinweis enthalten, wonach die 
Werte für Indirekteinleitungen unter Berücksichtigung einer nachgeschalteten Abwasserbe-
handlungsanlage nach Maßgabe von Artikel 15 Absatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie 
höher sein dürfen als die Werte für die Direkteinleitung. Bei der Überführung der Emissi-
onsbandbreiten der BVT-Schlussfolgerungen in entsprechende Anforderungen vor der Ver-
mischung im betreffenden Anhang der Abwasserverordnung soll jeweils die Möglichkeit 
vorgesehen werden, die Werte erst am Ablauf einer Abwasserbehandlungsanlage außer-
halb der Anlage einzuhalten (Satz 1). Auf der Grundlage einer solchen Regelung in der 
Abwasserverordnung soll die zuständige Behörde sodann bei Erteilung der Genehmigung 
für die Indirekteinleitung im Einzelfall von den im betreffenden Anhang der Abwasserver-
ordnung künftig zu regelnden Anforderungen vor der Vermischung (im Sinne geringerer 
Anforderungen) abweichen können, wenn die weiteren Voraussetzungen des Satzes 2 
Nummer 1 bis 4 erfüllt sind. 

Nummer 1 dient der Umsetzung der entsprechenden Vorgaben nach dem Einleitungssatz 
des Unterabsatzes 1 von Artikel 15 der Industrieemissions-Richtlinie sowie dem dortigen 
Buchstaben d. Nummer 1 lässt die bestehenden Anforderungen nach § 3 Absatz 3 bis 6 
AbwV unberührt. 

Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der 
Industrieemissions-Richtlinie. 

Nummer 3 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b der 
Industrieemissions-Richtlinie.  

Nummer 4 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der 
Industrieemissions-Richtlinie. 

Satz 3 stellt klar, dass § 61h Satz 1 und 2 die materiellen Anforderungen nach § 3 Absatz 
3 bis 6 der Abwasserverordnung unberührt lässt. Damit ist u.a. eine Einhaltung von Über-
wachungswerten durch Verdünnung auch künftig ausgeschlossen (§ 3 Absatz 3 AbwV). 

Die Sätze 4 und 5 dienen der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 3 und 4 der 
Industrieemissions-Richtlinie. Die künftig erforderliche Bewertung zur Einhaltung der Anfor-
derungen nach dem neuen Satz 4 entspricht weitgehend den für eine Indirekteinleiterge-
nehmigung schon nach bisheriger Vollzugspraxis vorzulegenden Antragsunterlagen. 
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Für Indirekteinleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 (neu), die bereits vor dem 1. Juli 
2026 vorhanden sind, gelten die Anforderungen nach § 61h Satz 2 bis 5 nach Maßgabe der 
Übergangsregelung in § 107 Absatz 4 (neu). 

Zu § 61i (Zusätzliche Bestimmungen für Abwasserbehandlungsanlagen; 
Untersagung des Betriebs; Stilllegung; Verordnungsermächtigung) 

§ 61i Absatz 1 bis 4 führt die bisherige Regelung in § 60 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 bis 
6 WHG g.F. zu Abwasserbehandlungsanlagen, die die Voraussetzungen nach § 60 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 WHG g.F. erfüllen, mit punktuellen Änderungen fort. § 
61i gilt ergänzend zu den Bestimmungen für solche Anlagen in § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3. 
Absatz 5 ist neu. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 führt die bisherige Regelung in § 60 Absatz 3 Satz 4 WHG g.F. ohne inhaltliche 
Änderungen fort. Absatz 1 ergänzt die Regelungen in § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 WHG 
g.F.. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 Satz 1 wird die bisherige Bezugnahme in § 60 Absatz 4 Satz 1 WHG g.F. auf § 
60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 ohne inhaltliche Änderung durch eine Be-
zugnahme auf § 61i Absatz 1 ersetzt. Im Übrigen führt Absatz 2 die bisherige Regelung in 
§ 60 Absatz 4 WHG g.F. ohne Änderungen fort. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 führt die bisherige Regelung in § 60 Absatz 5 WHG g.F. mit Änderungen fort. 

Die bisherige Bezugnahme auf § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 WHG g.F. 
wird ohne inhaltliche Änderung durch eine Bezugnahme auf § 61i Absatz 1 (neu) ersetzt. 
Die bisherige Bezugnahme auf eine Rechtsverordnung nach § 57 Absatz 3 oder Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 WHG g.F. wird durch eine Bezugnahme auf die Nachfolgeregelung in § 
61c Absatz 1 ersetzt. Die bisherige Bezugnahme auf eine Rechtsverordnung nach § 57 
Absatz 5 Satz 2 WHG g.F. wird nicht fortgeführt, da diese Vorschrift nicht für Abwasserbe-
handlungsanlagen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 gilt. Im Sinne einer vollstän-
digen Umsetzung von Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie 
werden nunmehr auch Verstöße gegen vollziehbare Anordnungen nach dem neu gefassten 
§ 61c Absatz 2 bis 6 in den Tatbestand der Regelung in Absatz 3 einbezogen. Dementspre-
chend hat die zuständige Behörde nach dem neu gefassten Absatz 3 bei Verstößen gegen 
vollziehbare Anordnungen den Betrieb bis zur Erfüllung der vollziehbaren Anordnung zu 
untersagen. Neu ist auch das Erfordernis, dass der Betrieb unverzüglich zu untersagen ist. 
Damit wird eine entsprechende neue Vorgabe aus Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 
Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. 

Vor einer Untersagung des Betriebs hat die zuständige Behörde den Anlagenbetreiber nach 
Maßgabe des § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuhören. Der Betreiber kann 
hierbei ggf. auf weniger einschneidende Abhilfemaßnahmen hinweisen, mit denen eine Un-
tersagung des Betriebs möglicherweise vermieden werden kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 führt die bisherige Regelung in § 60 Absatz 6 WHG g.F. inhaltlich unverändert fort. 

- 167 - Drucksache 44/26



   

 

Zu Absatz 5 

Die Neuregelung in Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 14a der Industrieemissions-
Richtlinie für Abwasserbehandlungsanlagen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder 
Nummer 3 WHG. Nach Satz 1 hat der Betreiber einer solchen 
Abwasserbehandlungsanlage sicherzustellen, dass ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt und dauerhaft umgesetzt wird. Satz 2 enthält eine Verordnungsermächtigung zur 
näheren Regelung von Anforderungen, die das Umweltmanagementsystem nach Satz 1 zu 
erfüllen hat, sowie von verschiedenen Pflichten des Betreibers im Zusammenhang mit dem 
Umweltmanagementsystem. Entsprechende Regelungen sollen im Rahmen der 
vorgesehenen neuen Verordnung über die Umsetzung von Vorgaben an ein 
Umweltmanagementsystem und von Umweltleistungswerten in Industrieanlagen (45. 
BImSchV) getroffen werden. Mit dieser Verordnung sollen die Anforderungen zu 
Umweltmanagementsystemen nach Artikel 14a der Industrieemissions-Richtlinie auch für 
der Richtlinie unterliegende Industrieanlagen sowie für bestimmte Deponien und dem 
Bergrecht unterliegende Betriebe umgesetzt werden.  

Zu Nummer 10 (Überschrift des Kapitels 4) 

Im Hinblick auf die Neuregelung in § 99b zum Schadensersatz wird die Überschrift des 
Kapitels 4 entsprechend ergänzt. 

Zu Nummer 11 (§ 99b) 

Der neue § 99b dient der Umsetzung von Artikel 79a der Industrieemissions-Richtlinie. 

Nach dem vorgesehenen neuen § 65 Absatz 1 BImSchG ist der Betreiber einer Anlage 
nach der Industrieemissions-Richtlinie bei Verstößen gegen § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
oder Absatz 3 bis Absatz 5 BImSchG, die zur Gesundheitsverletzung eines anderen führen, 
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Durch diese 
Regelung wird Artikel 79a Absatz 1 der Industrieemissions-Richtlinie für den Bereich des 
Immissionsschutzrechts umgesetzt. § 99b Absatz 1 Satz 1 lehnt sich eng an diese Rege-
lung an und erstreckt sie damit auf entsprechende Verstöße des Betreibers einer Abwas-
serbehandlungsanlage nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3.  

Nach Absatz 1 Satz 2 ist auch ein Abwassereinleiter bei Verstößen gegen § 61h Satz 2 
Nummer 3 (neu), die zur Gesundheitsverletzung einer in einer Abwasseranlage arbeiten-
den Person führen, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu er-
setzen. Auch diese Regelung dient der Umsetzung von Artikel 79a Absatz 1 der Industrie-
emissions-Richtlinie. 

Nach Absatz 2 gilt für die Verjährung von Ansprüchen nach Absatz 1 die vorgesehene Neu-
regelung zur Verjährung in § 65 Absatz 3 BImSchG entsprechend. Absatz 2 dient der Um-
setzung von Artikel 79a Absatz 3 der Industrieemissions-Richtlinie. 

Es wird ergänzend auf die Begründung zum vorgesehenen neuen § 65 Absatz 1 und 3 
BImSchG verwiesen (siehe Artikel 1 Nummer 37). 

Zu Nummer 12 (§ 103 )  

Die Neuregelungen in § 103 enthalten Regelungen zu Ordnungswidrigkeiten, mit denen 
Verstöße gegen Vorschriften zur Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie sanktioniert 
werden.  
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Zu Absatz 1 und 2 

Die neuen Ordnungswidrigkeitentatbestände nach Absatz 1 Nummer 1a und 9a betreffen 
Direkteinleitungen und Indirekteinleitungen ohne die erforderliche Erlaubnis bzw. Genehmi-
gung. Die Tatbestände werden in Absatz 1 aufgenommen und in Absatz 2 in Bezug genom-
men, um anstelle einer Geldbuße bis zu 50.000 € nach Absatz 2 eine umsatzbezogene 
Geldbuße nach der Neuregelung in Absatz 3 verhängen zu können. Da nach Artikel 79 
Absatz 2 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie nur für die schwersten Verstöße, 
die von juristischen Personen begangen werden, eine umsatzbezogene Geldbuße vorge-
sehen ist, kommen die neuen Ordnungswidrigkeitentatbestände nach den Nummern 1a und 
9a nur zum Tragen, wenn durch die illegale Einleitung ein Gewässer gefährdet wird. 

Der neue Ordnungswidrigkeitentatbestand nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b ermög-
licht die Bußgeldbewehrung von Verstößen von Betreibern von Abwasserbehandlungsan-
lagen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 WHG gegen die vorgesehene 
neue Verordnung über die Umsetzung von Vorgaben an ein Umweltmanagementsystem 
und von Umweltleistungswerten in Industrieanlagen ( 45. BImSchV). 

Der neue Ordnungswidrigkeitentatbestand nach Absatz 1 Nummer 11a betrifft Verstöße 
von Betreibern von Abwasserbehandlungsanlagen nach § 60 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
oder Nummer 3 WHG gegen die Sicherstellungspflicht zur Einrichtung und Umsetzung ei-
nes Umweltmanagementsystems nach § 61i Absatz 5 Satz 1 (neu). Die Vorschrift lehnt sich 
an die parallele Neuregelung in § 62 Absatz 1 Nummer 12 BImSchG an.  

Zu Absatz 3 

Der neue § 103 Absatz 3 WHG dient der Umsetzung von Artikel 79 Absatz 2 Unterabsatz 
2 der Industrieemissions-Richtlinie. Absatz 3 lehnt sich an an die parallele Sanktionsrege-
lung im neuen § 62 Absatz 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (siehe hierzu auch 
die Ausführungen in der Begründung zu Artikel 1 Nummer 36 Buchstabe b).  

Erfasst werden nach Satz 1 nur die in Absatz 1 Nummer 1a und 9a (neu) geregelten Tat-
bestände illegaler Einleitungen von Abwasser nach § 61a Satz 1 (neu), die nach Absatz 2 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden können. Durch den 
Schwellenwert in Höhe von 1,67 Millionen Euro Gesamtumsatz wird sichergestellt, dass nur 
juristische Personen oder Personenvereinigungen von Absatz 3 erfasst werden, gegen die 
nicht bereits über Absatz 2 in Verbindung mit § 30 Absatz 2 Satz 2 OWiG ein Bußgeld in 
Höhe von bis zu 3 Prozent des Gesamtumsatzes festgesetzt werden kann. 

Die Sätze 2 und 3 sind identisch mit der parallelen Neuregelung in § 62 Absatz 5 Satz 2 
und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Zu Nummer 13 (§ 107) 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung in § 107 Absatz 1 Satz 2 WHG g.F. ist durch Zeitablauf gegenstandslos ge-
worden. Sie wird im Sinne einer Rechtsbereinigung gestrichen. 

Zu Buchstabe b 

Auch die Regelung in § 107 Absatz 1a Satz 2 WHG g.F. ist durch Zeitablauf gegenstandslos 
geworden. Sie wird ebenfalls im Sinne einer Rechtsbereinigung gestrichen. 
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Zu Buchstabe c 

Nach dem neuen Absatz 3 Satz 1 gelten die gegenüber der derzeitigen Regelung in § 57 
Absatz 3 Satz 1 WHG strengeren Anforderungen an die Festlegung von Emissionsgrenz-
werten für die Direkteinleitung in der Abwasserverordnung auf Grund neuer BVT-Schluss-
folgerungen nach § 61c Absatz 1 WHG (neu) nur für BVT-Schlussfolgerungen, die ab dem 
1. Juli 2026, also nach Ablauf der Umsetzungsfrist der Industrieemissions-Richtlinie, veröf-
fentlicht werden. Satz 1 dient der Umsetzung der entsprechenden Übergangsregelung nach 
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1785 und entspricht der vorgese-
henen parallelen Regelung für den Bereich des Immissionsschutzrechts (siehe Artikel 1 
Nummer 38, § 67 Absatz 9 BImSchG (neu)). 

Absatz 3 Satz 2 trifft insofern eine dem Satz 1 entsprechende Übergangsregelung für die 
Festlegung von Emissionsgrenzwerten für die Indirekteinleitung in der Abwasserverord-
nung auf Grund neuer BVT-Schlussfolgerungen, als hierfür § 61g Absatz 1 keine Anwen-
dung findet. Anders als bei Direkteinleitungen kommt ein Rückgriff auf Anforderungen des 
bestehenden Rechts im Rahmen des Satzes 2 jedoch mangels Vorliegens solcher Anfor-
derungen für Indirekteinleitungen nicht in Betracht. 

Nach dem neuen Absatz 4 Satz 1 gelten für vorhandene Indirekteinleitungen die Anforde-
rungen zum Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten nach § 61g Absatz 9 WHG (neu) und 
die weiteren Anforderungen an Indirekteinleitungen im Hinblick auf nachgeschaltete Ab-
wasserbehandlungsanlagen nach § 61h Satz 2 bis 5 WHG (neu) erst nach Ablauf der maß-
geblichen Übergangsfristen, die in den Nummern 1 und 2 geregelt werden. Satz 1 dient der 
Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1785. 

Nach Absatz 4 Satz 2 bedarf es zur Einhaltung der Anforderungen nach § 61g Absatz 9 
und § 61h Satz 2 bis 5 WHG (neu) zu den in Satz 1 genannten Zeitpunkten ggf. einer 
entsprechenden Änderung der Indirekteinleitergenehmigung oder der vertraglichen Rege-
lungen. Im letzteren Falle ist nach Absatz 4 Satz 3 zusätzlich eine erneute Freistellung nach 
§ 59 Absatz 2 Satz 1 erforderlich. Die Sätze 2 und 3 in Absatz 4 dienen der Umsetzung des 
Genehmigungserfordernisses nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Industrieemissi-
ons-Richtlinie. 

Zu Nummer 14 (Anlage 1) 

Die Änderungen in Anlage 1 dienen der Umsetzung von Anhang IV der Richtlinie (EU) 
2024/1785, durch den Anhang III der Richtlinie 2010/75/EU geändert wird. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 regelt Änderungen der Inhaltsübersicht, um die Streichung des § 42 sowie die 
Ergänzung der §§ 43a, 43b, 43c und 47a sowie der Anlage 6 zu berücksichtigen. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Nach der Definition des Deponiebegriffs wird in Absatz 27a eine Definition von Deponien 
nach der Richtlinie 2010/75/EU (Industrieemissions-Richtlinie) neu eingefügt, die im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz klarstellt, welche Deponien in den Anwendungsbereich der Industrie-
emissions-Richtlinie fallen. Die Regelungen, die der Umsetzung der Industrieemissions-
Richtlinie dienen werden gebündelt und beziehen sich jeweils auf diesen Begriff. Hierdurch 
wird deutlicher, dass sich die Regelungen zur Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie 
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im Sinne einer 1:1-Umsetzung wie bisher allein auf diejenigen Deponien beziehen, die in 
den Anwendungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie fallen. 

Die neuen Regelungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz zur Umsetzung der Industrieemissi-
ons-Richtlinie für den Bereich der Deponien enthalten Begriffe, die bisher im Kreislaufwirt-
schaftsrecht nicht vorkommen und auch nicht definiert werden. Da sie auch lediglich für 
diesen engen Regelungsbereich relevant sind, wird auf eigene Begriffsbestimmungen ver-
zichtet und in Absatz 27b auf die entsprechenden Begriffsbestimmungen des § 3 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes verwiesen, die ihrerseits die Begriffsbestimmungen des Ar-
tikel 3 Industrieemissions-Richtlinie umsetzen. 

Absatz 27c enthält die Definition des Begriffs tiefgreifende industrielle Transformation und 
berücksichtigt Besonderheiten von Deponien. 

Zu Buchstabe b 

Die Definition des Standes der Technik in § 3 Absatz 28 enthält eine Anpassung an die 
geänderte Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 10 Industrieemissions-Richtlinie und 
dient damit der Umsetzung des Artikel 3 Absatz 20 Abfallrahmenrichtlinie. 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 enthält Änderungen bei den materiellen Zulassungskriterien für Deponien nach 
der Industrieemissions-Richtlinie, die in einem eigenen Absatz 1a gebündelt werden. 

Nummer 1 dient der Umsetzung des neu eingefügten Artikel 11 Buchstabe fa) der Indust-
rieemissions-Richtlinie. Der Begriff „materielle Ressourcen“ umfasst Rohstoffe (unverarbei-
tete Materialien) und alle höher verarbeiteten Materialien. Von dem Begriff werden damit 
neben Rohstoffen auch alle sekundären Stoffe wie Ersatzbrennstoffe, Asche oder Schla-
cken aus Müllverbrennungsanlagen erfasst. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu 
beachten. Die fraglichen Maßnahmen der effizienten Ressourcennutzung, auch durch Wie-
derverwendung, müssen für Betreiber von Deponien nach der Industrieemissions-Richtlinie 
zumutbar sein. Die Konkretisierung der neuen Betreiberpflicht erfolgt u.a. durch die Festle-
gung von Umweltleistungsgrenzwerten sowie von Orientierungswerten für die Umweltleis-
tung in der 45. BImSchV. 

Nummer 2 betrifft das Einführen eines Umweltmanagementsystems für Deponien. Die Ein-
führung eines Umweltmanagementsystems dient der Umsetzung von Artikel 11 Buchstabe 
fb) der Industrieemissions-Richtlinie. Die Pflicht zur Einführung und zum Betreiben eines 
Umweltmanagementsystems wird durch die Verordnung über die Umsetzung von Manage-
mentvorgaben und Umweltleistungswerten in Industrieanlagen – IE-Managementverord-
nung (45. BImSchV) konkretisiert. 

Zu Nummer 5 

Nummer 5 dient der Beseitigung einer Doppelregelung. Die Umsetzung des Artikel 24 Ab-
satz 2 und 3 der Industrieemissions-Richtlinie erfolgt sachgerecht in § 21a Deponieverord-
nung. Die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung wird dort 1:1 nur für diejenigen Deponien 
umgesetzt, die in den Anwendungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie fallen. Für die-
jenigen Deponien, die nicht unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen, bleiben die Rege-
lungen des Umweltinformationsgesetzes und insbesondere für Landesbehörden die lan-
desrechtlichen Vorschriften anwendbar. Im Planfeststellungsverfahren erfolgt eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz, gegebenenfalls besteht auch 
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die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, dann sind außerdem die 
besonderen Anforderungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes zu berücksichti-
gen. Die Gemeinden haben den Plan nach § 73 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz 
grundsätzlich für einen Monat auszulegen, die Bekanntmachung hat nach § 27a Absatz 1 
Satz 1 VwVfG grundsätzlich auch auf einer Internetseite zu erfolgen. Nach § 73 Absatz 6 
Verwaltungsverfahrensgesetz ist ein Erörterungstermin durchzuführen. Plangenehmigun-
gen erfolgen dagegen ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, scheiden aber ohnehin schon immer 
dann aus, wenn durch das beantragte Vorhaben Rechte von dritten Personen mehr als nur 
unwesentlich beeinträchtigt werden. Der Zugang zu Informationen bleibt also auch für De-
ponien gewahrt, die nicht unter die Industrieemissions-Richtlinie fallen. 

Zu Nummer 6 

Die Einfügung des neuen § 43a dient dazu, die Verordnungsermächtigungen, die aus-
schließlich Deponien nach der Industrieemissionsrichtlinie betreffen, übersichtlich in einem 
eigenen Paragraphen zusammenzustellen. Im Sinne einer einheitlichen Umsetzung der In-
dustrieemissions-Richtlinie entspricht § 43a KrWG weitgehend § 7a BImSchG. Auf die Be-
gründung zu § 7a BImSchG wird daher Bezug genommen. 

Der neu eingefügte § 43b enthält Sondervorschriften zu Nebenbestimmungen zur Planfest-
stellung und Plangenehmigung von Deponien nach der Industrieemissions-Richtlinie. Er 
entspricht weitgehend dem § 12a BImSchG, auf die entsprechende Begründung wird Bezug 
genommen. 

Die Einfügung des Absatz 2 dient der Umsetzung des Artikel 15 Absatz 5 und 6 und Artikel 
27b der Industrieemissions-Richtlinie. Durch den Verweis auf Anlage 6 wird der neue An-
hang II der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. Die danach bei der Gewährung einer 
Ausnahme gemäß Artikel 15 Absatz 5 der Industrieemissions-Richtlinie zu befolgenden 
Grundsätze sind im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Sinne der Nummer 1 
zu berücksichtigen. Anlage 6 kommt dementsprechend nur bei der Festlegung von Emissi-
onsbegrenzungen oberhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissions-
bandbreiten nach Absatz 2, nicht aber bei der Festlegung von Emissionsbegrenzungen in-
nerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten nach Absatz 
1 zur Anwendung. 

Durch die Ergänzung, dass auch weniger strenge Umweltleistungsbegrenzungen festge-
setzt werden können, werden die Vorgaben des Artikel 15 Absatz 6 der Industrieemissions-
Richtlinie umgesetzt. Dabei dürfen keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, ein-
schließlich der Erschöpfung von Wasserressourcen, verursacht werden. Medienübergrei-
fende Auswirkungen sind insbesondere die Verlagerung der Umweltbelastung in andere 
Umweltmedien wie Wasser oder Boden. 

Die Ergänzung der Nummer 3 dient der Umsetzung des Artikel 27b der Industrieemissions-
Richtlinie. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage erfolgt eine Beschränkung der Aus-
nahme auf die Erprobung von Zukunftstechniken bei einer gleichzeitigen Ausdehnung des 
Zeitraums für die Erprobung auf 30 Monate. 

Das sogenannte safety net, d.h. die Anforderung, dass die festgelegten Emissionsbegren-
zungen die in den Anhängen der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten Emissionsgrenzwerte 
nicht überschreiten dürfen, greift nach Wortlaut und Systematik des Artikel 15 Absatz 5 und 
6 sowie Artikel 27b der Industrieemissions-Richtlinie nur bei der Gewährung einer Aus-
nahme nach Nummer 1. 

Durch Absatz 3 wird der Ausnahmetatbestand des Artikel 15 Absatz 6 Buchstabe a) der 
Industrieemissions-Richtlinie in Bezug auf die Umweltleistungsgrenzwerte für Wasser um-
gesetzt. 
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Die Regelung des Absatz 4 dient der Umsetzung des Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b) der 
Industrieemissions-Richtlinie.  

Durch die Einfügung des Absatz 5 wird nunmehr geregelt, dass die BVT-Schlussfolgerun-
gen nach ihrem Erlass in der Übergangszeit bis zu deren Umsetzung im untergesetzlichen 
Regelwerk bei Erlass einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für Deponien nach der 
Industrieemissions-Richtlinie unmittelbar anzuwenden sind.  

Bei der unmittelbaren Anwendung der BVT-Schlussfolgerungen kann bei Vorliegen der in 
Absatz 2 geregelten Voraussetzungen eine entsprechende Ausnahme zugelassen werden. 
Es können gemäß Absatz 3 auch Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, die in Bezug auf 
Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den BVT-assoziierten Emissionswerten 
abweichen, sofern dadurch ein gleichwertiges Umweltschutzniveau gewährleistet wird. 

Der neu eingefügte § 43c dient der Umsetzung von Artikel 79a der Industrieemissions-
Richtlinie, der für Gesundheitsverletzungen infolge eines Verstoßes gegen nationale Um-
setzungsbestimmungen der Industrieemissions-Richtlinie einen Anspruch auf Schadenser-
satz verlangt. Art und Umfang des Schadensersatzes bestimmen sich nach den allgemei-
nen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Unbeschadet von der Haftung ge-
mäß § 43c können Verletzte Ansprüche nach dem Umwelthaftungsgesetz und dem BGB 
für unerlaubte Handlungen geltend machen (Erwägungsgrund 54 der Richtlinie (EU) 
2024/1785). Absatz 2 enthält eine Sonderverjährungsregelung. 

Zu Nummer 7 

§ 47 Absätze 7 bis 9 werden in den neuen § 47a verschoben und angepasst. Dies dient 
dazu, die Regelungen, die sich allein auf Deponien im Anwendungsbereich der Industrie-
emissions-Richtlinie beziehen, übersichtlich zusammenzufassen.  

Zu Nummer 8 

In dem neu eingefügten § 47a werden die nur für Deponien nach der Industrieemissions-
Richtlinie geltenden Überwachungsregelungen gebündelt. 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 27e Absatz 1 Industrieemissions-Richtlinie. In 
dem jährlich der Behörde vorzulegenden Fortschrittsbericht kann auch auf der zuständigen 
Behörde bereits vorliegende Dokumentationen verwiesen werden. 

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 27c Industrieemissions-Richtlinie. 

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 5 Industrieemissions-Richtlinie. 

In Absatz 5 findet sich die Regelung des bisherigen § 47 Absatz 7, in Absatz 6 die bisher in 
§ 47 Absatz 7 enthaltene Verordnungsermächtigung, der bisherige § 47 Absatz 8 findet sich 
nunmehr in § 47a Absatz 7 und der bisherige § 47 Absatz 9 nun in § 47a Absatz 9. 

Absatz 5 enthält ein Betretungsrecht der zuständigen Behörden und somit einen Eingriff in 
Artikel 13 GG. Das Betretungsrecht hat den Zweck, der zuständigen Behörde zu ermögli-
chen, die Einhaltung der an die Deponie gestellten Anforderungen, insbesondere die Ein-
haltung der festgelegten Emissionsgrenzwerte, Emissionswerte und Umweltleistungs-
grenzwerte zu überprüfen und sicherzustellen und damit dazu, eine Beeinträchtigung des 
Allgemeinwohls im Sinne des § 15 Absatz 2 zu verhindern oder zu beseitigen. Da das Be-
tretungsrecht grundsätzlich auf Geschäfts- und Betriebsgrundstücke und die üblichen Ge-
schäftszeiten beschränkt ist und ein Betreten außerhalb der üblichen Geschäftszeiten und 
von Wohnräumen nur gestattet ist, wenn dies zur Verhütung dringender Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. In der Regel dürfte zur Überwachung 
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von Deponien ein Betreten von Geschäfts- und Betriebsgrundstücken zu den üblichen Ge-
schäftszeiten ausreichend sein. Das Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 Grundge-
setz wird beachtet. 

Absatz 8 dient der Umsetzung von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) Industrieemissions-
Richtlinie. 

Zu Nummer 9 

Der neue Anhang II der Industrieemissions-Richtlinie bildet die neue Anlage 6. Die danach 
bei der Gewährung einer Ausnahme gemäß Artikel 15 Absatz 5 der Industrieemissions-
Richtlinie zu befolgenden Grundsätze sind im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
zu berücksichtigen, sofern darauf Bezug genommen wird. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Bundesberggesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Die Inhaltsübersicht wird um die Überschriften der neu eingefügten §§ 57f bis 57p ergänzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Inhaltsübersicht wird um die Überschrift des neu eingefügten § 68a ergänzt. 

Zu Buchstabe c 

Die Inhaltsübersicht wird um die Überschrift des neu eingefügten § 121a ergänzt. 

Zu Buchstabe d 

Die Inhaltsübersicht wird um die Überschrift des neu eingefügten § 167a ergänzt. 

Zu Nummer 2 

Durch Artikel 11 Nummer 1 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsverfahren für 
Infrastrukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 war das Wort „verwendet“ in § 55 Absatz 1 
Nummer 6 BBergG eingefügt worden (vgl. BGBl. I 2833, 2852). Richtigerweise hätte das 
Wort „verwertet“ eingefügt werden müssen (vgl. Kühne et al.-Kappes, Bundesberggesetz, 
§ 55 Rz. 71 mit weiterem Nachweis; Franz, Bundesberggesetz, 2019, § 55 Rz. 133; Piens 
et al.-Piens, Bundesberggesetz, 3. Auflage 2020, § 55 Rz. 135). Bei der vorliegenden Än-
derung handelt es sich mithin um die Bereinigung dieses Redaktionsversehens. 

Zu Nummer 3 

Der Verweis nach bisheriger Rechtslage in § 57a Absatz 5, letzter Halbsatz BBergG auf 
§ 48 Absatz 2 Satz 2 BBergG ist ein Redaktionsversehen. Die vorgegebene Ausnahme 
wurde auf Vorschlag des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestags im Jahr 1990 
aufgenommen und sollte die sog. Moers-Kapellen-Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts berücksichtigen (Piens et al.-Piens, Bundesberggesetz, 3. Auflage 2020, § 55 
Rz. 54 mit weiterem Nachweis; Kühne et al.-Keienburg/Wiesendahl, Bundesberggesetz, 3. 
Auflage 2024, § 57a Rz. 38). Durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung raumordnungs-
rechtlicher Vorschriften vom 23. Mai 2017 (BGBl. I 1245, 1251) wurde die jetzige Raumord-
nungsklausel in § 48 Absatz 2 Satz 2 BBergG eingefügt. Der ursprüngliche § 48 Absatz 2 
Satz 2 BBergG, auf den § 57a Absatz 5 letzter Halbsatz BBergG verwiesen hatte, wurde 
mit Inkrafttreten dieser Änderung zu § 48 Absatz 2 Satz 3 BBergG. Richtigerweise ist der 
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Verweis des § 57a Absatz 5 BbergG daher auf § 48 Absatz 2 Satz 3 BBergG zu beziehen. 
Der Wortlaut des Gesetzes ist entsprechend anzupassen.  

Zu Nummer 4 

Der § 57c Satz 1 Nummer 1 BBergG wurde mit Gesetz zur Änderung des Bundesbergge-
setzes vom 12. Februar 1990 mit der Formulierung „Rechtsakte des Rates oder der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften“ in das Bundesberggesetz eingefügt.  

Mit Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische Union (Vertrag von Maastricht) am 1. 
November 1993 hat sich nach Artikel 13 Absatz 1 Satz 2 EUV mit der Gründung der Euro-
päischen Union aus der Europäischen Gemeinschaft auch die Bezeichnung der Organe 
geändert. Weiter ist seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 
das Europäische Parlament nach Art 294 AEUV dem Rat der Europäischen Union als Ge-
setzgeber gleichgestellt. Eine Anpassung des Passus in § 57c Satz 1 Nummer BBergG ist 
folglich notwendig. 

Um weiterhin Normen, die aufgrund des § 57c Satz 1 Nummer 1 BBergG a.F. und zur 
Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften erlassen wurden, aber 
auch nach dem Wortlaut nach Rechtsakte der Europäischen Union zu erfassen, wird die 
Formulierung „Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften“ durch die Formulierung „Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Europäischen Union“ ersetzt.  

Zu Nummer 5 

Zu § 57f (Maßgaben für die Zulassung von Betriebsplänen für Vorhaben, die dem 
Geltungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie unterliegen) 

Die Industrieemissions-Richtlinie schließt mit ihrer aktuellen Revision erstmalig auch be-
stimmte bergbauliche Tätigkeiten in ihren Geltungsbereich ein. 

Der Anhang I der Industrieemissions-Richtlinie wurde hierzu wie folgt ergänzt. 

„Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„3.6. Gewinnung, einschließlich Aufbereitung vor Ort (Tätigkeiten wie Zerkleinerung, Grö-
ßenkontrolle, Veredelung und Aufwertung), der folgenden Erze im industriellen Maßstab: 

Bauxit, Blei, Chrom, Eisen, Gold, Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan, Nickel, Palladium, Platin, 

Wolfram, Zink und Zinn.“ 

Die aufgeführten Bodenschätze und ihre Gewinnung und Aufbereitung unterliegen den Re-
gelungen des Bundesberggesetzes. Für Bodenschätze, die nach der Novelle den Regelun-
gen der Industrieemissions-Richtlinie unterfallen, bleibt es bei der Notwendigkeit der Zulas-
sung von Betriebsplänen. Der neu eingefügte § 57f BBergG stellt hierzu zusätzliche Maß-
gaben auf.  

Zur Wiedernutzbarmachungspflicht und zur Pflicht nach Artikel 22 der Industriemissions-
richtlinie: Die bergrechtliche Wiedernutzbarmachungspflicht nach § 55 Absatz 2 Nummer 2 
i.V.m. § 4 Absatz 4 BBergG ist weitergehender als die immissionsschutzrechtliche Wieder-
herstellungspflicht nach § 5 Absatz 3 BImSchG, die wiederum die diesbezüglichen Pflichten 
nach Artikel 22 der Industrieemissions-Richtlinie abdeckt. Verfahrensrechtlich gibt es mit 
der Abschlussbetriebsplanpflicht im Bergrecht darüber hinaus ein eigenes Zulassungsver-
fahren, das die Anforderungen aus Artikel 22 der Industrieemissions-Richtlinie weiterge-
hender als eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung abdeckt. Umsetzungsdefizite 
sind daher nicht erkennbar; der Gesetzgeber konnte von einer Umsetzung im Bergrecht 
absehen. 
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Soweit der neue Gesetzestext nicht in diesem Gesetz bestimmte Rechtsbegriffe wie insbe-
sondere Umwelteinwirkungen und Stand der Technik enthält, sind für die Auslegung die 
Begriffsbestimmungen des BImSchG heranzuziehen. Falls Begriffe im Bundes-Immissions-
schutzgesetz nicht definiert sind, können die der Industrieemissions-Richtlinie herangezo-
gen werden. 

Zu Absatz 1 

Der Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 übernimmt Anforderungen an Betreiberpflichten aus 
dem § 5 BImSchG, soweit dies für die Erfüllung von Pflichten aus der Industrieemissions-
Richtlinie notwendig ist und integriert diese in das bestehende bergrechtliche Betriebsplan-
verfahren. 

Nummer 1 und Nummer 2 regeln allgemeine Betreiberpflichten, wobei Nummer 2 zusätzlich 
die Anwendung des Stands der Technik für bergbauliche Tätigkeiten, die der Industrie-
emissions-Richtlinie unterliegen, verpflichtend macht. 

In Nummer 3 werden analog zu § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG Regelungen zum Um-
gang mit Abfällen getroffen. Notwendigerweise ist eine ergänzende Spezialregelung zu tref-
fen, die sich im Bundes-Immissionsschutzgesetz nicht wiederfindet, da der Umgang mit 
Bergbauabfällen durch die Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus 
der mineralgewinnenden Industrie (Bergbauabfallrichtlinie) geregelt ist. Die Bergbauabfall-
richtline ist in Deutschland durch § 22a der Allgemeinen Bundesbergverordnung (ABBergV) 
für alle bergbaulichen Bereiche umgesetzt. Abfälle, die in den Anwendungsbereich der 
Bergbauabfallrichtlinie fallen, sind von § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht erfasst. 

In Nummer 4 werden Regelungen des § 5 Absatz 1 Nummer 4 BImSchG zum sparsamen 
Umgang mit Energie übertragen. 

Nummer 5 dient der Umsetzung des neu eingefügten Artikel 11 Buchstabe fa) der Indust-
rieemissions-Richtlinie. Danach trifft die Betreiber von Anlagen nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie die Pflicht, materielle Ressourcen und Wasser effizient zu verwenden, ein-
schließlich durch Wiederverwendung. Der Begriff „materielle Ressourcen“ umfasst Roh-
stoffe (unverarbeitete Materialien) und alle höher verarbeiteten Materialien. Von dem Begriff 
werden damit neben Rohstoffen auch alle sekundären Stoffe wie Ersatzbrennstoffe, Asche 
oder Schlacken aus Müllverbrennungsanlagen erfasst. Nicht als Rohstoffe im Sinne der 
materiellen Ressourcen gelten die Bodenschätze die unter den Anwendungsbereich der 
Industrieemissionsrichtlinie fallen (siehe Anhang I Nr. 3.6), so-weit ihre Gewinnung und Auf-
bereitung wirtschaftlicher Zweck der Aktivität ist. Die Wiederverwendung von materiellen 
Ressourcen ist nur eine Option, wenn diese wirtschaftlich zumutbar und technisch möglich 
ist. 

Nummer 6 dient der Umsetzung des neu eingefügten Artikel 11 Buchstabe fb) der Indust-
rieemissions-Richtlinie. Diese Betreiberpflicht wird durch die Verordnung über die Umset-
zung von Managementvorgaben und Umweltleistungswerten in Industrieanlagen – IE-Ma-
nagementverordnung (45. BImSchV) konkretisiert. 

Mit Satz 2 werden die zur Durchführung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BImSchG er-
lassenen Verwaltungsvorschriften für die von der Industrieemissions-Richtlinie erfassten 
bergbaulichen Tätigkeiten hinsichtlich materieller immissionsschutzrechtlicher Anforderun-
gen entsprechend anwendbar erklärt. Materiell werden damit Genehmigungsvorausset-
zungen des § 5 BImSchG in die Zulassungskriterien der Betriebsplanzulassung integriert, 
so dass insofern kein außerbergrechtlicher öffentlicher Belang nach § 48 Absatz 2 BBergG 
mehr zu berücksichtigen ist. 
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§ 48 Absatz 2 BBergG ist nur dann anwendbar, wenn in anderen Gesetzen materielle An-
forderungen an bergbauliche Vorhaben gestellt werden, die nicht in einem eigenen fachge-
setzlichen Verfahren geprüft werden. Unmittelbar auf eine EU-Richtlinie ist § 48 Absatz 2 
BBergG jedoch nicht anwendbar. § 57f Absatz 1 BBergG bewirkt damit zunächst eine un-
mittelbare Geltung der konkreten Maßgaben in dieser Vorschrift selbst als Konkretisierung 
von § 55 BBergG. § 48 Absatz 2 BBergG würde hingegen hinsichtlich der immissions-
schutzrechtlichen Regelungen leerlaufen, wenn die Maßgaben des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes für Vorhaben nach der Industrieemissions-Richtlinie für berg-bauliche Vor-
haben gar nicht gelten. Da die Vorschriften für genehmigungsbedürftige Anlagen keine Be-
lange nach § 48 Absatz 2 BBergG sind, würde das gesetzgeberische Ziel in § 57f BBergG 
nicht erreicht, lückenfüllend immissionsschutzrechtliche Vorschriften im Rahmen des § 48 
Absatz 2 BBergG anwenden zu können. Die vorgeschlagene Ergänzung kann diese Lücke 
schließen. Im Ergebnis finden dann im Betriebsplanverfahren vorrangig die bergrechtlichen 
Vorschriften für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie gemäß § 57f BBergG An-
wendung, ergänzend können dann aber auch immissionsschutzrechtliche Regelungen an-
gewandt werden. 

Der Anwendungsbereich des Absatzes 1 des neuen § 57f BBergG erstreckt sich auf die 
Aufbereitung vor Ort. Der Gesetztext lehnt sich an § 4 Absatz 3 Satz 1, 2. Alternative 
BBergG an, der Tätigkeiten erfasst, die „in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang mit 
dem Ort ihrer Gewinnung aufbereitet werden.“ Die Industrieemissions-Richtlinie ist für berg-
bauliche Aufbereitungsvorhaben nur anwendbar, soweit es sich um Aufbereitungstätigkei-
ten „vor Ort“ handelt. Das BBergG enthält in § 4 Absatz 3 BBergG bereits eine Legaldefini-
tion zur Aufbereitung, die im Übrigen auch eine Abgrenzung zur Weiterverarbeitung außer-
halb des bergrechtlichen Geltungsbereichs enthält. Danach unterliegt auch schon nach der-
zeitiger Rechtslage eine Weiterverarbeitung von aufbereiteten Bodenschätzen der Be-
triebsplanpflicht, wenn die Weiterverarbeitungsschritte mit der Aufbereitung technisch ver-
bunden sind und der Schwerpunkt auf der Aufbereitung liegt. Die im Richtlinientext verwen-
deten Begriffe „Veredelung“ und „Aufwertung“ sind im Regelungsbereich des BBergG re-
gelmäßig der Aufbereitung zuzuordnen (vgl. § 4 Absatz 3 Nummer 2 BBergG mit typischen 
Veredelungstätigkeiten im Salz- und Kohlenbergbau) und wären ansonsten mit der Aufbe-
reitung verbundene Weiterverarbeitungstätigkeiten. Somit sind alle in Anhang I, Nummer 
3.6. der Industrieemissions-Richtlinie genannten Tätigkeiten von der Regelung des § 57f 
Absatz 1 BBergG erfasst. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz 2 erleichtert den Vollzug insofern als Doppelprüfungen von Anforderungen auf-
grund der Industrieemissions-Richtlinie vermieden werden. Sind die Anforderungen in ei-
nem Betriebsplan abgeprüft worden, so müssen sie nicht in weiteren Betriebsplänen, soweit 
sie dasselbe Vorhaben betreffen, geprüft werden. Die Industrieemissions-Richtlinie kennt 
dynamische Betreiberpflichten, deren Anforderungen sich mit der Zeit verändern. Dies wirkt 
sich folglich auch auf den Umfang der Überprüfung der Anforderungen aus. Erfolgt aber in 
einem Betriebsplan die Überprüfung von Betreiberpflichten, also Anforderungen im Sinne 
der Norm, und bleiben diese Anforderungen gleich, so sind sie in einem späteren Betriebs-
plan nicht erneut zu prüfen. Die Regelung zielt damit auf die Vermeidung von sich wieder-
holenden Prüfungen in nachfolgenden Betriebsplanverfahren und ist aufgrund des berg-
rechtspezifischen Zulassungssystems im Betriebsplanverfahren anders als im Immissions-
schutzrecht zwingend zu berücksichtigen. Diese Rechtswirkung ist bei planfeststellungs-
pflichtigen Vorhaben bereits in § 57a Absatz 5 BBergG geregelt (Verhältnis Rahmenbe-
triebsplanzulassung zu nachfolgenden Haupt- und Sonderbetriebsplänen) und erfasst auch 
drittschützende Belange. 

Zugleich ist durch das bestehende Bergrecht sichergestellt, dass die Anforderungen des 
Art. 20 Absatz 1 der Richtlinie 2010/75/EU eingehalten werden, die durch § 16 Absatz 1 
BImSchG umgesetzt wurden. Ändert sich das Vorhaben, so ist nach § 54 Absatz 1 BBergG 
ein neuer Betriebsplan zur Genehmigung einzureichen und zwar vor Beginn der Arbeiten 
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an dem Vorhaben durch den Unternehmer. Wird ein Betriebsplan regulär nach § 52 Absatz 
1 BBergG zur Verlängerung eingereicht und haben sich die Anforderungen nach der IED-
Richtlinie wesentlich geändert, entweder weil sich die Anforderungen der BVT-Dokumente 
geändert haben oder sei es, weil sich das Vorhaben in seinen Auswirkungen wesentlich 
ändert, so ist dies in dem neuen Betriebsplan abzuprüfen und zu berücksichtigen. Das stellt 
Satz 3 klar. Bei wesentlichen Änderungen des Vorhabens sin die Anforderungen neu zu 
prüfen.  

Zu Absatz 3 

Artikel 8 der Richtlinie 2010/75/EU begründet Pflichten für den Betreiber und Behörden bei 
der Nichteinhaltung von Anforderungen der Richtlinie. Diese Regelungen der Richtlinie sind 
im Bundes-Immissionsschutzgesetz durch § 20 Absatz 1 sowie § 52a Absatz 5 BImSchG 
umgesetzt und sind über Absatz 3 im Bergrecht entsprechend anzuwenden. Die im Bun-
desberggesetz enthaltenen Auskunfts- und Duldungspflichten für den Unter-nehmer in § 70 
BBergG sowie weitere Unternehmerpflichten in § 74 Absatz 2 BBergG decken die Rege-
lungen der Richtlinie nicht umfassend ab. Ein Rückgriff auf die Umsetzung im Bundes-Im-
missionsschutzgesetz war somit notwendig und dient zugleich einer einheitlichen Umset-
zung. § 20 Absatz 1 Satz 2 BImSchG gibt den Behörden die Möglichkeit der Betriebsunter-
sagung. Diese Möglichkeiten sind weiter als in § 71 Absatz 2 BBergG, insbesondere weil in 
dieser Norm des Bundesberggesetzes weder die Verletzungen der Verordnungen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, noch eine unmittelbare erhebliche Gefährdung der 
Umwelt erfasst als Tatbestandsvoraussetzungen für ein Ein-schreiten der Behörde sind. 

Zu Absatz 4 

Die Mitteilungspflicht des Unternehmers lehnt sich an § 31 Absatz 3 BImSchG an. Die Re-
gelung setzt Artikel 8 Absatz 2a der Richtlinie 2010/75/EU um. Aus Verhältnismäßigkeits-
gründen hat eine Mitteilung nur zu erfolgen, wenn wesentliche Anforderungen des Immis-
sionsschutzrechts verletzt sind, wie der Verweis auf einzelne Anforderungen in Absatz 1 
verdeutlicht. 

Wie bei § 31 Absatz 3 BImSchG gilt, dass Anforderungen des Baurechts, des Naturschutz-
rechts oder des Arbeitsschutzes nicht von der Mitteilungspflicht erfasst sind. In Sonderfällen 
kann die Mitteilungspflicht aus Gründen der Verhältnismäßigkeit entfallen, etwa bei gering-
fügigen Verstößen. Satz 2 lehnt sich an § 52 Absatz 5 BImSchG an; das Auskunfts-verwei-
gerungsrecht ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen zu beachten. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die notwendige Konzentrationswirkung der Genehmigungsverfahren sowie 
die Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei bergbaulichen Tätigkeiten nach An-hang I Nr. 
3.6 der Industrieemissions-Richtlinie. Sofern ein entsprechendes Vorhaben eines Rahmen-
betriebsplans nach § 52 Absatz 2a BBergG bedarf (Zulassung mit Planfest-stellungsverfah-
ren nach Maßgabe der §§ 57a und 57b BBergG) ist die Konzentrationswirkung bereits ge-
geben und eine Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtend. 

Für Vorhaben, die keines Rahmenbetriebsplans nach § 52 Absatz 2a BBergG bedürfen, 
stellen die Nummern 1 und 2 die Konzentrationswirkung beim Zulassungsverfahren und die 
Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteiligung her. Diese Konzentration setzt Artikel 5 Absatz 1 und 
2 der Richtlinie 2010/75/EU um und lehnt sich an § 13 BImSchG an. Konzentrations-wir-
kung beim Zulassungsverfahren und die Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteiligung gelten nur, 
wenn die Maßgaben des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Satz 2 bei der Betriebs-
planzulassung geprüft werden; nach Absatz 2 ist das regelmäßig nur einmal der Fall, näm-
lich bei der erstmaligen Zulassung, es sei denn die Anforderungen haben sich in der Zwi-
schenzeit geändert. Das spiegelt die dynamischen Betreiberpflichten nach den Vorgaben 
der Industrieemissions-Richtlinie wider. 
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Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt Veröffentlichungspflichten zur Umsetzung des Artikels 24 Absatz 2 und 3 
der Industrieemissions-Richtlinie. Die Zulassung des Vorhabens über das Betriebsplanver-
fahren entspricht bezüglich der Veröffentlichungspflichten den in der Industrieemissions-
Richtlinie genannten Anforderung, die sich dort auf die Begriffe „Genehmigung“ und „Ent-
scheidung“ und deren Erteilung sowie Aktualisierung beziehen. Das bergrechtliche Be-
triebsplanverfahren tritt hier an diese Stelle. Der Begriff „Betriebspläne“ schließt Rahmen-
betriebspläne, Hauptbetriebspläne, Sonderbetriebspläne und Abschlussbetriebspläne ein.  

Absatz 4 enthält auch die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung bei wesentlichen Ände-
rungen der Anlage gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b) der Industrieemissions-Richtli-
nie. 

Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 erstreckt die Veröffentlichungspflicht auf die Bezeichnung des 
für die betreffende Anlage maßgeblichen Merkblatts zu den Besten Verfügbaren Techniken 
(BVT-Merkblatt). Für den Begriff BVT-Merkblatt ist § 3 Absatz 6a BImSchG zu Grunde zu 
legen.  

Absatz 6 Satz 2 lehnt sich an § 10 Absatz 8a Satz 2 BImSchG an. Zudem werden mit Ab-
satz 6 Satz 3 spezielle Anforderungen zur Internetveröffentlichung des Artikel 24 Absatz 2 
und 3 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. Die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
die Überwachungsergebnisse nach den Vorschriften über den Zugang zu Umweltinforma-
tionen bleibt hiervon unberührt. 

Zu § 57g (Anwendung der BVT-Merkblätter und der BVT-Schlussfolgerungen, die in 
Bezug auf Vorhaben nach § 57f Absatz 1 erlassen werden) 

Die Norm konkretisiert § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BBergG zur Anwendung des Stands 
der Technik bei der Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen, die mit einem Ver-
fahren nach § 57f BBergG zugelassen sind. Sie konkretisiert darüber hinaus auch den 
Stand der Technik für Abwassereinleitungen nach § 57 Absatz 1 Nummer 1 WHG für die 
hier erfassten bergbaulichen Tätigkeiten. 

Nummern. 1 und 2 legen fest, dass die BVT-Merkblätter und die BVT-Schlussfolgerungen 
zu berücksichtigen bzw. anzuwenden sind, die aufgrund des Informationsaustausches nach 
Artikel 13 der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), die zuletzt durch 
die Richtlinie (EU) 2024/1785 (ABl. L 2024/1785 vom 15.07.2024) geändert worden ist, ver-
öffentlicht werden. 

Abweichend von der Praxis des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, das mit seinem § 48 
Absatz 2 vorschreibt, dass innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung von BVT-Schluss-
folgerungen zur Haupttätigkeit von Anlagen eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpas-
sung der entsprechenden Verwaltungsvorschriften vorzunehmen ist, wird mit der hier vor-
liegenden bergrechtlichen Regelung eine direkte Anwendbarkeit der BVT-Schlussfolgerun-
gen normiert. Dies trägt mehreren Faktoren Rechnung: 

a) Die hier relevanten BVT-Schlussfolgerungen zu Anhang I Nummer 3.6 der Industrieemis-
sionslinie werden einen sehr spezifischen, auf wenige Erze bezogenen Tätigkeitsbereich 
umfassen. Es ist davon auszugehen, dass die BVT-Schlussfolgerungen entsprechend prä-
zise und gleichzeitig umfassend den Regelungsbereich erfassen. 

b) Aktuell gibt es in Deutschland nur eine einzige Bestandsanlage, die in den künftigen 
Geltungsbereich des Anhangs I Nr. 3.6 der Industrieemissionsrichtlinie fällt. Momentan ist 
davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren nur wenige neue Vorhaben im insgesamt 
einstelligen Bereich hinzukommen werden. Relevante Betrachtungszeiträume können hier 
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zunächst das Jahr 2028, in dem voraussichtlich die entsprechenden BVT-Schlussfolgerun-
gen veröffentlicht werden sollen und die Zeit bis zum 01. September 2034 (Übergangsfrist 
nach § 167a Bundesberggesetz) sein. Diese sehr geringe Zahl der Betriebe des Bergbaus, 
die von der Industrieemissionsrichtlinie betroffen sein werden, steht in deutlichem Gegen-
satz zu anderen Branchen, die zum Teil mehrere tausend betroffene Betriebe haben. 

Im Bergbau mit seiner lagerstättenabhängigen und dynamischen Betriebsweise wird bei 
den stets individuell zu betrachtenden Vorhaben eine direkte Anwendung der BVT-Schluss-
folgerungen zu Anhang I Nr. 3.6 der Industrieemissionsrichtlinie möglich sein. 

Daher ist eine präzisierende oder interpretierende Übertragung der BVT-Schlussfolgerun-
gen in eine zusätzliche nationale Vorschrift nicht notwendig. Dies dient auch dem erklärten 
Ziel einer bürokratiearmen, schlanken 1 zu 1 Umsetzung der neuen Industrieemissions-
richtlinie in nationales Recht. 

Zudem ist eine - zumindest zeitweise - unmittelbare Anwendung von BVT-Schlussfolgerun-
gen dem hier parallel existierenden Immissionsschutzrecht nicht gänzlich fremd, dies ist 
dort im § 12 Absatz 1a Bundes-Immissionsschutzgesetz (Unmittelbare Anwendung von 
BVT-Schlussfolgerungen im ersten Jahr nach deren Veröffentlichung) geregelt. 

Zu § 57h (Besondere Bedingungen für die Zulassung von Betriebsplänen nach 
Maßgaben des § 57f des Bundesberggesetzes) 

Während die Einhaltung der BVT-Merkblätter und Schlussfolgerungen generell über den 
vorhergehenden § 57 g sichergestellt wird, regelt § 57 h besondere und abweichende Be-
dingungen bei der Anwendung.  

Die Norm stellt insoweit sicher, dass der Betriebsplan mit Nebenbestimmungen erlassen 
werden darf, vgl. § 36 Absatz 1 VwVfG.  

Absatz 1 setzt dabei Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie 2010/75/EU um. Er lehnt sich an § 7a 
Absatz 2 BImSchG an und stellen sicher, dass die strengstmöglichen Emissionswerte be-
rücksichtigt und Umweltleistungswerte nicht überschritten werden. Diese Umweltleistungs-
werte werden in § 3 Absatz 6 k BImSchG definiert.  

Absatz 2 wiederum regelt Ausnahmen von den strengstmöglichen Werten nach Artikel 15 
Absatz 5 der Richtlinie 2010/75/EU. 

Absatz 3 setzt Artikel 15 Absatz 6 der Richtlinie 2010/75/EU um. Sie erlaubt an dieser Stelle 
Abweichungen von den BVT-Schlussfolgerungen. 

Die Abweichungen aufgrund des geografischen Standorts und lokaler Umweltbedingungen 
oder wegen technischer Merkmale können bei bergbaulichen Vorhaben vor allem in der Art 
der Lagerstätte oder der dynamischen Betriebsweise begründet liegen. Diese Abweichun-
gen werden so auch für Anlagen, die dem Bergrecht unterliegen, geregelt und berücksich-
tigt dabei, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die für den Bergbau erarbeitet werden, un-
mittelbar gelten sollen und keine Umsetzung der Schlussfolgerungen durch Verordnungen 
erfolgt. 

Absatz 4 lehnt sich an § 12 a Absatz 3 BImSchG an.  

Absatz 6 lehnt sich an § 12 a Absatz 4 BImSchG an.  

Die Regelung dient der Umsetzung des Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b) der Industrieemis-
sions-Richtlinie. Dieser sieht vor, dass die Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen auch 
dadurch erfolgen kann, dass Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, die in Bezug auf 
Werte, Zeiträume und Referenzbedingungen von den BVT-assoziierten Emissionswerten 
abweichen. Wie Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie zu ent-
nehmen ist, darf die Festlegung abweichender Werte, Zeiträume oder Referenzbedingun-
gen nicht dazu führen, dass die Emissionen unter normalen Betriebsbedingungen die BVT-
assoziierten Emissionswerte überschreiten. Es muss damit letztlich sichergestellt sein, dass 
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im Falle der Festlegung abweichender Werte, Zeiträume oder Referenzbedingungen bei 
einer Vergleichsbetrachtung das über die BVT-assoziierten Emissionswerten definierte 
Umweltschutzniveau eingehalten wird. 

Der Antragsteller hat eine Vergleichsbetrachtung mit Prozess- und Abgasreinigungstechni-
ken, die dem Stand der Technik entsprechen, vorzunehmen und den Nachweis zu führen, 
dass durch die Festlegung anderer Werte, Zeiträume oder Referenzbedingungen keine hö-
heren Emissionsmassenströme auftreten und sich die Immissionssituation nicht ver-
schlechtert. 

Da sich die Immissionssituation bei der Festlegung anderer Werte, Zeiträume oder Refe-
renzbedingungen nicht verschlechtert, wird für diesen Ausnahmenkeiner keine zeitliche Be-
grenzung vorgesehen. 

Zu § 57i (Zusätzliche Angaben für Betriebspläne nach Maßgaben des § 57f des 
Bundesberggesetzes) 

Die Norm konkretisiert Angaben, die in Betriebsplänen enthalten sein müssen, die nach den 
Maßgaben des § 57f zugelassen werden. Er setzt Vorgaben des Artikels 12 der Richtlinie 
2010/75/EU um. Es handelt sich um Angaben, die in der Regel vor Beginn der Gewinnung 
im Betriebsplanverfahren oder im Rahmen des Abbaufortschritts bei dann folgenden Be-
triebsplänen zu machen sind. 

Bei Nummer 1 ist zu beachten, dass die Bodenschätze, deren Gewinnung Kern des Vorha-
bens ist, nicht erfasst sind; diese werden ohnehin im Betriebsplan genannt.  

Artikel 12 Buchstaben d und e der Richtlinie 2010/75/EU wurden in Nummer 3 zusammen-
gefasst und mit Hinweisen zum bestehenden bergrechtlichen Regelwerk des Markscheide-
wesens ergänzt, da dies entsprechend von der Richtlinie 2010/75/EU geforderte Angaben 
bereits enthalten kann.  

Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 2010/75/EU wurde nicht übernommen, da dessen An-
gaben bereits Kern des Betriebsplans sind. 

Artikel 12 Buchstabe i der Richtlinie 2010/75/EU wurde hier nicht übernommen, da dessen 
Anforderungen bereits durch die Betreiberpflichten des § 57f Absätze 1 und 3 BBergG ab-
gedeckt sind. 

Zu § 57j (Zusätzliche Verfahrensanforderungen und Berichtspflichten bei der 
Errichtung und Führung von Betrieben nach Maßgaben des § 57f ) 

Die Norm regelt zusätzliche Verfahrensanforderungen und Berichtspflichten des Unterneh-
mers bei der Errichtung und Führung von Betrieben, die den Maßgaben des § 57f unterlie-
gen. Im Unterschied zu § 57 i, der Anforderungen an den Betriebsplan stellt, sind hier in der 
Regel periodisch wiederkehrende Berichtspflichten des Unternehmers an die zuständige 
Behörde festgelegt. 

Absatz 1 setzt Pflichten des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2010/75/EU, 
der in § 31 Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz umgesetzt ist, um. 

Der Absatz 3 lehnt sich an die Anforderungen des § 31 Absätze 3, 4 und 5 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes hinsichtlich der Auskunftspflichten des Unternehmers an, so-
weit sie nicht durch andere bergrechtliche Normen bereits erfüllt sind. Anordnungen wie sie 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 erwähnen, kann die Bergbehörde nach § 71 Absatz 
1 erlassen.  

Absatz 4 lehnt sich an § 31 Absatz 2 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes an, der 
regelt, dass die zuständige Behörde zur Umsetzung des Artikels 72 der Richtlinie 
2010/75/EU aufgrund von Durchführungsrechtsakten weitere Daten vom Unternehmer ver-
langen kann.  
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Die Norm des § 31 Absatz 2 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedarf an die-
ser Stelle keiner gesonderten Umsetzung im Bergrecht. Denn sie bezieht sich auf Vorschrif-
ten der Verordnung 2006/166 (EG) über die Berichterstattung über Umweltdaten von In-
dustrieanlagen zur Einrichtung eines Industrieemissionsportals, die durch die Verordnung 
2024/1244 (EU) vom 24. April 2024 parallel zur Industrieemissions-Richtline revidiert 
wurde. Der untertägige Bergbau ist bereits im Anhang 1 Nummer 4 der Verordnung 
2024/1244 (EU) aufgezählt. Die Berichtspflichten der Verordnung 2024/1244 (EU) gelten 
dadurch auch für die Vorhaben, die dem § 57f BBergG unterliegen, ohne dass es hier einer 
weiteren Norm bedarf. 

Der § 31 Absatz 2a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bezieht sich nicht auf Pflichten, 
die aus der Industrieemissions-Richtlinie resultieren und bedarf daher an dieser Stelle kei-
ner Umsetzung im Bergrecht. Er bezieht sich stattdessen auf Berichtspflichten, die die zu-
ständige Behörde aufgrund von Normen der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso III-Richtlinie) 
anfordern kann. Dieser Richtline unterliegende sogenannte Störfallbetriebe sind im § 57d 
(Zulassungsverfahren für störfallrelevante Vorhaben) bereits adressiert. 

Zu § 57k (Überwachungsauflagen, Umweltinspektionen) 

§ 28 konkretisiert mit seinen Absätzen 1 und 2 die Überwachungs- und Veröffentlichungs-
pflichten der zuständigen Behörde bezüglich des Artikels 16 Absatz 2 und des Artikels 23 
der Richtlinie 2010/75/EU. Absatz 1 Satz 1 schafft die Pflicht zu Überwachungsplänen und 
Überwachungsprogrammen und setzt insofern Artikel 23 der Richtlinie 2010/75/EU um.  

Zu § 57l (Grenzüberschreitende Auswirkungen) 

Die Norm regelt die Umsetzung des Artikels 26 der Richtlinie 2010/75/EU bezüglich grenz-
überschreitender Auswirkungen hinsichtlich der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
für Vorhaben nach § 57f. Er gilt für Vorhaben, die nicht gemäß § 52 Absatz 2a planfestge-
stellt werden, aber der Gewinnung oder Aufbereitung von bergfreien und grundeigenen Bo-
denschätzen dienen, die im Anhang 1 Nummer 3.6 der Richtlinie 2010/75/EU aufgeführt 
sind. Er spiegelt entsprechende Regelungen des § 11a der neunten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und konkretisiert sie bezüglich der Wah-
rung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch den Verweis auf den § 76 Absatz 1 
in Absatz 2. 

Zu § 57m (Zukunftstechniken) 

Die Norm regelt Ausnahmen bei der Zulassung von Vorhaben nach Maßgaben des § 57f 
beim Umgang mit Zukunftstechniken und setzt mit Nummer 1 die Anforderungen des Arti-
kels 27b der Richtlinie 2010/75/EU bezüglich der Erprobung von Zukunftstechniken um, die 
noch nicht im Rahmen von BVT-Schlussfolgerungen beschrieben sind. 

Nummern 2 und 3 regeln Ausnahmen beim Umgang der zuständigen Behörde bei der Zu-
lassung von in BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen Zukunftstechniken und mit ihnen 
assoziierten Emissionswerten sowie assoziierten indikativen Umweltleistungswerten und 
setzt Artikel 27c der Richtlinie 2010/75/EU um. Diese Umsetzung lehnt sich an § 52a Absatz 
4 BImSchG an. Die Begriffe der Norm, wie Zukunftstechniken oder Umweltleistungsgrenz-
werte, sind dem Bergrecht bisher unbekannt. Zur Auslegung wird auf die Begriffsbestim-
mungen von § 3 Absätze 6 e bis 6 j BImSchG verwiesen, die heranzuziehen sind.  

Zu § 57n (Tiefgreifende industrielle Transformation) 

Die Norm regelt Ausnahmen bei Umsetzungsfristen in der Anwendung von BVT-Schluss-
folgerungen. Er bezieht sich auf Anforderungen des Artikels 27e der Richtlinie 2010/75/EU 
bezüglich der tiefgreifenden industriellen Transformation. 

Die Umsetzung des von der Richtlinie 2010/75/EU geforderten Umweltmanagementsys-
tems erfolgt im Bergrecht im Rahmen des neuen § 68a Bundesberggesetz über eine ge-
meinsame Regierungsverordnung. 
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Satz 1 fasst die Ausgangsbedingungen des Artikels 27e Absätze 1 und 2 der Richtlinie 
2010/75/EU zusammen, dies sind der Umbau einer Anlage (Artikel 27e Absatz 1 erster 
Halbsatz Richtlinie 2010/75/EU) sowie die Schließung einer Anlage und ihre Ersetzung 
durch eine neue Anlage ( Artikel 27e Absatz 2 erster Halbsatz Industrieemissions-Richtline). 

Die tiefgreifende industrielle Transformation – der Begriff „Transformation“ wird hier im 
Gleichklang mit den Normen der Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU im Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz anstelle des Begriffs „Wandel“ verwendet – ist in Artikel 3 Nummer 9a 
der Richtlinie 2010/75/EU wie folgt definiert: „„tiefgreifender industrieller Wandel“ die Ein-
führung von Zukunftstechniken oder besten verfügbaren Techniken durch Industrieunter-
nehmen, die eine erhebliche Änderung der Konstruktion oder Technologie einer Anlage 
oder eines Teils einer Anlage oder den Austausch einer bestehenden Anlage durch eine 
neue Anlage mit sich bringen, die eine äußerst wesentliche Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität ermöglicht und die positiven 
Nebeneffekte für die Umwelt zumindest auf das Niveau optimiert, das mit den in den gel-
tenden BVT-Schlussfolgerungen ermittelten Techniken erreicht werden kann, wobei medi-
enübergreifende Auswirkungen zu berücksichtigen sind;“. 

Hieraus wird ersichtlich, dass von der Richtlinie 2010/75/EU primär Industrieanlagen, aber 
weniger Lagerstätten von Erzen oder bergbauliche Tätigkeiten wie Gewinnung oder Aufbe-
reitung adressiert sind. Ein bergbaulicher Gewinnungsbetrieb kann nicht, anders als zum 
Beispiel ein Kraftwerk, konstruiert werden, sondern folgt der natürlich vorhandenen Lager-
stätte. Er kann auch nicht, wie die obenstehende Definition der Richtlinie 2010/75/EU für 
Anlagen besagt, in Teilen ausgetauscht werden. Gleichwohl können technische Kompo-
nenten der Betriebsanlagen oder -einrichtungen eines Bergbaubetriebs derart behandelt 
werden. Der Artikel 27e der Richtlinie 2010/75/EU ist von den Anwendungsfällen daher 
primär auf technische Komponenten der Betriebsanlagen oder -einrichtungen ausgerichtet. 
Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass es auch Anwendungsfälle geben kann, die eher 
im Sinne der Tätigkeiten der Gewinnung und Aufbereitung vor Ort zu charakterisieren sind.  

Daher wird in § 57 n, abweichend von den anderen bergrechtlichen Normen die der Um-
setzung der Richtlinie 2010/75/EU dienen, hier neben den Tätigkeiten der Gewinnung und 
Aufbereitung vor Ort zusätzlich speziell auf die Definition der Einrichtung nach § 2 Absatz 1 
Nummer 3 BBergG verwiesen, um klarzustellen, dass mit Anforderungen an temporäre 
Schließungen und Wiederinbetriebnahmen oder den Austausch von Komponenten nicht 
nur die Lagerstätte oder das Bergwerk an sich, sondern auch technische Komponenten von 
Anlagen oder Betriebseinrichtungen gemeint sind. 

Zu § 57o (Analyse und Überwachung der Schadstoffkonzentration im 
Aufnahmemilieu) 

Die Norm setzt die Anforderungen des Artikels 15 Absatz 5 Unterabsatz 4, Artikels 16 Ab-
satz 4 und Artikels 18 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 2010/75/EU um. Er enthält daher Re-
gelungen zur Bewertung und Überwachung der Schadstoffkonzentration in den Fällen we-
niger strenger Emissionsgrenzwerte wegen technischer Merkmale der betroffenen Anla-
genart und strengerer Emissionsgrenzwerte zwecks Einhaltung von Umweltqualitätsnor-
men (Artikel 18 der Richtlinie 2010/75/EU). § 57 o entspricht insofern dem Regelungsgehalt 
der vorgesehenen Neuregelung in § 29c BImSchG. 

Zu § 57p (Abweichungen im Fall einer Krise) 

Die Vorschrift lehnt sich an § 31 m Bundes-Immissionsschutzgesetz an. 

Mit der Einfügung wird Artikel 15 Absatz 7 der Industrieemissions-Richtlinie umgesetzt. 

Artikel 15 Absatz 7 der Industrieemissions-Richtlinie stellt eine Krisenausnahmeregelung 
dar. Gemäß Erwägungsgrund 31 der Industrieemissions-Richtline können in außergewöhn-
lichen Krisensituationen wie der COVID-19-Pandemie oder dem Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine plötzliche und unmittelbare Beeinträchtigungen der Energieversorgung 

- 183 - Drucksache 44/26



   

 

und der Versorgung mit gesellschaftlich wichtigen Ressourcen, Materialien oder Ausrüstun-
gen auftreten und zu gravierenden Engpässen und Störungen führen, die eine rasche Re-
aktion erfordern. In solchen Situationen kann es erforderlich sein, weniger strenge Emissi-
onsgrenzwerte und Umweltleistungsgrenzwerte als die in den BVT-Schlussfolgerungen 
enthaltenen Werten festzulegen, um die Energieerzeugung oder die Herstellung anderer 
Ausrüstung von entscheidender Bedeutung aufrechtzuerhalten und die Kontinuität des Be-
triebs wichtiger Anlagen zu ermöglichen.  

Mit der Umsetzung der Krisenausnahmeregelung in § 57 p wird im Falle einer Krise auf-
grund außergewöhnlicher Umstände, die sich der Kontrolle des Betreibers und der Mitglied-
staaten entziehen, und die zu einer schwerwiegenden Störung oder einem Mangel an Ener-
gie, Ressourcen, Materialien oder Ausrüstung führen, eine Abweichungsmöglichkeit imple-
mentiert unter der Voraussetzung, dass keine schädliche Umwelteinwirkungen verursacht 
werden und alle Maßnahmen, die zu einer geringeren Umweltverschmutzung führen, aus-
geschöpft sind. 

Die Krisenausnahmeregelung ermöglicht eine Abweichung von den Emissionsgrenzwerten, 
Umweltleistungsgrenzwerten und Emissionsbegrenzungen.  

Bei dem Verfahren zur Gewährung einer Abweichung handelt es sich um ein Verfahren sui 
generis. Es bedarf daher weder einer Änderungsgenehmigung des Betriebsplans noch ei-
nes Anzeigeverfahrens nach Bundesberggesetz. Die Abweichung darf für einen Zeitraum 
von bis zu drei Monaten zugelassen werden. Eine Verlängerung der erteilten Abweichung 
ist bei Vorliegen der Voraussetzungen um bis zu weitere drei Monate möglich. 

Der Krisenausnahmeregelung wohnt inne, dass die Festlegung von weniger strengen 
Grenzwerten nur ein letztes Mittel darstellt, wenn alle weniger umweltschädlichen Maßnah-
men ausgeschöpft wurden. Wenn daher die Voraussetzungen einer Krise nicht mehr vor-
liegen, die Bedingungen in Bezug auf die Versorgung wiederhergestellt sind oder entspre-
chende Alternativen in Bezug auf die Energieversorgung oder zu den Ressourcen, Materi-
alien oder Ausrüstungen vorhanden sind, sind die gewährten Abweichungen aufzuheben.  

Die zuständige Behörde soll sicherstellen, dass durch Emissionen aus der Anlage keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht werden. Der Begriff der schädlichen Umwelt-
einwirkungen entspricht im Maßstab dem in Artikel 15 Absatz 7 Industrieemissions-Richtli-
nie formulierten Begriff der erheblichen Umweltverschmutzung. Die gewährte Ausnahme ist 
von der Behörde zu überwachen. 

Die gewährte Ausnahme ist schriftlich zu erteilen, auch die elektronische Fassung nach 
Maßgabe des § 3a VwVfG ist zugelassen. Zudem ist die Zulassung der Ausnahme zu be-
gründen und dem Antragsteller zuzustellen. Gemäß der Vorgabe des Artikel 15 Absatz 7 
der Industrieemissions-Richtlinie sind die Ausnahme und die vorgeschriebenen Auflagen 
öffentlich zugänglich zu machen.  

Zu Nummer 6 

Der § 65 Satz 2 BBergG wurde mit Gesetz zur Änderung des Gerätesicherheitsgesetzes 
vom 26. August 1992 mit der Formulierung „Rechtsakten des Rates oder der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften“ in das Bundesberggesetz eingefügt. Der § 66 Satz 3 
BBergG wurde durch das Ausführungsgesetz Seerechtsübereinkommen 1982/1994 vom 6. 
Juni 1995 mit der Formulierung „Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften“ in das Bundesberggesetz eingefügt. Des Weiteren wird auf die 
Begründung zu Nummer 4 verwiesen. 
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Zu Nummer 7 

Der § 68 Absatz 2 Nummer 3 BBergG wurde durch das Ausführungsgesetz Seerechtsüber-
einkommen 1982/1994 vom 6. Juni 1995 mit der Formulierung „Rechtsakte des Rates oder 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften“ in das Bundesberggesetz eingefügt. 
Des Weiteren wird auf die Begründung zu Nummer 4 verwiesen. 

Zu Nummer 8 

Der neue § 68a dient dazu, die Anforderungen der künftigen „Verordnung über die Umset-
zung von Managementvorgaben und Umweltleistungswerten in Industrieanlagen – IE-Ma-
nagementverordnung – 45. BImSchV“ auch für den Bereich der Industrieemissions-Richtli-
nie, der den Bergbau betrifft, geltend zu machen. Artikel 11 Buchstabe fb) und Artikel 14a 
der Industrieemissions-Richtlinie fordern diese Betreiberpflicht und werden durch die 45. 
BImSchV konkretisiert. § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 BBergG regelt die Verpflichtung 
zur Einführung des entsprechenden Umweltmanagementsystems. Analoge Re-gelungen 
sind ebenfalls in den Änderungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz und Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (Artikel 1 und Artikel 2 dieses Mantelgesetzes) enthalten. Die 45. BImSchV 
soll im Kontext dieses Mantelgesetzes als Verordnung der Bundesregierung erlassen wer-
den. Um bei diesem Vorgehen im Bundesberggesetz auf die Regelungen der 45. BImSchV 
zu verweisen, ist dort jedoch zuerst eine Ermächtigungsgrundlage zu schaffen. Das Bun-
desberggesetz enthält bisher lediglich Ermächtigungsgrundlagen für Bundesminister- und 
Landesregierungsverordnungen, nicht jedoch für eine Bundesregierungs-verordnung. § 68 
BBergG spricht als Ermächtigungsnorm zum Erlass von Verordnungen dezidiert von einer 
Ermächtigung für Bergverordnungen, nicht allgemein von Rechtsverordnungen. Die Maß-
gabe, dass erneuerbare Energien vorangetrieben werden sollen, setzt Artikel 11 Buchstabe 
f der Industrieemissions-Richtlinie um. Daher sollte der § 68 im hier vorliegenden Fall nicht 
durch einen weiteren Absatz ergänzt werden, sondern ein neuer § 68a, der sich direkt auf 
den neuen § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und die kor-respondierende 45. BImSchV 
bezieht, geschaffen werden. 

Zu Nummer 9 

Artikel 7 der Richtlinie 2010/75/EU begründet Pflichten für den Betreiber bei Vorfällen und 
Unfällen. Im Bergrecht gibt es über § 74 BBergG und § 69 BBergG Instrumente der Aufsicht 
und Unternehmerpflichten bei Vorfällen und Unfällen. Diese reichen jedoch für eine Umset-
zung der Industrieemissions-Richtlinie nicht aus, da sie nur allgemein gehalten sind. Die 
Vorgaben der Industrieemissions-Richtlinie wurden im Bundes-Immissionsschutzgesetz in 
§ 52a Absatz 8 umgesetzt. Diese Regelungen werden nun auch für bergbauliche Vorhaben 
als entsprechend anwendbar erklärt, wenn es sich um Vorhaben nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie handelt. 

Zu Nummer 10 

Artikel 79a der Industrieemissions-Richtlinie sieht eine Regelung zum Schadensersatz vor. 
Diese Verpflichtung unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht vom Regime des Bergscha-
densrechts in den §§ 114 ff. BBergG. Nach den Vorgaben der Richtlinie müssen alle Schä-
den ausgeglichen werden, auch solche, die § 114 Absatz 2 BBergG ausschließt. Des Wei-
teren beschränken § 115 BBergG und § 116 BBergG die Haftung auf den Unternehmer 
bzw. Inhaber der Bergbauberechtigung. Außerdem setzt § 117 BBergG Grenzen für den 
Umfang der Ersatzpflicht. Das alles ist mit den Anforderungen von Artikel 79a der Indust-
rieemissions-Richtlinie nicht vereinbar. Der nun eingeführte § 120a BBergG lehnt sich an 
§ 65 BImSchG an. Die dort in Bezug genommenen Regeln des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 BImSchG sind regelungsgleich mit § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2; § 5 Absatz 4 
BImSchG findet seine Entsprechung in § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5. Die An-
knüpfung an diese Normen könnte sich nach schadensersatzrechtlicher Dogmatik als Haf-
tung verstehen, die an die Verletzung verhaltensbezogener Sorgfaltspflichten anknüpft. Die 
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Verletzung von Sorgfaltspflichten begründet seit jeher Fahrlässigkeit im Sinne der deut-
schen Verschuldenshaftung. Bei der Verjährungsregel in § 120a Absatz 2 BBergG wird auf 
§ 65 Absatz 3 BImSchG verwiesen. 

Zu Nummer 11 

§ 145 erfährt in Absatz 4 und mit dem neuen Absatz 5 eine neue Gliederung. Absatz 4 
erhöht den Bußgeldrahmen bei den dort genannten beiden Fallkonstellationen um jeweils 
5000 Euro. Der ursprüngliche Rahmen entstand durch die seinerzeitige Umrechnung von 
DM-Beträgen in Euro (50.000 DM = 25.000 Euro). Der Bußgeldrahmen wird nun an die 
übliche Staffelung der Bußgelddrohungen angepasst. Hierdurch ergibt sich ein neuer Buß-
geldrahmen von 30.000 Euro, der auch angesichts der Tatsache, dass die Rahmenbeträge 
im BBergG über lange Zeit nicht angehoben wurden, angemessen erscheint. 

Artikel 79 Absatz 2 der Industrieemissions-Richtlinie sieht vor, dass Sanktionen verhängt 
werden. Eine Umsetzung ins Bergrecht ist nicht nötig, da § 145 Absatz 1 Nummer 6 und 8 
BBergG bereits Ordnungswidrigkeiten enthalten, falls gegen einen Betriebsplan verstoßen 
wird. Nach § 57f BBergG werden alle Vorgaben der Industrieemissions-Richtlinie in den 
Betriebsplan integriert. Liegt also ein Verstoß gegen die Vorgaben der Industrieemissions-
Richtlinie vor, so wird zugleich gegen den Betriebsplan verstoßen und der Tatbestand des 
§ 145 Absatz 1 Nummer 6 und 8 BBergG ist erfüllt. Die Industrieemissions-Richtlinie trifft in 
Artikel 79 Absatz 3 auch Vorgaben zur Zumessung der Ordnungswidrigkeit. Hier ist § 17 
Absatz 3 und 4 OWiG zu beachten, so dass auch diese Vorgaben keiner weiteren Umset-
zung bedürfen. Die Vorgaben des Artikel 79 Absatz 2, 1. Unterabsatz der Industrieemissi-
ons-Richtlinie zur Wegnahme des wirtschaftlichen Nutzens durch den Verstoß sind durch 
§ 17 Absatz 4 und § 29a OWiG bereits umgesetzt. Die Industrieemissions-Richtlinie trifft in 
Artikel 79 Absatz 2, 2. Unterabsatz Vorgaben für die Mindestsanktionen bei juristischen 
Personen. Wie in § 62 Absatz 5 BImSchG bedarf es hier einer Umsetzung. Diese schafft 
der neue Absatz 5. 

Zu Nummer 12 

Der neue § 167a dient der Umsetzung der Überleitungsvorschrift des Artikel 3 Absatz 4 der 
Richtlinie 2024/1785, soweit sie Tätigkeiten und Bodenschätze erfassen, die in Anhang I 
Nr. 3.6 der Richtlinie fallen. 

Die Tätigkeiten und Bodenschätze des Anhang I Nr. 3.6 unterliegen den Regelungen des 
Bundesberggesetzes, die Betriebsplanzulassung erfolgt nach den Maßgaben des § 57f 
BBergG. Verpflichtende materielle Anforderungen an die Zulassung werden auch durch 
Vorgaben zum Stand der Technik vorgegeben. § 57f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 macht die 
Anwendung des Stands der Technik für bergbauliche Tätigkeiten, die der novellierten In-
dustrieemissions-Richtlinie unterliegen, verpflichtend. Das entsprechende europäische Be-
zugsdokument (Beste Verfügbare Technik-Schlussfolgerungen, BVT-Schlussfolgerungen) 
für die Bergbaubereiche, die durch die Novelle nun der Industrieemissions-Richtlinie unter-
liegen werden, muss erst noch durch die Europäische Kommission unter Mitwirkung der 
Mitgliedstaaten erarbeitet werden. Hierfür ist ein Zeitrahmen von vier Jahren vorgesehen. 
Für die Umsetzung der Schlussfolgerungen ist in der Industrieemissions-Richtlinie ein Zeit-
rahmen bis zum 1. September 2034 vorgesehen. 

Zeitliche Übergangsregelungen zu den Umweltleistungswerten der Industrieemissions-
Richtlinie und ihrer BVT-Schlussfolgerungen sind übergreifend für alle industriellen Tätig-
keiten im Anwendungsbereich dieser Richtlinie in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 
2024/1785 geregelt. Diese Vorgaben werden national in der Fünfundvierzigsten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Um-
setzung von Managementvorgaben und Umweltleistungswerten in Industrieanlagen – IE-
Managementverordnung – 45. BImSchV) umgesetzt. Auch hier ist das Dokument mit den 
BVT-Schlussfolgerungen erst noch auf Europäischer Ebene zu erstellen. Die Richtlinie 
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2024/1785 gibt bei dieser BVT-Schlussfolgerung aber keine maximale Zeitspanne für die 
Erarbeitung und damit für den spätesten Termin vor, ab dem eine Anwendung zu erfolgen 
hat. Durch den Verweis auf die 45. BImSchV in § 57f Absatz 1 Satz 2 BBergG wird die die 
gesonderte Übergangsregelung zu den Umweltleistungswerten der Industrieemissions-
Richtlinie auch für das Bergrecht umgesetzt. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Im Ergebnis einer durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit gemeinsam mit der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft 
Immissionsschutz durchgeführten Evaluierung wurde festgestellt, dass für Errichtung und 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser , Prozesswärme 
oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer 
Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbine, 
Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des jeweils 
zugehörigen Dampfkessels – insbesondere aufgrund der Anforderungen aus den 
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren sowie der Fortentwicklung des 
Standes der Technik – eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ab einer Feuerungswärmeleistung von 300 MW und eine 
Pflicht zur allgemeinen Vorprüfung ab einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW – 300 
MW angezeigt und ausreichend ist.  

Zu Buchstabe b 

Durch die Einfügung der Angaben „Holz“ und „sowie in der eigenen Produktionsanlage an-
fallendem Holz mit Ausnahme von Holz, das infolge einer Behandlung mit Holzschutzmitteln 
oder infolge einer Beschichtung halogenorganische Verbindungen oder Schwermetalle ent-
hält,“ wird klargestellt, dass der Einsatz von Brennstoffen gemäß § 3 Nummern 6 und 7 der 
1. BImSchV der Nummer 1.2.1 zuzuordnen ist und die Pflicht zur Vorprüfung für solche 
Brennstoffe einsetzende Anlagen erst ab einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt 
gegeben ist (vgl. BR-Drucksache 476/16, sowie aktuelle Anpassung der 4. BImSchV). 

Eine Einstufung nach Nummer 1.2.1 setzt voraus, dass die Hölzer nicht als Abfälle zu han-
deln sind; in letzterem Falle wären die Hölzer abfallrechtlich als Altholz der Kategorie A II 
einzustufen und die Anlagen zur Entsorgung dieser Hölzer abhängig von der eingesetzten 
Masse nach Nummer 8.1.1.3 oder 8.1.1.5 zu genehmigen. Ob die Hölzer als Abfall einzu-
stufen sind oder nicht, entscheidet das Abfallrecht. 

Durch die Anpassung wird im Wesentlichen eine Änderung der 4. BImSchV aus 2017 im 
UVPG nachvollzogen.  

Zu Buchstabe c 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass für 
Errichtung und Betrieb einer Verbrennungsmotorenanlage oder Gasturbinenanlage zum 
Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von Heizöl EL, Dieselkraftstoffen, Methanol, 
Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern Koksofengas, Grubengas, 
Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, 
Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen 
Gasversorgung oder Wasserstoff – insbesondere aufgrund der Anforderungen aus den 
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren sowie der Fortentwicklung des Standes 
der Technik – eine unbedingte Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ab einer Feuerungswärmeleistung von 300 MW und eine 
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Pflicht zur allgemeinen Vorprüfung ab einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW – 300 
MW angezeigt und ausreichend ist. 

Motoranlagen z. B. zum direkten Antrieb von Brandlöscheinrichtungen werden wie 
Notstromaggregate zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sehr selten und nur für einen 
kurzen Zeitraum betrieben (z.B. monatlich eine halbe Stunde im Testlauf oder zur 
Wartung). Zur Brandbekämpfung bei großen Hallen sind Dieselmotoranlagen mit einer 
FWL von 1 MW oder mehr erforderlich. Diese Motoranlagen zum Antrieb von 
Brandlöscheinrichtungen sollten in Analogie zu Notstromanlagen in Nr. 1.2 wegen der 
geringen Umweltrelevanz von der Prüfpflicht ausgenommen werden. Die Umformulierung 
dient der Klarstellung des Gewollten.  

Zu Buchstabe d 

Die Nummer 1.8 dient der Umsetzung von Anhang II Nr. 5 Bst. a der Richtlinie 2011/92/EU 
(„Kokereien (Kohletrockendestillation)“. Die Beschreibung wurde dazu vereinfacht und kon-
kretisiert. Die Nummer 1.8 umfasst dabei ausschließlich die Erzeugung von Koks (durch die 
Erhitzung von Stein- und Braunkohle unter Luftabschluss in Kokereien).  

Da Holzkohlemeiler keine Anlagen zur Erzeugung von Koks aus Steinkohle oder 
Braunkohle sind, kann die entsprechende Ausnahme („ausgenommen Holzkohlenmeiler“) 
in 1.8.2 entfallen.  

Zu Buchstabe e 

Biogasaufbereitungsanlagen sind in Anhang II der Richtlinie 2011/92/EU nicht enthalten. 
Den Anforderungen nach Art. 4 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 3 Buchstabe 
a) UVP-RL zur UVP-Pflicht von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf und Warmwas-
ser wird durch andere in Anlage 1 UVPG aufgeführte Vorhaben Rechnung getragen, ins-
besondere durch Nummer 1.2.2 Anlage 1 UVPG. Danach ist eine standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalls erforderlich bei Errichtung und Betrieb einer Verbrennungsmotoran-
lage oder Gasturbinenanlage zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz u.a. von 
Biogas, mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW bis weniger als 50 MW. Die bisherige 
Anlage 1 Nummern 1.11 kann daher entfallen. 

Zu Buchstabe f 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass für 
Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern oder Zementen – 
insbesondere durch die Anforderungen aus dem immissionsschutzrechtlichen Zulassungs-
verfahren und die Fortentwicklung des Standes der Technik – nicht generell davon auszu-
gehen ist, dass sie erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. Es kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Anlagen aufgrund von Besonderheiten 
der jeweiligen Anlage oder aufgrund des Zusammenwirkens mit besonderen örtlichen Ge-
gebenheiten zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen, die so erheblich sind, dass die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Deshalb kann die un-
bedingte Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Pflicht zur 
Durchführung einer Vorprüfung ersetzt werden, in der im Einzelfall geprüft wird, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Die Zuordnung zur Durchführung einer 
standortbezogenen oder einer allgemeinen Vorprüfung erfolgt auf Grundlage der typisie-
renden Einordnung der Vorhaben in der 4. BImSchV auf Basis des Beeinträchtigungspo-
tenzials 

Zu Buchstabe g 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass durch 
Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas 
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hergestellt wird, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern mit einer Schmelz-
kapazität von 200 000 t oder mehr je Jahr oder bei Flachglasanlagen, die nach dem Float-
glasverfahren betrieben werden, 100 000 t oder mehr je Jahr – insbesondere durch die 
Anforderungen aus dem immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren und die Fort-
entwicklung des Standes der Technik – nicht generell davon auszugehen ist, dass sie er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. Es kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass diese Anlagen aufgrund von Besonderheiten der jeweiligen Anlage 
oder aufgrund des Zusammenwirkens mit besonderen örtlichen Gegebenheiten zu nachtei-
ligen Umweltauswirkungen führen, die so erheblich sind, dass die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Deshalb kann die unbedingte Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Pflicht zur Durchführung einer 
allgemeinen Vorprüfung ersetzt werden, in der im Einzelfall geprüft wird, ob eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Zu Nummer 2.5.3: Aufgrund der geänderten Einschätzung der Umweltrisiken bei Anlagen 
zur Herstellung von Glas ist bei Anlagen mit einer Schmelzkapazität von 100 kg bis weniger 
als 20 t je Tag nunmehr einheitlich eine standortbezogene Vorprüfung ausreichend. Von 
dieser Pflicht ausgenommen sind Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, die für medizi-
nische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind.  

Zu Buchstabe h 

Die bisherige Nummer 2.5.3 ist in Nummer 2.5.2 aufgegangen und kann entfallen. 

Zu Buchstabe i 

Bei Vorhaben des Anhangs II der Richtlinie 2011/92/EU (hier: Anhang II Nr. 5 Bst. f)) ist 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nur erforderlich, wenn das Vorhaben erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben kann und die Umweltverträglichkeitsprüfung ihrem Wesen 
nach erforderlich ist; durch die Einfügung einer unteren Prüfschwelle von 2 Tonnen je Tag 
für Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse werden im Ergebnis kleine Betriebe, 
die nur eine geringe Anzahl von Bränden im Jahr im diskontinuierlichen Verfahren durch-
führen, oder gasbetriebene Kleinanlagen, denen mittlerweile kein besonderes Beeinträch-
tigungspotenzial mehr innewohnt, von der Prüfpflicht ausgenommen. Dies ist sachgerecht 
und im Hinblick auf das reduzierte Beeinträchtigungspotenzial geboten. 

Zu Buchstabe j 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass durch 
Errichtung und Betrieb von Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur Überführung 
in Oxide) oder Sintern (Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen durch Erhitzen) von Erzen 
– insbesondere durch die Anforderungen aus dem immissionsschutzrechtlichen Zulas-
sungsverfahren und die Fortentwicklung des Standes der Technik – nicht generell davon 
auszugehen ist, dass sie erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. Es 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Anlagen aufgrund von Besonder-
heiten der jeweiligen Anlage oder aufgrund des Zusammenwirkens mit besonderen örtli-
chen Gegebenheiten zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen, die so erheblich sind, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Deshalb kann 
die unbedingte Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch die 
Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung ersetzt werden, in der im Einzelfall 
geprüft wird, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Zu Buchstabe k 

Gemäß Nr. 4 lit a) des Anhangs 1 der Richtlinie 2011/92/EU unterliegen „Integrierte Hütten-
werke zur Erzeugung von Roheisen und Rohstahl“ einer unbedingten UVP-Pflicht. Daher 
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stellt Nummer 3.2 – ähnlich wie in der Nummer 4.1 – auf ein enges Verbundsystem der 
jeweiligen Gewinnungs- und Weiterverarbeitungseinheiten insgesamt ab.  

Erfasst wird damit die derzeit typische Kombination aus Hochofenbetrieb und Oxygenstahl-
werk.  

Die Stahlindustrie hat die Transformation eingeleitet, weshalb zeitnah zunehmende Teile 
der Produktion über Hochofen und Konverter auf klimafreundliche Prozesse umgestellt wer-
den. Direktreduktionsanlagen (DRI-Anlagen) stellen eine Technologie dar, welche den 
Hochofen als zentrales Aggregat in der Stahlherstellung zunehmend ablösen wird, da ihr 
Betrieb erheblich klimafreundlicher ausgestaltet werden kann. Die Herstellung von Stahl 
außerhalb eines herkömmlichen integrierten Hüttenwerkes wird über die Nummer 3.3 er-
fasst und unterliegt einer standortbezogen oder allgemeinen Vorprüfung. Zur Klarstellung, 
dass dies in gleicher Weise für den Schritt der Herstellung von direkt reduziertem Eisen 
(„Eisenschwamm“) gilt, wird ergänzend die Nummer 3.3.2 eingeführt. Zudem wird in der 
Nummer 3.3.1 die zusätzliche Nennung von „Erschmelzen“ gestrichen. Dies führt nicht zu 
einer Änderung der erfassten Vorhaben, da hier jede Tätigkeit als Herstellen angesehen 
wird, die unmittelbar der Gewinnung, Wiedergewinnung oder Erzeugung des entsprechen-
den Produktes dient, unabhängig von der Art des Prozesses; somit ist auch eine Herstel-
lung durch Erschmelzen (weiterhin) umfasst. 

Zu Buchstabe l 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass durch 
Errichtung und Betrieb von Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 
Metalloberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern – insbesondere durch die Anfor-
derungen aus dem immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren und die Fortentwick-
lung des Standes der Technik – nicht generell davon auszugehen ist, dass sie erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass diese Anlagen aufgrund von Besonderheiten der jeweiligen Anlage oder auf-
grund des Zusammenwirkens mit besonderen örtlichen Gegebenheiten zu nachteiligen 
Umweltauswirkungen führen, die so erheblich sind, dass die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Deshalb ist die für diesen Fall bereits vorgesehene 
Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung ausreichend und die unbedingte 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ab einer Verarbeitungskapa-
zität von 100 000 t Rohgut oder mehr je Jahr nicht weiter erforderlich.  

Zu Buchstabe m 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass durch 
Errichtung und Betrieb einer Schiffswerft zum Bau von Seeschiffen mit einer Größe von 100 
000 Bruttoregistertonnen – insbesondere durch die Anforderungen aus dem immissions-
schutzrechtlichen Zulassungsverfahren und die Fortentwicklung des Standes der Technik 
– nicht generell davon auszugehen ist, dass sie erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben können. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Anlagen 
aufgrund von Besonderheiten der jeweiligen Anlage oder aufgrund des Zusammenwirkens 
mit besonderen örtlichen Gegebenheiten zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen, die 
so erheblich sind, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich 
wird. Deshalb kann die unbedingte Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung durch die Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung ersetzt werden, 
in der im Einzelfall geprüft wird, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Da die Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung bereits für Schiffswerften zur 
Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder Schiffssektionen aus Metall mit einer 
Länge von 20 m oder mehr normiert ist und der Bau eines Seeschiffes dieser Größenord-
nung zwangsläufig mit der Herstellung eines Schiffskörpers oder von Schiffssektionen mit 
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deutlich mehr als 20 m Länge einhergeht, ist die Beibehaltung dieser Norm ausreichend 
und die Aufhebung der eigenständigen Schwelle in Nr. 3.12.1 daher sachgerecht. 

Zu Buchstabe n 

Die Nummer 6.2 setzt die Nummer 18 b) Anhang I und 8 a) Anhang II der Richtlinie 
2011/92/EU um; die englische Fassung bezieht sich dabei auf „production of paper and 
board“; die deutsche Fassung auf „Herstellung von Papier und Pappe“. Der englische Be-
griff „board“ umfasst dabei insgesamt sowohl Wellpappe („corrugated board“), als auch Kar-
ton („card board“). Die Richtlinie 2010/75/EU (Anhang I Nr. 6.1 b)) bezieht sich dabei kon-
sequenterweise auf „card board“, denn die Herstellung von Karton ist im Hinblick auf Emis-
sionen in Luft und Wasser vollständig mit der Herstellung von Papier vergleichbar. Bei der 
Herstellung von Wellpappe handelt es sich hingegen im Wesentlichen um das Verkleben 
von verschiedenen Papierlagen zu einer Wellpappe. Dabei entstehen kein Abwasser und 
auch keine Emissionen in die Luft, da mit lösungsmittelfreien Klebstoffen gearbeitet wird.  

Somit ist der Begriff „Herstellung von Papier und Pappe“ technisch auszulegen als „Herstel-
lung von Papier, Karton und Pappe, mit Ausnahme der Weiterverarbeitung von Papier zu 
Wellpappe“. Die Änderung dient daher der Klarstellung des Gewollten; damit wird auch eine 
vollständige Konsistenz mit den Formulierungen in der 4. BImSchV hergestellt. Dies gilt in 
gleicher Weise für die Umsetzung der Nr. 7 b) des Anhangs 1 zur Aarhus-Konvention, die 
über die Vorgabe einer verbindlichen Öffentlichkeitsbeteiligung in der 4. BImSchV erfolgt. 

Zu Buchstabe o 

Die Nr. 7.13 setzt die Nr. 7 lit. f) des Anhang II der Richtlinie 2011/92/EU national um. Die 
Formulierung wurde zur Vereinfachung und zur Angleichung an die 4. BImSchV bzw. die 
Richtlinie 2010/75/EU angepasst. In Nummer 6.4. lit. a) des Anhangs I der Richtlinie 
2010/75/EU wird eine Produktionskapazität von mehr als 50 Tonnen Schlachtkörper pro 
Tag ausgewiesen. Wie zwischenzeitlich auch durch eine Stellungnahme der Generalanwäl-
tin beim EuGH (Schlussantrag vom 29.06.2023 – C-311/22) klargestellt, ist der Begriff des 
Schlachtkörpers gemäß der Definition in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
auszulegen. Daher wird die Anlagenbeschreibung auf die Produktionskapazität bezogen 
auf das Gewicht der Schlachtkörper umgestellt. Dies vereinfacht auch die Zuordnung in der 
Praxis, da die fertig (produzierten) Schlachtkörper am Ende des Prozesses, bevor sie in die 
Kühlung fahren, durch eine, vom Schlachthofbetreiber unabhängige, Prüffirma exakt ver-
wogen werden. Jedes Tier, das den Schlachthof erreicht, ist durch einen Barcode bis zu 
diesem Schritt eindeutig zurück zu verfolgen. Die Ausschlachtung bzw. Schlachtausbeute 
(also das Verhältnis von Schlachtkörper zu Lebendgewicht) beträgt je nach Tierart typi-
scherweise zwischen 50 und 75 Prozent, die restlichen Anteile sind Schlachtabfälle (ein-
schließlich Knochen). Daher stellt die Änderung auch eine Anhebung der Schwelle für die 
Pflicht zur Durchführung einer Vorprüfung im Einzelfall dar. 

Die Änderung ist auch im Einklang mit den völkerrechtlichen Vorgaben der Aarhus-Konven-
tion; insbesondere die englische Fassung der Nr. 19 dritter Anstrich lit. a) des Anhangs 1 
zur Konvention („carcass production capacity“) unterstreicht den gewollten Bezug auf die 
Produktionskapazität bezogen auf das Gewicht der Schlachtkörper.  

Bei Vorhaben des Anhangs II der Richtlinie 2011/92/EU ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nur erforderlich, wenn das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann und die Umweltverträglichkeitsprüfung ihrem Wesen nach erforderlich ist. Eine Eva-
luierung durch die Vollzugsbehörden der Länder hat ergeben, dass es verschiedentlich klei-
nere Schlachtereien gibt, die im handwerklichen Umfang nur an wenigen Tagen im Monat 
betrieben werden und die nicht geeignet sind, erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
hervorzurufen. Daher wurde in der Nummer 7.13.2 eine Umstellung von der täglichen Pro-
duktionskapazität auf die wöchentliche Produktionskapazität vorgenommen (unter An-
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nahme von 7 Betriebstagen pro Woche bei der Schlachtung von Geflügel und 5 Betriebs-
tagen pro Woche bei der Schlachtung von sonstigen Tieren), um der tatsächlichen Ände-
rung in der Ausübung dieser handwerklichen Tätigkeit (höhere Mengen, weniger Betriebs-
tage) Rechnung zu tragen. 

Zu Buchstabe p und q 

Die Nr. 7.14 und 7.15 setzen Teile der Nr. 7 lit. a) des Anhang II der Richtlinie 2011/92/EU 
national um. Die bisherige Beschränkung der Ausnahme für Anlagen mit einer Produktions-
kapazität von weniger als 200 Kilogramm Speisefett je Woche auf die Verarbeitung von 
selbst gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien wird aufgehoben. 
Grundlage hierfür ist eine Evaluierung durch die Vollzugsbehörden der Länder, die ergeben 
hat, dass die bestehende, im Vollzug bewährte Ausnahme auf alle Kleinproduzenten aus-
geweitet werden sollte, da davon auszugehen ist, dass auch andere Kleinproduktionen 
nicht geeignet sind erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hervorzurufen. Für diese Vor-
haben des Anhangs II der Richtlinie 2011/92/EU ist daher nach den unionsrechtlichen Vor-
gaben keine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 

Zu Buchstabe r 

Die Änderung dient der Klarstellung des Gewollten und zudem der Anpassung an das Sys-
tem der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). 

Zu Buchstabe s 

Zu Nummer 7.18: Die Nummer 7.18 diente der Umsetzung der Nr. 7 lit. b) des Anhangs II 
der Richtlinie 2011/92/EU; bis 2001 wurde das Erfordernis zur UVP-Vorprüfung durch das 
Erwärmen der Rohstoffe und somit einen emissionsrelevanten Verarbeitungsschritt ausge-
löst. Zur Umsetzung eines Urteils des europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 22.10.1998, 
Rechtssache C-301/95) wurde die Klasse der „Fleisch- und Gemüsekonservenindustrie“ 
nach Nr. 7 b) Anhang II UVP-Richtlinie in das UVPG übernommen (vgl. Nr. 7.16 und 7.17). 
Da Fleisch- und Gemüsekonserven auch Futtermittel enthalten können, kann die Nr. 7.18 
auch zur Anpassung an das System der 4. BImSchV gestrichen werden. 

Zu Nummer 7.19: Nr. 7.19 setzt die Nr. 11 Bst. i) des Anhang II der Richtlinie 2011/92/EU 
national um. Die Begrifflichkeit der Tätigkeitsbeschreibung wurde in der Richtlinie 
2010/75/EU (Nummer 6.5 des Anhangs I) von „tierische Abfälle“ auf „tierische Nebenpro-
dukte“ geändert. Dies wird nun auch in der 4. BImSchV und dem UVPG nachgezogen (ob-
wohl die Begrifflichkeit in Anhang 1 Nr. 19 4. Anstrich der Aarhus-Konvention unverändert 
bleibt). Der Begriff der Tierischen Nebenprodukte ist in der IE-Richtlinie nicht definiert; die 
kürzlich veröffentlichten Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken in Be-
zug auf Schlachtanlagen und Anlagen zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte und/oder 
essbarer Schlachtnebenprodukte (Durchführungsbeschluss EU 2023/2749) beziehen sich 
diesbezüglich aber bereits auf die VO (EG) Nr. 1069/2009. Eine grundsätzliche Neuaus-
richtung der Tätigkeitsbeschreibung sollte mit der begrifflichen Änderung in Nummer 6.5 
nicht einhergehen, was u.a. auch die Tatsache unterstreicht, dass in Artikel 2a der Ände-
rungsrichtlinie keine spezifischen Übergangsregelungen für diese Nummer vorgesehen 
sind. Daher ist der Begriff der Anlagen zur Verwertung von tierischen Nebenprodukten für 
die Umsetzung der IE-Richtlinie und im Vollzug der 4. BImSchV im Lichte der bisherigen 
Praxis und der Vorgaben des Durchführungsbeschlusses EU 2023/2749 auszulegen. Ge-
meint sind somit Anlagen, die im Sinne der VO (EG) Nr. 1069/2009 tierische Nebenprodukte 
durch Drucksterilisation verarbeiten bzw. weiterverwenden. 

Umfasst sind grundsätzlich zudem auch Anlagen zur Verbrennung bzw. Einäscherung von 
Tierkörpern oder tierischen Nebenprodukten. Dies gilt jedoch nicht, soweit tierische Neben-
produkte als Abfall in zugelassenen Abfallverbrennungs- bzw. –mitverbrennungsanlagen 
verwertet oder beseitigt werden, da auf Grundlage der europarechtlichen Vorgaben für 
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diese Entsorgungs- bzw. Verwertungswege tierischer Nebenprodukte die Vorschriften des 
europäischen wie nationalen Abfallrechts anwendbar sind und diese Tätigkeiten daher den 
entsprechenden Nummern zugeordnet bleiben (vgl. u.a. § 24 Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsverordnung sowie § 2 Abs. 2 Nr. 2 KrWG). 

Zu Nummer 7.20: Der Begriff „Verarbeitungskapazität“ entstammt der Nr. 6.3 Anhang I IE-
RL, gemeint ist aber Produktionskapazität entsprechend Nr. 6.4. Daher sollte hier auf die 
Produktionskapazität abgestellt werden. 

Zu Nummer 7.20.2: Die Umstellung von der täglichen Produktionskapazität auf die wö-
chentliche Produktionskapazität wird in 7.20.2 aufgrund der Bezugnahme zu 7.13.2 eben-
falls angepasst. 

Zu Nummer 7.21: Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde fest-
gestellt, dass durch Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Fischmehl und 
Fischöl – insbesondere durch die Anforderungen aus dem immissionsschutzrechtlichen Zu-
lassungsverfahren und die Fortentwicklung des Standes der Technik – nicht generell davon 
auszugehen ist, dass sie erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. Es 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Anlagen aufgrund von Besonder-
heiten der jeweiligen Anlage oder aufgrund des Zusammenwirkens mit besonderen örtli-
chen Gegebenheiten zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen, die so erheblich sind, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Deshalb kann 
die unbedingte Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch die 
Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung ersetzt werden, in der im Einzelfall 
geprüft wird, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Zu Nummer 7.22: Es erfolgt eine redaktionelle Änderung zur Vereinheitlichung der Begriffe 
Braumalz und Darrmalz, da jedes Braumalz auch gleichzeitig ein Darrmalz ist. 

Zu Nummer 7.22.3: Da es Brauereinen mit relativ geringem Ausstoß gibt, die aus traditio-
nellen Gründen noch selbst Braumalz herstellen, aufgrund der geringen Kapazität aber 
nicht geeignet sind erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hervorzurufen, wird eine un-
tere Kapazitätsgrenze eingeführt. 

Zu Buchstabe t 

Zu Nummer 7.26.3: Der Bezug zum Vierteljahresdurchschnittswert hat sich in der Anwen-
dung der 4. BImSchV bewährt, da damit das Beeinträchtigungspotenzial auch bei schwan-
kender Produktion sachgerecht erfasst werden kann; er wird daher auch in das UVPG über-
nommen. 

Zu Buchstabe u 

Die bisherige Nr. 8.2 diente der Umsetzung der Nr. 10 des Anhangs I (soweit mehr als 100 
t Altholz verbrannt bzw. beseitigt werden) bzw. der Nr. 11 Bst. b) des Anhangs I der Richt-
linie 2011/92/EU in Verbindung mit einer Risikoanalyse. Zu beachten ist allerdings, dass 
die bisherige Beschreibung auch Hölzer erfasste, die kein Abfall sind, und deren Verbren-
nung somit nicht unter die genannten Nummern der Richtlinie 2011/92/EU fällt, sondern der 
Nr. 1.2.1 der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen ist (vgl. Änderung dort). Zudem unterliegen 
Anlagen, die mehr als 3 t Altholz der Kategorie A I oder A II (nicht gefährlicher Abfall) ver-
brennen einer Genehmigungspflicht nach der Richtlinie 2010/75/EU. Dies wird durch die 
bestehende Nummer 8.1.1.2 auch im UVPG entsprechend umgesetzt. Daher kann die Nr. 
8.2 entfallen. Mit Nummer 8.1.1.4 wird die bisher in Nummer 8.2 geregelte Verbrennung 
von Altholz der Kategorie A II ab einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt wieder-
hergestellt. Der Einsatz dieser Althölzer oberhalb der Mengenschwelle von 3 Tonnen je 
Stunde wird in europarechtskonformer Weise von Nummer 8.1.1.2 erfasst. Die Änderungen 
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in der Nr. 8.1.1.3 dienen der Abgrenzung von Abfallverbrennungsanlagen im Sinne der 17. 
BImSchV. 

Zu Buchstabe v 

In der Nummer 8.2.4 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV wurde Altöl als zulässiger Brennstoff 
auf europarechtlichen Gründen gestrichen; dies wird entsprechend übertragen. 

Zu Buchstabe w 

Siehe Buchstabe u. 

Zu Buchstabe x 

Gemäß Nr. 9 des Anhangs I der Richtlinie 2011/92/EU unterliegt die Deponierung gefährli-
cher Abfälle einer unbedingten UVP-Pflicht. Die Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen 
unterliegt einer allgemeinen oder standortbezogenen Vorprüfung nach Anhang II UVP-RL. 
Europarechtlich ist der Begriff der Deponie in Art. 2 Bst. g) der Deponierichtlinie 
(1999/31/EG) definiert und umfasst die Ablagerung von Abfällen oberhalb oder unterhalb 
der Erdoberfläche und die auf Dauer angelegten (d. h. für länger als ein Jahr eingerichteten) 
Anlagen für die vorübergehende Lagerung von Abfall. National ist die Zulassung von De-
ponien im Abfallrecht, diejenige von Langzeitlagern im Immissionsschutzrecht geregelt. 

Zur Sicherstellung der unionsrechtskonformen Umsetzung und zur Vereinfachung des Voll-
zugs wird die Nummer 8.9 daher an die Nummer 12 (Deponien) sowie die Nummer 8.7 des 
Anhangs 1 der 4. BImSchV (Langzeitlager) angeglichen. 

Zu Buchstabe y 

Die Änderung erfolgt zur Anpassung an die Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen. Bei Vorhaben des Anhangs II der Richtlinie 2011/92/EU ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nur erforderlich, wenn das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben kann. Bei Errichtung und Betrieb einer Anlage, zur Herstellung, Bearbeitung oder 
Verarbeitung von explosionsgefährlichen Stoffen im Sinne des Sprengstoffgesetzes, die zur 
Verwendung als Sprengstoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechnische Sätze oder zur Her-
stellung dieser Stoffe bestimmt sind, sowie bei Errichtung und Betrieb einer Anlage zur 
Wiedergewinnung oder Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen (Nr. 11 Bst. h des 
Anhangs II der Richtlinie 2011/92/EU) ist es im Hinblick auf das Beeinträchtigungspotenzial 
gerechtfertigt, sie erst ab einer Jahresleistung von 10 Tonnen den Vorhaben nach Anhang 
I gleichzustellen. Unterhalb dieser Mengenschwelle ist eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalls ausreichend. Die Mengenschwelle bezieht sich hierbei auf die im Sprengstoffrecht 
übliche Nettoexplosivstoffmasse (NEM), gemäß Nr. 1.6 des Anhangs zur 2. SprengV (Net-
toexplosivstoffmasse ist die Masse der Explosivstoffe (einschließlich der Phlegmatisie-
rungsmittel) ohne deren Umhüllung und Verpackung). 

Zu Buchstabe z 

Die Nummer 10.5 setzt die Vorgaben des Artikel 4 Abs. 2 i.V.m. Nr. 11 Bst. f) der Anlage II 
der Richtlinie 2011/92/EU im Hinblick auf Test- und Prüfstände für Verbrennungsmotoren 
um. Eine Evaluierung der Vollzugserfahrungen im Rahmen der Bund/Länder Arbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz hat ergeben, dass Prüfständen für oder mit Verbrennungs-
motoranlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als einem Megawatt durch 
die Weiterentwicklung des Standes der Technik insgesamt kein erhebliches Beeinträchti-
gungspotenzial im Sinne des § 4 BImSchG mehr zukommt. In Nr. 10.15 1 des Anhangs 1 
der 4. BImSchV wird die Schwelle daher von 300 kW auf 1 MW angehoben. Dies wird in 
der Nr. 10.5.2 entsprechend umgesetzt, da bei Vorhaben des Anhangs II der Richtlinie 
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2011/92/EU eine Umweltverträglichkeitsprüfung nur erforderlich ist, wenn das Vorhaben 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 

Zu Buchstabe aa 

Im Ergebnis der oben (Buchstabe a) genannten Evaluierung wurde festgestellt, dass 
durch Errichtung und Betrieb eines Prüfstandes für oder mit Gasturbinen oder 
Triebwerken – insbesondere durch die Anforderungen aus dem 
immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren und die Fortentwicklung des Standes 
der Technik – nicht generell davon auszugehen ist, dass sie erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben können. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
diese Anlagen aufgrund von Besonderheiten der jeweiligen Anlage oder aufgrund des 
Zusammenwirkens mit besonderen örtlichen Gegebenheiten zu nachteiligen 
Umweltauswirkungen führen, die so erheblich sind, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Deshalb kann die unbedingte Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Pflicht zur Durchführung 
einer allgemeinen Vorprüfung ersetzt werden, in der im Einzelfall geprüft wird, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.  

Zu Buchstabe bb 

Berichtigung eines Fehlers bei der Neubekanntmachung vom März 2021.  

Zu Artikel 6 (Änderung des Umweltauditgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Anpassung in § 2 Absatz 4 dient der Aktualisierung und Vereinheitlichung der Klassifi-
kation innerhalb der Europäischen Union und der Umstellung auf die neue Klassifikation 
der NACE Revision 2.1. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der Zugang zur Tätigkeit als Umweltgutachter wird erleichtert, indem die zulässigen 
Nebenbeschäftigungen erweitert werden, welche die Unabhängigkeit des 
Umweltgutachters nicht beeinträchtigen. Dafür wird die Liste der Nebentätigkeiten, bei 
denen Gefahr für die Unabhängigkeit vermutet wird, eingeschränkt. 

Ein Beamtenverhältnis oder ein Anstellungsverhältnis mit einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts soll nur noch dann eine Zulassungsbeschränkung darstellen, wenn 
der Beamte oder Angestellte Aufgaben wahrnimmt, die in einem engen 
Sachzusammenhang zur Tätigkeit als Umweltgutachter stehen und er daher ein Interesse 
an einer gewissen Ausgestaltung der Umweltbetriebsprüfungen haben könnte. Dies sollte 
der Fall sein, wenn der Beamte oder Angestellte beispielsweise. Kontroll-, Aufsichts- oder 
Genehmigungstätigkeiten gegenüber Unternehmen und anderen Organisationen 
wahrnimmt, die das Umwelt-, Arbeits- oder Gewerberecht betreffen. 

Bei Beamten sind zudem die besonderen Vorschriften zur Ausübung von Nebentätigkeiten 
zu beachten. Genehmigungspflichten Nebentätigkeiten sind stets im Einzelfall durch die 
Dienststelle zu prüfen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Klarstellung, dass es sich um eine alternative Aufzählung handelt und bereits 
das Vorliegen eines Tatbestandes zur Annahme führt, dass die Unabhängigkeit beeinträch-
tigt sein könnte. 

Zu Buchstabe b 

Die Ausnahmeregelung des § 7 Absatz 3 für Bedienstete bei Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, die Selbsthilfeeinrichtungen für Unternehmen sind, kann aufgrund der Ände-
rung in § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 c entfallen, wobei die Zuständigkeit für Registrie-
rungsaufgaben weiterhin ein Grund darstellt, der eine mangelnde Unabhängigkeit vermuten 
lässt. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Neufassung der Fachkundeanforderungen bezüglich der Ausbildung und Arbeitserfah-
rung dient der Modernisierung und der Erleichterung des Zugangs zum Beruf für Personen, 
die kein Hochschulstudium absolviert haben oder ein anderes Studienfach gewählt haben, 
als der ursprünglich in § 7 Absatz 2 Nummer 1 genannten.  

Der Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem wird Rechnung getragen und eine 
Benachteiligung von Meistern gegenüber Bachelorabsolventen aufgehoben. Die erforderli-
che Dauer der eigenverantwortlichen hauptberuflichen Tätigkeit, bei der praktische Kennt-
nisse über den betrieblichen Umweltschutz erworben wurden, bemisst sich an der Ausbil-
dungsdauer und dem Niveau der erworbenen Kompetenzen, orientiert am Deutschen Qua-
lifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR). 

Zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen mit dem Niveau eines Masters 
(DQR-Niveau 7) und dem Niveau eines Bachelors (DQR-Niveau 6) kann der DQR als Ori-
entierung genutzt werden. Gleichwertig zu einem Master sind insbesondere Diplom-Ab-
schlüsse von Universitäten, Magister, Staatsexamen in Jura, Medizin oder Gymnasial-Lehr-
amt oder der Fortbildungsabschluss Master Professional. Gleichwertig zu einem Bachelor 
sind insbesondere Diplom-Abschlüsse von Fachhochschulen, Staatsexamen in Grund-
schul-Lehramt, Bachelor Professional beziehungsweise Meister sowie Abschlüsse als Ge-
prüfter Fachwirt oder Staatlich geprüfter Techniker. 

Der Entfall einer Liste an zulässigen Studienfächern ist bedingt durch die Zunahme an spe-
zialisierten Studienfächern einerseits sowie der größeren Häufigkeit von Quereinstiegen 
und Neuausrichtungen im Laufe des Berufslebens. Von einer Beeinträchtigung der Qualifi-
kation und folglich der Begutachtungsgüte ist nicht auszugehen. Das Erfordernis ausrei-
chender einschlägiger praktischer und theoretischer Kenntnisse bleibt erhalten. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Anforderungen an die Dauer der praktischen beruflichen Erfahrung wird nun nicht mehr 
in Absatz 2 Nummer 3 sondern in Absatz 2 Nummer 1 geregelt. 

- 196 -Drucksache 44/26



   

 

Zu Buchstabe b 

Um im Einzelfall Anträge von Personen berücksichtigen zu können, die die formalen Anfor-
derungen nach Absatz 2 Nummer 1 nicht erfüllen, bei denen jedoch von einer fachlichen 
Eignung ausgegangen werden kann, wird in Absatz 3 ein neuer Ausnahmetatbestand ge-
schaffen. Bei Personen, die über zehn Jahre als Auditoren bei einer akkreditierten Zertifi-
zierungsstelle Zertifizierungen des Umweltmanagementssystems DIN EN ISO 14001 
durchgeführt haben und die der Zulassungsstelle dies durch Arbeitszeugnisse nachweisen 
können, soll ein niedrigerer Abschluss als auf Bachelor-Niveau (DQR-Niveau 6) kein Aus-
schlussgrund sein. 

Der bisherigen Ausnahmebestimmungen des Absatzes 3 entfallen aufgrund der Neuord-
nung von Absatz 2. 

Zu Nummer 4 

Folgeänderung. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe aa 

Die Verweise in § 9 Absatz 4 werden redaktionell angepasst und aktualisiert. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Änderung wird Umweltgutachtern die Befugnis übertragen, in ihren Zulassungsbe-
reichen Nachhaltigkeitsberichte nach dem europäischen Standard für die freiwillige Nach-
haltigkeitsberichterstattung kleiner und mittlerer Unternehmen gemäß der Empfehlung (EU) 
2025/1710 zu begutachten und zu validieren. Ziel der Änderung ist es, diese Tätigkeit, die 
bereits von einigen Personen und Organisationen mit Umweltgutachter-Zulassung auf frei-
williger Basis ohne gesetzliche Grundlage ausgeübt wird, unter die Aufsicht der Zulas-
sungsstelle zu stellen und damit eine hohe Qualität der Begutachtungen sicherzustellen. 
Aus einer Ergänzung dieser Prüfbefugnis in Absatz 5 resultiert, dass diese Tätigkeit der 
Aufsicht durch die Zulassungsstelle nach § 15 unterliegt, wie es auch bei der Erteilung von 
Zertifizierungsbescheinigungen nach Absatz 4 der Fall ist.  

Da Nachhaltigkeitsberichte und Umwelterklärungen seit Jahren zunehmend kombiniert 
werden und sich die zu berichtenden Umweltinformationen nach EMAS und dem neuen 
europäischen Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung stark überschnei-
den, liegt eine Prüfung des gesamten Berichts nach beiden Berichtsstandards nahe. Eine 
externe Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen steigert deren Glaubwürdigkeit, senkt 
das Risiko von Greenwashing und erhöht die Nutzbarkeit der Informationen für andere 
rechtliche Verpflichtungen.  

Der Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen gemäß der Empfehlung (EU) 2025/1710 macht keine Vorgaben zur Prüfmethodik. 
Daher werden auf die einschlägigen Bedingungen und Methoden für die Begutachtung und 
Validierung nach EMAS verwiesen, indem Artikel 25 Absätze 1, 2, 4, 6 Buchstaben a und 
b und Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 für entsprechend anwendbar erklärt 
wird. Im Vergleich zu EMAS beschränkt sich die Prüfung hier auf die Zuverlässigkeit, Glaub-
würdigkeit und Richtigkeit der Daten und Informationen des Nachhaltigkeitsberichts. Dies 
schließt eine Begutachtung der für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlichen Pro-
zesse und der Systematik der Datenerfassung ein. Der Zulassungsstelle sind zur Ausübung 
dieser Prüfbefugnis die Methodik nach § 4 Absatz 1 Satz 2 für die Begutachtung und Vali-

- 197 - Drucksache 44/26



   

 

dierung von Berichten nach diesem Nachhaltigkeitsberichtsstandard und deren Aktualisie-
rungen vorzulegen. Legt ein Umweltgutachter die Methodik nicht vor, kann ihm diese Prüf-
befugnis entzogen werden.  

In seinem Testat bestätigt der Umweltgutachter, vergleichbar mit der Erklärung nach An-
hang VII der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009, dass der Nachhaltigkeitsbericht der Empfeh-
lung für einen Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung entspricht. Er gibt 
darin ferner an, ob nur nach dem Basismodul oder auch nach dem Zusatzmodul dieses 
Standards berichtet wurde. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe bb 

Die Antragsstellung soll im Einklang mit dem Ziel, Verwaltungsleistungen digital anzubieten, 
künftig auch über den elektronischen Weg erfolgen können. Zu beachten ist die fortwäh-
rende Erfordernis beglaubigter Unterlagen. 

Zu Buchstabe c 

Sofern Umweltgutachter ihre Zulassung um Zulassungsbereiche erweitern möchten, in de-
nen sie bereits einschlägige Arbeitserfahrung vorweisen können, soll ihnen die Möglichkeit 
eröffnet werden, das Vorliegen ihrer zulassungsbereichsspezifischen Fachkunde schriftlich 
statt im Rahmen einer mündlichen Prüfung nachzuweisen. Nähere Regelungen zu den spe-
zifischen Arten einschlägiger Arbeitserfahrung sowie zur Nachweisführung werden in der 
Verordnung über das Verfahren zur Zulassung von Umweltgutachtern und Umweltgut-
achterorganisationen sowie zur Erteilung von Fachkenntnisbescheinigungen nach dem 
Umweltauditgesetz (UAG-Zulassungsverfahrensverordnung) vorgenommen. 

Die konkrete Regelung orientiertet sich überdies am österreichischen Umweltmanagement-
gesetz und dient der Harmonisierung innerhalb der EU. 

Zu Buchstabe d 

Die Verordnungsermächtigung wird ergänzt, um das Verfahren der schriftlichen 
Nachweisführung zum Erwerb einer Zulassungserweiterung in der UAG-
Zulassungsverfahrensverordnung näher zu regeln, und in diesem Zuge der gesamte Absatz 
redaktionell angepasst. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Klarstellung, dass Umweltgutachter, Umweltgutachterorganisationen und 
Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen Zweitschriften bestimmter Dokumente 
schriftlich oder elektronisch aufbewahren können. 

Zu Buchstabe b 

Es wird der Zulassungsstelle ermöglicht, die Anwendung elektronischer Verfahren im 
Rahmen der Zulassung und Aufsicht für alle Umweltgutachter verpflichtend 
vorzuschreiben und eine Parallelität von analogen und digitale Vorgängen zu vermeiden. 
Dies betrifft insbesondere den Nachweis durchgeführter Begutachtungen im Rahmen des 
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Regelaufsichtverfahrens. Die Digitalisierung von Prozessen kann zu einer deutlichen 
Reduktion des Aufwands und damit verbundener Kosten für die Zulassungsstelle und 
Umweltgutachter führen und zugleich die Prozessqualität erhöhen. 

Zu Nummer 8 

Sofern Umweltgutachter beispielsweise auf die wiederholte Aufforderung, die im 2-Jahres-
Turnus einzureichenden Unterlagen vorzulegen, nicht reagieren, sollte die Zulassungsstelle 
neben der vorläufigen Untersagung gutachterlicher Tätigkeiten auch die Aufsichtsmaß-
nahme der Aussetzung des öffentlichen Registereintrags nutzen können. Wenn das weitere 
Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen nicht bestätigt werden kann und Fortführung 
gutachterlicher Tätigkeiten ganz oder teilweise vorläufig untersagen wird, sollte es möglich 
sein, dies der Öffentlichkeit transparent zu machen. 

Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen spiegeln die Anpassung des § 6 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c wider. 
Zudem stellen sie klar, welche gutachterlichen Pflichten und Aufsichtsmaßnahmen bei Un-
tersagung oder Gestattung der Fortführung gutachterlicher Tätigkeiten im Falle der be-
schriebenen vorübergehenden Tätigkeit als Beamter oder Angestellter einer juristischen 
Person des öffentlichen Recht mit umwelt-, arbeits- oder gewerberechtliche Vollzugsaufga-
ben oder Registrierungsaufgaben anzuwenden sind. Für die Feststellung, ob diese Tätig-
keit als Beamter oder Angestellter nur vorübergehend ausgeübt wird, ist das Vorbringen 
des Umweltgutachters maßgeblich. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Ergänzung eines neuen Absatz 3 wird die Möglichkeit eines Ruhens der Umwelt-
gutachter-Zulassung eingeführt. Während des Ruhens darf keiner Umweltgutachter-Tätig-
keit nachgegangen werden und es erfolgt keine Aufsicht durch die Zulassungsstelle. Für 
die Wiederaufnahme der Tätigkeit innerhalb von fünf Jahren muss die Zulassung nicht neu 
beantragt und die Fachkunde nicht erneut nachgewiesen werden. Wird innerhalb dieser 
fünf Jahre kein Antrag auf Beendigung des Ruhens gestellt, erlischt die Zulassung automa-
tisch. Diese Regelung trägt u.a. veränderten Arbeitsmodellen und beruflichen Auszeiten 
Rechnung. Zeitgleich soll die Regelung sicherstellen, dass transparent und außenwirksam 
klargestellt wird, dass der jeweiligen Umweltgutachter nicht in dieser Funktion tätig ist und 
nicht befugt ist, Begutachtungen anzubieten. Diese Möglichkeit zum Pausieren der Zulas-
sung soll nur bestehen, wenn die Tätigkeit als Umweltgutachter nicht mehr als fünf Jahre 
aufgegeben wird. Anschließend ist eine Wiedererteilung der Zulassung nur nach erneuter 
Fachkundeprüfung zulässig. Voraussetzung für die Beendigung des Ruhens ist der Nach-
weis einer Fortbildung über Neuerungen im Umweltrecht sowie eine Überprüfung, ob es 
Änderungen bezüglich der Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit gab. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung. 

- 199 - Drucksache 44/26



   

 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Die Aufnahme der Möglichkeit, zwei zusätzliche Vertreter der EMAS-registrierten Organi-
sationen als Mitglieder in den UGA zu berufen, dient der breiteren Abbildung von Interes-
sensgruppen im UGA. Grundgedanken bei der Etablierung des UGA war die ausgewogene 
Vertretung aller relevanten Interessensgruppen in einem Multi-Stakeholder-Gremium. Seit 
1995 hat sich die Gruppe der Anwender von EMAS deutlich gewandelt; während eine Teil-
nahme an EMAS initial der Industrie vorbehalten war, sind nun ebenso soziale Einrichtun-
gen, Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Hochschulen und Kirchenge-
meinden unter den Anwendern.  

Um insbesondere auch diesen Gruppen eine Teilnahme am UGA zu eröffnen, wird eine 
Vertretung von EMAS-registrierten zivilgesellschaftlichen Organisationen, öffentlichen Ein-
richtungen und Religionsgemeinschaften vorgesehen. Diese zwei zusätzlichen Mitglieder 
und Stellvertreter sind der Bank der Wirtschaft zugeordnet, sodass der Vorstand des UGA 
fünfköpfig bleibt. Die Vertretung von Unternehmen und ihren Organisationen, den Bundes-
dachverbänden der Wirtschaft, bleibt dabei unberührt; diese bilden nach wie vor die größte 
Gruppe im UGA.  

Für eine Bewerbung als Vertreter einer zivilgesellschaftlichen, öffentlichen oder kirchlichen 
EMAS-registrierten Organisationen ist maßgeblich, ob zum Zeitpunkt der Berufung eine E-
MAS-Registrierung der vertretenen Organisation vorliegt. Aus Gründen der Konsistenz soll 
eine etwaige Aussetzung der EMAS-Registrierung oder ihr Verlust innerhalb der Berufungs-
periode nicht zu einem Ausschluss aus dem UGA führen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der Erleichterung für Vertreter der Bundes- und Landesverwaltung am 
UGA mitzuwirken. Aufgrund der hohen Bedeutung ihrer Mitwirkung und der Besonderheiten 
von Werdegängen in der Verwaltung sollte es für sie keine Voraussetzung sein, neben 
gründlichen Fachkenntnissen noch eine mindestens dreijährige praktische Erfahrung im 
betrieblichen Umweltschutz vorzuweisen.  

Die Gruppe der Umweltgutachter hingehen weist diese Praxiserfahrung notwendigerweise 
auf, da sie eine Voraussetzung zur Zulassung als Umweltgutachter ist. 

Zu Buchstabe c 

Diese Änderungen dienen einerseits einer Flexibilisierung des Berufungsverfahrens, um die 
neue Gruppe der Vertreter von EMAS-registrierten Organisationen auf Basis von Initiativ-
Bewerbungen zu berufen. Ziel ist, all jenen EMAS-Anwendern eine Möglichkeit zur Teil-
nahme am UGA zu eröffnen, die nicht die Bundesdachverbände der Wirtschaft vertreten 
werden. Vertreter dieser Organisationen werden bei der Auswahl bevorzugt. Das Bewer-
bungsverfahren wird von der Geschäftsstelle des UGA organisiert und unter der Maßgabe 
größtmöglicher Transparenz und Objektivität durchgeführt.  

Zugleich wird ohne explizite gesetzliche Regelung die bewährte Praxis aufrechterhalten, 
die Bundesdachverbände der Wirtschaft, der freien Berufe sowie der Organisationen der 
Umweltgutachter, der Gewerkschaften und der Umweltverbände um Vorschläge zur Ernen-
nung zu bitten.  

Zudem wird die Stellvertretung innerhalb einer Gruppe flexibilisiert, um die Beschlussfähig-
keit im Falle von Abwesenheiten zu erhöhen. 
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Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung. 

Zu Buchstabe b 

Die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 benennt die Transparenz über die Umweltleistung von 
Organisationen als ein zentrales Ziel. Die Umwelterklärung dient zur umfassenden Informa-
tion der Öffentlichkeit und anderer interessierter Kreise. Sie soll ihr „problemlos und frei“ 
zugänglich sein, vorzugsweise in elektronischer Form und über die Webseite der Organi-
sation. Für die Registrierung muss mindestens angegeben werden, auf welche Art die Or-
ganisation einen öffentlichen Zugang zur Umwelterklärung gewährleistet, einschließlich ob 
diese in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlicht wird. Im Falle einer Veröffentli-
chung in elektronischer Form, sollte der Link auf die Webseite angegeben werden, auf der 
die Veröffentlichung erfolgt. Damit wird sichergestellt, dass die Umwelterklärung einfach 
auffindbar und frei zugänglich ist. Eine Veröffentlichung im Internet ist stets gegenüber an-
deren Arten der Veröffentlichung vorzuziehen, da diese das höchste Maß an Transparenz 
bietet. 

Sofern die Umwelterklärung einzig in gedruckter Form vorliegt, kann von einem freien Zu-
gang und einfacher Auffindbarkeit beispielsweise dann ausgegangen werden, wenn die Or-
ganisation auf ihrer Webseite konkret angibt, wie die Umwelterklärung bezogen werden 
kann. In diesem Falle sollte im Registrierungsformular ein Link zu dieser Webseite angege-
ben werden. Wird eine andere Möglichkeit der Zurverfügungstellung gewählt, ist das Vor-
liegen eines einfachen und freien Zugangs nicht ohne Weiteres gegeben. 

Die Veröffentlichung der Umwelterklärung und deren Aktualisierungen erfolgt gemäß Artikel 
6 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 innerhalb eines Monats nach der 
Registrierung. Daher ist im Antrag auf Registrierung anzugeben, wie die Veröffentlichung 
künftig erfolgen wird. Sofern ein Link angegeben wird, kann dieser im Falle einer Erstregist-
rierung auf die Webseite verweisen, auf der die Umwelterklärung künftig hochgeladen wer-
den wird oder im Falle einer Verlängerung der Registrierung, auf die Webseite, auf der die 
vergangenen Umwelterklärungen zu finden sind. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) 

Redaktionelle Änderung zur Aktualisierung des Vollzitates der geänderten Industrieemissi-
ons-Richtlinie.  

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz regelt das Inkrafttreten des Gesetzes mit Ausnahme der Übergangsvorschrif-
ten des § 67 Absätze 12 bis 15 am zweiten Tag nach der Verkündung.  

Die Regelungen zum gespaltenen Inkrafttreten basieren auf den Übergangsbestimmungen 
in Artikel 3 der Richtlinie 2024/1785.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Industrieemissions-Richtlinie auch für 
Hammerwerke, bei denen die Feuerungswärmeleistung der Wärmebehandlungsöfen weni-
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ger als 20 Megawatt beträgt, innerhalb von vier Jahren nach Veröffentlichung von Beschlüs-
sen über BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit des Schmiedens mit Hämmern, deren 
Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer überschreitet, oder bis zum 1. September 2034, je 
nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 

Da bei Neugenehmigungen die Industrieemissions-Richtlinie und die zu dieser Richtlinie 
erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen auch auf diese Hammerwerke angewandt werden müssen, muss das 
Inkrafttreten national unmittelbar nach der Veröffentlichung erfolgen. Damit dieses eindeu-
tige äußere Ereignis für die Rechtsanwendung klar erkennbar ist, sieht die Inkrafttretens-
vorschrift zusätzlich die amtliche Beobachtung und Bekanntmachung des Bedingungsein-
tritts durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit vor. Nach der Systematik des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des konkre-
tisierenden untergesetzlichen Regelwerkes müssen Bestandsanlagen die hier primär rele-
vanten materiellen Vorgaben aus den BVT-Schlussfolgerungen grundsätzlich nach der Um-
setzung in die nationalen Regelwerke und spätestens innerhalb von 4 Jahren nach der Ver-
öffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen erfüllen. Hierzu sind Über-
gangsregelungen in den untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die Pflicht zur 
Einführung eines Umweltmanagementsystems werden in der 45. BImSchV eigene Über-
gangsregelungen im Einklang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen für Schmiedepressen, innerhalb von vier Jahren nach Veröffentlichung von Be-
schlüssen über entsprechende BVT-Schlussfolgerungen oder bis zum 1. September 2034, 
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 

Da bei Neugenehmigungen die Industrieemissions-Richtlinie und die zu dieser Richtlinie 
erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen auch auf diese Schmiedepressen angewandt werden müssen, muss 
das Inkrafttreten national unmittelbar nach der Veröffentlichung erfolgen. Damit dieses ein-
deutige äußere Ereignis für die Rechtsanwendung klar erkennbar ist, sieht die Inkrafttre-
tensvorschrift zusätzlich die amtliche Beobachtung und Bekanntmachung des Bedingungs-
eintritts durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit vor. Für Schmiedepressen, welche vor diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens be-
reits errichtet waren oder wesentlich geändert wurden (und die bisher nicht immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürftig waren) gilt dann § 67 Absatz 2 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes. Nach der Systematik des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und 
des konkretisierenden untergesetzlichen Regelwerkes müssen Bestandsanlagen die hier 
primär relevanten materiellen Vorgaben aus den BVT-Schlussfolgerungen grundsätzlich 
nach der Umsetzung in die nationalen Regelwerke und spätestens innerhalb von 4 Jahren 
nach der Veröffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen erfüllen. Hierzu 
sind Übergangsregelungen in den untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die 
Pflicht zur Einführung eines Umweltmanagementsystems werden in der 45. BImSchV ei-
gene Übergangsregelungen im Einklang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen für die Herstellung von Batterien in Gigafactories, innerhalb von vier Jahren 
nach Veröffentlichung von Beschlüssen über entsprechende BVT-Schlussfolgerungen oder 
bis zum 1. September 2034, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 
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Da bei Neugenehmigungen die Industrieemissions-Richtlinie und die zu dieser Richtlinie 
erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen auch auf diese Anlagen zur Herstellung von Batterien angewandt wer-
den müssen, muss das Inkrafttreten national unmittelbar nach der Veröffentlichung erfol-
gen. Damit dieses eindeutige äußere Ereignis für die Rechtsanwendung klar erkennbar ist, 
sieht die Inkrafttretensvorschrift zusätzlich die amtliche Beobachtung und Bekanntmachung 
des Bedingungseintritts durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit vor. Die betroffenen Anlagen zur Herstellung von Batterien 
werden im Allgemeinen bereits bisher immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig 
sein (falls nicht, kommt § 67 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Anwen-
dung). Nach der Systematik des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des konkretisie-
renden untergesetzlichen Regelwerkes müssen Bestandsanlagen die hier primär relevan-
ten materiellen Vorgaben aus den BVT-Schlussfolgerungen grundsätzlich nach der Umset-
zung in die nationalen Regelwerke und spätestens innerhalb von 4 Jahren nach der Veröf-
fentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen erfüllen. Hierzu sind Übergangs-
regelungen in den untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die Pflicht zur Einfüh-
rung eines Umweltmanagementsystems werden in der 45. BImSchV eigene Übergangsre-
gelungen im Einklang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 setzt die Übergangsbestimmungen aus Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
(EU) 2024/1785 um. Demnach sind die Vorgaben der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen für die Pyrolyse von Kohle sowie von anderen Brennstoffen in Anlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 20 Megawatt oder mehr innerhalb von vier Jahren nach Ver-
öffentlichung von Beschlüssen über entsprechende BVT-Schlussfolgerungen oder bis zum 
1. September 2034, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, anzuwenden. 

Da bei Neugenehmigungen die Industrieemissions-Richtlinie und die zu dieser Richtlinie 
erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem Tag der Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen auch auf diese Anlagen zur Pyrolyse von Kohle sowie von anderen 
Brennstoffen in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 Megawatt angewandt 
werden müssen, muss das Inkrafttreten national unmittelbar nach der Veröffentlichung er-
folgen. Damit dieses eindeutige äußere Ereignis für die Rechtsanwendung klar erkennbar 
ist, sieht die Inkrafttretensvorschrift zusätzlich die amtliche Beobachtung und Bekanntma-
chung des Bedingungseintritts durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit vor. Die betroffenen Anlagen zur Pyrolyse von Kohle so-
wie von anderen Brennstoffen in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 Mega-
watt werden im Allgemeinen bereits bisher immissionsschutzrechtlich genehmigungsbe-
dürftig sein (falls nicht, kommt § 67 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur 
Anwendung). Nach der Systematik des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des kon-
kretisierenden untergesetzlichen Regelwerkes müssen Bestandsanlagen die hier primär re-
levanten materiellen Vorgaben aus den BVT-Schlussfolgerungen grundsätzlich nach der 
Umsetzung in die nationalen Regelwerke und spätestens innerhalb von 4 Jahren nach der 
Veröffentlichung der entsprechenden BVT-Schlussfolgerungen erfüllen. Hierzu sind Über-
gangsregelungen in den untergesetzlichen Regelwerken vorzusehen. Für die Pflicht zur 
Einführung eines Umweltmanagementsystems werden in der 45. BImSchV eigene Über-
gangsregelungen im Einklang mit den unionsrechtlichen Vorgaben vorgesehen.  
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